
Deutscher  Bundestag 
 

150. Sitzung 

Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 

Inhalt: 

Überweisung einer Vorlage an den Aus-
wärtigen Ausschuß . . . . . . . . 8585 A 

Amtliche Mitteilungen . . . . . . . . 8585 B 

Zur Tagesordnung 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) . . 8585 C 

Lenders (SPD) . . . . . . . . . 8586 A 

Entwurf eines Betriebsverfassungsgesetzes 
(Drucksachen VI/ 1786, zu VI/1786); Schrift-
licher Bericht des Ausschusses für Arbeit 
und Sozialordnung (Drucksachen VI/2729, 
zu VI/2729) — Zweite und dritte Bera-
tung — in Verbindung mit 

Entwurf eines Gesetzes über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer in Betrieb und 
Unternehmen (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/ 1806) ; Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung 
(Drucksachen VI/2729, zu VI/2729) 

—Zweite Beratung  — 

Buschfort (SPD) . . . 	8587 A, C, 8616 A, 
8654 B, 8659 D 

Schmidt (Kempten) (FDP) .  8589 C, 8600 C, 
8610D, 8614 C, 8636 B, 8647 B 

Zink (CDU/CSU) 	  8591 A 

Ruf (CDU/CSU) . 8592 C, 8597 C, 8604 D, 
8640 B, 8645 D, 8646 B 

Dr. Farthmann (SPD) . . 	8596 C, 8597 C, 
8604 B, 8650 A 

Ziegler (CDU/CSU) 	  8602 C 

Geldner (FDP) 	  8605 B 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) . 	 8608 B, 
8609 B, 8610 C, 8611 A, 8615 C, 

8616 A, 8616 C 

Urbaniak (SPD) . . . . . 8608 D, 8635 C 

Spitzmüller (FDP) . . 	8609 A, B, 8611 A, 
8666 C 

Dr. Böhme (CDU/CSU) 	8611 C, 8613 A, B, 
8616 D 

Dr. Nölling (SPD) 8613 B, C, D, 8658 B, D 

Mischnick (FDP) . . . . . . . 8616 B, C 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) . . . . 8633 C 

Weigl (CDU/CSU) . . . 	8636 C, 8637 C 

Böhm (SPD) . . . . 	8645 B, D, 8646 B 

Pohlmann (CDU/CSU) . 8648 B, 8649 B, C, 
8650 B 

Dichgans (CDU/CSU) 	 8651 A 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) . 	 8652 A 

Dr. Kley (CDU/CSU) . . . . . 	 8653 B 

Graaff (FDP) 	  8655 C 

Härzschel (CDU/CSU) . . . . . 	 8656 A 

Wawrzik (CDU/CSU) . . 8657 A, 8658 C 

Katzer (CDU/CSU) . . 8659 C, 8660 A, B 

Kirst (FDP)   8661 A 

Dr. Schellenberg (SPD) . . 	8662 D, 8672 A 

Arendt (Bundesminister) . . . . . 8663 C 

Dr. Barzel (CDU/CSU) . . . . . . 8668 D 

Namentliche Abstimmungen . . 8606 B, 8617 D, 
8638 A, 8643 C, 8674 A 



II 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 

Begrüßung der sozialistischen und der 
christlich-demokratischen Fraktion des 
Europäischen Parlaments   8600 B 

Fragestunde (Drucksache VI/2792) 

Fragen des Abg. Susset (CDU/CSU) : 

Angebotsdruck bei Obst- und Gemüse-
konserven aus Drittländern — Grenz-
ausgleich 

Logemann, Parlamentarischer 
Staatssekretär . 8619 D, 8620 A, B, C, D, 

8621 B, C, D, 8622 A, B 

Susset (CDU/CSU) . . . 	8619 D, 8620 A, 
8621 A, B 

Dr. Früh (CDU/CSU) . . 	8620 B, 8621 D 

Dr. Jenninger (CDU/CSU) 8620 C, 8621 D 

Bremm (CDU/CSU) . . . 8620 C, 8622 B 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) . . 	 8621 C 

Bittelmann (CDU/CSU) 	 8622 A 

Frage des Abg. Dr. Riedl (München) 
(CDU/CSU) : 

Wert der Leistungen der Bundeswehr 
für die Olympischen Spiele 1972 

Berkhan, Parlamentarischer 
Staatssekretär . . 	8622 C, D, 8623 A, B 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) . . 8622 C 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) . 	 8623 A 

Wende (SPD) 	  8623 B 

Niegel (CDU/CSU) 	  8623 B 

Frage des Abg. Niegel (CDU/CSU) : 

Schikanen von „DDR"-Beamten gegen-
über Reisenden beim Grenzübertritt 

Herold, Parlamentarischer 
Staatssekretär . 8623 C, D, 8624 A, B, C 

Niegel (CDU/CSU) . . . 	8623 D, 8624 A 

Frau Kalinke (CDU/CSU) . . . . . 8624 A 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) . . . . 8624 B 

Dr. Sperling (SPD)   8624 B 

Frage des Abg. Dr. Hammans (CDU/CSU) : 

Fachhochschulreife medizinisch-techni-
scher Assistenten 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer 
Staatssekretär . . . 	8624 D, 8625 B, C 

Dr. Hammans (CDU/CSU) 8624 D, 8625 A 

Frau Kalinke (CDU/CSU) . . . . . 8625 B 

Dr. Jungmann (CDU/CSU) . . . . 8625 C 

Fragen des Abg. Wolfram (SPD) : 

Spezialisierung von Staatsanwaltschaf-
ten auf Delikte der Umweltverschmut-
zung 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer 
Staatssekretär . . 	8625 D, 8626 A, C, D 

Wolfram (SPD) . . . . . . . 8626 B, C 

Dr. Weber (Köln) (SPD) . . . . 8626 C, D 

Fragen des Abg. Dr. Apel (SPD) : 

Beschluß des Landgerichts Köln betr. 
die „Demokratische Verteidigung" 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer 
Staatssekretär . 8627 A, C, D, 8628 A, B 

Dr. Apel (SPD) . . . . . . . 8627 C, D 

Matthöfer (SPD) . . . . . . . . 8628 A 

Hansen (SPD) . . . . . . . . . 8628 A 

Frage des Abg. Dr. Weber (Köln) (SPD) : 

Unterrichtung aller Mieter über die 
neuen gesetzlichen Bestimmungen 
durch eine Mietfibel 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer 
Staatssekretär . . . . . . . . 8628 B 

Fragen der Abg. Frau Kalinke 
(CDU/CSU) : 

Darlehensgewährung von Sozialver-
sicherungsträgern an Fremdstaaten 

Rohde, Parlamentarischer 
Staatssekretär . 8628 C, 8629 A, B, C, D 

Frau Kalinke (CDU/CSU) . 8628 D, 8629 A 

Dr. Jungmann (CDU/CSU) . . . 	 8629 B 

Ott (CDU/CSU) 	  8629 C 

Dr. Böhme (CDU/CSU) 	 8629 C 

Fragen des Abg. Dr. Kempfler 
(CDU/CSU) : 

Vermögenswirksame Anlagen von 
Arbeitslosen 

Rohde, Parlamentarischer 
Staatssekretär . . . 	8629 D, 8630 A, B 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) . . . . 8630 A, B 

Fragen des Abg. Dr. Röhner (CDU/CSU) 

Vermögenswirksame Leistungen für 
Schwerkriegsbeschädigte 

Rohde, Parlamentarischer 
Staatssekretär . . 	8630 C, D, 8631 A, B 

Röhner (CDU/CSU) . . . 	8630 D, 8631 A 

Ott (CDU/CSU) 	  8630 B 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	III 

Fragen des Abg. Dr. Enders (SPD) : 

Inanspruchnahme der Vorsorgeunter-
suchung 

Rohde, Parlamentarischer 
Staatssekretär . 	8631 B, C, D, 8632 A, B 

Dr. Enders (SPD) 	  8631 D 

Wolfram (SPD) 	  8632 A 

Fragen des Abg. Wohlrabe (CDU/CSU) : 

Beförderung von Passagieren und 
Fracht zwischen Schönefeld und Frank-
furt durch die Aeroflot 

Börner, Parlamentarischer 
Staatssekretär . 8632 B, C, D, 8633 A, B 

Wohlrabe (CDU/CSU) . 8632 C, 8633 A, B 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) . . . . 8633 B 

Beratung des Einspruchs des Bundesrates 
gegen das vom Bundestag beschlossene 
Gesetz über den Kündigungsschutz für 
Mietverhältnisse über Wohnraum (Druck-
sache VI/2757) 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) . . 8643 A 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) . 	 8643 A 

Namentliche Abstimmung 	  8674 A 

Worte der Anteilnahme für die Opfer des 
Einsturzes der Rheinbrücke bei Koblenz 8663 B 

Nächste Sitzung 	  8675 D 

Anlagen 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten . . 8677 A 

Anlagen 2 bis 8 

Änderungsanträge Umdrucke 232, 233, 234 
(neu), 235, 236, 237 (neu), 238 zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Betriebsver-
fassungsgesetzes (Drucksachen VI/1786, zu 
VI/ 1386, VI/2729, zu VI/2729) . . . . 8633 A 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort auf die Mündlichen 
Fragen des Abg. Würtz (SPD) betr. An-
gabe des Berufs der Eltern bei der Ge-
burtsanzeige eines Kindes . . . . . . 8688 A 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort auf die Mündliche 
Frage des Abg. Wagner (Günzburg) 
(CDU/CSU) betr. Ergebnis der Unter-
suchungen der Bund-Länder-Kommission 
zur individuellen Ämterbewertung . . . 8688 C 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort auf die Mündliche 
Frage des Abg. Wagner (Günzburg) 
(CDU/CSU) betr. Vereinheitlichung und 
Anpassung des Reise- und Umzugskosten

-

rechts sowie des Beihilferechts . . . . 8688 D 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort auf die Mündliche 
Frage des Abg. Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) betr. Versetzung des Staats-
sekretärs Dr. Maassen in den einstweili-
gen Ruhestand . . . . . . . . . . 8689 B 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort auf die Mündliche 
Frage des Abg. Bredl (SPD) betr. An-
spruch der Zivildienstleistenden auf Son-
derurlaub für Maßnahmen der politischen 
Bildung  8689 C 





Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	8585 

150. Sitzung 

Bonn, den 10. November 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident von Hassel: Die Sitzung ist eröffnet. 

Meine Damen und Herren! Ich teile zunächst mit, 
daß der Bericht der Bundesregierung über die Inte-
gration in den Europäischen Gemeinschaften (Be-
richtszeitraum April bis September 1971) — Druck-
sache VI/2771 — gemäß § 76 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung dem Auswärtigen Ausschuß überwiesen 
werden soll. Erhebt sich gegen die beabsichtigte 
Überweisung Widerspruch? — Das ist nicht der 
Fall; dann ist so beschlossen. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat am 29. Oktober 1971 die Kleine 
Anfrage des Abgeordneten Dr. Schmidt (Wuppertal) und Ge-
nossen betr. Körperschaftsteuer der Sparkassen und Kreditge-
nossenschaften — Drucksache VI/2662 — beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/2795 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hal am 28. Oktober 1971 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Riedl (München), Stücklen, 
Wagner (Günzburg), Spilker, Wohlrabe und Genossen betr. Be-
steuerung der Kreditgenossenschaften, Sparkassen und Real-
kreditinstitute — Drucksache VI/2693 — beantwortet. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache VI/2796 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat am 5. November 1971 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Picard, Hussing, Stahlberg, Haase 

 (Kassel), Baier und Genossen betr. Einkommensteuer-, Lohn-
steuerbefreiung für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszu-
schläge — Drucksache VI/2746 — beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache VI/2799 verteilt. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
gegen die nachfolgenden Verordnungen keine Bedenken erhoben: 

Verordnung (EWG) Nr. 1578/71 des Rates vom 19. Juli 1971 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 823/68 zur Fest-
legung der Erzeugnisgruppen und der besonderen Vorschrif-
ten für die Berechnung der Abschöpfungen für Milch und 
Milcherzeugnisse 

Verordnung (EWG) Nr. 1579/71 des Rates vom 20. Juli 1971 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufspreises 
für Äpfel 

Verordnung (EWG) Nr. 1559,71 des Rates vorn 20. Juli 1971 
zur Festlegung der Grundregeln für die Gewährung einer 
Beihilfe für Baumwollsaat für das Wirtschaftsjahr 1971/1972 

Verordnung (EWG) Nr. 1556/71 des Rates vom 19. Juli 1971 
über Sondermaßnahmen für das Brennen von Birnen und 
Pfirsichen, die Gegenstand von Interventionsmaßnahmen 
waren 

Verordnung (EWG) Nr. 1557/71 des Rates vom 19. Juli 1971 
über Sondermaßnahmen für die Vergabe von Aufträgen 
zur Verarbeitung von Tomaten, Birnen und Pfirsichen, die 
Gegenstand von Interventionsmaßnahmen waren 

Alsdann teile ich vor Eintritt in die Tagesordnung 
mit, daß mir gestern am späten Nachmittag ein 

Antrag zur Tagesordnung dieser Woche zugegangen 
ist, der folgendermaßen lautet: 

Namens der Fraktion der CDU/CSU beantrage 
ich gemäß § 24 Abs. 2 der Geschäftsordnung, in 
die Tagesordnung dieser Woche folgenden 
Punkt neu aufzunehmen: Große Anfrage der 
Fraktion der CDU/CSU betr. mittelständische 
Wirtschaft (Drucksachen VI/2075 und VI/2284) ; 
die Beratung soll am Donnerstag, dem 11. No-
vember 1971, erfolgen. 

Zur Begründung dieses geschäftsordnungsmäßi-
gen Antrages Herr Abgeordneter Wagner! 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion 
hat gestern fristgerecht den Antrag eingebracht, die 
Große Anfrage betreffend mittelständische Wirt-
schaft neu auf die Tagesordnung dieser Woche zu 
setzen. 

Diese Große Anfrage wurde von uns am 7. April 
1971 eingebracht, d. h. so rechtzeitig, daß Konse-
quenzen aus dieser Anfrage noch in dieser Legis-
laturperiode gezogen werden können. Die Bundes-
regierung hat daraufhin zweimal um Fristverlän-
gerung gebeten, ehe sie die Anfrage kurz vor der 
Sommerpause schriftlich beantwortet hat. Deshalb 
konnte eine der Sache gerecht werdende Beratung 
erst nach den Parlamentsferien erfolgen. Eine Be-
ratung einer so wichtigen mittelstandspolitischen 
Vorlage gleichsam zwischen Tür und Angel, also 
kurz vor der Sommerpause, war nicht zumutbar. 
Davon sind wir immer ausgegangen. 

Wir waren auch der Auffassung, daß die Beratung 
dieser Großen Anfrage in Anwesenheit des Bundes-
wirtschaftsministers erfolgen sollte. Doch Minister 
Schiller konnte seither keinen Termin für die par-
lamentarische Behandlung nennen. 

(Abg. Dr. Barzel: Hört! Hört!) 

Erst war er nicht in Bonn, dann kam die Beratung 
des Haushalts, und dann war der Minister erneut 
verhindert. Ich meine, dieses Beispiel zeigt, wie 
wenig sinnvoll es ist, die beiden großen Ministerien 
Finanzen und Wirtschaft in einer Hand zu halten. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Das wollte doch Herr Strauß auch, program

-

matisch sogar!) 

— Nein, Herr Wehner, die Geschäftsverteilung, die 
Herr Strauß vorgeschlagen hat, hatte einen ganz 
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Wagner (Günzburg) 
anderen Charakter. — Meine Damen und Herren, 
wir empfehlen der Bundesregierung erneut, die Ge

-

schäftsverteilung in diesem Bereich zu überprüfen. 

Es ist das Recht der Opposition, von der Regie-
rung zu verlangen, daß sie vier Monate nach der 
schriftlichen Beantwortung — die auch nur formal 
eine Antwort war — zur mündlichen Aussprache 
bereit ist. Wir sind damit einverstanden, daß diese 
Beratung in dieser Woche in Abwesenheit des Bun-
deswirtschaftsministers erfolgt. Die Sache, so meine 
ich, verträgt nämlich angesichts der bedrohlichen 
Kostenexplosion und der nie gekannten Gewinn-
kompression, d. h. angesichts der existenzgefähr-
denden Substanzverluste in der mittelständischen 
Wirtschaft keinen längeren Aufschub. In der De-
batte will die CDU/CSU-Fraktion neben einer nüch-
ternen Situationsanalyse jene Maßnahmen bera-
ten, die jetzt ergriffen werden müssen, um auch für 
die mittelständische Wirtschaft gleiche Chancen im 
Wettbewerb sicherzustellen. 

Ich bitte Sie deshalb, unserem Antrag zuzustim-
men. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort zur Geschäfts-
ordnung hat der Abgeordnete Lenders. 

Lenders (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Namen der Koalitionsfraktionen 
bitte ich Sie, diesen Antrag, der hier gestellt wor-
den ist, nämlich die Drucksache VI/2284 und die Ant-
wort der Bundesregierung dazu noch in dieser 
Woche zu behandeln, abzulehnen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
haben bereits bei den Vorüberlegungen zur Tages-
ordnung dieser Woche darum gebeten, diese Debatte 
in dieser Woche nicht durchzuführen, und zwar des-
halb nicht, weil sie nicht in unsere, d. h. in die zeit-
lichen Dispositionen der Koalitionsfraktionen dieser 
Woche hineinpaßt. 

(Lachen und Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Wir haben deshalb darum gebeten, weil in dieser 
Woche nicht alle Kolleginnen und Kollegen, die 
von unserer Seite an dieser Debatte beteiligt wären, 
anwesend sein können. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Herr Schiller?) 

Nichts anderes ist der Grund für unsere Bitte, die 
Debatte in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung 
zu setzen. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Wie lange denn 
noch?) 

Meine Damen und Herren, wir haben bei der Vor-
bereitung der Tagesordnung deutlich gemacht — ich 
wiederhole das jetzt — und wir werden Ihnen das 
morgen im Ältestenrat noch einmal sagen, daß diese 
Debatte in den nächsten drei Sitzungswochen statt-
finden kann. Das ist unser eindeutiges Angebot, das 
wir bereits in der Ältestenratssitzung gemacht haben. 
Wenn uns andere Motive unterstellt werden, muß 
ich das eindeutig zurückweisen. 

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, daß die 
Debatte, die Sie jetzt erzwingen wollen, vor der 
Sommerpause hätte stattfinden können, wenn es 
nach unseren Vorstellungen gegangen wäre. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

S i e haben vor der Sommerpause den Antrag auf 
Vertagung und auf Verschiebung in den Herbst ge-
stellt und nicht wir. Vor der Sommerpause stand 
auch ausreichend Zeit zur Verfügung, diese Debatte 
durchzuführen. 

Ich bitte Sie deshalb noch einmal, den Antrag ab-
zulehnen. Der Grund, weshalb wir ihn ablehnen, ist 
ein ganz nüchterner, sachlicher Grund, den man 
eigentlich auch von seiten der Opposition respek-
tieren sollte: die Kolleginnen und Kollegen, die von 
unserer Seite an dieser Debatte beteiligt sein wer-
den, können in dieser Woche nicht voll zur Ver-
fügung stehen. Ich glaube, daß man eine solche Ein-
lassung respektieren sollte. Der Antrag der CDU/CSU 
wird deshalb von uns abgelehnt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, wir kommen zur Abstimmung über den Antrag, 
den ich soeben verlesen habe. Die Sache ist bekannt. 
Wer für den Antrag auf Erweiterung der Tagesord-
nung stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das letztere war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Betriebsverfassungsgesetzes 

— Drucksachen VI/1786,  zu VI/ 1786 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

Drucksachen VI/2729, zu VI/2729 

Berichterstatter: Abgeordneter Buschfort 
Abgeordneter Schmidt 
(Kempten) 
Abgeordneter Zink 

(Erste Beratung 101. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer in Betrieb und Unternehmen 

— Drucksache VI/1806 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar- 
beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

— Drucksachen VI/2729, zu VI/2729 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Buschfort 
Abgeordneter Schmidt 
(Kempten) 
Abgeordneter Zink 

(Erste Beratung 101. Sitzung) 

Ich darf den Herren Berichterstattern für die Vor-
lage der Schriftlichen Berichte danken und erteile 
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Präsident von Hassel 
dem Berichterstatter Herrn Abgeordneten Buschfort 
des Wort zur Ergänzung der schriftlichen Vorlage. 

Buschfort (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Am 11. Februar 1971 
hat der Bundestag nach erster Lesung die Gesetz-
entwürfe von Regierung und Opposition zu einem 
neuen Betriebsverfassungsgesetz an den Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung — federführend —
und an den Ausschuß für Wirtschaft und an den 
Rechtsausschuß — mitberatend — überwiesen. 

Als Berichterstatter des Ausschusses für die §§ 1 
bis 59 habe ich heute Rechenschaft über ein Drei-
vierteljahr intensiver Ausschußarbeit an diesen Ent-
würfen abzulegen. In Anbetracht der Bedeutung 
dieses Gesetzes für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
und der unterschiedlichen Auffassungen zu wesent-
lichen Paragraphen des Gesetzes sah sich der Aus-
schuß veranlaßt, die vorliegenden Entwürfe der 
Regierung und der Opposition zunächst einmal zur 
öffentlichen Diskussion zu stellen. Insbesondere dem 
Meinungsaustausch mit den betroffenen Interessen-
gruppen gab der Ausschuß breiten Raum. Bei vier 
öffentlichen Anhörungen konnten 137 Sachverstän-
dige aus allen Bereichen des Arbeits- und Wirt-
schaftslebens ihre Meiungen zu den Entwürfen vor-
tragen und Ergänzungs- oder Abänderungsvor-
schläge machen. 

Um die besonderen Probleme zu studieren, die 
sich aus betriebsverfassungsrechtlicher Sicht bei der 
Seeschiffahrt ergeben, unternahm ein eigens hierzu 
gebildeter Unterausschuß eine Informationsreise, 
auf der mit Seeleuten, Reedern, Behörden und Ge-
werkschaften Gespräche geführt wurden. Über die 
Fragen der Sonderregelungen für Presseunterneh-
men ini Betriebsverfassungsgesetz diskutierte der 
Unterausschuß in Hamburg mit dem Gesamtbe-
triebsrat und der Unternehmensleitung eines großen 
deutschen Pressekonzerns. Zu den Problemen dieser 
beiden Sonderbereiche des Betriebsverfassungs-
gesetzes wird der Herr Kollege Zink nachher ein-
gehend berichten. 

Seit Februar dieses Jahres hat der Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung in 23, zum Teil ganztägigen 
Sitzungen auch während der sitzungsfreien Wochen 
die beiden Gesetzesvorlagen beraten. Nach einem 
Beschluß der Ausschußmehrheit wurde der Regie-
rungsentwurf als Grundlage für die Beratungen her-
angezogen. In diesem Rahmen wurden beide Vor-
lagen Vorschrift für Vorschrift durchdiskutiert und 
die verschiedenen Lösungsvorschläge zu den an-
stehenden Problemen gegeneinander abgewogen. 
Im Laufe der Beratungen konnten viele Einzelvor-
schriften, die lange Zeit zwischen Koalition und Op-
position strittig waren, nach Neuformulierung ein-
stimmig verabschiedet werden. 

(Unruhe.) 

Präsident von Hassel: Darf ich einen Augen-
blick unterbrechen. — Meine Damen und Herren, 
ich darf Sie bitten, Besprechungen in den hinteren 
Teil des Saales zu verlegen oder hinauszugehen. Die 

Unruhe stört den Vortragenden sehr. Ich darf Sie 
deshalb bitten,  so zu verfahren. 

Bitte schön! 

Buschfort (SPD) : Die CDU/CSU-Mitglieder des 
Ausschusses haben jedoch an der Schlußabstimmung 
nicht teilgenommen. Sie begründeten dies damit, 
daß die vorgelegte Ausschußfassung zuerst in ihrer 
Fraktion beraten werden müsse. 

(Abg. Ruf: Sehr wahr!) 

Der Ausschuß hat in seinen Beratungen dem Ge-
setz eine Fassung gegeben, die materiell und for-
mell am Regierungsentwurf orientiert ist, jedoch auch 
eine Reihe von Änderungen enthält, zu denen der 
CDU/CSU-Entwurf Anregungen gegeben hat oder 
die zwischen den Koalitionspartnern abgesprochen 
wurden, auf Vorschläge der Gewerkschaften oder 
der Arbeitgeberverbände zurückgehen oder auch bei 
der Diskussion aus der Mitte des Ausschusses be-
antragt wurden. Diese vielfältigen Quellen für Ab-
änderungen sind der deutliche Beweis dafür, daß 
sich der Ausschuß seine Arbeit nicht leicht gemacht 
hat. 

Wir haben die Verhandlungen zwischen den 
Fraktionen und die Gespräche mit den Interessen-
vertretungen mit dem ehrlichen Bemühen geführt, 
alle Probleme bestmöglich zu regeln. Dies werden 
sicher auch die Kollegen Schmidt (Kempten) und 
Zink bestätigen können, die nach mir noch ihren 
Bericht erstatten werden. 

Der Ausschuß hat sich angesichts der Bedeutung 
und des Umfanges des vorliegenden Gesetzes zu 
dieser Dreiteilung der Berichterstattung entschlos-
sen, wobei mir die Aufgabe zugefallen ist, die 
Neuerungen im Bereich der §§ 1 bis 59 darzulegen. 
Zur Ergänzung und Verdeutlichung des Schriftlichen 
Berichts, der Ihnen vorliegt, möchte ich noch zu 
einigen Schwerpunkten des neuen Betriebsverfas-
sungsrechts Anmerkungen machen, insbesondere zu 
solchen Paragraphen, bei denen die Ausschußbera-
tungen gegenüber dem Regierungsentwurf Ände-
rungen erbracht haben. 

Da ist zunächst § 2 Abs. 3 — Zutrittsrecht der Ge-
werkschaften zum Betrieb. Hier war die ursprüng-
liche Formulierung des Regierungsentwurfs, die Ge-
werkschaften könnten den Betrieb „im Benehmen 
mit dem Arbeitgeber" betreten, auf starke Kritik 
gestoßen. Die Gewerkschaften sprachen die Be-
fürchtung aus, bei einer arbeitnehmerfeindlichen 
Auslegung könnte diese Vorschrift zu einer Ein-
schränkung des freien Zutritts zu den Betrieben 
benützt werden. 

Der Ausschuß hat diesen Bedenken Rechnung ge-
tragen und nunmehr vorgeschlagen, daß die Ge-
werkschaften den Arbeitgeber von ihrer Absicht, 
den Betrieb zu betreten, vorher „zu unterrichten" 
haben. Diese Formulierung stellt klar, daß der Ar-
beitgeber nur den formellen Anspruch auf Unter-
richtung hat und den Zugang der Gewerkschaften 
in keiner Weise behindern kann, sofern nicht einer 
der in § 2 Abs. 3 aufgezählten, eng umgrenzten 
Versagungsgründe vorliegt. 
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Um zu garantieren, daß bei Abwesenheit des Ar-

beitgebers das formelle Erfordernis der Unterrich-
tung ohne Schwierigkeiten erfüllt werden kann, 
genügt es nach dem Neufassungsvorschlag auch, 
wenn der Vertreter des Arbeitgebers entsprechend 
informiert wird. 

Der § 2 wurde bei Gegenstimmen der CDU/CSU 
angenommen. 

Zu § 5 Abs. 3 — leitende Angestellte. Als beson-
ders schwieriger Punkt erwies sich im Zuge der 
Ausschußberatungen die Abgrenzung der „leitenden 
Angestellten". Da leitende Angestellte nach dem 
geltenden Recht und nach dem Regierungsentwurf 
nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsver-
fassungsgesetzes gelten und somit aus dem Wir-
kungsbereich des Betriebsverfassungsrechts ausge-
schlossen sind, ist die Definition des leitenden An-
gestellten von einschneidender Bedeutung. 

Nach eingehender Abwägung der bisherigen 
Regelung und der entsprechenden Regelungen in 
den Entwürfen von Regierung und Opposition be-
schloß der Ausschuß, eine an objektiven Kriterien 
orientierte Änderung des geltenden Rechts zu emp-
fehlen. So wurde aus der Definition des alten 
§ 4 Abs. 2 c das Merkmal „besonderes persönliches 
Vertrauen des Arbeitgebers" herausgenommen und 
durch das Erfordernis ersetzt, die leitende Funktion 
müsse sich aus der Dienststellung und dem Dienst-
vertrag ergeben. Diese Regelung hat nach Ansicht 
des Ausschusses den großen Vorzug, daß sie sich 
einerseits auf Definitionen stützt, die durch lang

-

jährige Rechtsprechung geklärt sind, und daß sie 
andererseits den Unsicherheitsfaktor der subjekti-
ven Merkmale ausschaltet und durch objektive, 
leichter feststellbare Voraussetzungen ersetzt. 

Die CDU/CSU schlug in ihrem Entwurf vor, für die 
leitenden Angestellten eine Sondervertretung in 
Form eines Sprecherausschusses zu bilden. Dieser 
Sprecherausschuß sollte Rechte auf Unterrichtung, 
auf Erörterung bestimmter Fragen mit dem Arbeit-
geber und auf Abschluß von kollektiven Vereinba-
rungen erhalten. 

Die Ausschußmehrheit lehnte diesen Vorschlag 
ab, weil sie es für verfrüht hielt, eine so weitrei-
chende Entscheidung über die Einführung einer 
dritten Kraft neben Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern zu treffen. Die Ausschußmehrheit hält es für 
erforderlich, die weitere Entwicklung abzuwarten. 

Zu § 8— Wählbarkeit. Der Regierungsentwurf sah 
vor, das passive Wahlrecht an die Volljährigkeit zu 
binden. Da die jungen Arbeitnehmer aber im heu-
tigen Wirtschaftsleben in Leistung und Verantwor-
tungsbewußtsein ihren älteren Kollegen nicht nach-
stehen, wollte der Ausschuß sie nicht auf die zu 
erwartende Vorverlegung des Volljährigkeitsalters 
verweisen, sondern setzte einstimmig, wie es auch 
der Entwurf der CDU/CSU vorsah, das passive 
Wahlalter auf 18 Jahre herab. 

An dem Vorschlag des Regierungsentwurfs, aus-
ländischen Arbeitnehmern generell neben dem akti-
ven auch das passive Wahlrecht unter den gleichen 
Bedingungen wie den deutschen Arbeitnehmern zu-
zugestehen, hielt der Ausschuß fest. Die bisherige 

Beschränkung des Wahlrechts auf deutsche Arbeit-
nehmer und ihre Kollegen aus der EWG war unge-
recht und dazu geeignet, bei den Arbeitnehmern 
aus Nicht-EWG-Ländern das Gefühl aufkommen zu 
lassen, sie würden diskriminiert. 

Die CDU/CSU hatte in ihrem Entwurf vorgesehen, 
das passive Wahlrecht für Nicht-EWG-Arbeitneli-
mer von der Zustimmung der Arbeitnehmer im Be-
trieb und von der Zustimmung des Arbeitgebers 
abhängig zu machen. Im Zuge der Beratungen ist 
sie von dieser Vorstellung jedoch abgerückt und 
hat sich der Meinung der Ausschußmehrheit ange-
schlossen. 

Zur Zahl der Betriebsratsmitglieder. Bei der Fest-
legung der Zahl der Betriebsratsmitglieder hat der 
Ausschuß den Regierungsentwurf in doppelter Hin-
sicht geändert. Für mittlere und größere Unter-
nehmen wurde unter besonderer Beachtung der 
Sachverständigenanhörung die jeweilige Zahl der 
Betriebsratsmandate herabgesetzt. Für den Bereich 
der Großbetriebe soll die absolute Höchstzahl von 
Mandaten abgeschafft werden. Nach Überschreiten 
einer Belegschaftszahl von 9000 Arbeitnehmern wird 
je 3000 weitere Arbeitnehmer die Zahl der Man-
date um jeweils zwei erhöht. Damit ist gewähr-
leistet, daß in einer Zeit der zunehmenden wirt-
schaftlichen Konzentration gerade in den Großbe-
trieben die Arbeitnehmer ausreichend betreut wer-
den können. 

Die CDU/CSU schlug in ihrem Entwurf eine ab-
solute Höchstzahl von 43 Betriebsratsmandaten vor, 
die bei einer Belegschaft von 25 000 Arbeitnehmern 
erreicht werden sollte. Die Ausschußmehrheit ver-
trat dagegen den Standpunkt, daß angesichts der 
Tatsache, daß es bereits Betriebe mit 50 000 und 
mehr Arbeitnehmern gibt, diese Regelung nicht ak-
zeptiert werden kann. 

Zu den §§ 37, 38 — Freistellungen. Eine umfas-
sende Neuregelung war nach übereinstimmender 
Meinung der Ausschußmitglieder auch bei den Frei-
stellungen der Betriebsratsmitglieder notwendig. In 
der  Vergangenheit war der Umfang der Freistellun-
gen von Betriebsratsmitgliedern in das Ermessen 
der Arbeitsgerichte gestellt. Das führte zu den 
unterschiedlichsten Regelungen. Um Klarheit zu 
schaffen, hat sich der Ausschuß entschieden, in einer 
Katalogstaffelung Mindestfreistellungen festzu-
schreiben. Daraus, daß der Ausschuß für Betriebe 
mit weniger als 300 Arbeitnehmern keine Zahlen 
festlegt, ist nicht zu schließen, daß in diesen keine 
Freistellungen oder Teilfreistellungen möglich sind. 
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hin-
weisen, daß nach der allgemeinen Vorschrift des 
§ 37 Abs. 2 Mitglieder des Betriebsrats ohnehin von 
ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgelts zu befreien sind, wenn und soweit 
es nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungs-
gemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist. 

Man war sich darüber einig, daß den Betriebs-
ratsmitgliedern Möglichkeiten zu verstärkter Aus- 
und Weiterbildung gewährt werden müssen und 
daß dieser Personenkreis noch stärker als bisher 
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gegen berufliche Nachteile zu schützen ist. Gegen-
über dem Regierungsentwurf wird ergänzend zum 
generellen Anspruch der Betriebsratsmitglieder und 
Jugendsprecher auf drei Wochen bezahlten Bil-
dungsurlaub in der Wahlperiode nach einem Vor-
schlag der CDU/CSU für erstmals als Betriebsrats-
mitglieder bzw. Jugendsprecher tätige Arbeitnehmer 
ein vierwöchiger bezahlter Bildungsurlaub einge-
führt. 

Im Rahmen seiner Bestrebungen, Betriebsratsmit-
glieder vor beruflichen Nachteilen zu schützen, hat 
der Ausschuß die Schutzbestimmungen des § 37 
Abs. 4 und des § 38 Abs. 3 und 4 noch weiter ver-
stärkt. 

§§ 42 und 43 — Betriebs- und Abteilungsver-
sammlungen. Bei diesen Paragraphen, die sich mit 
der Regelung der Betriebs- und Abteilungsversamm-
lungen befassen, hat der Ausschuß gegenüber dem 
Regierungsentwurf einige Änderungen und Ergän-
zungen vorgenommen. So wurde die Abhaltung von 
Abteilungsversammlungen dem Ermessen des Be-
triebsrats unterstellt, um den jeweiligen Verhältnis-
sen in den einzelnen Betrieben gerecht zu werden. 
Eine wertvolle Ergänzung stellt die Verpflichtung 
des Arbeitgebers dar, in jedem Kalenderjahr minde-
stens einmal auf einer Betriebsversammlung über 
das Personal- und Sozialwesen des Betriebs sowie 
über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung 
des Betriebs zu berichten. Inhaltlich sollen künftig 
Fragen, die den Betrieb unmittelbar berühren, ins-
besondere solche tarifpolitischer, sozialpolitischer 
und wirtschaftlicher Art, behandelt werden können. 

§ 47 — Gesamtbetriebsrat. Die Vorschriften über 
die Errichtung von Gesamtbetriebsräten hat der 
Ausschuß in den wesentlichen Punkten aus dem 
Regierungsentwurf übernommen. Der CDU/CSU-
Entwurf sah vor, daß ein Gesamtbetriebsrat nur auf 
Antrag eines Betriebsrats oder des Unternehmers 
gebildet wird. Diesen Vorschlag lehnte die Aus-
schußmehrheit jedoch ab, weil sie es für unerläßlich 
hält, daß bei Unternehmen mit zentraler Verwaltung 
eine zentrale Vertretung der Arbeitnehmer besteht, 
die in bestimmten Fragen alle Betriebe des Unter-
nehmers repräsentiert. 

Ein interfraktioneller Antrag, die Zahl der Mit-
glieder des Gesamtbetriebsrats nicht festzuschreiben, 
wurde dagegen angenommen. Es wird danach zu-
lässig sein, daß durch Tarifvertrag oder Betriebsver-
einbarung eine andere Zahl von Mandaten festgelegt 
wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen deutlich ge-
macht zu haben, wie sachdienlich und konstruktiv 
die Beratungen im Ausschuß verlaufen sind und 
welche wesentlichen Neuerungen die Ausschußfas-
sung im Bereich der §§ 1 bis 59 gegenüber den Ent-
würfen erhalten hat. 

Zu erwähnen ist sicher auch noch, daß der Aus-
schuß von den §§ 1 bis 59 54 Paragraphen einstim-
mig verabschiedete. Nur viermal haben die Ver-
treter der Opposition gegen eine Vorschrift ge-
stimmt, und in einem Fall haben sie sich der Stimme 
enthalten. Weitere Einzelheiten können Sie dem  

umfangreichen, 180 Schreibmaschinenseiten umfas-
senden Schriftlichen Bericht Drucksache VI/2729 ent-
nehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Das Wort hat der Mitberichterstatter, Herr Ab-
geordneter Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Als Berichterstat-
ter für die §§ 60 bis 91 darf ich ebenfalls einige er-
gänzende Bemerkungen zum Schriftlichen Bericht 
machen, vor allen Dingen auch deshalb, weil in die-
sem Bereich eine Reihe von Schwerpunkten der 
Novelle liegen, die in der Diskussion in der Öffent-
lichkeit zum Teil so verzerrt worden sind, daß es, 
glaube ich, richtig ist, die Mehrheitsmeinungen des 
Ausschusses, die in sehr vielen Fällen einstimmige 
Meinungen waren, hier vor der Debatte und der 
Verabschiedung noch einmal klarzustellen. 

Es geht in diesem Bereich zwischen den §§ 60 
und 91 um fünf Schwerpunkte. Es sind erstens die 
Neueinführung der Jugendvertretung, zweitens die 
Neueinführung einer Verankerung der Rechte des 
einzelnen Arbeitnehmers im Betrieb, drittens der 
Bereich der Zusammenarbeit von Betriebsrat und 
Arbeitgeber — einer der wichtigsten Punkte des Ge-
setzes überhaupt —, viertens der Bereich der sozia-
len Mitbestimmung, fünftens die gerade in der Dis-
kussion sehr häufig unterschiedlich dargestellte 
Einigungsstelle. Lassen Sie mich zu diesen fünf 
Punkten einige grundsätzliche Bemerkungen aus der 
Ausschußarbeit machen, ohne daß ich auf einzelne 
Paragraphen — auch aus Zeitgründen — ausführlich 
eingehen will. 

Zunächst zu den beiden neuen Punkten im Gesetz, 
zur Jugendvertretung und zu den Rechten des ein-
zelnen Arbeitnehmers. In dem bisher geltenden 
Recht ist die Jugendvertretung in einem zentralen 
Sinne überhaupt nicht angesprochen, sondern nur am 
Rande sind mehrere Male die jugendlichen Arbeit-
nehmer erwähnt. Der Regierungsentwurf sah bereits 
eine enge Verankerung, eine Zusammenfassung der 
für die Jugendvertretung notwendigen Maßnahmen 
vor. Nunmehr liegt hier in 14 Paragraphen eine ge-
naue parallele Aufstellung zum Betriebsrat für die 
Jugendvertretung, für ihre Wahl und für ihre Auf-
gaben vor. Die Jugendvertretung erhält eigene Sit-
zungen, eigene Stimmrechte im Betriebsrat in Fra-
gen, die jugendliche Arbeitnehmer angehen, und sie 
erhält Sprechstundenmöglichkeiten, so daß die ju-
gendlichen Arbeitnehmer im Betrieb bei der An-
nahme dieses Gesetzes nach der einstimmigen Mei-
nung des Ausschusses eine wesentliche Aktivierung 
ihrer innerbetrieblichen Mitarbeit und Mitwirkung 
erhalten können. 

Der zweite neue Punkt im vorliegenden Entwurf, 
der ebenfalls vom geltenden Recht weit abgeht und 
neue Zeichen setzt, ist die Verankerung der Rechte 
des einzelnen Arbeitnehmers im Betrieb. Auch das 
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war im geltenden Recht nur sehr vage angespro-
chen. Hierzu lagen dem Ausschuß zwei unterschied-
liche Auffassungen vor. Der Regierungsentwurf hatte 
klar gegliederte Feststellungen, wo die Rechte des 
einzelnen Arbeitnehmers, beispielsweise das Anhör-
recht, das Unterrichtungsrecht oder das Beschwerde-
recht, verankert werden, wo sie im Gesetz und 
durch den Betrieb getragen werden, im Beschwerde-
recht bis zur endgültigen Entscheidung der Be-
schwerde. Der Antrag der CDU/CSU schlug einen 
Katalog von Grundrechten an der Spitze vor, der 
aber ohne Kodifizierung war, so daß sich der Aus-
schuß mit Mehrheit dazu entschloß, dem Vorschlag 
der Bundesregierung zu folgen und die klar geglie-
derte Rechtsdarstellung der Einzelrechte des Arbeit-
nehmers zu übernehmen. 

Von besonderer Bedeutung in der Debatte um die-
ses Gesetz war der Bereich der Zusammenarbeit zwi-
schen Betriebsrat und Arbeitgeber. Ich glaube, es ist 
notwendig, hier einmal einige Dinge zu korrigieren, 
die in der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang 
entstanden sind. Der vom Ausschuß vorgelegte Be-
richt zeigt, daß die Meinung der Mehrheit im Aus-
schuß eindeutig und klar die in § 74 angesprochene 
Friedenspflicht als eine verbindliche Verpflichtung 
für Arbeitgeber und Betriebsrat betrachtete. Beide 
haben den betrieblichen Frieden zu wahren. Damit 
entspricht die Zusammenarbeitsformel dieses Geset-
zes dem geltenden Recht. Alle in der Öffentlichkeit 
entgegen dieser Mehrheitsmeinung und dieser Fas-
sung des § 74 dargestellten Meinungen entsprechen 
nicht den Tatsachen. 

Von ganz besonderer Bedeutung war im Rahmen 
dieser Diskussion die Frage der politischen Betäti-
gung. Sie wissen aus der ersten Lesung dieses Ge-
setzes im Bundestag, daß zunächst im Entwurf der 
Bundesregierung eine beschränkte Öffnung für po-
litische Betätigung im Rahmen des Betriebsrates 
vorgesehen war und daß hier ein guter Wille be-
stand, den demokratischen Kräften, den Parteien die 
Möglichkeit zu geben, gegen radikale Kräfte in den 
Betrieben besser auftreten zu können. 

Im Rahmen der Beratungen — insbesondere auch 
nach dem sehr eingehenden und wohl in seiner Art 
erstmaligen Hearing; denn wir hatten bei diesem 
Hearing nicht nur Verbandsvertreter, sondern wir 
hatten in gleicher Zahl betroffene Betriebsräte, 
Personalleiter und dergleichen, die aus der eigenen 
Erfahrung berichten konnten — wurde deutlich, daß 
es zweckmäßiger ist, den bisherigen Weg des Ge-
setzes weiter zu verfolgen. So entschloß sich der 
Ausschuß, die Frage der politischen Betätigung ent-
sprechend dem geltenden Recht zu regeln, d. h. die 
parteipolitische Betätigung für den Betriebsrat auch 
weiterhin zu verbieten, und zwar mit einer Aus-
nahme, die der Ausschuß für richtig hielt, nämlich 
daß tarifpolitische, sozialpolitische und wirtschaft-
liche Fragen, die mit den Belangen des Betriebes 
und der Arbeitnehmer zusammenhängen, im Be-
triebsrat und ganz besonders in der Betriebsver-
sammlung angesprochen werden können. Alle an-
deren parteipolitischen Fragen sind wieder aus dem 
Betrieb verbannt, wie es das geltende Recht vorsah. 

Der Dritte Abschnitt regelt die Mitbestimmung 
in sozialen Angelegenheiten. Damit liegt Ihnen ein 
weiterer Bereich von erheblicher neuer Diktion vor. 
Das bisher geltende Recht hatte hier nur einen ver-
hältnismäßig kleinen Katalog der Mitbestimmung, 
während jetzt — ich darf die Bereiche kurz aufzäh-
len — nach § 87 die Arbeitszeit, die Urlaubsgrund-
sätze, die Verhütung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, die Sozialeinrichtungen, die Zu-
weisung und Kündigung von Wohnräumen, die 
Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, die Fest-
setzung der Akkord- und Prämiensätze und ver-
gleichbarer Entgelte der sozialen Mitbestimmung 
unterliegen. 

Mit der Formulierung „vergleichbarer leistungs-
bezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren" 
sind nach der im Ausschuß gefallenen Entscheidung 
nur generell vergleichbare Entgelte, nicht aber 
— worüber auch diskutiert wurde — Einzelentgelte 
oder Einzelvergütungen gemeint. 

Abschließend ein Wort zu dem wohl am heißesten 
umstrittenen und in der Öffentlichkeit des öfteren 
etwas einseitig dargestellten Punkt, dem Thema 
„Einigungsstelle". Das geltende Recht sieht die 
Einigungsstelle vor. Der Regierungsentwurf wie 
auch der CDU/CSU-Entwurf sahen sie in ihrer Ge-
staltung, Verfahrensweise und Zusammensetzung 
ebenfalls vor. Nachdem aber in beiden Entwürfen 
die Ausweitung der sozialen und personellen Mit-
bestimmung in bestimmten Bereichen angesprochen 
war, mußte natürlich die Frage der Einigungsstelle 
dahin gehend überprüft werden, ob ihre bisher und 
auch im Regierungsentwurf vorgesehene Verbind-
lichkeit nicht gegebenenfalls zu Schwierigkeiten 
führen könnte. Der Ausschuß hat sich einstimmig 
entschlossen, Ihnen eine Einschränkung bzw. Ab-
grenzung dieser Verbindlichkeit in der Weise zu 
empfehlen, daß die Einigungsstelle gezwungen ist, 
nach billigem Ermessen und im Rahmen der betrieb-
lichen Notwendigkeiten ihre Entscheidung abzu-
stimmen. Hält sie dieses billige Ermessen nicht ein, 
so hat der Arbeitgeber oder der Betriebsrat die 
Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen durch 
Klage festzustellen, daß das billige Ermessen über-
schritten ist. Darüber hinaus wird — was zunächst 
im Entwurf nicht vorgesehen war — klargestellt, 
daß die Entscheidung der Einigungsstelle keinem 
der Beteiligten den nach anderen Vorschriften offen-
stehenden Rechtsweg versperrt. 

Mit dieser vom Ausschuß getragenen Fassung 
dürfte eindeutig allen in der Öffentlichkeit vertre-
tenen Meinungen, es handle sich um eine Zwangs-
schlichtung, um eine Fremdbestimmung und der-
gleichen, eine Absage erteilt worden sein. Alle 
Fraktionen haben diese Form der Einigungsstelle 
und die soeben genannte Einschränkung für richtig 
und notwendig gehalten. 

(Zuruf des Abgeordneten Ruf.) 

— Herr Kollege Ruf, im Augenblick spreche ich als 
Berichterstatter. Wir können uns zu späterer Zeit 
darüber unterhalten. 
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Schmidt (Kempten) 
Zu meinem Teil des Berichts darf ich noch sagen, 

daß es eine gute Sachdiskussion gegeben hat und 
bei den 32 Paragraphen weitgehend Übereinstim-
mung erzielt worden ist. Von diesen 32 Paragraphen 
sind 24 einstimmig angenommen worden, darunter 
fünf mit gemeinsamen Anträgen, wo sich die Stand-
punkte der Regierungsfraktionen und der Opposi-
tion angenähert haben. Bei fünf der 32 Paragraphen 
enthielt sich die Opposition der Stimme; nur bei drei 
Paragraphen gab es Gegenstimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter und erteile dem Herrn Mitbericht-
erstatter, dem Abgeordneten Zink das Wort. 

Zink (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Meine Berichterstat-
tung beschränkt sich auf die §§ 92 bis 132. Dazu ge-
hören die Themen Personalwirtschaft und Berufs-
bildung, wirtschaftliche Angelegenheiten, Seeschiff-
fahrt, Luftfahrt, Tendenzbetriebe und Religionsge-
meinschaften sowie die Straf- und Bußgeldvor-
schriften, die Änderung von Gesetzen und die Über-
gangs- und Schlußvorschriften. 

Im einzelnen ist dazu schwerpunktmäßig folgen-
des zu berichten. 

Beide dem Ausschuß vorliegenden Entwürfe sahen 
eine Ausweitung der Beteiligung des Betriebsrates 
im personellen Bereich vor, und zwar sowohl bei 
generellen Maßnahmen, der Berufsausbildung, wie 
auch bei Einzelmaßnahmen. Abweichend vom gel-
tenden Recht schreibt der Ausschußentwurf die Be-
teiligung des Betriebsrates bereits im Stadium der 
Personalplanung vor. Dazu kommen die Personal-
führungs- und -beurteilungsmaßnahmen sowie die 
Erstellung von Personalrichtlinien. Der Arbeitgeber 
ist gehalten, den Betriebsrat rechtzeitig und umfas-
send über die Personalplanung zu informieren. Der 
Betriebsrat seinerseits ist berechtigt, die Einführung 
einer Personalplanung anzuregen und Vorschläge zu 
ihrer Durchführung zu machen. 

Neu eingeführt wird auch das Recht des Betriebs-
rates, die Ausschreibung von Arbeitsplätzen im Be-
trieb zu verlangen. Der Antrag der CDU/CSU, diese 
Ausschreibung im Rahmen der betrieblichen Mög-
lichkeiten und dafür auch für das Unternehmen vor-
zusehen, wurde von der Koalition abgelehnt. Sie 
sah darin eine Einschränkung. 

Gegen die Stimmen der Opposition wurde die Re-
gelung des Regierungsentwurfs übernommen, die 
dem Betriebsrat ein erzwingbares Initiativrecht vor 
der Einigungsstelle für die Aufstellung von Grund-
sätzen über die bei Personalentscheidungen zu be-
achtenden fachlichen und persönlichen Vorausset-
zungen und sozialen Gesichtspunkten einräumt. Die 
Bedenken der Opposition, daß die Entscheidungs-
freiheit des Arbeitgebers auf die Einigungsstelle und 
damit auf Betriebsfremde verlagert würde, teilte 
die Koalition nicht. 

Bei den personellen Einzelmaßnahmen, d. h. bei 
Einstellungen, Eingruppierungen, Versetzungen und 

Umgruppierungen, hat der Ausschuß die Beteili-
gungsrechte des Betriebsrates erheblich erweitert. 
Das Recht des Betriebsrates, seine Zustimmung zu 
verweigern, ist dabei an einen Katalog von Ver-
weigerungsgründen gebunden. Der Arbeitgeber 
darf in einem solchen Fall der Verweigerung durch 
den Betriebsrat die Maßnahmen nicht durchführen, 
sondern muß die Zustimmung des Betriebsrates 
durch das Arbeitsgericht ersetzen lassen. Allerdings 
verkannte der Ausschuß nicht, daß in Ausnahme-
fällen der Arbeitgeber auch berechtigt sein muß, die 
personellen Maßnahmen trotz Widerspruchs des Be-
triebsrates durchzuführen, wenn dies aus sachlichen 
Gründen dringend erforderlich ist. In einem solchen 
Fall muß er allerdings den Betriebsrat unverzüglich 
unterrichten. 

Bei der Kündigung sah der Regierungsentwurf 
über den Kündigungsschutz hinaus Widerspruchs-
gründe des Betriebsrates vor. Demgegenüber legte 
der CDU/CSU-Entwurf seinen Schwerpunkt auf Er-
haltung des Arbeitsplatzes bei sozial ungerecht-
fertigten Kündigungen. Beide Vorstellungen wur-
den während der Ausschußberatungen zusammen-
gefaßt. Lediglich die Umkehr der Beweislast vor 
dem Arbeitsgericht aus dem CDU/CSU-Entwurf fand 
keine Aufnahme. 

Zur Beteiligung des Betriebsrates in wirtschaft-
lichen Angelegenheiten kam der Ausschuß zu fol-
genden wichtigen Entscheidungen. An der Institu-
tion des Wirtschaftsausschusses halten beide Ent-
würfe fest. Die CDU/CSU wollte an dem paritätisch 
besetzten Gremium aus Gründen der Partnerschaft 
und der breiteren Information festhalten. Demgegen-
über beschloß die Mehrheit der Koalition, daß die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses durch den 
Betriebsrat bestellt werden, weil dadurch mehr 
Wirtschaftsausschüsse entständen, das unmittelbare 
Interesse der Betriebsräte am Bestehen des Wirt-
schaftsausschusses werde dadurch vergrößert. Ins-
gesamt gingen beide Entwürfe davon aus, daß das 
Informationsrecht des Wirtschaftsauschusses ver-
bessert werden sollte, wie es auch im vorliegenden 
Entwurf vorgesehen ist. Seine Zuständigkeiten 
wurden entsprechend erweitert. 

Bei Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile 
für die Arbeitnehmer zur Folge haben, sehen die 
Beschlüsse des Ausschusses über das geltende 
Recht hinausgehend abgestufte Mitwirkungsrechte 
und Mitbestimmungsrechte vor. Der Ausschuß hat 
die mitbestimmungsverhindernden Halbsätze in § 72 
des geltenden Rechts entsprechend dem CDU/CSU-
Entwurf gestrichen. Gleichzeitig hat der Ausschuß 
die im Regierungsentwurf aufgeführten abgestuften 
Beteiligungsrechte des Betriebsrates aufgegriffen 
und ebenso dem Betriebsrat ein umfassendes Infor-
mations- und Beratungsrecht im Stadium der Pla-
nung der unternehmerischen Entscheidung einge-
räumt. 

Bedeutsam ist im Entwurf die Aufstellung eines 
Sozialplanes für den Fall, daß wirtschaftliche Ent-
scheidungen sich zum Nachteil der Arbeitnehmer 
auswirken sollten. Dieser Sozialplan hat entspre-
chend dem Regierungsentwurf die unmittelbare 
und zwingende Wirkung einer Betriebsvereinba- 
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rung. Für den Fall, daß die Einigungsstelle einge-
schaltet wird, hat diese bei ihrer Entscheidung so-
wohl die sozialen Belange des Arbeitnehmers als 
auch die wirtschaftliche Vertretbarkeit für das 
Unternehmen zu beachten. Die Möglichkeit einer 
Abweichung vom Sozialplan aus zwingenden Grün-
den entsprechend dem CDU/CSU-Entwurf wurde 
von der Mehrheit abgelehnt. 

Der Ausschuß hat gemäß dem Vorschlag eines 
Unterausschusses interfraktionell die Seeschiffahrt 
in das Betriebsverfassungsgesetz einbezogen. Tm 
Grundsatz folgte man dabei dem Regierungsentwurf. 
Die von dem Unterausschuß an Ort und Stelle ge-
machten Erfahrungen führten allerdings zu einigen 
Veränderungen im Regierungsentwurf. So wurde 
z. B. der Reedereibetriebsrat gestrichen, weil seine 
Aufgaben weitestgehend mit den Aufgaben des Ge-
samtbetriebsrates übereinstimmen. 

Was den Bereich der Luftfahrt angeht, so folgte 
der Ausschuß der Regierungsvorlage. 

In der Frage der Tendenzbetriebe gingen beide 
Entwürfe vom geltenden Recht aus. Im Verlauf der 
Beratungen und nach Anhörung von Sachverstän-
digen kam der Ausschuß zu der gemeinsamen Auf-
fassung, daß die Vorschrift über Tendenzbetriebe 
und -unternehmen einen Ausnahmetatbestand um-
schreibt. Der Tendenzschutz soll nur Platz greifen, 
wenn die Betriebe und Unternehmen unmittelbar 
und überwiegend jener Aufgabe dienen. Im Hin-
blick auf die grundgesetzlich garantierte Pressefrei-
heit hielt es der Ausschuß für geboten, im Gesetz 
aufzuführen, daß als Betriebe in diesem Zusammen-
hang solche Betriebe gelten, auf die Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet. Der 
Ausschuß war übereinstimmend der Meinung, daß 
der Betriebsrat bei der Entscheidung über Betriebs-
änderungen und damit auch bei der Aufstellung 
von Sozialplänen für die in Tendenzunternehmen 
und -betrieben beschäftigten Arbeitnehmer zu betei-
ligen ist. 

Im Gegensatz zum Regierungsentwurf enthält der 
CDU/CSU-Entwurf auch Vorschriften über die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von 
Kapitalgesellschaften. Dieser Teil wurde von der 
Regierungsmehrheit abgelehnt. Bis zur Neuregelung 
sollen nach Auffassung der Koalition die Bestim-
mungen der §§ 76 ff des geltenden Rechts in Kraft 
bleiben. 

Die Straf- und Bußgeldvorschriften, die Änderun-
gen anderer Gesetze und die Schluß- und Über-
gangsbestimmungen sind im wesentlichen Folgerun-
gen aus dem vorliegenden Ausschußentwurf. Festzu-
halten ist lediglich, daß dieses Gesetz, falls es be-
schlossen wird, an dem Tag seiner Verkündung und 
nicht etwa bei der Neuwahl des Betriebsrates in 
Kraft tritt. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte 
ich sagen, daß die Diskussion, wie es diesem Ge-
setz zukommt, in der Sache hart und umfassend 
geführt wurde, die Beratungen dabei aber immer in 
sachlicher Form verlaufen sind. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, Sie haben die drei mündlichen Ergänzungen 
seitens der Herren Berichterstatter gehört. 

Ich eröffne nunmehr die allgemeine Aussprache 
in der zweiten Lesung. Das Wort hat der Abgeord-
nete Ruf. Für ihn sind 40 Minuten Redezeit bean-
tragt. 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Mein Kollege Zink hat 
soeben gesagt, daß die Beratungen im Ausschuß 
ruhig, sachlich und ohne Polemik verlaufen sind. 
Ich kann das nur bestätigen, Herr Kollege Schellen-
berg. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Gut!) 

Ich würde es begrüßen, wenn die Beratungen in 
zweiter Lesung hier im Plenarsaal angesichts des 
Fernsehens, des Rundfunks und der Öffentlichkeit 
ebenso ruhig und sachlich vor sich gehen würden. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Schellenberg: Selbstverständlichkeit!) 

Meine Damen und Herren, wir haben in unserer 
Geschäftsordnung allerdings keine Bestimmung 
analog der im Betriebsverfassungsgesetz, die etwa 
besagt: Die Fraktionen haben vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten, ich hätte fast noch hinzugefügt: 
„im Zusammenwirken mit den im Bundestag ver-
tretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereini-
gungen". Aber das will ich lieber weglassen. 

(Heiterkeit.) 

Eine solche Bestimmung gibt es nicht. Hier im Bun-
destag müssen die Unterschiede klargestellt wer-
den, müssen die Gegensätze offen auf den Tisch 
gelegt und ausgetragen werden. Das sind wir den 
Wählern schuldig. Trotzdem sollten wir, die Par-
teien, deutlich werden lassen, daß wir als Par-
teien — das ergibt sich aus dem Namen — eben 
nur Teile des Ganzen sind und daß wir die Aufgabe 
haben, als Teile dem Ganzen zu dienen. 

Der Schriftliche Bericht des Ausschusses zeigt, 
daß der von der Bundesregierung vorgelegte Ent-
wurf in zwei Punkten ergänzt oder geändert wor-
den ist. Die große Mehrzahl der vom Ausschuß vor-
genommenen Änderungen bzw. Ergänzungen ist je-
doch mehr oder weniger redaktioneller, klarstel-
lender oder rechtstechnischer Natur. Das können 
Sie leicht selber feststellen. Die Änderungen von 
wirklich politischer und sachlicher Bedeutung sind 
relativ wenige. 

(Abg. Frau Kalinke: Leider wahr!) 

— Leider wahr, Frau Kalinke. — Wir wollen nicht 
verkennen, daß wir, die CDU/CSU-Opposition, uns 
in einigen Punkten mit unseren Anregungen und 
Vorstellungen durchgesetzt haben. Wir erkennen 
das sogar mit Genugtuung an. Aber es wäre genau-
so verkehrt, wenn nunmehr gesagt würde, die Aus-
schußvorlage entspreche jetzt weitgehend den Vor-
schlägen und Vorstellungen des CDU/CSU-Entwurfs. 
Wer den Ausschußbericht oberflächlich liest, könnte 
allerdings diesen Eindruck gewinnen. Dies hängt 
wohl damit zusammen, daß der Regierungsentwurf 

wie auch der CDU/CSU-Entwurf — in zahlreichen 
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Punkten das geltende Recht oft in vollem Wortlaut 
übernommen oder die bisherige Rechtsprechung ent-
sprechend eingearbeitet hat. In wesentlichen Punk-
ten ist unser Gesetzentwurf unberücksichtigt geblie-
ben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu-
nächst einmal darstellen, welche Punkte nach un-
serer Auffassung positiv und einigermaßen befrie-
digend geregelt worden sind. Hier ist an erster 
Stelle die Wiedereinführung des Verbots der partei-
politischen Betätigung zu erwähnen. In § 74 Abs. 2 
heißt es jetzt wörtlich: Arbeitgeber und Betriebsrat 
haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu 
unterlassen. Das ist der Wortlaut des § 51 letzter 
Satz des geltenden Rechtes. Daß Arbeitgeber und 
Betriebsrat jede parteipolitische Betätigung zu un-
terlassen haben, bedeutet auch: sie dürfen jede par-
teipolitische Betätigung auch nicht dulden. In die-
sem Punkt hatten wir, die CDU/CSU-Opposition, 
ohne jeden Zweifel einen Erfolg. Ich erinnere nur 
daran, daß unser Fraktionsvorsitzender, Dr. Barzel, 
auf dem diesjährigen Wirtschaftstag der CDU er-
klärt hat: „Die CDU/CSU-Fraktion wird geschlossen, 
also Mann für Mann, alle Ergänzungen zur Partei-
politisierung der Betriebe bekämpfen". Das haben 
wir getan, innerhalb des Ausschusses, außerhalb des 
Ausschusses. Wir freuen uns über den Erfolg. 

Aber lassen Sie mich wie bei der ersten Lesung 
noch einmal daran erinnern, daß auch von uns natür-
lich niemand daran denkt, den Arbeitnehmern in 
den Betrieben etwa einen Maulkorb umzuhängen 
und jede politische oder parteipolitische Äußerung 
am Arbeitsplatz und im Betrieb von Mann zu Mann 
zu unterbinden. Was gemeint ist, das ist die partei-
politische Betätigung, d. h. die parteipolitische Agi-
tation und Propaganda. Ich glaube, daß der Aus-
schuß mit der Wiederaufnahme des Verbots der 
parteipolitischen Betätigung nicht nur den Betrie-
ben, dem Frieden in den Betrieben, sondern auch 
der Tätigkeit der Betriebsräte, gleichgültig, welcher 
Partei sie angehören, einen wichtigen Dienst getan 
hat. Wir wissen ja aus dem Hearing, das wir durch-
geführt haben und an dem auch Betriebsräte teil-
genommen haben, daß die Betriebsräte wiederum 
gleichgültig, welcher Partei sie angehören — uns 
erklärt haben, daß eine Parteipolitisierung ihre be-
triebsrätliche Tätigkeit stören und beeinträchtigen 
würde. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang noch, 
daß die sogenannte Friedenspflicht des § 74 nicht 
mehr so aufgeweicht und relativiert ist, wie es im 
Regierungsentwurf ursprünglich vorgesehen war. 

Ein weite rer Punkt. Wir haben von Anfang an die 
im Regierungsentwurf vorgesehenen Mammutgre-
mien der Betriebsvertretungen kritisiert, weil sie 
uns in dieser Größe schwerfällig und handlungsun-
fähig erschienen. Die jetzt vorgenommene Reduzie-
rung der Betriebsratsgrößen entspricht in etwa auch 
unseren Vorschlägen, ebenso die Möglichkeit der 
Verkleinerung des Gesamtbetriebsrats, insbeson-
dere die Möglichkeit, ihn auch durch Betriebsverein-
barung reduzieren zu können, so wie wir es bean-
tragt haben. 

Die Bestimmungen über die Jugendvertretungen 
sind sehr stark entsprechend unseren Vorschlägen 
geändert worden. Wir freuen uns darüber; denn es 
muß uns ja allen sehr daran gelegen sein, daß die 
Belange der jugendlichen Arbeitnehmer ausreichend 
berücksichtigt werden und daß die jungen Arbeit-
nehmer möglichst frühzeitig in die Mitverantwor-
tung rücken. 

Ferner haben wir festzustellen — Sie sehen, ich 
bemühe mich, die Dinge so objektiv wie möglich 
darzustellen —, daß die vom Ausschuß abgeänder-
ten Bestimmungen über die Freistellung der Be-
triebsratsmitglieder, über die Teilnahme von Mit-
gliedern der verschiedenen Betriebsvertretungen 
an Bildungs- und Schulungsmaßnahmen, nunmehr 
weitgehend den Vorschlägen unseres Entwurfs ent-
sprechen. Allerdings hatten wir die verbindliche 
Entscheidung der Einigungsstelle nicht vorgesehen, 
wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber über die 
Teilnehmer an solchen Bildungsveranstaltungen und 
über die freizustellenden Betriebsratsmitglieder 
nicht einigen können. Hier haben wir gemeint: Dar-
über sollen sie sich gefälligst selbst einigen; da sol-
len sie nicht die Hilfe eines Dritten hinzuziehen. 

Auf die Erweiterung der Schweige- und Geheim-
haltungspflicht der Betriebsräte auch im Bereich der 
personellen Mitbestimmung sei nur hingewiesen. 

Die Änderungen von technischen Vorschriften 
sind ebenfalls nur zu vermerken, so z. B. — damit 
Sie sehen, welche Bedeutung sie haben — § 18 
Abs. 3: Feststellung des Wahlergebnises durch den 
Wahlvorstand, § 34 Abs. 2 und 3: Bestimmungen 
über die Sitzungsniederschrift des Betriebsrates — 
alles sehr wichtige Dinge —, § 43 Abs. 2: Bericht 
über das Personal- und Sozialwesen — und einige 
andere Dinge mehr. Es ist z. B. ein Antrag von uns 
angenommen worden, das Wort „Personalwirt-
schaft" durch das Wort „Personalwesen" zu erset-
zen — eine ganz wichtige Sache. 

Nun aber, meine Damen und Herren, zu dem, wo-
mit wir uns nach wie vor nicht einverstanden er-
klären können, wo wir uns nach wie vor gravie-
rend unterscheiden. Ich will die einzelnen Punkte 
jetzt nicht ausführlich darstellen und begründen. 
Dies werden die Kollegen nachher tun, die die 
einzelnen Abänderungsanträge zu begründen ha-
ben. Ich will mich auf das Wichtigste beschränken. 

Zunächst ist hervorzuheben, daß wir die Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer im Betrieb und Unter-
nehmen in einem einheitlichen Gesetz geregelt wis-
sen wollten, weil wir der Ansicht waren und nach 
wie vor der Ansicht sind, daß wegen des inneren 
Sachzusammenhangs die Mitbestimmungsregelun-
gen auf Betriebs- und Unternehmensebene in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müs-
sen. Der vorliegende Entwurf beschränkt sich auf 
die Betriebsverfassung und klammert die Unter-
nehmensmitbestimmung aus. Das ist nach Meinung 
der CDU/CSU-Fraktion ein großer Fehler. 

Die Ausklammerung erfolgt, weil sich die Koali-
tionsfraktionen nicht einigen können. Die SPD will 
nach wie vor die paritätische Mitbestimmung in den 
Aufsichtsräten; die FDP behauptet stolz, die Parität 
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in dieser Legislaturperiode verhindert zu haben. 
Aber auf ihrem Parteitag in Freiburg ist vor kurzem 
ein Modell, das die Überparität vorsah, knapp un-
tergegangen und ein Modell angenommen worden, 
das auf nichts anderes als auf die Parität hinaus-
läuft. Auch hat die FDP entweder nicht bemerkt oder 
es bewußt zugelassen, daß mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf ein Beschluß des SPD-Parteitags in 
Saarbrücken verwirklicht wird, wonach die SPD-
Bundestagsfraktion beauftragt wurde, die Prinzipien 
der paritätischen Mitbestimmung noch in dieser Le-
gislaturperiode so weit wie möglich zu verwirkli-
chen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Diese Prinzipien werden in der jetzigen Vorlage in-
sofern verwirklicht, als die Zuständigkeit der pari-
tätisch besetzten Einigungsstelle mit ihrem neutra-
len Vorsitzenden, die verbindlich entscheidet, ge-
genüber dem geltenden Recht extrem ausgeweitet 
wird. Wir werden darauf im einzelnen im Verlauf 
der Beratungen zur zweiten Lesung noch zurück-
kommen. 

(Zuruf von der SPD.) 

Zweitens. Wir konnten uns nicht durchsetzen mit 
unserer Forderung, daß ein ausführlicher Katalog 
von Rechten der einzelnen Arbeitnehmer am Ar-
beitsplatz und im Betrieb analog den Grundrechten 
des Grundgesetzes an den Anfang der Betriebsver-
fassung gesetzt wird. 

(Abg. Stücklen: Sehr bedauerlich!) 

Diese unsere Forderung war keine Marotte, keine 
Äußerlichkeit oder Belanglosigkeit, wie manche be-
haupten. Wir wollen und wollten damit zum Aus-
druck bringen, welchen Rang wir diesen Individual-
rechten in der Betriebsverfassung geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Diese Rechte sind für uns von fundamentaler, d. h. 
grundlegender Bedeutung. 

(Abg. Stücklen: Unverzichtbar!) 

Professor Oswald von Nell-Breuning, den wir ja 
alle als einen eifrigen Verfechter der Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer kennen, sagte in einem 
Aufsatz, Herr Kollege Nölling, den Sie in dem Sam-
melwerk „Wirtschaft und Gesellschaft", Band 1, fin-
den können, zu diesen Individualrechten folgendes: 

Nicht die Mitbestimmung der Belegschaft als 
Kollektiv, sondern die Mitbestimmung jedes 
einzelnen Betriebsangehörigen je an seinem 
Arbeitsplatz ist das Entscheidende. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Es soll hier durchaus nichts gegen die Mitbe-
stimmung der Belegschaft oder der Belegschafts-
vertretungen noch auch gegen die Beteiligung 
der Gewerkschaften an dieser Mitbestimmung 
gesagt sein; es soll nur gesagt sein: Gleichviel 
was alles zugunsten eines die Alleinbestim-
mung des Betriebsinhabers oder Betriebsleiters 
einschränkenden Mitbestimmungsrechts der Be-
legschaftsvertretungen sprechen mag, von un-
gleich größerer Wichtigkeit ist die von der 
obersten Spitze der Betriebsleitung bis zum letz

-

ten und unbedeutendsten Arbeitsplatz herab-
steigende Mitbestimmung, indem jeder an dem 
Platz, an dem er steht, so viel selbständige Ent-
scheidungsbefugnis besitzt und Entscheidungs-
freiheit genießt, wie nur mit dem geordneten 
Betriebsablauf eben zu vereinbaren ist, und so 
viel Verantwortung trägt, wie er ohne Über-
bürdung seiner körperlichen, geistigen und sitt-
lichen Kräfte zu tragen imstande ist. 

(Beifall der CDU/CSU.) 

So weit nicht ich, so weit Pater Nell-Breuning. Ich 
wiederhole den wichtigsten Satz: 

Nicht die Mitbestimmung der Belegschaft als 
Kollektiv, sondern die Mitbestimmung jedes 
einzelnen Betriebsangehörigen je an seinem 
Arbeitsplatz ist das Entscheidende. 

Das muß durch das Gesetz zum Ausdruck kommen, 
und das muß das gesamte Betriebsverfassungswesen 
beherrschen. 

Als nächste Stufe der Mitbestimmung und Mitwir-
kung der Arbeitnehmer hatten wir vorgesehen, die 
Fragen der Arbeitsgruppen und Arbeitsgruppen-
sprecher gesetzlich zu regeln. Unsere diesbezüg-
lichen Anträge sind von der Mehrheit im Ausschuß 
abgelehnt worden. Ebenso sind die von uns vorge-
sehenen Sprecherausschüsse der leitenden Ange-
stellten abgelehnt worden. Abgelehnt worden ist 
unser Antrag, den Wirtschaftsausschuß zur Förde-
rung der Partnerschaft wie bisher paritätisch zu be-
setzen. Außerdem sind unsere Anträge abgelehnt 
worden, den Minderheitenschutz, den Gruppen-
schutz nach unseren Vorstellungen zu erweitern, 
zur besseren Repräsentation von demokratischen 
Minderheiten. Ich brauche auf die Dinge jetzt im 
einzelnen nicht näher einzugehen; wir kommen bei 
der Begründung unserer Anträge darauf ausführ-
licher zurück. 

Aber lassen Sie mich noch — das sage ich jetzt 
auch zu den Kollegen in meiner Fraktion — ein 
Wort zur Stellung der Gewerkschaften in der Aus-
schußvorlage sagen. In § 2 Abs. 1 ist wie bisher in 
§ 49 des Betriebsverfassungsgesetzes vom Zusam-
menwirken von Arbeitgeber und Betriebsrat mit den 
.im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeit-
gebervereinigungen die Rede. Der im Regierungs-
entwurf genau wie im CDU/CSU-Entwurf enthaltene 
Abs. 2, wonach der Betriebsrat das Recht hat, seine 
Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaf-
ten und ihrer Unterstützung durchzuführen, ist von 
der Mehrheit des Ausschusses wieder gestrichen 
worden. Wir bedauern dies, denn gerade dadurch 
wären das „Zusammenwirken" nach Abs. 1 aus-
drücklich interpretiert und die Unabhängigkeit und 
Neutralität des Betriebsrats unterstrichen worden. 
Der Betriebsrat hat nämlich nicht nur die organisier-
ten, sondern auch die nichtorganisierten Arbeitneh-
mer, also die gesamte Belegschaft, zu vertreten. 

Nun scheint mir wichtig zu sein: an der rechtlichen 
Stellung des Betriebsrates zu den Gewerkschaften 
ändert sich — das will ich ausdrücklich sagen — 
gegenüber dem bisherigen Gesetz durch die Be-
schlösse des Ausschusses, soweit ich sehe, nichts. 
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Das ist auch notwendig; denn der Betriebsrat darf 
weder von der Unternehmensleitung noch von den 
Gewerkschaften abhängig sein. Er ist ein autonomes 
Organ zur Vertretung aller Belegschaftsangehörigen. 
Ob sich dies allerdings, meine Damen und Herren, 
faktisch nach den neuen Vorschriften ändern wird, 
mag aus der Sicht von heute dahingestellt bleiben. 

Möge auch der neue § 74 Abs. 3, wonach Arbeit-
nehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben 
übernehmen, hierdurch in der Betätigung für ihre 
Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt wer-
den, nichts daran ändern! Wir hätten nämlich gern 
gesehen, daß das, was in der Begründung des Ge-
setzentwurfs gesagt wird, auch im Gesetzestext zum 
Ausdruck kommt, daß nämlich die Rechte und Pflich-
ten, die sich aus dem Amt des Betriebsrates ergeben, 
unberührt bleiben. Wir denken dabei an den Gleich-
behandlungsgrundsatz und die Neutralitätspflicht 
des Betriebsrates nach § 75 der Vorlage, der wie-
derum wörtlich mit dem § 51 des geltenden Be-
triebsverfassungsgesetzes übereinstimmt, wonach 
jede unterschiedliche Behandlung von Personen we-
gen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Her-
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betäti-
gung oder Einstellung — oder Einstellung! — zu 
unterbleiben hat. Ich darf darauf hinweisen; es heißt 
also nicht nur „gewerkschaftliche Betätigung", son-
dern auch „gewerkschaftliche Einstellung". Dazu 
gehört unter Umständen auch die Ablehnung einer 
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft. Das muß im 
Interesse der negativen Koalitionsfreiheit und des 
individuellen Schutzes der Arbeitnehmer ausdrück-
lich gesagt werden. 

Dies ist besonders wichtig für den Bereich der per-
sonellen Mitbestimmung. Insbesondere bei perso-
nellen Maßnahmen, also bei Einstellungen, Ein-
gruppierungen, Umgruppierungen, Kündigungen, 
Versetzungen usw. dürfen die in § 75 erwähnten 
Unterschiede keine Rolle spielen. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in einem Beschluß des Zweiten 
Senats vom 26. Mai vorigen Jahres zur Neutralitäts-
pflicht des Personalrates — das gleiche gilt natür-
lich auch für den Betriebsrat — folgendes ausge-
führt — ich darf das kurze Zitat mit Erlaubnis des 
Herrn Präsidenten bringen —: 

Die Beteiligung des Personalrates an den per-
sonellen und sozialen Angelegenheiten kann 
nur dann sinnvoll zur Gestaltung des Arbeits-
lebens beitragen, wenn der Personalrat 

— sprich: der Betriebsrat — 

gleichmäßig die Interessen aller Bediensteten 
vertritt und wenn das Vertrauen der Bedien-
steten in die Objektivität und Neutralität der 
Mitglieder des Personalrates nicht erschüttert 
wird. 

Ich glaube, man sollte dies besonders ernst nehmen, 
insbesondere von seiten der Koalitionsfraktionen, 
wenn man sich erfolgreich gegen den Vorwurf zur 
Wehr setzen will, der Koalitionsentwurf führe zum 
„closed shop". 

Im einzelnen sieht die Ausschußvorlage nach-
stehende erweiterte Rechte der Gewerkschaften vor: 

das Recht der Gewerkschaften, zur Wahl des Be-
triebsrates Wahlvorschläge zu machen, falls in 
einem Betrieb kein Betriebsrat besteht; das steht in 
unserem Gesetzentwurf nicht drin, auch nicht im gel-
tenden Recht, aber es ist ja heute schon so, also 
nichts Neues; 

das Recht, beim Arbeitsgericht einen Wahlvor-
stand auch aus betriebsfremden Gewerkschaftsan-
gehörigen zu beantragen; das haben wir nicht für 
gut befunden; 

das Recht, bei groben Verstößen des Arbeitge-
bers gegen seine Verpflichtung aus diesem Gesetz 
beim Arbeitsgericht Antrag auf Unterlassung zu 
stellen; 

das Recht, den Betriebsrat zu verpflichten, eine 
Betriebsversammlung einzuberufen, wenn im vor-
hergegangenen Kalenderhalbjahr keine Betriebsver-
sammlung durchgeführt worden ist; 

schließlich ein eigenes Strafantragsrecht der Ge-
werkschaften nach § 120 Abs. 5. 

Zusammenfassend zu diesem Kapitel ist festzu-
stellen, daß die Gewerkschaften in all diesen Fällen, 
auch in den zuletzt genannten Fällen, wenigstens 
formell außerhalb des Betriebes und nur zur Unter-
stützung des Betriebsrates tätig bleiben. Wir hatten 
gegen das selbständige Klagerecht der Gewerk-
schaften gemäß § 23 und § 120 unsere Bedenken 
vorgebracht und ebenfalls gegen den Wahlvorstand 
aus Betriebsfremden unsere Einwendungen geltend 
gemacht, konnten uns aber im Ausschuß nicht 
durchsetzen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun 
zum letzten und wichtigsten Einwand kommen, den 
wir von unserer Seite aus gegen die Ausschußvor-
lage zu machen haben. Wir haben bei der Einbrin-
gung unseres Gesetzentwurfs erklärt, daß wir mehr 
Mitbestimmung der einzelnen Arbeitnehmer und 
ihrer Vertretungen wollen. Wir sind nach wie vor 
der festen Überzeugung, daß unser Gesetzentwurf 
in der Tat mehr Mitbestimmung als die nunmehr 
von der Mehrheit des Ausschusses beschlossene 
Vorlage bringen würde. Wir sprachen aber bei der 
ersten Lesung und nicht nur dort von der funktions-
gerechten Mitbestimmung. Es ist der Gedanke der 
sachgerechten Verteilung der unterschiedlichen 
Funktionen im Betrieb und im Unternehmen. Es ist 
das alte „suum cuique", jedem das Seine, je nach 
der ihm auferlegten Verantwortung und, wenn Sie 
so wollen, je nach der ihm auferlegten Funktion. 
Funktionsgerechte Mitbestimmung bedeutet für uns, 
daß die unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen 
in Betrieb und Unternehmen nicht miteinander ver-
mischt werden dürfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir sind — das darf ich wohl für die Mehrheit 
dieses Hauses sagen — Verfechter der Prinzipien, 
der Ideen, der Grundsätze der sozialen Marktwirt-
schaft. Dazu gehört für uns wesentlich die funk-
tionsgerechte Mitbestimmung der Arbeitnehmer und 
mehr Mitbestimmung der von den Arbeitnehmern 
gewählten Vertretungen. In dem Buch unseres Kol-
legen Benda — ich sehe ihn nicht — „Industrielle 
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Herrschaft und sozialer Staat" fand ich aus einer 
Eingabe des, wie er damals hieß, Gesamtverbandes 
Deutscher Metallindustrieller an den Deutschen 
Reichstag aus der Zeit um die Jahrhundertwende 
folgendes Zitat 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Herr Benda ist 
da! Das wollte ich Ihnen nur sagen!) 

— vielen Dank! Herr Benda, Sie gestatten, daß ich 
das zitiere; es hat mir nämlich viel Freude ge-
macht —: 

In der Politik und vor dem Gesetz hat der 
Arbeiter in unserem Vaterland 

- so um das Jahr 1900 — 

die  volle Gleichberechtigung; in wirtschaftlicher 
und sozialer Beziehung ist er von ihr durch 
unsere bestehende Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung unbedingt ausgeschlossen. 
. . . Als unser Recht nehmen wir in Anspruch, 
daß der Arbeitgeber Herr in seinem Betriebe 
sein und bleiben muß . . . Für eine Mitbestim-
mung bzw. Mitwirkung der Arbeiter gibt es 
weder Raum noch Recht. 

Meine Damen und Herren, diese Zeit ist passé; sie 
ist Gott sei Dank passé. Darüber sind sich heutzu-
tage — das ist unbestritten — Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gleichermaßen einig. 

Wir wollen uns auch darüber im klaren sein, daß 
jede Mitbestimmung der Arbeitnehmer zu einer 
gewissen Beschränkung des Unternehmers, zu einer 
Verumständlichung, zu einer Bürokratisierung, zu 
einer Erschwerung und Verlängerung des Entschei-
dungsprozesses führt. Wer für mehr Mitbestimmung 
ist — und das sind wir —, der muß all dies in einem 
gewissen Umfange in Kauf nehmen. Wer allein 
bestimmt, tut sich leicht. Nicht wahr, Herr Dr. 
Barzel? Wenn andere mitbestimmen, wird es viel, 
viel schwieriger. Das liegt in der Natur der Sache. 

Aber, meine Damen und Herren— jetzt kommt die 
andere Seite, und das ist die entscheidende —: zur 
sozialen Marktwirtschaft gehört ebenso wesensbe-
stimmend die unternehmerische Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit in den Kernfragen der Unter-
nehmens- und Betriebsführung. Eine Regelung der 
Mitbestimmung, die in wichtigen unternehmerischen 
Fragen die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 
des Unternehmers lähmt oder sie sogar aufhebt, 
entspricht nicht den Grundprinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft. Dies ist aber der Fall, wenn we-
sentliche Fragen im personellen und wirtschaftlichen 
Bereich im Konfliktfall der Entscheidung außen-
stehender Dritter überantwortet werden. Durch die 
mögliche Entscheidung eines betriebsfremden Drit-
ten wird die Partnerschaft zugunsten einer Fremd-
bestimmung aufgehoben. Ich werde darauf bei der 
Begründung unserer Anträge noch zurückkommen. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen! Sie sehen, 
meine Damen und Herren von den Koalitionsfrak-
tionen, daß wir mit der Ausschußvorlage trotz 
einiger Verbesserungen, die wir mit initiiert haben, 
nicht zufrieden sind und noch nicht zufrieden sein 
können. Daher werden wir unsere Änderungsan-
träge nachher stellen. Wir hoffen, daß Sie sich ver

-

nünftigen Argumenten nicht verschließen werden. 
Wir wünschen ein praktikables Gesetz, das Arbeit-
nehmern wie Unternehmern und damit unserer 
Volkswirtschaft gleichermaßen dient. Helfen Sie mit, 
eine zukunftsgerechte Lösung zu finden, und sagen 
Sie deshalb nicht wiederum nein! 

(Lachen bei der SPD.) 

Sagen Sie, meine Damen und Herren, nicht nein 
zum Besseren! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von  Hassel:  Wir fahren in der Aus-
sprache fort. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. 
Farthmann. Für ihn hat seine Fraktion eine Redezeit 
von 45 Minuten beantragt. 

Dr. Farthmann (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das neu zu erlassende Betriebs-
verfassungsgesetz stellt ein wesentliches Stück in-
nerer Reformen dar. Ich glaube, diese Aussage kann 
von niemandem bestritten weiden. Die Arbeitneh-
mer in den Betrieben und ihre Betriebsräte werden 
in den nächsten Monaten und Jahren zu prüfen 
haben, ob die Aussage richtig ist, daß damit ein er-
heblicher Fortschritt erzielt worden ist. Dieses Stück 
innerer Reformen ist ein größerer Schritt voran, als 
in allen 20 Jahren, die hinter uns liegen, zusammen 
auf diesem Gebiet getan worden ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lachen bei der CDU/CSU.) 

Ich muß auch noch etwas zum Betriebsverfassungs-
gesetz von 1952 sagen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na also!) 

Es ist nicht so, daß diese Gesetzes etwa — das 
könnten Sie ja sagen — gewissermaßen der erste 
Schritt war, auf dem die jetzige Novelle aufbaut. 
Vielmehr war — auch das verdient heute noch ein-
mal in Erinnerung gerufen zu werden — das Be-
triebsverfassungsgesetz von 1952, das Sie, meine 
Damen und Herren von der Opposition, zu vertreten 
hatten, ein Rückschritt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ach nee!) 

Es war ein deutlicher Rückschritt gegenüber einer 
ganzen Reihe von Ländergesetzen. Das ist unstreitig. 

(Beifall bei der SPD. — Lachen und Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, es ist kein Wunder, 
daß ein solches Gesetz wie das Betriebsverfassungs-
gesetz im Schnittpunkt der gegenläufigen Interessen 
des Wirtschafts- und Arbeitslebens liegt. Es hat sich 
deswegen — ich glaube, alle Kollegen, die an der 
Gestaltung dieses Entwurfs mitgearbeitet haben, 
werden mir das bestätigen — an diesen Gesetz-
gebungsarbeiten auch gezeigt, welche Widerstände 
einer wirklichen Reform in unserem Lande entgegen-
gesetzt werden. 

Ich darf in diesem Zusammenhang nur an die 
Kolonnen von Gutachtern erinnern, die aufmar-
schiert sind und die uns haben nachweisen wollen, 
daß einzelne Vorschriften oder ganze Teile des Be- 
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triebsverfassungsgesetzes verfassungswidrig seien. 
Diese Gutachten haben viel Geld gekostet, und es 
hat sich bei vielen von ihnen das bestätigt, was 
leider meist zu beobachten ist, daß nämlich die Gut-
achter immer zu den Ergebnissen kommen, die der 
Auftraggeber gewünscht hatte. Dabei ist auch nicht 
zu übersehen, daß diese Gutachten teilweise eine 
derartig katastrophale Qualität hatten, daß sie mehr 
gegen ihre Verfasser als gegen das Gesetz spre-
chen. 

In diesen Gutachten, aber auch in der sonstigen 
politischen Diskussion ist eine Reihe grundsätz-
licher Einwendungen gegen die Neuregelung des 
Betriebsverfassungsgesetzes erhoben worden. Ich 
will versuchen, auf die wichtigsten einzugehen. 

Ein Hauptpunkt bestand in dem Vorwurf, das 
neue Gesetz bringe eine Konfliktordnung statt einer 
Friedensordnung, die das alte Gesetz enthalten habe. 
Zu diesem Vorwurf ist zu sagen, daß das neue Be-
triebsverfassungsgesetz sowohl an den Mitbestim-
mungsrechten als auch an dem Verfahren der Eini-
gungsstelle strukturell nichts geändert hat. Sowohl 
die Besetzung der Einigungsstelle und die Methode 
ihres Einsatzes als auch die Methode der Beteiligung 
der Betriebsvertretungen sind nicht geändert. Ledig-
lich die Fälle der Mitberatung des Betriebsrates und 
der gleichberechtigten Mitbestimmung sind erheb-
lich erweitert worden. Dabei ist auch beachtet wor-
den — ich nehme auf das Bezug, was Herr Ruf so-
eben schon gesagt hat —, daß in einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung die letzte unternehmerische 
Entscheidung und Verantwortung unangetastet blei-
ben mußten. Sie sind auch erhalten geblieben. Dazu 
bekennen wir uns nachdrücklich. Wenn man diese 
unternehmerische Freiheit und Entscheidung beein-
flussen will, kann das nur über die sogenannte Mit-
bestimmung auf Unternehmensebene geschehen, 
d. h. durch die Beteiligung der Arbeitnehmer an der 
Legitimation und Kontrolle des Unternehmers, aber 
nicht durch die Einschränkung der Selbständigkeit 
der unternehmerischen Funktion als solcher. 

Wenn wir das Stichwort „Konfliktordnung und 
Friedensordnung" wieder aufgreifen, so ist der ein-
zige Unterschied der, daß im alten Gesetz von 
Partnerschaft überwiegend nur gesprochen wurde, 
während im neuen Gesetz Partnerschaft praktiziert 
wird, Partnerschaft im Sinne einer echten Mitgestal-
tung und nicht im Sinne des Angewiesenseins auf 
den guten Willen des anderen. 

Ein zweiter Einwand gegen die neue Regelung ist 
der Vorwurf, durch die Vermehrung der Einigungs-
stellenkompetenzen trete eine erhebliche Bürokrati-
sierung der Betriebe und damit der Lösung betrieb-
licher Konflikte ein. Auch Herr Ruf ist auf diesen 
Punkt eingegangen. Meine Damen und Herren, wer 
an der Einigungsstelle etwas ändern will, muß sich 
darüber klar sein, daß jeder Einigungsstellenfall 
ein Mitbestimmungsfall ist. Denn wenn wir uns zur 
gleichberechtigten Gestaltung bestimmter Fragen im 
Betriebsleben durch Arbeitgeber und Betriebsrat ge-
meinsam, beide mit gleich starker Position, beken-
nen — Sie haben das ausdrücklich getan, Herr 
Ruf —, dann muß es eine Lösung auch für den Fall 
geben, in dem sich beide Seiten nicht einigen. Das 

ist im Tarifleben der Streik, der dann die Entschei-
dung bringt. Das ist in der Montanindustrie der 21. 
oder der 11. Mann. Das ist hier die Einigungsstelle. 
Wir wissen alle, daß das durchaus problematisch ist. 
Allerdings wissen wir keine bessere Lösung. Des-
halb muß sich jeder darüber klar sein: Wer die 
Kompetenzen der Einigungsstellen einschränkt, 
schränkt die Mitbestimmung ein. Herr Ruf, von 
dieser Stelle zu behaupten: Wir wollen die Mitbe-
stimmung erweitern, mehr Mitbestimmung bringen 
— das haben Sie ja für sich in Anspruch genom-
men , und gleichzeitig die Kompetenzen der Eini-
gungsstellen einzuschränken, ist ein Widerspruch 
in sich. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Ruf? 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Dr. Farthmann, 
sind Sie bereit, mir zuzugeben, daß es auf das Aus-
maß der Einschaltung der verbindlich entscheiden-
den Einigungsstelle ankommt, z. B. darauf, ob die 
Einigungsstelle durch einen außenstehenden Dritten 
verbindlich entscheiden soll, wenn Arbeitgeber und 
Betriebsrat sich nicht darüber einigen können, wann 
die Sprechstunde stattfinden soll? Das halten wir 
allerdings für weit übertrieben, auch andere Dinge; 
darauf werden wir noch zurückkommen. 

Dr. Farthmann (SPD) : Herr Ruf, ich bin mit 
Ihnen der Meinung, daß es auf das Ausmaß der Ein-
schaltung der Einigungsstelle ankommt, genau wie 
auf das Ausmaß der Mitbestimmung. Das deckt sich 
nämlich haargenau. 

Im übrigen will ich gar nicht bestreiten, daß der 
Hauptwert der Einigungsstelle darin liegt, daß sie 
möglichst wenig oder überhaupt nicht in Tätigkeit 
treten muß, d. h., daß der qualifizierte Zwang be-
steht, zu einer einverständlichen Lösung zu kom-
men. Ich glaube, die Erfahrungen der bisherigen 
20 Jahre bestätigen, daß wir darauf hoffen können. 
Im übrigen ist im Regierungsentwurf ausdrücklich 
eine formelle Rechtskontrolle vorgesehen, die zwar 
nichts Neues bringt, die aber genau das kodifiziert, 
was schon bisher unstreitig war und durch die 
Rechtsprechung entwickelt worden war. 

Ein dritter grundsätzlicher Einwand gegen das 
neue Recht ist die Behauptung — man hat das sehr 
plastisch ausgedrückt , dieses Gesetz bedeute 
den Einmarsch der Gewerkschaften in die Betriebe. 
Dazu ist zu sagen, daß der Regierungsentwurf an 
neuen Rechten für die gewerkschaftlichen Organisa-
tionen nichts bringt, was nicht schon bisher in eini-
germaßen fortschrittlichen Betrieben völlig selbst-
verständlich ist. 

Wenn behauptet wird — auch Herr Ruf hat sich auf 
diese Behauptung bezogen , über die personelle 
Mitbestimmung könne im Betrieb so etwas wie ein 
„closed shop" hervorgerufen werden, dann kann 
ich nur sagen: Das ist nichts anderes als eine Diffa-
mierung des Entwurfs. Denn es ist ausdrücklich 
festgelegt, daß niemand wegen seiner Zugehörigkeit 
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zu politischen Parteien, Konfessionen oder Gewerk-
schaften bevorzugt oder benachteiligt werden darf. 
Dazu stehen wir voll und ganz. 

Meine Damen und Herren, wer im übrigen daran 
interessiert ist, daß die Gewerkschaften eine echte 
Mitgestaltungsfunktion im Betrieb übernehmen, muß 
ihnen dieses Minimum einer fairen Arbeitsmöglich-
keit in dem Bereich, in dem sie sich nun einmal be-
tätigen müssen, nämlich im Betrieb, auch gestatten. 

(Beifall bei ,der SPD.) 

Von einigen der Vorredner ist schon der hohe 
Schwierigkeitsgrad der vorliegenden Materie unter-
strichen worden. Auch ich möchte das tun. In der 
Tat ist das Gesetzgebungswerk, das wir vor uns 
haben, äußerst komplex. Wir werden sicherlich trotz 
aller Bemühungen in den bisherigen Gesetzgebungs-
arbeiten feststellen, daß nach einiger Zeit der Prakti-
zierung hier und da Unebenheiten auftauchen wer-
den, die wir übersehen haben und vielleicht auch 
nicht alle sehen konnten. Ich möchte schon an dieser 
Stelle die Hoffnung aussprechen, daß eine sachge-
mäße Rechtsprechung diese Unebenheiten ausbü-
geln wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sehr nachdrücklich möchte ich aber auch das tun, 
was ebenfalls schon einige meiner Vorredner getan 
haben, nämlich das aufrichtige Bemühen aller daran 
Beteiligten unterstreichen. Dieses Bemühen wird 
auch durch die Tatsache deutlich, daß in den Aus-
schußberatungen noch zirka 80 Änderungen verab-
schiedet worden sind und somit der Regierungsent-
wurf erheblich verändert worden ist. 

In diesem Zusammenhang will ich gar nicht ver-
schweigen, daß eine Reihe von Anregungen aus den 
Reihen der CDU/CSU-Opposition übernommen wor-
den sind und in den neuen Gesetzentwurf Eingang 
gefunden haben. Aber, meine Damen und Herren, 
diese Übernahme wichtiger Punkte — Herr Ruf hat 
das ja sehr nachdrücklich unterstrichen — hat den 
Effekt, daß der Tag der Wahrheit auch für die CDU/ 
CSU-Fraktion gekommen ist; das heißt, sie muß 
bekennen, wie sie sich zu diesem Gesetz insgesamt 
stellen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich darf an dieser Stelle unseren Kollegen Adolf 
Müller zitieren, der vor der Bundesangestelltenkon-
ferenz des DGB vor einigen Tagen in Mainz folgen-
des wörtlich erklärt hat: 

Was jetzt vorliegt, ist also nicht das beste, aber 
zur Zeit wohl optimale Gesetz . . . Die Tage bis 
zur Verabschiedung des Gesetzes werden sicher 
von interessierter Seite noch genutzt, den Ab-
geordneten mit allen Mitteln die Ablehnung zu 
empfehlen oder von ihnen die Ablehnung zu 
fordern. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, ich kann nur hoffen, daß 
mit diesen Bemühungen von interessierter Seite 
nicht Teile der CDU/CSU gemeint sind. Jedenfalls 
bekennt sich Adolf Müller ausdrücklich zur Empfeh-
lung dieses Gesetzes. Ich hoffe, daß auch alle ande

-

ren, denen eine fortschrittliche Gestaltung der Be-
triebsverfassung am Herzen liegt, diesen Schritt 
tun; denn ich kann mir nicht denken, daß es für den-
jenigen, der an einer Verbesserung interessiert ist, 
noch einen Grund geben soll, dieses Gesetz abzu-
lehnen. 

(Abg. Wehner: Sehr gut!) 

Jetzt werden — das war ja ganz deutlich — Diffe-
renzen zwischen dem Regierungsentwurf und den 
Wünschen der CDU/CSU hochgespielt. Ich kann nur 
sagen: Der von mir eben bereits zitierte Abgeord-
nete Adolf Müller hat laut „Generalanzeiger der 
Stadt Wuppertal" gesagt, das Betriebsverfassungs-
gesetz — er meinte damit offenbar den Regierungs-
entwurf — trage eindeutig die Handschrift der 
Union. Ich glaube, meine Damen und Herren, daß 
das ein bißchen zu anspruchsvoll ist. Trotzdem sollte 
man sehr deutlich sagen, daß der Riß hinsichtlich 
der Beurteilung dieses Entwurfs nicht zwischen 
Regierungskoalition einerseits und Opposition an-
dererseits besteht, sondern mitten durch die CDU/ 
CSU-Fraktion hindurchgeht. Das ist der Tatbestand. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Alle sogenannten Arbeitnehmervertreter der CDU, 
die im Hinblick auf die Punkte, die jetzt noch diffe-
rent sind, diesen Entwurf ablehnen, müssen sich 
darüber klar sein — das müssen auch die Betriebs-
räte in der Öffentlichkeit wissen —, daß sie das 
Geschäft derjenigen besorgen, die eine Verbesse-
rung des Betriebsverfassungsgesetzes verhindern 
wollen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich darf in diesem Zusammenhang ferner erwäh-
nen, daß die Arbeit im Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung sehr konstruktiv war und daß wir, 
glaube ich, alle bestätigen können, daß dort frucht-
bare Arbeit geleistet worden ist. Das Prinzip der 
totalen Konfrontation hat in diesem Ausschuß je-
denfalls keine Anwendung gefunden, und zwar auch 
nicht zu der Zeit, als dieser Begriff Herrn Barzel 
noch nicht so unsympathisch war, wie das heute 
der Fall zu sein scheint. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch, 
die wichtigsten Punkte, in denen das Gesetz einen 
Fortschritt bringt, hier ausdrücklich hervorzuheben: 

Der Regierungsentwurf bringt in dem wichtigen 
Bereich der sozialen Angelegenheiten weitere Fälle, 
in denen das gleichberechtigte Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats zum Zuge kommt. Ich darf insbe-
sondere die Festsetzung von Kurzarbeit und Über-
stunden nennen, die künftig der gleichberechtigten 
Mitbestimmung unterliegen soll, und ich darf den 
gesamten Bereich der leistungsbezogenen Entloh-
nung erwähnen, der künftig voll der Mitbestimmung 
des Betriebsrats unterliegen soll, und zwar unab-
hängig davon, nach welcher Methode der Leistungs-
lohn gefunden wird, ob Akkord, ob Prämie, ob 
analytische Arbeitsbewertung oder was auch immer. 

Ein zweiter wichtiger Punkt ist, daß erstmalig — 
das kannte das bisherige Recht gar nicht — die 
Fragen der Gestaltung von Arbeitsplatz und Ar- 
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beitsablauf in ein sehr wesentliches Mitberatungs-
recht des Betriebsrats einbezogen werden. 

Zum dritten sind Fragen der Personalplanung, 
insbesondere die Ausarbeitung von Einstellungs-
richtlinien, Auswahlrichtlinien und Einstellungs-
fragebögen der gleichberechtigten Mitbestimmung 
des Betriebsrats unterworfen. Wir kennen alle den 
Unfug, der mit den Fragebögen in der Praxis teil-
weise getrieben worden ist. Künftig kann kein Per-
sonalfragebogen ohne Zustimmung des Betriebs-
rats mehr ausgegeben werden. 

Zum vierten sind die personellen Einzelmaßnah-
men zu nennen, d. h. insbesondere Einstellungen, 
Umgruppierungen, Versetzungen und Entlassungen. 
Hier ist der Katalog der Widerspruchsmöglichkeiten 
des Betriebsrats erheblich erweitert und präzisiert 
worden. 

Fünftens ist in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
— das ist vielleicht der wichtigste Teil — das Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats verstärkt wor-
den, d. h. insbesondere bei Betriebsstillegungen, Be-
triebseinschränkungen und Betriebsverlegungen 
kann der Betriebsrat nach dem Regierungsentwurf 
künftig den Erlaß eines sogenannten Sozialplans, 
der die — — 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Das ist nicht der 
Regierungsentwurf, sondern der Ausschuß

-

entwurf !) 

— Natürlich, des Regierungsentwurfs. Lassen Sie 
mich doch ausreden, Herr Kollege Franke! Nach dem 
Regierungsentwurf, wie er sich in der jetzigen Form 
darstellt — wenn Sie das befriedigt —, kann der 
Betriebsrat künftig bei Betriebsstillegungen, Be-
triebsverlegungen und Betriebseinschränkungen den 
Erlaß eines Sozialplans zur Abwendung der schwer-
sten Härten für die Betroffenen erzwingen. Auch 
das, Herr Kollege Ruf, ist ein Fall für die Einigungs-
stelle, deren Beseitigung die Beseitigung der Mit-
bestimmung in diesem Fall zur Folge haben würde. 

Meine Damen und Herren, in den Fragen der Ein-
beziehung der leitenden Angestellten — auch das 
hat Kollege Ruf schon angesprochen — bringt das 
Gesetz — ich bekenne mich dazu, das zu sagen — 
eine im Grunde unbefriedigende und vorläufige 
Regelung, indem es den Status quo erhält. Das liegt 
daran — das soll gar nicht verschwiegen werden —, 
daß die Vorstellungen darüber, wie eine fortschritt-
liche Regelung für die leitenden Angestellten aus-
sehen soll, zur Zeit noch zu kontrovers sind. Ich 
darf daran erinnern, daß dieses Problem auch kaum 
zwei Jahre alt ist; vorher haben wir das noch gar 
nicht gekannt. 

(Abg. Stücklen: Schließen Sie sich unserem 
Antrag an, dann haben Sie eine Basis!) 

— Vielleicht lassen Sie mich ausreden, Herr Stück-
len, ich wollte gerade darauf eingehen. Ich wollte 
sagen, daß die Vorstellungen, was eine fortschritt-
liche Lösung auf diesem Gebiet ist, noch zu kontro-
vers sind. Die eine Seite verlangt — dazu gehört 
Ihr Entwurf —, für die leitenden Angestellten eigene 
Interessenvertretungen zu bilden, d. h., den Betriebs-
rat zu einem Organ der „kleinen Leute" herabzu

-

würdigen und für die „feineren Vertreter" ini Be-
trieb ein eigenes Organ zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir würden es für eine sehr gefährliche Entwick-
lung halten, wenn jetzt, nachdem endlich die Unter-
schiede zwischen Arbeitern und Angestellten weit-
gehend eingeebnet sind, neue Gräben in den Beleg-
schaften entstünden. Herr Stücklen, das dient nicht 
der Integration, von der Sie immer reden, sondern 
das ist Desintegration. 

(Beifall bei der SPD. 	Abg. Franke [Osna

-

brück] : Polemisieren Sie gegen den FDP- 
Parteitag?) 

Die anderen meinen — und dazu gehören wir —, 
daß irgendeine Form gefunden werden müßte, die 
diese wichtige Gruppe der Arbeitnehmer, die lei-
tenden Angestellten, in die Mitwirkung des Be-
triebsrats einbezieht, vielleicht mit einem gewissen 
Minderheitenschutz, vielleicht sogar mit einer ge-
wissen Autonomie. Jedenfalls sollte sie in die Ge-
samtsolidarität einbezogen werden. 

Sie werden mir wohl zustimmen, wenn ich sage, 
daß eine der wichtigsten Errungenschaften der so-
zialen Selbstverwaltung in der Bundesrepublik da-
rin besteht, daß sie einen starken integrierenden 
Effekt hat, nicht integrierend für das Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern 
integrierend bezüglich der partikularen Interessen 
innerhalb der Arbeitnehmer. Wir alle sehen dort, 
wo das nicht der Fall ist, die verheerenden Folgen. 
Jeder, der hier die Hand anlegt, sollte sich das sehr 
genau überlegen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Insofern wird also durch den Regierungsvorschlag 
zwar nichts Neues gebracht, aber für die Zukunft 
auch nichts verbaut. Der Status quo bleibt erhalten. 

Nun zu einem wichtigen Punkt, den Herr Ruf 
mit besonderer Liebe behandelt hat: den Rechten 
der einzelnen Arbeitnehmer. Ich stimme Ihnen inso-
fern gern zu, Herr Ruf, als der Freiheitsraum und 
die Rechtsstellung des einzelnen Arbeitnehmers im 
Betrieb der letzte und wichtigste Maßstab für sämt-
liche Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes 
sein müssen. Auf der anderen Seite dürfen aller-
dings die Rechte einzelner Arbeitnehmer nicht über-
schätzt werden. Eine hundertjährige Erfahrung lehrt, 
daß man dem einzelnen nicht hilft, wenn man ihm 
durch Paragraphen Einzelrechte gibt. Bei realisti-
scher Betrachtungsweise muß man feststellen: ent-
weder kennt er sie nicht oder er kann sie, wenn er 
sie kennt, nicht ausnutzen, weil er Rückschläge 
und Diskriminierungen durch den Arbeitgeber be-
fürchtet. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das ist doch das Problem. Nach einer mehr als hun-
dertjährigen Erfahrung können die Rechte des ein-
zelnen am effektivsten dadurch gestärkt werden, 
daß man ihm ein kollektives Vertretungsorgan an 
die Seite stellt, das unabhängig und selbständig 
dem Arbeitgeber gegenübertreten kann. Alles 
andere ist mehr oder weniger Theorie oder, was 
noch schlimmer ist, die Methode des „divide et 
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impera", ist eine Schwächung und nicht eine Stär-
kung der Rechte der einzelnen Arbeitnehmer. 

(Beifall bei der SPD.) 

In diesem Zusammenhang soll allerdings ein 
wichtiges Recht des einzelnen Arbeitnehmers, das 
er künftig haben soll, nicht verschwiegen werden: 
das Recht der Einsicht in seine Personalakten. Was 
heute im öffentlichen Dienst gesetzlich nur bei den 
Beamten vorgesehen ist, soll künftig allen Arbeit-
nehmern zustehen, nämlich jederzeit Einsicht in ihre 
Personalakten zu nehmen. 

Zum Abschluß ist aber auch noch dies festzustel-
len: Jedes Mehr an Mitbestimmung schafft — da-
vor sollten wir die Augen nicht verschließen — 
auch ein Mehr an Möglichkeiten des sachwidrigen 
Gebrauchs durch solche, die böswillig das Gesetz 
ausnutzen. Das muß man mit aller Deutlichkeit 
sehen. Allerdings — das sage ich ebenso klar — 
haben die Erfahrungen einer 20jährigen Betriebs-
ratsarbeit jedenfalls in der Bundesrepublik für Be-
fürchtungen dieser Art keinerlei Anlaß gegeben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Dennoch ist festzustellen, daß dieses Gesetz kein 
Gesetz zur Mobilisierung von Konflikten ist — je-
denfalls nicht, soweit man darunter die künstliche 
Erzeugung von Konflikten versteht —, sondern ein 
Gesetz zur Lösung von Konflikten ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ebenso könnte es allerdings auch für die Arbeit-
geber verlockend sein, die Tätigkeit der Betriebs-
räte durch kleinliche und engherzige Auslegung des 
Gesetzes im Alltag zu erschweren. Das ist eine 
gewisse Gefahr. Wir wissen, daß schon jetzt Verfas-
sungsbeschwerden vorbereitet werden. Die Arbeit-
geber — auch das wissen wir — , jedenfalls ihre offi-
ziellen Interessenverbände, haben selbst mit dem 
früheren Betriebsverfassungsgesetz, so schwach es 
war, ihren Frieden eigentlich erst zu einem Zeit-
punkt gemacht, als das neue schon in Vorbereitung 
war. 

(Beifall bei der SPD.) 

So gesehen stellt das neue Betriebsverfassungs-
gesetz ein großes Angebot an beide Seiten des 
Betriebslebens dar. Ich darf wohl in Ihrer aller 
Namen die Hoffnung aussprechen, daß dieses An-
gebot richtig erkannt und richtig genutzt werden 
möchte. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, bevor wir in der Aussprache fortfahren, darf 
ich die sozialistische Fraktion des Europäischen 
Parlaments begrüßen, die heute vormittag auf der 
Diplomatentribüne Platz genommen hat. Heute nach-
mittag werden an der gleichen Stelle die Christ-
lichen Demokraten des Europäischen Parlaments 
sitzen. Ich darf sie sehr herzlich begrüßen. 

(Beifall.) 

Wir fahren in der Aussprache fort. Das Wort hat 
der Abgeordnete Schmidt (Kempten). 20 Minuten 
sind für ihn beantragt worden. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns 
am Beginn einer zweiten Lesung eines Gesetzes, 
und es ist eigentlich nicht unbedingt sinnvoll, be-
reits hier Grundsatzaussprachen zu führen. 

Ich stimme dem Kollegen Ruf namens der Freien 
Demokraten völlig zu und erkläre, daß wir gern 
bereit sind, auch in einer zweiten Lesung in diesem 
Hohen Hause noch vernünftige Argumente zu ak-
zeptieren. Allerdings habe ich bei Ihren Ausfüh-
rungen, Herr Kollege Ruf, feststellen müssen, daß 
keine neuen und vernünftigeren Argumente gekom-
men sind 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

als zu den gleichen Anträgen im Ausschuß, wo sich 
eine Mehrheit des Ausschusses wegen zu wenig 
Vernunft in der Begründung in vielen Fällen eben 
nicht in der Lage sah, den Anträgen zu folgen. 

Ich bin Ihnen allerdings auch sehr dankbar, Herr 
Kollege Ruf, daß Sie sehr deutlich gemacht haben, 
wie eingehend im Ausschuß doch beraten wurde, 
und daß Sie damit einer Presseerklärung entgegen-
gewirkt haben, die, glaube ich, uns alle, die wir im 
Ausschuß mitgearbeitet haben, etwas überrascht hat. 
In einer Presseerklärung der CDU/CSU-Fraktion von 
gestern heißt es — ich darf mit Erlaubnis des Herrn 
Präsidenten zitieren — 

Der  Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
hat sich heute u. a. mit der Vorbereitung der 
Debatte über das Betriebsverfassungsgesetz  be-
faßt. 

Anschließend heißt es -- ich zitiere wörtlich —: 

Die Vorgänge und das Verfahren in der Gesetz-
gebung der letzten Wochen stören mögliche 
Gemeinsamkeiten. Die Überlegung ist zu durch-
sichtig, als daß sie Erfolg haben könnte: man 
läßt — von draußen — behaupten, wir wollten 
„totale Konfrontation". Hier in den Ausschüs-
sen des Bundestages und hier im Plenum wird 
alles vorher durch Koalitonsabreden so zemen-
tiert, daß Argumente und Anträge der Opposi-
tion überwiegend von vornherein, also ohne 
Nachdenken nach Argumentation, keine Chance 
haben. 

(Abg. Stücklen: Stimmt doch!) 

Das wurde gestern erklärt, Herr Kollege Stücklen. 
Der Herr Kollege Ruf hat an dieser Stelle von den 
guten Beratungen im Ausschuß gesprochen, und die 
CDU/CSU-Fraktion hat unter dem Datum des 
14. September nach den Beratungen im Ausschuß 
eine Hymne darauf gesungen, was sie alles im Aus-
schuß habe durchsetzen können und wieviel von 
ihren Gedanken im Ausschußentwurf sei. Nun er-
klären Sie mir mal den Widerspruch zwischen der 
Behauptung, daß nur Konfrontation war, daß nur 
heruntergestimmt worden ist und der Behauptung 
des Kollegen Ruf: Wir haben manches durchsetzen 
können, und wir haben uns in manchem einigen 
können, oder dieser wunderbaren Erklärung der 
CDU/CSU, in der steht, was Sie alles so schön ge-
macht haben, und der Äußerung, die wir eben von 
dem Kollegen Müller hörten, der Entwurf trage die 
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Handschrift. der CDU. Wie paßt denn das zusammen 
mit dem, was gestern Ihre Fraktion herausgegeben 
hat? 

(Abg. Stücklen: Bei den sieben Anträgen 
wollen wir einmal sehen, wie Sie stimmen!) 

— Sie wollten die Stimmung anregen? Das ist auch 
gut; na schön. Das können Sie haben, Herr Kollege 
Stücklen. 

Lassen Sie mich auch gleich noch ein paar Zahlen 
sagen. Insgesamt sind etwa 20 Anträge der CDU/ 
CSU — wir können sie ja nachzählen  , zum Teil 
mit kleinen Umformulierungen, im Ausschuß ange-
nommen worden, und etwa 20 Anträge sind gemein-
sam zu einem Änderungsantrag zusammengebaut 
worden. Bei einem Gesetz von rund 130 Paragraphen 
ist das, glaube ich, eine ganze Menge. Wenn die 
Opposition an 40 angenommenen Anträgen beteiligt 
war, dann ist es doch unfair und unglaubwürdig, zu 
behaupten, man habe im Ausschuß überhaupt keine 
Gelegenheit gehabt, vernünftige Meinungen mit den 
Koalitionsfraktionen auszutauschen und vernünftige 
Anträge durchzubekommen. Genau das aber ist in 
dieser Ausschußarbeit geschehen. Das muß hier ein-
mal sehr deutlich festgestellt werden. 

Herr Kollege Ruf, Sie haben weiterhin -- da-
zu möchte ich doch noch einiges sagen — auf 
die Tatsache hingewiesen, daß sich der Ausschuß 
mit Mehrheit und die Koalitionsfraktionen hier 
schon in der ersten Lesung ganz klar dafür ausge-
sprochen haben, den Bereich der Unternehmensver-
fassung auszuklammern. Das ist richtig. Sie haben 
mit einem kleinen Seitenblick auf die FDP auf un-
seren Parteitag in Freiburg hingewiesen. Sie haben 
von Modellen, einem paritätischen und einem über-
paritätischen Modell und dergleichen mehr, gespro-
chen. Herr Kollege Ruf, wenn Sie von Modellen und 
Parteitagen sprechen, so kann ich nur sagen: Sie 
hatten einen Parteitag in Düsseldorf, und dort gab 
es auch das eine Modell und das andere Modell. 

(Abg. Ruf: Ein gutes Modell!) 

Das ist das eine. 

Zum zweiten haben wir Freien Demokraten gar 
keine Veranlassung, auf Grund unserer Freiburger 
Entscheidungen nun etwa das von Ihnen vorgelegte 
Modell mit großem Wohlwollen zu betrachten und 
in die Gesetzgebung aufzunehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir werden die Weiterentwicklung in der Frage 
der Mitbestimmung — das habe ich hier von dieser 
Stelle aus schon in der ersten Lesung gesagt — sehr 
eingehend prüfen. Wir haben jetzt eigene Entschei-
dungen unserer Partei. Wir werden sehen, daß auch 
auf Ihrem nächsten Parteitag in dieser Frage wieder 
etwas anderes gesagt wird. Ich glaube, es ist richtig, 
daß wir Freien Demokraten und auch die Sozialde-
mokraten von vornherein der Meinung waren, bei 
dieser notwendigen Neuregelung der innerbetrieb-
lichen Mitbestimmung über das Betriebsverfassungs-
gesetz den Bereich der Unternehmensverfassung zu 
diesem Zeitpunkt auszuklammern. 

Herr Kollege Ruf, Sie haben, obwohl ich mich 
als Berichterstatter bemüht habe, den Bereich „Eini

-

gungsstelle" schon etwas in die Objektivität zu 
rücken, gesagt, die Tätigkeit der Einigungsstelle sei 
extrem ausgeweitet worden. Ich habe mir heute 
nacht die Mühe gemacht, schnell noch einmal die 
Protokolle, Papiere und Unterlagen durchzusehen. 
Es ist richtig: Nach der Ausschußvorlage kann die 
Einigungsstelle in 17 Fällen tätig werden, nach 
dem CDU/CSU-Entwurf nur in 10 Fällen. Nach dem 
Ausschußentwurf sind für die Tätigkeit dieser Stelle 
also 7 Fälle mehr vorgesehen. Aber in den ent-
scheidenden Punkten, wo es also wirklich um Fra-
gen von wichtiger Bedeutung geht — Mitbestim-
mung in sozialen Angelegenheiten, Personalfrage-
bogen, Auswahlrichtlinien und alle jene Dinge, 
hinsichtlich derer Sie draußen immer wieder sagen, 
hier würde die unternehmerische Entscheidungsfrei-
heit in irgendeiner Form angegriffen —, greifen Sie 
in Ihrem Entwurf auch auf die Einigungsstelle zu-
rück. 

(Beifall bei der FDP.) 

Gerade deshalb, weil wir hier eben nicht ein Über-
wuchern oder mißbräuchliche Möglichkeiten der 
Einigungsstelle wollten, haben wir — Sie haben 
dem dann ja auch zugestimmt — die Möglichkeiten 
einer zu starken Ausweitung durch den Rechtsweg, 
durch das billige Ermessen eingeschränkt — ich 
glaube, in einer Form, die genau dem entspricht, 
was notwendig ist, wenn wir nicht, wie das von dem 
Kollegen Farthmann ja schon angesprochen worden 
ist, die Mitbestimmung abbauen wollen. Wenn Sie 
die Einigungsstelle abschaffen oder weiter ein-
schränken wollen, müssen Sie auch sagen, daß Sie 
die soziale oder personelle Mitbestimmung abbauen 
wollen. Darüber müssen wir uns klar sein. Zu den 
Individualrechten wird im Zusammenhang mit Ihrem 
Antrag noch etwas gesagt werden. 

Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, 
zu dem ich etwas sagen möchte. Dann will ich diese 
grundsätzlichen Ausführungen schon abschließen, 
denn wir haben in diesem Haus ja gemeinsam ge-
wisse Zeitpläne und wollen noch zu den Anträgen 
sprechen. Herr Kollege, ich kann es mir aber nicht 
verkneifen, noch eines zu sagen. Sie haben in Ihren 
Ausführungen zum Ausdruck gebracht, zur sozialen 
Marktwirtschaft gehöre die unternehmerische Ent-
scheidungsfreiheit und, durch dieses Gesetz werde 
nun die unternehmerische Entscheidungsfreiheit an-
gegriffen und tangiert. Zunächst möchte ich für uns 
Freie Demokraten ganz eindeutig feststellen, daß, 
wie ich glaube, keine Fraktion in diesem Hause so 
klar und eindeutig wie wir von sich behaupten 
kann, daß sie seit 1945 für diese soziale Marktwirt-
schaft geschlossen eingetreten ist und die dafür not-
wendige untenehmerische Entscheidungsfreiheit im-
mer sorgsam bewahrt hat. 

(Beifall bei der FDP. 	 Abg. van Delden: 
Einschließlich Freiburg?) 

— Auch in Freiburg. Lesen Sie einmal die Pressebe-
richte, lesen Sie einmal die Protokolle von Freiburg; 
dann werden Sie vielleicht etwas anders darüber 
denken, als wenn Sie nur in der „Welt" die Artikel 
über Freiburg lesen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ich nehme die 
„Frankfurter Rundschau"!) 
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Herr Kollege Ruf, wenn Sie schon einen Eingriff 
in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit se-
hen, dann haben Sie zwei Dinge vergessen, dann 
haben Sie nämlich die beiden Änderungen im Ge-
setz vergessen, die aus Ihrem Entwurf kamen und 
die zweifellos — sowohl vom Materiellen her ge-
sehen als auch von der Frage stärkerer Einengung 
her gesehen wesentlich weiter gehen als all das, 
was im Entwurf ist. Das ist nämlich die Übernahme 
Ihrer Kündigungsvorstellungen in das Gesetz. Wir 
waren darüber gar nicht so glücklich. Aber gut, wir 
haben uns dann Ihren Vorstellungen angeschlossen. 
Und das ist die Tatsache, daß in § 111 die Frage der 
Sozialplanung, der Betriebsänderungen in Ihrem 
Sinne gelöst wird oder zumindest vorgeschlagen ist 
und daß damit eine erheblich stärkere Belastung auf 
die Unternehmen zukommt, als das im Regierungs-
entwurf der Fall gewesen wäre. Schauen Sie sich 
einmal an, was aus Ihrem Entwurf hier eingegangen 
ist und woher die Belastungen wirklich kommen. 

Von einem Eingriff in die unternehmerische Ent-
scheidungsfreiheit allerdings — und das möchte ich 
für die Freie Demokratische Partei schon an dieser 
Stelle eindeutig erklären — kann in diesem Gesetz 
überhaupt nicht die Rede sein. Es ist, wie wir es ge-
wünscht haben, wie wir im 5. Deutschen Bundestag 
bereits in einigen Passagen in einer eigenen Novelle 
vorgelegt haben, eine Stärkung der personellen 
und sozialen Mitbestimmung. Es ist auch eine we-
sentliche Stärkung des sozialen Schutzes bei Be-
triebsveränderungen. Aber es greift in die unterneh-
merische Entscheidung nicht ein, es sei denn, Herr 
Kollege van Delden, Sie können mir einen Gegen

-

beweis bringen. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten van Delden? 

Schmidt (Kempten) (FDP): Ich bin zwar fertig, 
aber bitte schön! 

van Delden (CDU/CSU) : Herr Kollege Schmidt, 
würden Sie mir zustimmen, daß ein großer Teil der-
jenigen, die dem Gesetzentwurf kritisch gegenüber-
stehen, die Gefahr der übertriebenen Bürokratisie-
rung der Betriebe sehen und daß wir dann ein sol-
ches Gekungel bei unternehmerischen Entscheidun-
gen bekommen, wie wir es jetzt beim Bundesver

-

fassungsgericht erleben? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege, darf ich 
Ihre Frage mit einer Gegenfrage beantworten: Wür-
den Sie mir zugestehen, daß diejenigen, die das 
befürchten, alle Herrn Galperin gelesen haben, aber 
daß er nicht unbedingt ein objektiver Beurteiler 
dieses Gesetzes war? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen für 
die allgemeine Aussprache vor. Ich schließe die all-
gemeine Aussprache. 

Wir kommen zu den Einzelberatungen. Ich bitte 
Sie, die Drucksache VI/2729 zur Hand zu nehmen. Es 
liegt ein Antrag vor — und zwar der Um-
druck 232 *) —, dem Teil I einen Teil 01 voranzu-
stellen. Zur Begründung dieses Änderungsantrags 
Umdruck 232 hat der Abgeordnete Ziegler das Wort. 

Ziegler (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren! Ich darf namens 
der Fraktion der CDU/CSU den Änderungsantrag 
Umdruck 232 begründen. 

Der Kollege Dr. Farthmann hat davon gesprochen, 
daß das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 einen 
Rückschritt bedeutet habe. Wir sind hier ganz an-
derer Meinung. Nach unserer Auffassung hat das 
Betriebsverfassungsgesetz von 1952 eine neue Ära 
der betrieblichen Ordnung eingeleitet. Es setzte an 
die Stelle überholter klassenkämpferischer Vorstel-
lungen den Gedanken der Partnerschaft. Weil das 
Gesetz damals aber einer fast hundertjährigen Aus-
einandersetzung um die Rechte gewählter Arbeit-
nehmervertretungen Rechnung tragen mußte und 
deren Ergebnis war, spielen in ihm die Rechte des 
einzelnen noch keine Rolle. Das Gesetz konzentrierte 
sich auf die Rechte und die Pflichten gewählter Ver

-

tretungen. 

Heute ist nach unserer Auffassung die Zeit reif, 
die Rechte und Pflichten des einzelnen ebenso wie 
die der Arbeitsgruppe zu definieren und damit das 
Repräsentationssystem des Betriebsrates zu ergän-
zen. Aus diesem Grunde haben wir in unserem Ent-
wurf über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
im Betrieb und Unternehmen in einer Art Grund-
rechtskatalog die Rechte des einzelnen an den An-
fang gestellt. Herr Kollege Ruf hat schon darauf 
hingewiesen, daß wir damit die fundamentale Be-
deutung dieses Anliegens auch optisch zum Aus-
druck bringen wollten. 

Mit der Festlegung dieser Grundrechte und mit 
der Festlegung von Rechten der Arbeitsgruppe soll 
erreicht werden, daß sich der Betriebsrat auf ein 
entwickeltes System der Zusammenarbeit mit den 
Arbeitnehmern, gewissermaßen auf einen Unterbau 
stützen kann. Wir wollen kein Entweder — Oder 
kollektiver, gruppenmäßiger oder individueller 
Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsrechte, sondern deren sinnvolle gegenseitige 
Ergänzung. 

Die gesellschaftliche und industrielle Entwicklung 
haben dazu geführt, daß ein immer größer werden-
der Teil der Arbeitnehmer willens und auch im-
stande ist, sich stärker am betrieblichen, am wirt-
schaftlichen Geschehen, am Gestaltungsprozeß zu 
beteiligen. Diese Entwicklung darf nicht gebremst, 
sie muß im Gegenteil gefördert werden. Es gilt, den 
einzelnen zu aktivieren. Er muß bei der Fortentwick-
lung des Rechts stärker berücksichtigt werden; sei-
ner Eigeninitiative und Eigenverantwortung muß 
entsprechender Raum gegeben werden. Eine aus-
schließliche Delegation der Mitbestimmungsrechte 
auf repräsentative Organe — z. B. den Betriebsrat, 

*) Siehe Anlage 2 
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den Wirtschaftsausschuß, den Aufsichtsrat — fördert 
Gleichgültigkeit und Passivität der Repräsentierten. 

Wie sieht es denn in der Praxis in den Betrieben 
aus? Mit dem Votum, das der einzelne bei der 
Bildung des Organs abgibt, trägt er zu dieser Or-
ganbildung bei, und dann ist für ihn in aller Regel 
die Beteiligung am betrieblichen Geschehen erledigt. 
Es handelt dann nur noch das gewählte Organ, der 
Betriebsrat. Der einzelne wird in aller Regel nicht 
mehr gefordert. Er hat vielleicht noch einmal die 
Möglichkeit, sich bei einer Betriebsversammlung zu 
Wort zu melden und Anträge zu stellen. Es ist Ihnen 
aber bekannt, daß diese Anträge ohne jede recht-
liche Bedeutung, ohne Verpflichtung für den Be-
triebsrat sind. 

Wem es ernst ist mit der Aktivierung des ein-
zelnen, der muß daher für die Erweiterung seines 
Freiheits- und Entscheidungsraumes eintreten. Ich 
bin dem Kollegen Farthmann dankbar, daß auch er 
das ausdrücklich anerkannt hat. Die Konsequenzen, 
die er daraus gezogen hat, sind allerdings ganz an-
dere als die unseren. 

Der Freiheitsraum des einzelnen ist sowieso aus 
technischen und organisatorischen Gründen recht 
schmal. Wir sollten daher alles tun, um hier von uns 
aus dafür Sorge zu tragen, daß er erweitert wird. 
Was der einzelne aus eigener Initiative und mit 
eigenen Kräften leisten kann, darf nicht kollektiv 
geregelt werden. 

Hinzu kommt, daß der Betriebsrat in großen Be-
trieben sicherlich zu fern ist. In der vom Ausschuß 
vorgelegten Fassung ist vorgesehen, daß der Be-
triebsrat bei 3000 bis 4000 Arbeitnehmern aus 23 
Mitgliedern besteht; früher waren es 17. Aber auch 
bei der jetzt vorgesehenen Größe ist der Betriebsrat 
noch nicht dazu geeignet — Sie wissen, daß Gren-
zen hinsichtlich der weiteren Ausweitung gesetzt 
sind —, die Bindung zu den einzelnen Arbeitneh-
mern enger zu gestalten. Aus diesem Grunde müs-
sen wir Wert darauf legen, daß durch Aktivierung 
der Rechte des einzelnen und durch die Bildung der 
Arbeitsgruppen hier Abhilfe bei der Fortentwick-
lung des Rechts geschaffen wird. 

Wir haben es sehr bedauert, daß die Regierungs-
koalition unseren Vorschlag eines umfassenden Ka-
talogs für die Einräumung von Einzelrechten abge-
lehnt hat. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag 
wollen wir Ihnen Gelegenheit geben, diese Haltung 
zu revidieren. Der Änderungsantrag enthält in 
Ziffer 1 mit den §§ 01 bis 014 die §§ 1 bis 16 unseres 
Entwurfs. 

Mit ihnen sind a) vorwiegend persönlichkeits -
bezogene Rechte, die in besonderer Weise der An-
erkennung der Persönlichkeit Rechnung tragen, wie 
z. B. das Recht auf einen Arbeitsplatz, der seinen 
Fähigkeiten entspricht, das Recht auf Erörterung 
der beruflichen Situation und der Leistungsbeurtei-
lung mit den zuständigen Stellen des Betriebes, das 
Recht auf Stellungnahme zu betrieblichen An-
gelegenheiten, die den einzelnen betreffen, das 
Recht, sich mit persönlichen Anliegen und Beschwer-
den an die zuständigen Stellen des Betriebs zu 
wenden und von diesen angehört und beschieden zu 

werden, das Recht auf Einsicht in die Personalakte, 
das übrigens auch der Regierungsentwurf enthält 
und das erstmals in diesem Gesetz nun für die 
Privatwirtschaft geregelt wird, und b) Rechte, die 
sich mit der unmittelbaren Arbeitsumwelt und deren 
Gestaltung, wie z. B. das Recht auf persönliche Ent-
faltungsfreiheit im Betrieb und am Arbeitsplatz, 
das Recht auf Mitwirkung bei der Gestaltung des 
eigenen Arbeitsplatzes, das Recht auf Unterrichtung 
über wesentliche technische, organisatorische und 
personelle Änderungen, das Recht auf Unterrichtung 
über Aufgaben und Verantwortungsbereich, das 
Recht auf Belehrung über Unfall- und Gesundheits-
gefährdung sowie über Maßnahmen zur Abwendung 
dieser Gefahren, das Recht auf eine angemessene 
Arbeitszeit und vieles andere festgelegt. 

Die von Ihnen mit Ihrer knappen Mehrheit im 
Ausschuß beschlossenen Individualrechte, wie sie 
in den §§ 81 bis 83 festgelegt sind, nehmen sich 
dagegen nur sehr mager aus. In einer modernen, 
auf die Zukunft gerichteten betrieblichen Ordnung, 
die ein echtes Reformwerk sein will, müssen opti-
male Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß 
die Persönlichkeit des einzelnen die gebührende 
Achtung erfährt und daß sich jeder Arbeitnehmer 
in seiner Arbeitsumwelt frei entfalten und sie mit

-

gestalten kann. 

Da nützt auch die Ankündigung nichts, die Ver-
stärkung der Rechtsstellung des einzelnen Arbeit -
nehmers aus rechtssystematischen Gründen einem 
kommenden Arbeitsgesetzbuch zu überlassen. Bis 
dahin vergeht wahrscheinlich noch sehr viel Zeit. 
Wir sind ja im übrigen hinsichtlich der vielen An-
kündigungen dieser Bundesregierung gebrannte 
Kinder und wissen, daß vieles nicht termingerecht 
gemacht worden ist. Sie sollten sich daher nicht über 
rechtssystematische Überlegungen den Kopf zer-
brechen, sondern sich mit uns darüber hinweg-
setzen und die individuellen Rechte des Arbeit-
nehmers in dem jetzt zu verabschiedenden Gesetz 
regeln und damit die Einheitlichkeit der Betriebs-
verfassung wahren. 

Sagen Sie auch nicht, ein Grundrechtsteil in die-
sem Gesetz sei überflüssig. Er ist notwendig als 
Zusammenfassung und richtungweisender Ausdruck 
des Geistes, der das heutige Individualrecht inner-
halb der Betriebs- und Unternehmensverfassung 
beherrschen muß. Er ist auch sinnvoll als Bekennt-
nis zu den Unternehmern und Arbeitnehmern, die 
betriebliche Partnerschaft bereits bewußt prakti-
zieren. Er ist schließlich berechtigt als Forderung 
an diejenigen Unternehmer, die, noch verhaftet im 
autokratischen Führungsstil, ihren Mitarbeitern nicht 
die ihnen zustehende Subjektstellung gewähren 
wollen, aber auch an Betriebsräte, die glauben, 
Einzelrechte könnten nur über sie geltend gemacht 
werden, und die, statt den einzelnen dort, wo es 
möglich ist, zu stärken, neue Abhängigkeiten schaf-
fen wollen. 

(Vorsitz : Vizepräsident Dr. Schmid.) 

Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, 
gehen bei Ihrer Ablehnung noch von den Vorstel-
lungen aus, Einzelrechte müßten einen kollektiven 
Bezugspunkt haben. Herr Kollege Dr. Farthmann 
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hat es mit Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Nach 
Ihrer Meinung können Einzelrechte nur über ein 
Kollektiv, über die kollektiven Vertretungen wirk-
sam vertreten werden. Ich glaube, Sie haben von 
der Mündigkeit des Arbeitnehmers und von seinen 
Fähigkeiten, selbst Verantwortung zu übernehmen, 
nicht die richtigen Vorstellungen. Wir wollen statt 
dessen mit der vorgeschlagenen Änderung erreichen, 
daß das heute zu verabschiedende Gesetz ein wirk-
liches Betriebsverfassungsgesetz wird und nicht ein 
Betriebsrätegesetz bleibt. 

Die Ziffern 2 und 3 unseres Änderungsantrages 
sind die zwangsläufige Konsequenz einer Annahme 
des in Ziffer 1 enthaltenen Grundrechtekatalogs. 
Mit den Ziffern 4 und 5 wollen wir erreichen — wir 
halten das auch für notwendig und richtig —, daß 
der Betriebsrat seine Entscheidungen bei personel-
len Einzelmaßnahmen und bei vorläufigen personel-
len Einzelmaßnahmen in erster Linie und in beson-
derem Maße gerade dem betroffenen Arbeitnehmer 
bekanntgeben muß. 

Zum Abstimmungsverfahren beantrage ich namens 
der Fraktion der CDU/CSU, daß mit Ausnahme der 
§§ 01 und 03, die wir geschlossen zur Abstimmung 
stellen wollen und für die wir namentliche Abstim-
mung beantragen — das ist symbolisch für alle an-
deren Bestimmungen in unserem Antrag —,über die 
weiteren Paragraphen einzeln abgestimmt wird. Wir 
wollen Ihnen jede Möglichkeit geben, auch nur ein-
zelnen Bestimmungen unseres Änderungsantrages 
zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Farthmann. 

Dr. Farthmann (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe vorhin in meinen all-
gemeinen Ausführungen schon zu den Einzelrechten 
des Arbeitnehmers Stellung genommen. Ich darf 
mich darauf beziehen und möchte das hier nicht wie-
derholen. Nur eins muß hier klargestellt werden: 
wenn Herr Ziegler so tut, als ob die Individual-
rechte, die im uns vorliegenden Antrag der Opposi-
tion enthalten sind, gewissermaßen heute erst neu 
geschaffen würden, dann ist das wirklich ein ganz 
grundlegender Irrtum. Gestatten Sir mir, mit Ver-
laub zu sagen: zum großen Teil handelt es sich da-
bei um einen alten Hut, denn das ist weitgehend 
seit fünfzig Jahren Bestandteil des deutschen Ar-
beitsvertragsrechts, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

allerdings, zugegebenermaßen, wie das gesamte 
deutsche Arbeitsvertragsrecht, des ungeschriebenen. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole hier 
die Behauptung, die ich schon im Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung aufgestellt habe und bei 
der von der Opposition noch nicht einmal der Ver-
such gemacht worden ist, ihr zu widersprechen: Es 
gibt in diesem ganzen Antrag nicht ein einziges 
Recht, das nicht entweder im Regierungsentwurf 
steht oder im deutschen Arbeitsvertragsrecht abso

-

lut unstreitig ist; der Antrag bringt auch nicht den 
Schimmer einer neuen Bestimmung. 

(Abg. Katzer: Dann können Sie ja zustimmen!) 

In der Tat könnte man sagen: es kann nicht schaden, 
wenn wir etwas Selbstverständliches hineinschrei-
ben. Das hat jedoch zwei ganz große Gefahren: 
erstens die Gefahr, daß in vielen Punkten durch 
Ihre Formulierung bestehende Rechte eingeschränkt 
werden, weil Sie eine ganze Fülle von unbestimm-
ten Rechtsbegriffen verwenden, die das, was heute 
durch die Rechtsprechung sehr viel detaillierter fest-
gelegt ist, verschlechtern. Zumindest besteht diese 
Gefahr. 

Ein zweiter Punkt, der vielleicht noch gravieren-
der ist: Dieser Entwurf gilt nur für Betriebe mit 
mehr als fünf Beschäftigten. Das bedeutet, daß die 
Individualrechte, die heute für alle Arbeitnehmer 
gelten, auch für jene in den Kleinstbetrieben, dann 
auf den Geltungsbereich des Betriebsverfassungsge-
setzes beschränkt würden. Weil die Individualrechte 
nämlich dann in diesem Gesetz ausdrücklich festge-
legt wären, würde daraus jeder Jurist den Schluß 
ziehen: Für die anderen Arbeitnehmer, die nicht 
unter das Betriebsverfassungsgesetz fallen, gelten 
sie nicht mehr. 

Aus diesen beiden Gründen müssen wir es ab-
lehnen, diese Rechte zu kodifizieren, die tatsächlich 
nicht den Schimmer von etwas Neuem bringen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Ruf meldet sich zu Wort.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Wortmel-
dung? 

(Abg. Ruf: Ja!) 

— Ich habe aber zuerst noch Herrn Geldner von 
der FDP. 

(Abg. Ruf: Ich wollte darauf antworten!) 

— Sie wollen unmittelbar darauf antworten, bitte! 

(Abg. Wehner: Unglaublich ist das!) 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich darf dem Kollegen 
Farthmann unmittelbar antworten, Herr Kollege 
Wehner. 

(Abg. Wehner: Erregen Sie sich nicht, das 
richtet sich nicht gegen Sie!) 

Der Herr Präsident hat mir das Wort gegeben, das 
ist ganz in der Ordnung, das können Sie nicht be-
anstanden, Herr Kollege Wehner. 

(Abg. Wehner: Das ist eine Auswahl, bei 
der offenbar Irrtümer vor sich gehen!) 

— Wann jemand und wer hier spricht, bestimmen 
nicht Sie, Herr Wehner, sondern der Präsident 
dieses Hauses. 

(Beifall bei der CDU/CSU.— Abg. Wehner: 
Da brauchen Sie sich gar nicht aufzuregen!) 

Meine Damen und Herren, da gerade unser hoch-
verehrter Herr Kollege Professor Carlo Schmid prä-
sidiert, kann ich es mir nicht verkneifen, einmal 
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vorzulesen, was Kollege Professor Carlo Schmid im 
Parlamentarischen Rat am 6. Mai 1949 laut Sitzungs-
protokoll zur Begründung der Voranstellung der 
Grundrechte im Grundgesetz gesagt hat. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Er sagte — und das ist auch unsere Meinung —: 

Das Grundgesetz selbst beginnt mit dem Ab-
schnitt über die Grundrechte. Diese Grundrechte 
wurden im Gegensatz zur Weimarer Verfassung 
an den Anfang des Ganzen gestellt, weil klar 
zum Ausdruck kommen sollte, daß die Rechte, 
deren der Einzelmensch bedarf, wenn anders er 
in Würde und Selbstachtung soll leben können, 
die Verfassungswirklichkeit bestimmen müßten. 

Genau das ist es. Wir sind der Meinung, daß diese 
Einzelrechte auch die Verfassungswirklichkeit der 
Betriebe bestimmen müssen. Darum geht es uns. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Kollege Dr. Farthmann, in aller Freund-
schaft: Sie sagen, vieles von dem, was wir hier 
sagten, sei Theorie -- Sie nicken —, 

(Abg. Dr. Schellenberg: Ein alter Hut!) 

das seien unbestimmte Rechtsbegriffe. Ihnen ist 
Art. i Abs. 1 Satz 1 unseres Grundgesetzes bekannt: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar." Dazu 
müßten Sie dann auch sagen: Das ist graue Theorie, 
das ist ein allgemeiner, unbestimmter Rechtsbegriff, 
mit dein man nicht viel anfangen kann. 

Ich habe dazu im Kommentar zum Grundgesetz 
von Mangoldt-Klein nachgelesen. Dort heißt es: 

Darüber, daß der Satz von der Würde des Men-
schen nicht als eine phrasenhafte und nicht nur 
als eine nur ethische Deklamation, nicht als in-
haltsleer oder doch nur als nicht detailliertes 
Bekenntnis anzusehen ist, daß er vielmehr 
rechtserheblich ist, besteht weitgehend Einig-
keit. 

Meine Damen und Herren, das gilt auch für die an-
deren Sätze aus unseren Grundrechten, die wir der 
Betriebsverfassung voranstellen wollten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Geldner. 

(Zurufe von der CDU/CSU. — Ein Teil der 
Abgeordneten der CDU/CSU verläßt den 
Saal. — Lachen und Zurufe von den Regie

-

rungsparteien.) 

Geldner (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Kollege Ruf hat sich 
in seinen rechtspolitischen und rechtssystematischen 
Ausführungen auf das Grundgesetz berufen. Ich 
möchte ihn auf das Betriebsverfassungsgesetz aus 
dem Jahre 1952 hinweisen, in dem es heißt: „§ 1 
Grundsatz: In den Betrieben werden Betriebsräte 
gebildet." Das Gesetz von 1952 ist also mit Ihren 
Ausführungen, Herr Ruf, nicht in Einklang zu 
bringen. 

Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zu den 
Individualrechten des Betriebsverfassungsgesetzes 
machen. Der Regierungsentwurf und der Entwurf 
der Opposition zeichnen sich gegenüber dem alten 
Gesetz und dem geltenden Recht dadurch aus, daß 
sie eine Reihe von Individualrechten aufgenommen 
haben, die die Position der einzelnen Beschäftigten 
unabhängig davon stärken sollen, ob ein Betriebsrat 
besteht oder mit welcher Intensität er tätig ist. Im 
Regierungsentwurf sind diese Individualrechte in 
drei Paragraphen zusammengefaßt. Die Opposition 
hat sie in ihrer Substanz praktisch übernommen, 
wenn man einmal von der Übernahme von Bestim-
mungen aus dem geltenden Recht und dem Regie-
rungsentwurf außerhalb des Katalogs der Individual-
rechte absieht. Das bedeutet, daß die Opposition 
einen Katalog gleichen Inhalts vorgelegt hat. Der 
Kollege van Delden hat soeben die Zwischenfrage 
gestellt, ob dieses Betriebsverfassungsgesetz nicht zu 
einer Bürokratisierung führe. 

Wenn man aber hier die Unzahl — 14 Paragra-
phen — der von der Opposition vorgeschlagenen 
§§ 75 bis 84 betrachtet, dann hält man gerade diese 
Frage für sehr berechtigt. Denn es ist doch eine Ver-
bürokratisierung des Entwurfs, wenn Sie an die 
Stelle von 4 bestehenden 14 neue Paragraphen set-
zen wollen. 

(Abg. Franke [Osnabrück]: So wie Sie das 
verstehen!) 

— Das sind doch die Tatbestände. 

Unabhängig davon, Herr Kollege, darf ich viel-
leicht einmal die Bedeutung des § 08, der Bestim-
mung über den Informationsaustausch, klarstellen. 
Hier heißt es in Ihrem Entwurf: „Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sind verpflichtet, die innerbetrieb-
liche Information zu fördern." Wenn dies nicht mehr 
als ein zwar freundlicher, aber unverbindlicher 
Appell hätte sein sollen, hätten Sie darauf verzich-
ten können. Wenn aber § 08 eine echte Glaubwür-
digkeit hätte bekommen sollen, hätte er überzeu-
gender ausgestaltet werden müssen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, unabhängig davon ist 
festzustellen, daß diese Rechte im Regierungsent-
wurf verbindlicher ausgestaltet sind als im Entwurf 
der Opposition. Dies zeigt sich z. B. deutlich bei dem 
Beschwerderecht. Im Regierungsentwurf ist für die 
Behandlung der Beschwerden ein sehr viel klarerer 
Weg vorgesehen als in dem Antrag der Opposition 
auf Umdruck 232. Es ist nicht nur eine Behandlung 
der Beschwerde, sondern auch eine Abhilfe ermög-
licht worden, und das ist wohl der Punkt in dem 
Gesetz, auf den es dem Betroffenen ankommt. 

Meine Damen und Herren, wir Freien Demokra-
ten schlagen daher vor, dem Koalitionsentwurf zu-
zustimmen, da er übersichtlicher im Aufbau, straffer 
in der inhaltlichen Darstellung und konsequenter in 
der Durchführung ist. Die Koalitionsvorschläge sind 
auch ehrlicher als ein langer Katalog von 14 Para-
graphen, von denen die Betroffenen in der Sache 
nichts haben. Deshalb bitten wir Freien Demokra- 
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Geldner 
ten, den Regierungsentwurf anzunehmen, und leh-
nen den Oppositionsentwurf ab. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Es liegen keine 
Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung. 

Die antragstellende Fraktion hat beantragt, 
erstens über jeden dieser Paragraphen gesondert 
abzustimmen und zweitens über die §§ 01 und 03 
namentlich abzustimmen. Habe ich Sie richtig ver-
standen? — Dann schlage ich vor, zunächst mit 
der namentlichen Abstimmung zu beginnen. Soll 
über die §§ 01 und 03 einzeln namentlich abge-
stimmt werden? 

(Widerspruch.) 

— Dann beginnen wir mit der namentlichen Ab-
stimmung über die §§ 01 und 03. — 

Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt. 
An der Abstimmung haben sich 481 Mitglieder des 
Hauses und 20 nicht stimmberechtigte Berliner Ab-
geordnete beteiligt. Mit Ja haben 234 Abgeordnete 
gestimmt, mit Nein 247. Was die Berliner Abge-
ordneten anbetrifft, so haben 8 mit Ja und 12 mit 
Nein gestimmt. Damit sind die Anträge abgelehnt. 

Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen 481 und 20 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 	234 und 8 Berliner Abgeordnete 

Nein: 247 und 12 Berliner Abgeordnete 

Ja 

CDU/CSU 
Dr. Abelein 
Adorno 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blank 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 

Dr. Burgbacher 
Burger 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Ehnes 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 

Dr. Gruhl 
Freiherr von und zu 

Guttenberg 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Frau Dr. Henze 
Dr. Hermesdorf (Sehleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Hussing 
Dr. Huys 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Dr. Löhr 
Dr. Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 

Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
Schlee 
Schedl 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Sellstedt) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg)  
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann (München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
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Vizepräsident Dr. Schmid 

Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Benda 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 
Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück 
Brünen 
Buchstaller 
Büchner 
Dr. von Billow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 

Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Dr. Hupka 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinicke (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müll e r (Mülheim) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 

Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschok 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr ,  Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert  

Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Dr. Seume 
Sieglerschmidt 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Helms 
Jung 
Kienbaum 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 
Logemann 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Sollen wir über den Rest des Umdrucks absatz-
weise abstimmen? Es steht einigermaßen fest, wie es 
um die Mehrheit bestellt ist. Ich schlage Ihnen 
dann vor, nicht über die einzelnen Absätze getrennt 
abzustimmen. Sind Sie damit einverstanden? — 
Ich schlage also vor, en bloc abzustimmen. Herr Ruf! 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident, ich bitte en bloc 
abstimmen zu lassen, aber später über die Ziffern 
4 und 5 einzeln. 
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Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, der Antragsteller erklärt sich damit einver-
standen, daß über den Rest des Umdrucks en bloc 
und nicht nach einzelnen Absätzen abgestimmt wird. 

Wir stimmen über Ziffer 1, beginnend mit § 02, Zif-
fer 2 und Ziffer 3 en bloc ab. 

(Abg. Frau Kalinke: Man kann nichts ver

-

stehen!) 

— Frau Kollegin, ich spreche so laut ich kann. 
Jedoch ist nicht jedermann ein Organ solcher Güte 
beschert wie manch anderen Mitgliedern des Hauses. 

(Große Heiterkeit.) 

Ich kann Sie sehr gut verstehen, Frau Kollegin, auch 
ohne Mikrophon. 

(Anhaltende Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. 

Damit kein Irrtum besteht: wir stimmen jetzt über 
die Änderungsanträge Umdruck 232 Ziffer 1 — die 
Absätze, über die noch nicht abgestimmt worden 
ist —, Ziffer 2 und Ziffer 3 en bloc ab. Wer zustim-
men will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! —
Enthaltungen? —Mit der gleichen Mehrheit abge-
lehnt. Damit ist der Antrag, einen Teil 01 einzufü-
gen, abgelehnt. 

§ 2. — Keine Wortmeldungen. Wer zustimmen 
will, gebe das Handzeichen. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? - Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

§ 3. Dazu liegt der Änderungsantrag Um-
druck 233*) vor. Zur Begründung der Abgeord-
nete Franke. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der § 106 
unseres Entwurfs enthält eine Einrichtung, die es im 
geltenden Recht nicht gegeben hat: die Einrichtung 
der Arbeitsgruppensprecher. Was sind Arbeits-
gruppensprecher und wo sollen sie tätig werden? 
Die Arbeitsgruppensprecher können — wir wollen 
das Installieren aber nicht zwingend vorschreiben — 
nur in Betrieben mit mehr als 2000 Beschäftigten ge-
wählt werden. Sie sollen keine Konkurrenz zu den 
jeweiligen Betriebsräten sein, sondern ausschließlich 
zu ihrer Unterstützung tätig werden. 

In größeren Betrieben hat ein Betriebsrat — das ist 
jedem Kundigen klar — oft mit soviel Arbeitneh-
mern und damit auch mit so vielfachen Problemen zu 
tun, daß es für ihn einfach unmöglich erscheint, den 
Interessen der Arbeitnehmer und den betrieblichen 
Belangen gerecht zu werden. Hier soll nun die Tä-
tigkeit des Arbeitsgruppensprechers einsetzen. Er 
soll sozusagen der Transmissionsriemen oder noch 
besser das Transportband für die Probleme der Ar-
beitnehmer und auch die betrieblichen Probleme 
sein. 

Um einen Vorwurf auszräumen, der uns im Aus-
schuß häufig gemacht worden ist, will ich hier noch 
einmal eindeutig klarstellen, daß der Arbeitsgrup-
pensprecher nicht ohne den Betriebsrat mit dem Ar- 

*) siehe Anlage 3  

beitgeber oder einem seiner Beauftragten verhan

-

dein kann. Er ist insoweit nicht ein Instrument ge-
gen den Betriebsrat, sondern ausschließlich zu seiner 
Unterstützung konzipiert. Daraus ist zu ersehen, daß 
er eine große Unterstützung für den Betriebsrat dar-
stellt. Um so unverständlicher erscheint es uns, daß 
die SPD  und  auch die FDP diese Einrichtung ab-
lehnen. Sie verweisen hierbei auf § 3 Abs. 1 des 
Regierungsentwurfs, wo in einem Klammervermerk 
die Möglichkeit der Einrichtung von Arbeitsgruppen-
sprechern erwähnt wird. Diese Einrichtung soli durch 
tarifvertragliche Regelung überhaupt erst ermöglicht 
werden. Meine Damen und Herren, wer den Wider-
stand gegen eine solche Einrichtung aus einer be-
stimmten Ecke kennt, der weiß, daß es solche ta-
rifvertraglichen Regelungen nicht geben wird. Uns 
ist auch diese tarifvertragliche Regelung nicht ge-
nog. Wir wollen die Stellung des Arbeitsgruppen-
sprechers betriebsverfassungsrechtlich verankern. 

Nun kann es sein, meine Damen und Herren, daß 
Sie unseren Hauptantrag ablehnen, der Ihnen unter 
Ziffer 1 a des Umdrucks 233 vorgelegt worden ist. 
Für den Fall der Ablehnung dieses unseres Haupt-
antrags stellen wir folgenden Ersatzantrag: 

In § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„In den Fällen der Ziffer 1 kann an die Stelle 
des Tarifvertrages eine Betriebsvereinbarung 
treten." 

Meine Damen und Herren, es würde uns sehr in-
teressieren, Ihre Begründung für die Ablehnung der 
Einrichtung einer solchen Betriebsvereinbarung hier 
zu hören. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Urbaniak. 

Urbaniak (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit Ihrem Antrag, Kollege Franke, 
wollen Sie die Einrichtung der Arbeitsgruppen und 
der Gruppensprecher. Allgemein soll sich also im 
Betrieb ein Vorgang ohne Hinzuziehung der Sozial-
partner oder gar der Gewerkschaften vollziehen, 
die mit ihrem Vertrauensmännersystem recht gute 
betriebliche Erfahrungen gemacht haben. Sie wollen 
diese Einrichtung auch so in die Nähe des Betriebs-
rats rücken, daß die Belegschaften verunsichert 
werden, wer sie denn eigentlich zu vertreten hat. 
Ich meine, Ihr Antrag würde eine gefährliche Ent-
wicklung für die Arbeitnehmer einleiten und zur 
Zersplitterung und zu großen Ungereimtheiten 
führen. Wir lehnen daher diesen Antrag ab. 

Die Regierungsvorlage sieht in der Frage der 
Arbeitsgruppensprecher eine andere, zweckmäßigere 
Regelung vor. Sie gibt cien Tarifpartnern die Mög-
lichkeit, über diesen Teil des Gesetzes Tarifverträge 
abzuschließen. Damit wird sichergestellt, daß die 
Zuständigkeit des Betriebsrats für die Belegschaft 
klargestellt wird, was die Frage der Vertretung an-
geht. Nur da, wo die Tarifparteien Verträge ab-
schließen, sollten Arbeitsgruppensprecher auf der 
Grundlage dieser Tarifverträge gewählt werden, um 
die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen- 
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Urbaniak 

sprechern und den Betriebsräten noch zweckmäßiger 
zu gestalten. Ich meine, den Sachverstand der Tarif-
vertragsparteien hinsichtlich dieses konkreten Teils 
des Betriebsverfassungsgesetzes müssen wir nutzen. 
Hier werden alle Erfahrungen über den Einzel-
betrieb hinaus zur Gestaltung der Aufgaben der 
Arbeitsgruppensprecher Eingang in einen Tarif-
vertrag finden. Sie gewähren den Tarifvertrags-
parteien keine Gestaltungsmöglichkeiten. Das lehnen 
wir ebenso ab wie Ihre ersatzweise beantragte Än-
derung des § 3 Abs. 1 hinsichtlich der Betriebs-
vereinbarung. Wir lehnen den gesamten Ände-
rungsantrag Umdruck 233 ab. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Der eben vom 
Kollegen Franke begründete Antrag Umdruck 233 
hat die Frage der Arbeitsgruppensprecher in Betrie-
ben mit über 2000 Arbeitnehmern zum Inhalt. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht nach § 3 
Abs. i die Möglichkeit vor, auf dem Wege von 
Tarifverträgen Arbeitsgruppen zu bilden, wenn —
so heißt es im Gesetzentwurf — 

dies  nach den Verhältnissen der vorn Tarif-
vertrag erfaßten Betriebe der zweckmäßigeren 
Gestaltung der Zusammenarbeit des Betriebs-
rats mit den Arbeitnehmern dient. 

Meine Damen und Herren, diese Regelung, die der 
Regierungsentwurf vorsieht, ist ein Kompromiß 
zwischen den Koalitionsfraktionen. Das ist ein 
offenes Geheimnis. Wir Freien Demokraten ver-
hehlen nicht, daß wir eine Sympathie für Arbeits-
gruppen und Arbeitsgruppensprecher haben. In den 
Freiburger Thesen haben wir das auch angesprochen. 

(Abg. Ruf: Na also!) 

— Wir haben erreicht, daß nach § 3 Abs. 1 des Re-
gierungsentwurfs — entgegen dem bisher geltenden 
Recht — Arbeitsgruppensprecher gewählt werden 
können. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Spitzmüller (FDP) : Bitte schön, Herr Kollege 
Franke. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Spitzmüller, ist das nicht eine Beerdigung dritter 
oder vierter Klasse, da Sie doch eben gerade von 
dem Kollegen Urbaniak gehört haben und auch aus 
den anderen Diskussionen wissen, daß z. B. der DGB 
einer solchen Einrichtung nicht zustimmen wird? 

Spitzmüller (FDP) : Herr Kollege Franke, das 
ist keine Beerdigung erster Klasse; lassen Sie mich 
ruhig erst zu Ende kommen. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Dritter oder 
vierter Klasse!) 

— Es ist auch keine Beerdigung dritter oder vierter 
Klasse. Herr Kollege Franke, es ist vielmehr eine 
Einigung in der vorgelegten Form zustande gekom-
men, die über Tarifverträge für die Bildung von 
Arbeitsgruppen einen Weg eröffnet, wo sie auf 
andere Weise nicht zustande gekommen sind oder 
nicht gebildet werden. Meine Damen und Herren, 
diese Formulierung beschränkt sich eben nicht auf 
Betriebe mit weniger als 2000 Beschäftigten. Es ist 
doch so, daß wir bereits positive Beispiele haben, 
obwohl das geltende Recht Arbeitsgruppen und 
Arbeitsgruppensprecher nicht vorsieht. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Ruf?  

Spitzmüller (FDP) : Gerne, sofort — aber lassen 
Sie mich diesen Satz noch zu Ende bringen, Herr 
Kollege Ruf. Der Regierungsvorschlag ist zwar nicht 
so weitgehend und so detailliert wie der Vorschlag 
der Opposition, aber er ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Wir müssen, wie Herr Kollege Urbaniak 
auch ausgeführt hat, Erfahrungen sammeln. Wenn 
diese Erfahrungen vorliegen, müssen wir uns dar-
über unterhalten, ob das,  was  hier verankert ist, 
ausreicht oder nicht. 

Meine Kollegen von der CDU/CSU, ich möchte 
nun noch auf eines eingehen. Es dürfte doch klar 
sein, daß ein Unterschied besteht zwischen einer 
programmatischen Zielsetzung und der Möglichkeit, 
sie im Rahmen einer Koalition zu verwirklichen, 
wenn der Koalitionspartner eine andere Auffassung 
vertritt. 

(Abg. Dr. Barzel: Aha!) 

— Herr Kollege Barzel, ich höre Ihr „Aha" mit 
großer Freude. Ich muß Ihnen, um auch das hier ganz 
klarzulegen, dieses „Aha" jetzt zurückgeben. Sicher-
lich erinnern auch Sie sich noch, welcher Unterschied 
zwischen einer programmatischen Zielsetzung und 
ihrer Realisierung bestehen kann, wenn Sie z. B. an 
den CDU-Parteitag in Berlin denken, auf dem Sie 
beschlossen haben, daß die arbeitsrechtliche Lohn-
fortzahlung nur in Verbindung mit einer Reform der 
gesetzlichen Krankenversicherung durchzuführen ist. 

(Abg. Ruf: Das haben Sie leider nicht mit

-

gemacht!) 

In der Koalition mit der SPD hat die CDU/CSU sich 
aber nicht davon abhalten lassen, die arbeitsrecht-
liche Lohnfortzahlung zu beschließen, ohne auch nur 
einen einzigen Schritt zu tun, der einen Hauch von 
Krankenversicherungsreform hätte bedeuten können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Spitzmüller, eine Zwischenfrage der Abgeordneten 
Frau Kalinke. 

Spitzmüller (FDP): Bitte, Frau Kollegin Kalinke! 

Frau Kalinke (CDU/CSU): Herr Kollege Spitz-
müller, gestatten Sie mir zwei Fragen. Die erste — 
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Frau Kalinke 
ich hatte mich schon vorhin gemeldet — bezieht sich 
auf Ihre Hoffnungen und Erfahrungen bei den Ta-
rifverhandlungen. Halten Sie es für möglich, daß das, 
was Sie jetzt als Kompromiß und Erfolg bezeichnen, 
bei den Tarifverhandlungen künftig anders sein 
wird als bisher? 

Eine zweite Frage. Halten Sie es für möglich, daß 
Sie in der Koalition die Kostenerstattung als Folge 
Ihres damaligen Versprechens hinsichtlich der Lohn-
fortzahlung für alle Versicherten durchsetzen wer-
den? 

Spitzmüller (FDP) : Frau Kollegin, auf die erste 
Frage antworte ich Ihnen wie folgt. Ich bin der Mei-
nung, daß wir alle uns immer in einem Lernprozeß 
befinden. Ich bin der Meinung, daß auch Arbeitneh-
mer, Arbeitnehmervertreter und Arbeitgebervertre-
ter durchaus in der Lage sein werden, ihre bisheri-
gen Standpunkte zu überprüfen. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 
gibt Ihnen hierzu die Möglichkeit, und in einigen 
Fällen wird davon Gebrauch gemacht werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Frau Kollegin Kalinke, davon bin ich allerdings zu-
tiefst überzeugt. 

Über das in Ihrer zweiten Frage angeschnittene 
Thema werden wir mit unserem Koalitionspartner 
natürlich noch zu sprechen haben. Sehr verehrte 
Frau Kollegin Kalinke, über die Frage „Kostener-
stattung, ja oder nein?" ist sich aber auch die große 
CDU /CSU nicht einig geworden, als sie im Besitz 
der absoluten Mehrheit war. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Um wieviel schwieriger wird es dann sein, zwischen 
zwei Parteien hier zu einer Einigung zu kommen! 

Meine Damen und Herren, ich möchte eines noch 
einmal klar und deutlich herausstellen. Für diese 
Legislaturperiode sind die Koalitionsvereinbarun-
gen von 1969 und die Übereinkünfte, die zwischen 
den Koalitionsfraktionen in weiteren Fragen im 
einzelnen erzielt werden, maßgebend. Diese Koali-
tionsvereinbarungen sind eine gemeinsame Ge-
schäftsgrundlage, die — im Gegensatz zu 1961 — 
in ihren Zielsetzungen oder in ihren Details von 
keinem der Partner in Frage gestellt wird. Ich 
glaube, auch das muß man einmal klar und deutlich 
ansprechen. 

Ich möchte noch ein Weiteres ansprechen. In die-
sem Gesetz gibt es Punkte, die die SPD lieber anders 
geregelt wissen wollte, ebenso wie wir an einigen 
Punkten andere Regelungen für sinnvoller halten 
würden. Aber wir haben einen Kompromiß auf der 
Basis gegenseitiger Zugeständnisse, auf der Basis 
gegenseitigen Verständnisses gefunden, und die 
Koalitionspartner werden sich daran halten. 

Meine Damen und Herren von der CDU/CSU, Sie 
können nicht bestreiten, daß in den Ausschußbera-
tungen in vielen Punkten bessere Regelungen ge-
funden wurden, als sie ursprünglich im Regierungs-
entwurf enthalten waren, weil im Ausschuß nämlich 
— ich habe leider an den Ausschußsitzungen nicht 
teilnehmen können, weil ich immer im anderen Aus-
schuß festgehalten bin, aber ich habe die Protokolle 

sehr aufmerksam gelesen — der Wille zur Zusam-
menarbeit bestand, um ein gutes, ein richtiges, ein 
grundlegend neues Gesetz zu schaffen. Was in § 3 
Abs. 1 Ziffer 1 enthalten ist, ist ein erster Schritt. 
Ich gebe zu, er geht nicht so weit, wie Sie ihn wol-
len. Aber wir sind mit diesem ersten Schritt in 
dieser Richtung zufrieden, und wir sehen deshalb 
keine Möglichkeit, Ihrem Antrag zuzustimmen, son-
dern wir halten an dem fest, was im Ausschuß ge-
funden worden ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Franke. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
durchaus Verständnis dafür, Herr Kollege Spitz-
müller, daß man Koalitionsabsprachen halten muß. 
Man muß Koalitions- und sonstige Absprachen sogar 
in der eigenen Fraktion eingehen; denn es gibt eine 
nicht vorprogrammierte Meinung. Aber nachdem 
wir über 80 Änderungsanträge im Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung mit Mehrheit angenommen 
haben, wobei wir eine ganze Reihe von Änderungs-
anträgen   zu § 2 usw., insgesamt 23 Änderungs-
anträge — abgelehnt haben, weil sie unserer Kon-
zeption nicht entsprachen, hätten wir von Ihrer 
Durchsetzungsmöglichkeit etwas mehr erwartet. Es 
hat keinen Änderungsantrag von uns gegeben, bei 
dem Sie Ihre eigene Meinung, die mit unserer völ-
lig identisch war, etwa auch hätten durchsetzen wol-
len. Sie haben ja nicht einmal den Willen erkennen 
lassen, Ihren Koalitionspartner zu beeinflussen, in 
dieser Richtung tätig zu werden. 

(Zurufe und Gegenrufe.) 

Ich halte das für einen sehr bedenklichen Stil, 
wenn vorher irgendwo in einem Kreise außerhalb 
des Parlaments Dinge so vorprogrammiert werden, 
daß das Parlament nicht mehr in der Lage ist, hier 
eine Änderung zu treffen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Korrektivfunktion, die Sie angeblich haben 
wollen — 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Präsident, 
ich will erst meinen Satz beenden. — Die Korrek-
tivfunktion, die Sie hier angeblich deutlich machen 
wollen, haben Sie bei der Beratung des Betriebs-
verfassungsgesetzes nicht deutlich gemacht. 

(Beifall hei der CDU/CSU.) 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Franke, 
würden Sie mir zustimmen, wenn ich feststelle, daß 
zur Zeit der Großen Koalition im Kreßbronner Kreis 
praktisch alles vorgekaut wurde? 

(Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 
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Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Das ist gar nicht 
wahr. Ich selbst habe oft genug gegen die Beratun-
gen oder gegen die Beschlüsse, auch in persönlicher 
Auseinandersetzung mit meinem Fraktionsvorsit-
zenden, diskutiert und Änderungen erreicht, denen 
sich der andere Koalitionspartner dann anschließen 
mußte; ich denke an den Bereich des Lohnfortzah-
lungsgesetzes. Aber das machen Sie nicht. Das wird 
nicht sichtbar. Bei den Fragen, die Ihren Partei-
tagsbeschlüssen entsprechen, haben Sie sich in die-
ser Koalition nicht durchgesetzt. Das gilt es hier 
festzustellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich danke dem Herrn 
Präsidenten, daß er mir genau wie vorhin dem 
Kollegen der CDU die Möglichkeit einer sofortigen 
Erwiderung auf die Ausführungen des Herrn Kol-
legen Franke gibt. Erstens. Unsere Freiburger Par-
teitagsbeschlüsse sind Thesen und Programmmatik . 

für die Politik, die nach 1973 angestrebt und ver-
wirklicht werden soll. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Zweitens, Herr Kollege Franke, haben wir unsere 
Korrektivfunktion in diesem Gesetz ausdrücklich 
manifestiert. Denn diese 40 Änderungen, die durch-
geführt wurden, wurden ja mit unseren Stimmen 
durchgeführt. Die SPD ist ein so fairer Koalitions-
partner, daß sie niemals bereit gewesen wäre, Än-
derungen durchzusetzen, denen wir nicht zustim-
men. Genauso stimmen wir Änderungen nicht zu, 
bei denen die SPD nicht ja sagen kann. Das ist 
praktische Koalitionspolitik. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizpräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. 

Zunächst eine Frage an die Antragsteller. Falls 
Ziffer 1 a abgelehnt werden sollte, wird dann Zif-
fer 1 b nicht automatisch gegenstandslos? 

(Abg. Ruf: Wenn i a abgelehnt wird, ist 
1 b erledigt!) 

— Nach Ziffer 1 a werde ich dann über Ziffer 2 ab-
stimmen lassen. 

Wir stimmen über Ziffer 1 a ab. Wer zustimmen 
will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit der gleichen Mehrheit wie bei der 
namentlichen Abstimmung abgelehnt. 

Nunmehr Ziffer 2. Wer zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Dasselbe Ergebnis; abgelehnt. 

§ 3. Wer § 3 in der Ausschußfassung zustimmen 
will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Zwei Enthaltungen; sonst einstim-
mige Annahme. 

§ 4. Es liegt kein Antrag vor. Wer § 4 zustimmen 
will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Einstimmige Annahme. 

§ 5. Hier liegt ein Änderungsantrag vor. Sie fin-
den ihn auf Umdruck 234 (neu) *). Ich rufe zunächst 
Ziffer 1 des Umdrucks 234 (neu) auf. Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Böhme. — Herr Abgeordneter 
Böhme, Sie haben das Wort, oder wollen Sie es 
nicht? 

(Abg. Dr. Schellenberg: Er hat keinen Mut 
mehr!) 

Dr. Böhme (CDU/CSU): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen! Meine Her-
ren! Ich hatte mich eigentlich erst zu § 5 Abs. 3 ge-
meldet, Herr Professor Schellenberg. Deshalb habe 
ich etwas gezögert. Ich stehe aber nicht an, den gan-
zen § 5 zu meinen. 

Die CDU/CSU-Fraktion beantragt — und zwar 
in namentlicher Abstimmung — die Ersetzung des 
§ 5 Abs. 3 durch die auf Umdruck 234 (neu) unter 
§ 5 Abs. 3 ausgewiesene Definition und die Einfü-
gung der §§ 73 e bis 73 1 und dadurch die Gewäh-
rung der geforderten Sprecherausschüsse für die 
leitenden Angestellten. 

Gern benutze ich diese Gelegenheit, erneut auf 
die Problematik und Problemstellung der leitenden 
Angestellten und auf ihre wachsende und heute 
schon nicht mehr wegzudenkende Bedeutung für 
unsere Volkswirtschaft hinzuweisen. Die Funktio-
nen der leitenden Angestellten im Betriebe — näm

-

lich die von ihnen durchgeführten Unternehmerauf-
gaben, ihre Ausgleichsfunktion zwischen Arbeitneh-
mern und Unternehmer, ihre Vorgesetztenstellung, 
ihre Planungsaufgaben — weisen ihre besonderen 
Aufgaben aus, nicht zu vergessen ihre Eigenverant-
wortlichkeit in der Tätigkeit, d. h. die Freiheit von 
fachlich begrenzenden Weisungen und damit die 
Erarbeitung der Grundlagen für solche Weisungen 
an andere, wie sie eindeutig im Hearing von den 
Industriepersonalabteilungsleitern angesprochen 
worden sind. 

Bewußt haben wir deshalb in unserer Definition 
auf die Ausweisung einer handelsrechtlichen Zeich-
nungsberechtigung wie auch einer Einstellungs- oder 
Entlassungsbefugnis verzichtet. Beides kann zwar 
Teil einer Weisungs- und Leitungsbefugnis sein, 
muß es aber nicht sein. Wenn es so wäre, dann wäre 
es immerhin nur ein kleiner Teil der Unternehmer-
aufgabe und für das Unternehmen nicht einmal die 
vornehmste dieser Aufgaben. 

Die wachsende allgemeine Bedeutung der leiten-
den Angestellten wird heute auch von den Gewerk-
schaften erkannt, führt die Gewerkschaften aller-
dings zu dem Schluß, daß die leitenden Angestellten 
in die Arbeitnehmersolidarität zu integrieren seien. 
Sie übersehen dabei, daß eine unüberbrückbare 
Interessenkollision entsteht, in die die leitenden 
Angestellten geraten würden. Vor diesem Schritt, 
meine Damen und Herren von der SPD/FDP-Koali-
tion, möchte ich Sie warnen. Denn er würde Sie 

*) Siehe Anlage 4 
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Dr. Böhme 
zwingen, die in § 5 Abs. 3 Ihres eigenen Gesetzent-
wurfs, in der Fassung des Ausschusses nunmehr 
enthaltene, unserem Gesetzentwurf wesentlich an-
genäherte und auch vernünftigere Definition und 
Abgrenzung des Kreises der leitenden Angestellten 
zu negieren. Oder wie soll ich die vom DGB in Auf-
trag gegebene Sampel-Untersuchung verstehen, die 
sowohl die außertariflichen Angestellten wie auch 
die höheren Tarifgruppen in den Kreis der leitenden 
Angestellten einbezieht? Abgesehen davon, daß sie 
bei 362 Befragungen — bei 300 000 leitenden Ange-
stellten —, auch ohne Berücksichtigung der Sug-
gestivfragen, keine repäsentative Aussage hergeben 
kann. Ich gebe Ihnen recht, Herr Dr. Farthmann, daß 
dieses Gutachten sicherlich katastrophal schlecht 
war. 

Vom DGB und auch von der DAG werden heute 
den leitenden Angestellten Konzept uni Konzept zu 
einer möglichst schmackhaften Integrierung ange-
boten. Es ist die reinste Konzeptkonkurrenz, wie 
selbst DGB-Mitglieder auf dessen Angestelltentag 
in Mainz bestätigt haben. Nur die klare Aussage der 
leitenden Angestellten selbst, die hier mit dem 
Antrag der CDU/CSU eingebracht wird, wird zwar 
emotionell aber, wie es scheint, solidarisch abge-
lehnt. 

Der Kollege Farthmann hat aus Anlaß der ersten 
Lesung des Gesetzentwurfs ausgeführt, daß man 
sich über die Entwicklung der leitenden Angestell-
ten nicht klar sei und daher abwarten wolle, wohin 
sie tendierten. Herr Farthmann, ich gebe Ihnen recht: 
vor 19 Jahren war das sicher der Fall. Dementspre-
chend hat man den leitenden Angestellten damals 
im Rahmen des § 4 Abs. 2 c eine Objektstellung in 
der Betriebsverfassung gewährt. Aber in den ver-
flossenen 19 Jahren hat sich klar gezeigt, wohin die 
leitenden Angestellten tendieren. Mehr als 90 % der 
leitenden Angestellten in den befragten Betrieben 

und insbesondere auch in  der Einheitskohlegesell-
schaft trotz der dort stattgefundenen Pressionen — 
haben für eigene Sprecherausschüsse gestimmt. 
Durch ihre entsprechend der anwachsenden Produk-
tionskapazität der Bundesrepublik gestiegene Zahl 
und die daraus entstandene Notwendigkeit einer 
kollektiven Behandlung durch den Unternehmer hat 
sich die Notwendigkeit einer kollektiven Vertretung 
ihrer Interessen, und zwar anderer Interessen als 
die der anderen Arbeitnehmer, klar gezeigt. Ein 
Teil der Unternehmer, und zwar die einsichtigen, 
hat diesem Bedürfnis durch freiwillige Schaffung des 
Sprecherausschusses Rechnung getragen. Gerade 
aber das zeigt die Notwendigkeit der gesetzlichen 
Schaffung solcher Ausschüsse bei den nicht Ein-
sichtigen. 

Die leitenden Angestellten treffen 80 % aller be-
trieblichen Entscheidungen. Sie sind zum großen 
Teil überhaupt der Motor des betrieblichen Ge-
schehens. Die Funktion gibt den Ausschlag und 
nicht ein von vielen Mißgünstigen oft genanntes 
Prestige. Es ist einfach nicht mehr vertretbar, sie in 
einer Objektstellung der Betriebsverfassung zu be-
lassen. Gerade im Zeichen der Demokratisierung der 
Betriebe gebührt ihnen endlich die Gewährung der 
Rechte, die den anderen Partnern der Betriebsver

-

fassung seit zwei Jahrzehnten gewährt. werden. Ich 
wiederhole deshalb meinen Hinweis aus der ersten 
Lesung auf die Worte des Bundeskanzlers: Wagen 
Sie mehr Demokratie! Gewähren Sie einer staats-
tragenden Gruppe endlich ihre eigenen Vertretungs-
rechte! 

Es wird vielfach gefragt, welche Aufgaben die 
Sprecherausschüsse haben sollten; man könne sie 
aus dem CDU/CSU-Entwurf nicht klar erkennen. 
Zutreffend ist, daß die Formulierungen vorsichtig 
und zurückhaltend sind. Das ist auch richtig, denn es 
gilt, praktische Erfahrungen zu sammeln und sie in 
einer weiteren Novellierung dieses Gesetzes in 
neuen Bestimmungen einzufangen. Zu sagen, daß die 
jetzige Entwurfsbestimmung keine Kompetenzen 
enthalte, ist jedoch einfach unzutreffend. Selbst die 
Kompetenz zum Abschluß von normativen Verein-
barungen ist im Entwurf enthalten. 

Dies alles werden mir die Kollegen von der FDP, 
die sich ja kürzlich noch intensiv mit dem Schicksal 
der leitenden Angestellten befaßt haben, bestä-
tigen. Meine Damen und Herren von der FDP, 
Sie haben die stetig wachsende Bedeutung der 
Gruppe der leitenden Angestellten innerhalb un-
serer Bevölkerungsstruktur erkannt und auf Ihrem 
letzten Parteitag zielstrebig beschlossen, in den lei-
tenden Angestellten Ihr zukünftiges Wählerpotential 
zu sehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

I  Das ist legitim! Aber es hat zur Folge, daß Sie dann 
auch die Forderungen der leitenden Angestellten, 
denen Sie sich ja auf Ihrem Parteitag selbst zuge-
sellt haben, durch Ihre Stimmen in diesem Hohen 
Hause unterstützen müssen. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Lassen Sie Ihren Worten die Tat folgen. Allein, Sie 
tun es nicht. Selten hat eine Partei so schnell Ge-
legenheit bekommen, ihren neuen Akzenten Ge-
wicht zu verleihen, aber selten auch ergab sich für 
die  Wählerschaft so schnell die Möglichkeit, zu 
prüfen, wie groß der Wahrheitsgehalt der Aussagen 
einer Partei ist, und diese Prüfung, meine Damen 
und Herren von der FDP, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

werden Sie bei Ihrem Nein zu den geforderten 
Sprecherausschüssen nicht bestehen. 

(Sehr wahr! bei der CDU CSU.) 

Es bleibt zu fragen, warum Sie sich der Freiheit 
der Entscheidung derart begeben haben, daß Sie 
nicht Ihrem erklärten Willen entsprechend hier 
und heute abstimmen können. Glauben Sie nicht 
mehr an Ihre Wählerschaft als Basis für das Über-
leben Ihrer Partei? Folgen Sie deshalb den Argu-
menten einer anderen Partei, einer Partei, deren 
Überzeugungen nicht der Auffassung der Wähler-
schaft Ihrer Partei entsprechen? 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Kollege 
Böhme, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Kleinert? 
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Dr. Böhme (CDU/ CSU): Ich hin sofort fertig, ich 
bin beim letzten Satz. 

Meine Damen und Herren, ein Gesetz, das die 
demokratischen Rechte einer bedeutenden Gruppe 
der Gesamtheit vorenthielte, das zu einer Unter-
drückung von bedeutenden Minderheiten führen 
würde, wäre im Rahmen der Fortentwicklung der 
Betriebsverfassung rückschrittlich, wäre ein schlech-
tes Gesetz, selbst dann, wenn den Arbeitnehmern 
in einzelnen Punkten mehr Rechte als im bisher gel-
tenden Gesetz gewährt werden oder gewährt wür-
den. Man sollte es so nicht gutheißen. Ich bitte 
daher unserem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Kleinert? — Herr Abgeord-
neter Kleinert, Sie hatten um eine Zwischenfrage 
gebeten. 

Kleinert (FDP) : Herr Kollege, glauben Sie nicht, 
daß es wichtiger ist, das politisch Machbare für eine 
Gruppe zu erreichen, von der man, wie wir das aller-
dings tun, glaubt, daß sie den eigenen Ansichten in 
besonderer Weise verbunden ist? Glauben Sie, daß 
es wichtiger ist, aus dem sicheren Hort eines Man-
nes, der weiß, daß er in seiner eigenen Fraktion 
wegen der unterschiedlichsten Auffassungen zu 
diesem Thema ohnehin nicht zum Zuge kommt, For-
derungen aufzustellen, die sich dann mit Sicherheit 
nicht durchsetzen lassen? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Herr Kollege, erlauben 
Sie, daß ich mit einer Gegenfrage antworte: Meinen 
Sie, daß deshalb namentliche Abstimmung beantragt 
ist  das ist Punkt 1 —, und halten Sie es — Punkt 2 
— zur Zeit für nicht machbar, daß die leitenden An-
gestellten die Sprecherausschüsse bekommen, wenn 
Ihre Fraktion dem zustimmen würde? 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Nölling. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben Anlaß zu glauben, daß die 
Kritik des Kollegen Franke und die Kritik des Kol-
legen Dr. Böhme aus der Enttäuschung darüber 
entspringen, daß es der Opposition nicht gelungen 
ist, in diesen Fragen einen Keil zwischen die Koali-
tionsfraktionen zu treiben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben es im Ausschuß erlebt und werden es 
auch heute wieder erleben, daß diese Kritik die 
beiden Koalitionsfraktionen nicht davon abhalten 
wird, den Gesetzentwurf in allen Teilen so, wie er 
verabredet ist, zu tragen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Ich möchte auch an das erinnern, was der Kollege 
Spitzmüller mit Recht gesagt hat: In diesem Hohen 

Hause ist noch niemals ein gesellschaftspolitisch 
wichtiges Gesetz verabschiedet worden, das gleich-
zeitig alle drei Fraktionen voll befriedigt hätte. Ich 
glaube auch, daß der Anspruch der Opposition, die-
ses Gesetzes müsse ihren Erwartungen in vollem 
Umfang entsprechen, den Forderungen nicht gerecht 
wird, die man an ein derart umstrittenes Gesetz 
normalerweise stellen muß. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord-
neten Gewandt? 

Dr. Nölling (SPD) : Ja, bitte sehr! 

Gewandt (CDU/CSU) : Kann ich Ihren Ausfüh-
rungen entnehmen, daß es Ihnen in erster Linie 
darum geht, Verabredungen durchzusetzen, und 
erst in zweiter Linie darum, sachlich zu argumen-
tieren? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Gewandt, Sie 
dürfen unterstellen, daß wir uns, bevor wir solche 
Abreden treffen, Gedanken darüber machen, was 
gesetzgeberisch geregelt werden sollte. Sie werden 
die Geduld haben, meinen Ausführungen zuzuhören, 
um den Grund dafür zu erfahren. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
weitere Zwischenfrage? 

Dr. Nölling (SPD) : Nein, im Moment nicht, Herr 
Kollege Dr. Böhme. 

Meine Damen und Herren, wir haben es bei der 
Frage der Einbeziehung der leitenden Angestellten 
zweifellos mit einem Problem zu tun, das in den 
letzten Jahren besonders aktuell geworden ist. Man 
wird auch sagen können, daß es durch die Beratun-
gen die Betriebsverfassung intensiviert worden ist. 
Die Ursachen dafür liegen vor allem in der wachsen-
den Zahl dieser Beschäftigtengruppe und in der 
Schutzbedürftigkeit, die mit dem Anwachsen ihrer 
Zahl untrennbar verbunden ist, nämlich der Schutz-
bedürftigkeit durch kollektivrechtliche Regelungen, 
weil sich gezeigt hat, daß nicht in allen Fällen, in 
denen die Interessen dieses Personenkreises auf dem 
Spiel stehen, einzelvertragliche Absicherungen aus-
reichend sind. Bisher — das hat der Kollege Farth-
mann stark betont — geht unsere Betriebsverfas-
sung davon aus, daß der Interessengegensatz zwi-
schen Kapital und Arbeit nur dann über eine wirk-
same Interessenvertretung des Faktors Arbeit ge-
mildert werden kann, wenn diese Interessenvertre-
tung durch ein einheitliches Organ erfolgt. Das ist 
der bisher generell akpeztierte Grundsatz unseres 
Betriebsverfassungsrechts. Diesen Grundsatz will die 
Opposition wegen des Anwachsens dieser Gruppe 
zum erstenmal in der Geschichte unserer Sozial-
ordnung durchbrechen. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns nicht 
darauf verstehen können, diesen Antrag der Oppo-
sition zu akzeptieren. Wir gehen dabei von folgen-
den Überlegungen und Fragen aus. Wir meinen, daß 
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es nicht im Interesse der leitenden Angestellten 
läge, wenn als Konsequenz des CDU-Antrags 
folgendes geschähe. 

Erstens. Eine Konkurrenz zwischen selbständigen 
Vertretungsorganen könnte insgesamt zu einer 
Schwächung der Arbeitnehmervertretung führen. 
Nicht zu Unrecht hat im Dezember 1970 die Zeit-
schrift „Junge Wirtschaft" zu diesem Problem fest-
gestellt: „Ein zweiter Betriebsrat wäre ein Unding." 

Zweitens. Die leitenden Angestellten können kein 
Interesse daran haben, daß ihre Vertretungen in 
den Geruch gelber Gewerkschaften oder, hierauf 
bezogen, gelber Betriebsräte kommen, wie wir sie 
aus früheren Zeiten kennen. 

Drittens. Das berechtigte Anliegen der Gruppe 
der leitenden Angestellten würde dadurch entwertet, 
daß ein Verteidigungsorgan geschaffen wird, das ein 
Organ minderen Rechts ist und praktisch nichts zu 
sagen hat. Der Kollege Dr. Böhme hat gefragt, 
warum wir nicht bereit seien, die gleichen Rechte 
zu gewähren, die die Betriebsräte seit 20 Jahren 
haben. Diese Frage muß ich zurückgeben: Warum 
weist der Gesetzentwurf der Opposition keine 
substantiellen Rechte für die Sprecherausschüsse 
der leitenden Angestellten aus? Dort, wo es kon-
kreter werden sollte, heißt es im wesentlichen: das 
kann geschehen, das soll geschehen. Auch das, was 
Sie über die normierende Wirkung von Vereinba-
rungen sagten, Herr Kollege Böhme, geht letzten 
Endes davon aus, daß man kann, wenn beide Part-
ner wollen. Es ist also kein Zwang vorgesehen. 

Meine Damen und Herren, die Inkonsequenz der 
Opposition auf diesem Gebiet wurde besonders 
deutlich durch den zunächst beantragten letzten Ab-
schnitt des § 5 Abs. 3, wo die Rede davon war, daß 
bei Konflikten über die Abgrenzung der leitenden 
Angestellten der Betriebsrat entscheiden solle, d. h. 
das Organ, das die leitenden Angestellten nach 
Ihrem Willen gar nicht bestimmen können. Der Be-
triebsrat sollte also darüber entscheiden, wer lei-
tender Angestellter ist und wer nicht. Sie haben, 
wie wir vor etwa einer halben Stunden aus Ihrem 
neuen Umdruck 234 feststellen konnten, diesen Teil 
in Ihrem § 5 gestrichen. Ich glaube, Sie haben recht 
daran getan, ihn hier nicht weiter zur Debatte zu 
stellen, und zwar vor allem aus den Gründen, die 
ich genannt habe. 

Wir sind auf diesem nach wie vor problematischen 
Feld aus guten Gründen vorsichtiger als die Oppo-
sition und müssen feststellen, daß das Problem in der 
Tat noch nicht so weit ausdiskutiert ist, daß man es 
in eine endgültige Gesetzesform gießen könnte. 

Die Kernfrage, vor der wir stehen und die wir in 
den nächsten Jahren zweifellos beantworten müssen, 
lautet deshalb: Liegt es tatsächlich im wohlverstan-
denen Interesse der im einzelnen ja sehr hetero-
genen Gruppe der leitenden Angestellten, ihre 
Rechte in einer einheitlichen Interessenvertretung 
im Betrieb unter Betonung gewisser substantieller 
institutioneller Absicherungen gewahrt zu sehen, 
oder müssen wir eine Lösung suchen, die bestimmte 
Konstruktionen von Sprecherausschüssen denkbar 
erscheinen läßt, die die von mir aufgezeigten wich

-

tigen gesellschaftspolitischen und betriebsverfas-
sungsrechtlichen Einwände vermeidet? Das ist das 
Kernproblem, mit dem wir uns auch nach dieser 
Diskussion zu befassen haben. Wir sind der Mei-
nung, daß beim gegenwärtigen Stand der Diskussion 
die Frage der betriebsverfassungsrechtlichen Ver-
ank erung der leitenden Angestellten noch nicht ab-
schließend, d. h. noch nicht auf unabsehbar lange 
Zeit, in der unzulänglichen Fassung des Oppositions-
entwurfs geregelt werden sollte. Deshalb können 
wir meines Erachtens den leitenden Angestellten 
zur Zeit auch keinen größeren Gefallen tun, als die 
Entwicklung offen zu halten und nicht negativ zu 
präjudizieren, um in absehbarer Zeit zu einer besse-
ren Regelung zu kommen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege 
Dr. Böhme hat mit sehr bewegten und auch sehr 
vernünftigen Worten die Position der leitenden An-
gestellten in unserer Gesellschaft angesprochen. 
Wir Freien Demokraten stimmen in der Beurteilung 
der Situation dieser leitenden Angestellten weit-
gehend mit Ihnen überein. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Herr Kollege, lassen Sie mich doch einmal aus-
reden. — Wir stimmen weitgehend darin überein, 
daß die leitenden Angestellten eine nicht nur stark 
im Wachstum befindliche Gruppe von besonderer 
Bedeutung in unserer Gesellschaft sind, sondern in 
ihrer besonderen Situation in unserer Wirtschaft mit 
Arbeitgeberfunktion, aber Arbeitnehmereigenschaft 
auch eine besondere soziologische Gruppe zu wer-
den beginnen, in manchen Bereichen sogar schon 
sind. Es ist gar keine Frage — das ist von mir an 
dieser Stelle bereits in der ersten Lesung ausgeführt 
worden  , daß das Problem der leitenden Ange-
stellten, die Vertretung der leitenden Angestellten 
und ihrer Interessen in Zukunft in einer Form ge-
regelt werden müssen, die ihnen die gleichen Rechte 
und Möglichkeiten gibt, wie sie zur Zeit für die dem 
Betriebsrat unterstehenden Arbeitnehmer vorhanden 
sind. Und jetzt sind wir genau an der Stelle. Nach-
dem ich nämlich die wunderbare Begründung des 
Kollegen Böhme gesehen habe, habe ich mir wieder 
einmal, nachdem ich es schon mehrmals getan hatte, 
Ihren Antrag angeschaut. Da aber muß ich Ihnen 
sagen: dafür ist hier zuwenig drin; das ist zu leicht 
befunden. Das gilt auch dann, Herr Kollege Ruf oder 
Herr Kollege Dr. Böhme, wenn Sie sich einmal die 
Mühe machen, das zu lesen, was wir auf unserem 
Parteitag in Freiburg zur Frage der leitenden Ange-
stellten formuliert haben. 

(Zuruf des Abg. Härzschel.) 

Ich will Ihnen diese These mit Erlaubnis des Herrn 
Präsidenten kurz vorlesen: 

Die leitenden Angestellten haben grundsätzlich 
die gleichen sozialen Rechte wie jeder Arbeit

-

nehmer im Betrieb. Ihrer besonderen Stellung 
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als Angehörige der Betriebsleitung und der 
Belegschaft ist entsprechend Rechnung zu tra-
gen. Sie schließen sich zur Vertretung ihrer so-
zialen und personellen Interessen zusammen 
und wählen hierfür einen Ausschuß der leiten-
den Angestellten. Dieser arbeitet mit dem Be-
triebsrat zusammen. 

Herr Kollege Ruf, seit gestern haben Sie schon wie-
der einen Lernprozeß durchgemacht. Bis heute früh 
in Ihrem Antrag stand ja noch, daß der Betriebs-
rat und der Arbeitgeber entscheidet, wer nun lei-
tender Angestellter ist, und die von Ihnen so ver-
pönte Einigungsstelle als oberstes Organ, die dar-
über entscheidet. Inzwischen haben Sie einen Lern-
prozeß durchgemacht, und Ihr neuer Antrag, der 
seit einer halben Stunde vorliegt, sieht etwas an-
ders aus, aber nur in diesem Punkt. 

Aber welche Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte gleicher Art räumen Sie denn schon den lei-
tenden Angestellten im Betrieb ein? Wie weit sind 
denn die leitenden Angestellten mit ihren Inter-
essen durch den von Ihnen vorgesehenen Sprecher

-

ausschuß genauso vertreten? — Herr Kollege Dr. 
Böhme, das wissen Sie selber ganz genau. Weil Sie 
sich aber so freuen, was Sie nun vielleicht in Ihrer 
Verbandszeitung schreiben können, will ich Ihnen 
einmal etwas anderes sagen. Ihre Vorstellung, jeden-
falls was die Einigungsstelle anging — und ich 
kann mir vorstellen, daran hat sich nichts geän-
dert —, ist bei den Betroffenen auch nicht gerade 
auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. 

(Abg. Härzschel: Wo sind denn Ihre 
Vorschläge?) 

— Die Thesen, die wir in Freiburg entwickelt haben, 

(Abg. Ruf:  Bleiben Makulatur!) 

sehen gleiche Rechte der Mitwirkung und Mitbe-
stimmung für die Sprecherausschüsse vor. Bereits 
in der ersten Lesung haben wir in diesem Haus deut-
lich gemacht — ich habe es soeben noch einmal er-
wähnt —, daß wir den Entwicklungsprozeß der lei-
tenden Angestellten zuerst noch durchdenken müs-
sen. Das gilt auch für die dort zum Teil noch unter-
schiedlichen Auffassungen. Es ist nämlich ein sehr 
großer Unterschied, ob Sie in einem größeren Be-
trieb mit größeren Gruppen viele leitende Ange-
stellte oder in einem kleineren Betrieb nur wenige 
leitende Angestellte haben. All das muß erst durch-
dacht werden. Das kann man nicht über den Dau-
men peilen. Deshalb haben wir bereits vom Beginn 
der Beratung dieses Gesetzes an deutlich gemacht — 
das steht in völligem Einklang mit unseren Frei-
burger Thesen —, daß wir den leitenden Ange-
stellten Raum gewähren, zunächst einmal bei den 
noch vorhandenen Entwicklungsprozessen selbstän-
dig solche Sprecherausschüsse mit allen Möglich-
keiten zu bilden, auch mit der Möglichkeit, durch 
Vereinbarung gleiche Rechte durchzusetzen. Dies 
ist in dem vorliegenden Gesetzentwurf durch die 
klare Abgrenzung der leitenden Angestellten in § 5 
Abs. 3 geschehen. Damit wird klargestellt, daß sie 
insoweit vom Betriebsrat unabhängig sind. Wir 
waren uns mit unserem Koalitionspartner einig, 
daß wir die vorhandenen Entwicklungen abwarten 

wollen und daß wir im Sinne unserer Thesen und 
den Vorstellungen, die der Kollege Nölling entwik-
kelt hat, sehen werden, wie wir den freien Raum in 
Zukunft ausfüllen, jedenfalls nicht mit einer unzu-
länglichen Lösung, die die leitenden Angestellten 
lediglich pro forma befriedigt und mit der Sie, Herr 
Kollege Böhme, bei Ihren Berufskollegen sicherlich 
noch manchen Arger haben werden. 

Wir lehnen diesen Antrag ab. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Franke. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Streit 
um die Definition des leitenden Angestellten ist so 
alt wie das Betriebsverfassungsgesetz. Nur hat die-
ses Problem gerade in den letzten zwei Jahren hier 
eine besondere Aktualisierung erfahren. Das liegt 
einfach an der großen Zunahme und an der bedeu-
tenden Stellung, die diese soziologische Gruppe in 
unserer Gesellschaft erworben hat. 

Wenn ich den Ausführungen von Herrn Schmidt 
und von Herrn Nölling folge und wenn ich sie rich-
tig verstanden habe, wollen sie die endgültige Ein-
ordnung dieser von uns allen als sehr bedeutend 
anerkannten Gruppe einer neuen Betriebsräteord-
nung überlassen. Meine Damen und Herren, das 
muß nicht unbedingt 19 oder 20 Jahre dauern. Aber 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
dauert der Prozeß der Formulierung eines neuen 
Betriebsverfassungsgesetzes, insbesondere wenn 
wir Ihren Denkprozeß und vor allem die Geschwin-
digkeit, mit der Sie da vorangehen, in Betracht zie-
hen, mindestens einen Zeitraum von fünf bis zehn 
Jahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
in dieser Zeit stehen diejenigen, die in unserem 
Entwurf „leitende Angestellte" genannt werden, 
als Arbeitnehmer draußen vor. Sie sind weder als 
Arbeitnehmer nach Ihrem neuen Entwurf im Sinne 
von § 5 Abs. 3 definiert noch auf der Unternehmens-
seite richtig eingeordnet. Hier sagen wir: Wir kön-
nen es einfach nicht verantworten, daß wir diese 
Gruppe, die für die Arbeit in den Unternehmen, aber 
auch für den Betriebsrat eine so große Bedeutung 
hat, von dieser Arbeit länger ausschließen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Sofort, Herr 
Präsident. — Ich erkläre ganz often, daß wir auch in 
unserer Fraktion, als wir über unsere Fassung des 
Betriebsverfassungsgesetzes berieten, lange über 
diese Fragen diskutiert haben und daß sehr 
kontroverse Meinungen aufeinandergeprallt sind, 
bis wir uns zu dieser Formulierung gefunden haben. 

Ich sage Ihnen als Arbeitnehmer und Gewerk-
schaftler, daß ich bereit bin, dieses Experiment zu 
wagen, um das Potential der leitenden Angestell-
ten für die betriebsverfassungsrechtliche Tätigkeit 
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in den Betrieben zugunsten der Betriebe und der 
Arbeitnehmer zu mobilisieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aber Sie verschieben das auf den Sankt-Nimmer-
leins-Tag. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Kollegen Buschfort? 

Buschfort (SPD) : Herr Kollege Franke, darf ich, 
wenn ich Ihren Denkprozeß von vorhin richtig ver-
folgt habe, unterstellen, daß Sie davon ausgehen, 
daß während der nächsten 10 Jahre die Sozialdemo-
kraten regieren werden? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Nein, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir die

-

sen Gesetzentwurf hier jetzt verabschieden, müs

-
sen wir die Dinge weiter abwarten. Es ist sicher, 
daß wir, wenn wir 1973 drankommen -- ich habe 
mich nur mit Ihren Argumenten auseinandergesetzt 

eine Novellierung des Betriebsverfassungsge

-

setzes vornehmen werden. Dann wird dieses Thema 
im Vordergrund der Beratungen stehen. Aber ich 
habe mich nur mit Ihrem Argument auseinander- 
gesetzt, daß Sie diesen Denkprozeß noch brauchen. 

Herr Kollege Nölling sagte, wir hätten mehrfach 
versucht, einen Keil in die Koalitionsfraktionen zu 
treiben. Meine Damen und Herren, was für eine 
Angst müssen Sie haben, wenn in einer Einzelfrage 
mal ein Teil der Koalition mit der Opposition 
stimmt, Angst bezüglich des Zusammenhalts der 
Koalitionsfraktionen! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Was für eine Angst müssen Sie haben! In einer für 
die FDP — auch nach Ihren Freiburger Beschlüssen 
— so wichtigen Frage, haben Sie in Ihrer Koalition 
nicht einmal die Freiheit, sich von Ihren Sie um-
armenden Beschlüssen freizuschwimmen, und brin-
gen nicht den Mut auf, mit uns zu stimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich sage Ihnen noch einmal: Sie werden dieses 
Potential der leitenden Angestellten einfach neu-
tralisieren, und zwar, wie Sie sehen werden, zum 
Schaden der im Betrieb Tätigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mischnick. 

Mischnick (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Franke, 
Sie sprachen davon, welche Angst man vor einer Ab-
stimmung haben müsse. Es ist doch genau umge-
kehrt. Weil Sie sicher sind, daß Ihre Anträge abge-
lehnt werden, haben Sie sich darauf überhaupt erst 
einigen können. Das ist doch der Ausgangspunkt der 
Situation! 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Mischnick, ist Ihnen entgangen, daß das, was wir 
heute vorlegen, schon seit zirka einem Jahr im 
Hause vorliegt? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Mischnick (FDP) : Wenn ich davon ausgehen 
müßte, dann kann ich nur sagen: Es ist sehr merk-
würdig, daß Sie erst über Nacht die richtigen Ein-
fälle für Ihre eigenen Anträge haben, um festzu-
stellen, welcher Unsinn in Ihrem eigenen Antrag 
stand: daß Arbeitgeber und Betriebsrat entscheiden 
sollen, wer leitender Angestellter ist. Das zeigt, wie 
wenig durchdacht das Ganze war. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Kollege Franke, nun noch eine Bemerkung 
zur Sache selbst. Ich darf Sie darauf hinweisen, daß 
die Entwicklung der leitenden Angestellten in den 
letzten fünf, sechs Jahren sehr stürmisch vorange-
gangen ist. Die CDU/CSU hat das Problem der lei-
tenden Angestellten viel, viel später erkannt als 
wir. Jetzt versuchen Sie verzweifelt, auf diesen Zug 
noch aufzuspringen, ohne es bis zum letzten durch-
dacht zu haben. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Denn unter den leitenden Angestellten selbst ist die 
Frage, wie ihre eigene Vertretung auf Dauer aus-
sehen soll, nach wie vor umstritten. Es ist nach wie 
vor in der Diskussion, welche Entwicklung das neh-
men soll. 

Der Gesetzentwurf, wie er von der Koalition ge-
tragen wird und jetzt zur Abstimmung vorliegt, er-
öffnet die Möglichkeit, jeder Entwicklung in Zukunft 
durch eine Novellierung Rechnung zu tragen. Man 
würde mit Ihrem Gesetzentwurf, Ihrem Änderungs-
vorschlag etwas festschreiben, was nach Meinung der 
leitenden Angestellten bis zur Stunde noch nicht aus-
diskutiert ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie können sicher sein, daß wir das nicht auf den 
Sankt-Nimmerleins-Tag vertagen, sondern die bis 
dahin gewonnenen Erkenntnisse bei der nächsten 
Koalitionsbildung 1973 zum Gegenstand der Verein-
barung machen werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lachen bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeord-
neter Böhme, bitte! 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Wehner: Sie 
sind leitend!) 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Herr Frak-
tionsvorsitzender der SPD, ich bin leitender An- 
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gestellter, da haben Sie recht. Ich bin nicht leidend. 
Darf ich noch auf einige wenige Punkte eingehen, 

(Abg. Wehner: Was dürfen Sie denn nicht?) 

und zwar zunächst auf die Ansprache von Herrn 
Mischnick, der auf den im Regierungsentwurf vor-
gesehenen Abs. 2 zurückkam. Herr Mischnick, ich 
möchte dazu feststellen, daß wir uns bereits im Aus-
schuß der besseren Erkenntnis geöffnet und diesen 
Absatz weggelassen haben. Wir haben diesen Ab-
satz heute aufgrund eines Büroversehens wieder-
gefunden. Er wurde dann wieder herausgenommen. 

Nun zu der zweiten Frage, Herr Mischnick, die 
Sie angesprochen haben, ob das unter den leitenden 
Angestellten überhaupt schon ausdiskutiert sei. Viel-
leicht haben Sie übersehen, daß dieser Gesetz-
entwurf die Grenzen des Bundestages bereits ein-
mal überschritten hatte und daß dieser Gesetz-
entwurf von der ULA auch Ihrer Partei zur Ein-
bringung empfohlen worden ist. Insofern würde ich 
sagen, daß die leitenden Angestellten ihn sicherlich 
schon mehr diskutiert haben als die FDP, die es 
auf dem letzten Parteitag zum erstenmal getan hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich darf noch ein wenig bei Ihrer Partei bleiben. 
Ich bin sehr erfreut, Herr Schmidt, daß Sie jetzt 
sagen, die Rechte, die die Sprecherausschüsse be-
kommen sollen, reichten nicht aus. Ich bin ganz 
sicher, daß wir gern zustimmen werden, wenn Sie 
mehr Rechte vorschlagen. 

(Sehr gut! bei der FDP.) 

Aber 20 Jahre sind vergangen, und man hat heute 
Erfahrung, was den leitenden Angestellten zusteht. 
Deshalb würde ich sagen: Weshalb bis 1973 warten, 
Herr Schmidt? Vielleicht haben Sie dann gar nicht 
mehr die Gelegenheit, diesen Antrag zu stellen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Hic Rhodus, hic salta! Hier ist heute der Tag der 
Wahrheit! 

(Lachen bei der SPD. — Abg. Dr. Schellen

-

berg [die Stimmkarte zeigend] : Hier ist die 
Wahrheit!) 

Herr Professor Schellenberg, der Hinweis von 
Herrn Dr. Nölling, daß es sich bei den leitenden 
Angestellten um eine sehr heterogene Gruppe 
handle, ist meines Erachtens sehr interessant. Nur 
sehe ich hierin keinen Grund für eine Änderung der 
Grundeinstellung. Wenn Sie sich nämlich die Arbeit-
nehmer näher ansehen, so werden Sie erkennen, daß 
diese genauso heterogen sind. 

Als Letztes die Frage des Interessengegensatzes, 
die Herr Dr. Nölting angesprochen hat: daß nun 
nicht mehr zwei Organe in der Unternehmens-
verfassung die Verhandelnden sein sollten, sondern 
drei. Das ist nicht richtig; denn es sind einmal der 
Betriebsrat und der Unternehmer in der einen Zu-
ständigkeit, und es sind zum anderen der Sprecher

-

ausschuß und der Unternehmer in dieser Zuständig-
keit. Es handelt sich aber nicht um ein Dreiecks-
verhältnis, wohl aber um eine intensive Zusammen-
arbeit. Nur die direkten Interessen der leitenden 
Angestellten werden durch den Sprecherausschuß  

vertreten. Deshalb glaube ich, daß die Einheitlich-
keit des Organs hier nicht gewahrt zu sein braucht, 
um die, wie Sie es nannten, Gegensätzlichkeit klar 
herauszustellen. 

Allerdings muß ich — das sei mein letztes Wort — 

(Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

darauf hinweisen, daß es nicht richtig ist, wenn Sie, 
Herr Dr. Nölling, von „Gegensätzen" sprechen. Das 
Betriebsverfassungsgesetz von 1952, dem Sie aller-
dings nicht zugestimmt haben, das Sie aber sehr 
gern praktiziert haben, war auf dem Gedanken der 
Partnerschaft aufgebaut, und dabei sollte es auch 
bleiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird noch das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 234 (neu). Es ist namentliche 
Abstimmung beantragt. 

Ich gebe das vorläufige Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung bekannt. Mit Ja haben 236 stimm-
berechtigte Mitglieder des Hauses gestimmt. Mit 
Nein haben 248 stimmberechtigte Mitglieder ge-
stimmt. Ein Mitglied des Hauses hat sich der Stimme 
enthalten. Von den Berliner Abgeordneten haben 8 
mit Ja und 12 mit Nein gestimmt. 

Endgültiges Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen 484 und 20 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 	236 und 8 Berliner Abgeordnete 

Nein: 246 und 12 Berliner Abgeordnete 

Enthalten: 1 Abgeordneter 

Ungültig: 1 Abgeordneter 

Ja 

CDU/CSU 
Dr. Abelein 
Adorno 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blank 
Blumenfeld 
von Bockelberg 

Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 
Dr. Burgbacher 
Burger 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Ehnes 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
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Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Frau Dr. Henze 
Dr. Hermesdorf (Schleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Hussing 
Dr. Huys 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch 

Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
Schlee 
Schedl 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Sellstedt) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 

Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann (München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Benda 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 
Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchner 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 

Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Dr. Hupka 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinicke (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
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Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschok 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmidt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 

Westphal 
Dr. Wichert. 
Wielel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Dr. Seume 
Sieglerschmidt 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Helms 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 
Logemann 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Enthalten 

FDP 
Kienbaum 

Damit ist der Änderungsantrag Umdruck 234 (neu) 
abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr über § 5 in der Ausschuß-
fassung ab. Von der CDU/CSU wurde beantragt, 
absatzweise abzustimmen. 

Wir stimmen zunächst über die Absätze 1 und 2 
ab. Wer zustimmen will, gebe das Handzeichen. — 

Gegenprobe! — Enthaltungen? -- Die Absätze 1 
und 2 sind einstimmig angenommen. 

Wir stimmen nunmehr über Absatz 3 in der Fas-
sung der Ausschußvorlage ab. Wer zustimmen will, 
gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Mit dem gleichen Stimmenverhältnis 
wie bei der namentlichen Abstimmung angenommen. 

Ich rufe nun § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 
auf. Wer diesen Bestimmungen zustimmen will, gebe 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Meine Damen und Herren, zu § 14 ist eine Reihe 
von Änderungsanträgen angekündigt. Ich schlage 
vor, jetzt in die Mittagspause einzutreten. Einver-
standen? — Das ist der Fall. Die Sitzung wird bis 
14 Uhr unterbrochen. Um 14 Uhr beginnen wir mit 
der Fragestunde. 

(Unterbrechung von 12.49 Uhr bis 14.00 Uhr.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Die Sitzung ist 
wieder eröffnet. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 
— Drucksache VI/2792 	 

Wir beginnen mit den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Zur Beantwortung steht 
der Herr Parlamentarische Staatssekretär Logemann 
zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage Nr.  1 des Herrn Abgeordneten 
Susset auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um den ruinösen 
Angebotsdruck bei Obst- und Gemüsekonserven aus Drittländern 
so abzusichern, daß die Konservenindustrie und die von der 
Konservenindustrie abhängigen Obst- und Gemüseerzeuger nicht 
nods mehr Marktanteile verlieren? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Susset, die Bundesregie-
rung ist der Auffassung, daß die bestehenden 
Schwierigkeiten nur EWG-einheitlich gelöst werden 
können. Sie wird sich deshalb in Brüssel für eine 
alsbaldige Fortsetzung der gemeinschaftlichen Be-
ratungen über eine Drittlandsregelung für Verarbei-
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse einsetzen. 
Dabei wird die Bundesregierung Lösungen unter-
stützen, die einem berechtigten Schutzbedürfnis der 
Konservenindustrie und den handelspolitischen Be-
langen Rechnung tragen. Bis zu einer Lösung auf 
Gemeinschaftsebene wird die Bundesregierung --
soweit dies möglich ist — auch weiterhin im Rah-
men einer behutsamen Handelspolitik versuchen, 
Marktstörungen durch Einfuhren aus Drittländern 
zu vermeiden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage, 
bitte. 

Susset (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, trifft 
die Feststellung des Vorstandes der Fachgruppe Ge- 



8620 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 

Susset 
müsebau zu, daß die Bundesregierung in Brüssel bis-
her nichts unternommen hat, um zumutbare Wett-
bewerbsvoraussetzungen für die deutsche Obst- und 
Gemüsekonservenindustrie durchzusetzen? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Susset, diese Behauptung 
trifft nicht zu. Bundesminister Ertl hat schon im 
Sommer dieses Jahres — am 5. Juni — bei der Be-
antwortung einer Frage in der Fragestunde auf die 
Schwierigkeiten auf diesem Gebiete hingewiesen 
und bereits damals erklärt, daß die Bundesregierung 
sich bemühe, EWG-einheitliche Regelungen zu fin-
den. Ich kann weiter dazu sagen, daß Bundesminister 
Ertl gerade in den letzten Tagen Gespräche mit dem 
holländischen und dem französischen Landwirt-
schaftsminister geführt hat und übereingekommen 
ist, diese Probleme vor den Ministerrat zu bringen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Susset (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, dann 
teilen Sie also nicht die Ansicht des Mitglieds des 
geschäftsführenden Vorstandes der Obst- und Ge-
müseverwertungsindustrie, Herrn Krause, daß die 
Auslandskonkurrenten in den Genuß von Export-
subventionen kommen, wodurch sowohl die Konser-
venindustrie als auch die solche Produkte produ-
zierende Landwirtschaft natürlich entsprechend be-
nachteiligt werden? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Das habe ich eben nicht gesagt. Wir 
wissen durchaus, daß hier Schwierigkeiten für die 
deutsche Konservenindustrie bestehen, die man aber 
nach unserer Auffassung EWG-einheitlich lösen 
muß, besonders hinsichtlich Drittländern. Das habe 
ich vorhin schon gesagt, als ich davon sprach, daß 
wir uns bemühen müssen, durch behutsame handels-
politische Maßnahmen Marktstörungen durch Ein-
fuhren aus Drittländern zu vermeiden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Früh. 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich aus Ihren Antworten schließen, daß die Zusagen, 
die Sie uns am 16. Dezember 1970 in einer Frage-
stunde gegeben haben — also praktische Lösungen 
im Rahmen der EWG zu suchen  , noch zu keinen 
Ergebnissen geführt haben? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Ich kann dazu nur sagen, daß wir uns 
laufend bemühen, diese Probleme erneut anzuspre-
chen. Das zeigt sich ja auch darin, daß wir nun den 
Ministerrat damit befassen wollen, um hier einheit-
liche Maßnahmen zu erreichen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Jenninger. 

Dr. Jenninger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
dürfen wir Ihre Antworten auf die Frage des Kol-
legen Susset so auslegen, daß die von der Bundes-
regierung zugesagte Beihilfe für die Gemüsekonser-
venindustrie, die noch bis Ende des Jahres verwirk-
licht werden soll, nicht verwirklicht wird? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Die Beihilfen sind bekanntlich vorge-
sehen. Es geht hier also um finanzielle Sondermaß-
nahmen, die Sie sicherlich meinen, und zwar einmal 
um einen Zinszuschuß zu den Zinslasten der Über-
bestände von gelagerten Gemüsekonserven — dafür 
sind 3,6 Millionen DM Bundesmittel 1971 vorgese-
hen — und zum anderen um die Beteiligung an den 
Zuwendungen für die Obst- und Gemüsewirtschaft, 
wobei für den gesamten Bereich, inklusive Erzeuger, 
1971 zunächst 12 Millionen DM Bundesmittel zur 
Verfügung stehen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage, bitte schön! 

Bremm (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie mit mir der Auffassung, daß sich die Lage der 
Konservenindustrie nach Ihren Auskünften vom 
16. Dezember 1970 nachhaltig verschlechtert hat 
und — nachdem Sie damals eine sehr nachhaltige 
und ins einzelne gehende Nachprüfung zugesagt 
hatten — daß fast 12 Monate danach doch endlich 
etwas für die Konservenindustrie geschehen müßte? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Da bin ich völlig mit Ihnen einig. Aber 
ich möchte ausdrücklich feststellen, daß sich der 
Angebotsdruck oder der — richtiger gesagt — Ein-
fuhrdruck aus Drittländern, um hier auf eine Beson-
derheit einzugehen, bei Obst und Konserven im 
letzten Jahr etwa wie folgt entwickelt hat: Der An-
teil der Drittlandsherkünfte an der Gesamteinfuhr 
ist von 1965 auf 1970 bei Gemüsekonserven von 
46, % auf 35,8% und bei Obstkonserven von 89,8 % 
auf 72 % zurückgegangen. Trotzdem bleiben die 
Schwierigkeiten bestehen. Darauf habe ich ja ein-
gangs hingewiesen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen. Ich rufe die Frage Nr. 2 des Herrn 
Abgeordneten Susset auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, in Brüssel dafür einzutreten, 
daß die durch währungspolitische Maßnahmen verursachte Wett-
bewerbsverzerrung auf dem Konservenmarkt durch einen wirk-
samen Grenzausgleich wenn nicht beseitigt, so doch verringert 
wird? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Der EG-Ministerrat hat einen Grenz-
ausgleich für diejenigen Länder beschlossen, die 
den Wechselkurs ihrer Währungen freigegeben 
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haben. Ziel dieser Maßnahme ist, Rückwirkungen 
auf die Erlöse von Agrarprodukten fernzuhalten, 
deren Preise gemeinschaftlich in Rechnungseinhei-
ten festgelegt sind, und von Folgeerzeugnissen, die 
solche Produkte enthalten. Für Obst- und Gemüse-
konserven gibt es keine in Rechnungseinheiten 
festgelegten Preise und damit auch keinen Grenz-
ausgleich. Lediglich bei stark zuckerhaltigen Kon-
serven wird die Inzidenz des darin enthaltenen 
Zuckers ausgeglichen. Die Bundesregierung hat 
gleichwohl anerkannt, daß sich der Obst- und Ge-
müsebereich in besonderen wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten befindet. Sie hat deshalb Sondermaßnah-
men beschlossen, die auch geeignet sind, die Wett-
bewerbsverzerrungen in dem genannten Bereich 
abzumildern. Ich darf auf meine Ausführungen be-
züglich finanzieller Sondermaßnahmen hinweisen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Susset. 

Susset (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie mit mir die Ansicht, daß sowohl die Aufwertung 
im Jahr 1969 als auch die Wechselkursfreigabe in 
diesem Jahr und die französische Abwertung dazu 
geführt haben, daß die Konserveneinfuhren aus 
Drittländern in die EWG zu 75 % auf den Märkten 
der Bundesrepublik abgesetzt werden müssen, wäh-
rend Frankreich auf Grund dieser Währungsmaß-
nahmen nur 12 % der in die EWG eingeführten 
Waren aus Drittländern auf seinen Märkten zu ver-
kraften hat? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Ich habe vorhin schon hingewiesen auf 
den Anteil der Drittlandeinfuhren an den Gesamt-
einfuhren bei Gemüsekonserven und Obstkonserven. 
Zweifellos — das möchte ich hinzufügen — hatten 
die DM-Aufwertung und auch das Floating Auswir-
kungen. Aber, Herr Kollege, man muß bei diesen 
Auswirkungen unterscheiden zwischen Auswirkun-
gen, die sich aus einer Marktsituation ergeben, und 
Auswirkungen, die infolge der Währungsverände-
rungen entstehen. Wir haben ja deshalb auch Son-
dermaßnahmen vorgesehen und durchgeführt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage! 

Susset (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, Sie 
haben meinem Kollegen Dr. Früh und mir im letzten 
Jahr auf entsprechende Anfragen Prüfungen zuge-
sagt. Wie wir nun an Hand der Situation der Kon-
servenindustrie in diesem Jahr feststellen, haben 
diese Prüfungen nicht zu den positiven Nutzanwen-
dungen geführt, die wir eigentlich erwartet haben. 
Deshalb möchte ich Sie fragen: Welche konkreten 
Schritte gedenkt nun die Bundesregierung im Jahre 
1971, also ein Jahr später, zu unternehmen, um hier 
nun endlich eine Chancen- und Wettbewerbsgleich-
heit zu ermöglichen? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten: Ich habe an sich die konkreten Schritte, 
die jetzt bevorstehen, angedeutet. Ich darf aber 
nochmals wiederholen, daß wir uns im letzten Jahr 
oder in diesem Jahr laufend bemüht haben, dieses 
Problem in der EWG einheitlich zu behandeln, daß 
wir uns bemüht haben, die Verzerrungen festzustel-
len und durch eine behutsame Handelspolitik gegen-
über Drittländern Einwirkungen zu erzielen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schmidt (Braunschweig). 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, lassen Ihre Gespräche mit Ihren französischen 
Kollegen erkennen, daß in absehbarer Zeit auf die-
ser Ebene für die deutsche Konservenindustrie eine 
Besserung zu erwarten ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Schmidt, wir haben den 
Eindruck, daß die französischen Probleme den unse-
ren ähneln, daß also dort vergleichbare Schwierig-
keiten auftauchen, daß man also unter EWG-Ge-
sichtspunkten allmählich auch in diesen Ländern Ein-
sicht haben und versuchen wird, bestehende Schwie-
rigkeiten so weit wie möglich zu verringern. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Früh. 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, nach-
dem die Lage der deutschen Gemüse- und Konser-
venindustrie auch von Ihnen als sehr kritisch be-
zeichnet worden ist, habe ich die Frage: Sehen Sie 
eventuell neue Schwierigkeiten auf diese Industrie 
zukommen unter dem Aspekt des Beitritts Englands, 
nämlich im Hinblick darauf, daß gerade die süd-
afrikanische Gemüse- und Obstverwertungsindustrie 
zu 85 % exportorientiert ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Dr. Früh, die Frage steht 
nicht in direktem Zusammenhang mit den bisher ge-
stellten Fragen, aber ich will versuchen, sie zu be-
antworten. Ich sehe eigentlich diese Schwierigkeiten 
nicht so sehr, denn mit Großbritannien kommt ein 
zweiter großer Verbrauchermarkt, der, soviel ich 
unterrichtet bin, eine relativ geringe Erzeugung an 
Obst und Gemüse hat, in die EWG hinein. Aller-
dings könnten sich Schwierigkeiten auf Grund der 
von Ihnen genannten Einfuhrmöglichkeiten ergeben, 
und vielleicht gibt es zusätzlich noch gewisse Ent-
wicklungen durch Commonwealth-Einfuhren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Jenninger. 

Dr. Jenninger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sehen Sie auch eine Möglichkeit, der Konserven-
industrie beim Abbau ihrer großen Lagerbestände 
etwa durch zinsgünstige Kredite von seiten der 
Bundesreigerung Hilfe zu leisten. 
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Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege, darauf bin ich vorhin 
schon eingegangen. Wir gewähren einen Zuschuß 
aus Haushaltsmitteln des Bundes in Höhe von 
3,6 Millionen DM im Jahre 1971 zu den Zinslasten 
der Überbestände von gelagerten Gemüsekonserven. 
Das ist z. B. eine Möglichkeit, die wir nutzen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Bittelmann. 

Bittelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
Sie haben gesagt, daß Sie bemüht sind, Wett-
bewerbsverzerrungen zu erkennen. Wären Sie in 
der Lage, uns mitzuteilen, welche wirklichen Bei-
hilfen in Frankreich und in Belgien der Konserven-
industrie gewährt werden? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Die Antwort darauf kann ich Ihnen 
nicht mündlich geben. Wahrscheinlich wird es so 
sein, daß wir genaue Untersuchungen zusammen-
tragen müssen, um festzustellen, welche Wett-
bewerbsverzerrungen da sind. Ich muß mit Äuße-
rungen hierüber zurückhaltend sein, weil ich im 
Augenblick keine konkreten Angaben darüber habe. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Bremm. 

Bremm (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, was 
gedenkt die Bundesregierung zur Erleichterung der 
Situation der deutschen Konservenindustrie zu 
unternehmen, wenn es in dieser Frage zu keiner 
europäischen Einigung kommt? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Wir werden uns dann bemühen müs-
sen, die Dinge, die uns im Rahmen der EWG mög-
lich sind, im Alleingang soweit zu verstärken, daß 
die deutsche Konservenindustrie dabei Erleichte-
rungen bekommt. Ich gehe aber davon aus, daß 
von diesem Problem nicht nur die Bundesrepublik 
berührt ist, sondern auch Holland und Frankreich. 
Ich habe auf die Gespräche hingewiesen, die geführt 
werden, und meine, daß es doch zu gemeinschaft-
lichen Lösungen kommen wird. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage?   Schönen Dank, Herr Staatssekretär Loge-
mann! 

Ich rufe die Frage aus dein Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Verteidigung auf, die Frage 3 
des Abgeordneten Dr. Riedl (München) : 

Wie hoch ist der Wert der Leistungen der Bundeswehr für die 
Olympischen Spiele 1972 in München zu veranschlagen? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Berkhan. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Frau Präsident! 
Herr Kollege Dr. Riedl, Sie werden Verständnis da-
für haben, daß ich diese Frage mit großer Freude 
beantworte. Mitunter stehe ich hier und muß Fragen 
beantworten, die wesentlich unangenehmer sind. 

Alle Fachleute in der Bundesrepublik und auch 
in der übrigen Welt sind sich darüber einig, daß 
Olympische Spiele heutzutage ohne Mithilfe von 
Soldaten kaum durchzuführen sind. Der materielle 
und der personelle Aufwand zur Durchführung der-
artiger Veranstaltungen ist so groß, daß er von 
privater Hand, von einem privaten Veranstalter, 
von einer Organisation mit großer Wahrscheinlich-
keit nicht bewältigt werden kann. Die Bundeswehr 
unterstützt daher das Organisationskomitee für die 
Olympischen Spiele 1972 in jeder Hinsicht. Der 
Wert dieser Hilfeleistung wird von Fachleuten auf 
den Gegenwert von etwa 150 Millionen DM ge-
schätzt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, können Sie wenigstens in großen Zügen 

sagen, mit wieviel Leuten die Bundeswehr bei den 
Olympischen Spielen in München tätig sein wird und 
welche großen Maßnahmen von ihr im einzelnen be-
stritten werden? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege Dr. 
Riedl, wir gehen davon aus bzw. das Organisations-
komitee für die Olympischen Spiele geht davon aus, 
daß die aktive Mithilfe von 13 000 Soldaten not-
wendig ist. Da diese 13 000 Soldaten selbst wieder 
eine große Einheit darstellen und geführt und be-
treut werden müssen, gehe ich davon aus, daß am 
Ende alles in allem 15 000 Soldaten eingesetzt wer-
den: 3500 Kraftfahrer, 850 Soldaten mit handwerk-
lichen Berufen, hier insbesondere die Pionierein-
heiten, 400 Feldköche; allein im Olympischen Dorf 
und im Pressezentrum werden 3000 Soldaten als 
Helfer tätig sein. Bei den Veranstaltungen z. B. des 
Radsports, der Leichtathletik, bei den Reitern wer-
den als Streckenposten zur Abschirmung der Strecke 
für den geordneten Ablauf 2 bis 3 Bataillone Sol-
daten auf der Strecke benötigt— auf einer friedlichen 
Strecke, Herr Kollege Dr. Riedl. Das alles wird noch 
erweitert durch die Mithilfe von Sanitätspersonal, 
von Ärzten, von Flugzeugführern mit Transport-
flugzeugen für den Transport von olympischen 
Athleten, von Organisatoren, durch die Bereitstel-
lung von Material und dergleichen mehr. Im ganzen 
gesehen ist es eine Riesenlast, die die Bundeswehr 
übernommen hat. Ich glaube — wenn Sie mir die 
private Meinung gestatten —, daß die Schätzung 
der Fachleute, nämlich 150 Millionen DM, zu gering 
ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Wagner. 
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Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist es richtig, daß sich der Gesamtaufwand 
für die Olympischen Spiele, der derzeit mit 1,972 
Milliarden DM veranschlagt wird, um den von Ihnen 
genannten Betrag von mindestens 150 Millionen 
DM erhöhen wird? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Nein, davon gehe 
ich nicht aus, Herr Kollege, denn ich habe in die 
Berechnung natürlich auch ein paar Arbeiten einbe-
zogen, die sonst von Firmen gemacht werden müß-
ten, Da die Soldaten ohnehin dort sind und bezahlt 
und verpflegt werden, gehe ich nicht davon aus, daß 
ein zusätzlicher Bedarf in dieser Größenordnung ent-
steht. Aber Kosten werden natürlich entstehen. Wir 
werden uns alle zusammen große Mühe geben müs-
sen und werden — ich bin froh, daß Sie mir diese 
Frage stellen — die Gesetze und die Haushaltsord-
nung und alle Regeln bis an den Rand der Legalität 
— nicht darüber, aber bis zum Rand — ausschöpfen 
müssen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten. 
Ich zähle auf Ihre tätige Mithilfe, Herr Kollege. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Wende. 

Wende (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie mit 
mir der Meinung, daß es sich bei dieser erfreulichen 
Hilfeleistung der Bundeswehr nur um eine einmalige 
Hilfeleistung dieser Art und dieser Größenordnung 
— nämlich angesichts des besonderen Anlasses — 
handeln kann und daß damit nicht von vornherein 
ein Präzedenzfall für andere und in ihrer Bedeu-
tung nicht gleichrangige Ereignisse gegeben ist? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, da-
von gehe ich aus. Ich glaube nämlich, daß wir nur 
bei einem besonderen Anlaß wie diesem den Ein-
satz einer so großen Zahl wehrpflichtiger Soldaten 
verantworten können. Wir haben ja auch die Pflicht, 
die Soldaten sachgerecht einzusetzen, und wir müs-
sen der Frage eines Wehrpflichtigen, was er dort zu 
tun habe, begegnen können. Ich gehe davon aus, daß 
das ein einmaliger Vorgang ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wurde 
der Einsatz der Bundeswehr, den ich begrüße, von 
den zuständigen Stellen des Olympischen Komitees 
von vornherein gutgeheißen, oder gab es Pläne, die 
Bundeswehr nur in Zivil auftreten zu lassen? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Das ist ein alter 
Streit. Bei Veranstaltungen, wo Soldaten organisa-
torische Aufgaben übernehmen, wird immer die 
Frage gestellt: in welchem Anzug kommen sie? Ich 
kann mich nicht erinnern, daß darüber Meinungs-
unterschiede bestanden haben. Wir haben von An-
fang an auf eine entsprechende Frage erklärt: Die 

Soldaten werden dort als Soldaten tätig sein; sie 
werden in ihren Uniformen bzw. in ihren uniform-
ähnlichen Arbeitsanzügen dort, wo es erforderlich 
ist, tätig sein. Wir haben keinen Grund, sie zu ver-
stecken. Denken Sie an andere Olympiaden! Dort 
sind die Streitkräfte der Länder auch aufgetreten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. Schönen Dank, Herr Staatssekretär 
Berkhan! 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für innerdeutsche Beziehungen auf. Für die Beant-
wortung steht Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
Herold zur Verfügung. Frage 4 des Herrn Abgeord-
neten Niegel: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorgang beim Grenz-
übergang Gutenfürst, wonach eine Reisende von ,DDR"-Beam-
ten 14 Stunden lang wegen eines in einem als „DDR"-Erzeug-
nis klassifizierten Pelzmantel eingenähten westdeutschen Firmen-
etiketts festgehalten wurde und nur freigelassen wurde mit der 
Auflage, den Pelzmantel in die „DDR" zu schicken, andernfalls 
die Angehörigen haftbar gemacht würden, im Hinblick auf den 
Interzonenhandel und auf die derzeit laufenden Verhandlungen 
mit der „DDR"? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Ich 
darf die Frage wie folgt beantworten. Die Bundes-
regierung hat mehrmals erklärt, daß sie jegliche 
Schikanen mißbilligt, die in irgendeiner Form Grenz-
gängern zugefügt werden. Wir haben auch versucht, 
mit Hilfe vieler Organisationen und entsprechenden 
Informationsmaterials, das den interessierten Per-
sonenkreisen auf Anfrage zugestellt wird, aufklä-
rend zu wirken. Daß bei den im Augenblick laufen-
den Verhandlungen selbstverständlich auch darüber 
gesprochen wird, wie auf allen Zufahrtswegen mög-
liche Schikanen auszuschließen sind, ist wohl in der 
Zwischenzeit bekanntgeworden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage! 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, welche 
Auswirkungen vom kommerziellen Standpunkt aus 
gesehen werden solche Schikanen haben? In diesem 
Fall z. B. ist der in der „DDR" hergestellte Pelz-
mantel nach Westdeutschland geliefert worden. Die 
Firma, die ihn in Westdeutschland verkauft hat, hat 
dann ihr Etikett darin eingenäht. Das führt doch zu 
gewissen Schwierigkeiten, denn die Firmen werden 
sagen: wir können mit der „DDR" keinen Handel 
mehr treiben, weil die Kunden die Produkte nicht 
mehr kaufen. 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Hier 
gibt es ganz klare Richtlinien im Rahmen des Inter-
zonenhandels, die so etwas ausschließen sollen, 
wenn es sich um einen normalen Vorgang handelt. 
Daß es Vorkommnisse gibt, die nicht als normal zu 
bezeichnen sind, kann man bei diesen Dingen nicht 
ausschließen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 
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Niegel (CDU/CSU) : Hat Ihr Haus, das inner-
deutsche Ministerium, den Verhandlungsführer des 
Bundeskanzlers, Herrn Staatssekretär Bahr, über 
diesen Vorgang informiert, damit er das bei den 
Verhandlungen mit Herrn Kohl vorbringt, und/oder 
hat Ihr Haus auch die für den Interzonenhandel zu-
ständige Stelle in Berlin davon unterrichtet? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Ein-
zelfälle spielen selbstverständlich bei Verhandlun-
gen im Rahmen des Interzonenhandelsgeschäftes 
eine Rolle. Aber dieses Vorkommnis mit dem Pelz-
mantel zum Gegenstand der Verhandlungen zu 
machen, halte ich für etwas übertrieben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage der 
Abgeordneten Frau Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
gibt es überhaupt vergleichbare Fälle bei Ländern, 
mit denen wir diplomatische Beziehungen un-
terhalten, oder bei Ostblockstaaten, daß Klei-
dungsstücke, die jemand trägt, beim Überschreiten 
der Grenze daraufhin geprüft werden, wo sie her-
gestellt sind, und was halten Sie von diesem Vor-
gang „im Zeichen einer Entspannung", die wir doch 
alle gern haben möchten? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: 
Liebe Frau Kollegin, Sie unterstellen immer, daß 
die Verträge bereits ratifiziert sind. Wir sind noch 
mitten in den Verhandlungen. Ich habe selbstver-
ständlich prüfen lassen, ob solche Vorfälle schon 
bekannt sind. Es konnte mir bisher kein zweiter 
Fall genannt werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Frage des Herrn 
Abgeordneten Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
glauben Sie, daß der gute Wille zur Versöhnung 
erst entsteht, wenn die Verträge abgeschlossen 
sind? Ist das nicht vielmehr die Voraussetzung? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: 
Nein, ganz und gar nicht. Daß wir um Entspannung 
bemüht sind, brauche ich hier nicht zu betonen. 
Aber ich wehre mich dagegen, daß man hier immer 
schon Tatsachen voraussetzt, die noch nicht geschaf-
fen sind. Wir bemühen uns um eine Entspannung. 
Das hat diese Bundesregierung wohl eindeutig be-
wiesen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Sperling. 

Dr. Sperling (SPD) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß auch der 
Zoll der Bundesrepublik die von aus dem Ausland 
einreisenden Bundesrepublikanern getragene Klei- 

dung daraufhin untersucht, aus welchem Ursprungs-
land sie kommt? 

(Abg. Frau Kalinke: Habe ich noch nie er

-

lebt!) 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Herr 
Kollege, ich brauche das nicht zur Kenntnis zu neh-
men. Das ist allgemein üblich. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zu-
satzfrage. Schönen Dank, Herr Staatssekretär! 

Wir kommen zur Frage 5 des Abgeordneten 
Dr. Hammans aus dem Geschäftsbereich des Bun-
desministers für Bildung und Wissenschaft: 

Wie will die Bundesregierung den medizinisch-technischen 
Assistenten die Fachhochschulreife zuerkennen, wie der Parla-
mentarische Staatssekretär Dr. von Dohnanyi auf dem Tech-
nikerkongreß 1971 am 29. Oktober 1971 in Bonn-Bad Godesberg 
erneut bekräftigte, wenn, wie am 19. Juli 1971 dem Regierungs-
entwurf entsprechend und nach Einschaltung des Vermittlungs-
ausschusses die Regierungskoalition für die MTA eine Ausbil-
dungszeit von zwei Jahren beschloß, aber etwa 700 Stunden für 
allgemeinbildenden Unterrichtsstoff zusätzlich für die Fachhoch-
schulreife erforderlich sind? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär von Dohnanyi. 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Hammans, Sie werden sich 
erinnern: Auf dem Technikerkongreß des Deutschen 
Beamtenbundes am 29. Oktober habe ich davon 
gesprochen, daß im Zuge der Reform der Sekundar-
stufe II — und dabei habe ich diesen Punkt bei-
spielsweise erwähnt — auch der „Berufsabschluß 
der Technischen Assistenten in der Medizin" gleich-
zeitig eine gewisse Studienqualifikation bedeuten 
sollte. Auch nach dem gegenwärtigen Stand ist es 
den Technischen Assistenten in der Medizin mög-
lich, in einem insgesamt drei Jahre umfassenden, 
einen qualifizierten Berufsabschluß und die Fach-
hochschulreife zu erwerben: Berufsqualifikation 
nach zwei Jahren und anschließend ein einjähriger 
Besuch der Klasse 12 der Fachoberschule. Damit 
stellt der genannte Berufsabschluß auch heute eine 
wesentliche Voraussetzung für den Erwerb der Fach-
hochschulreife dar. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wenn Sie wie ich landauf, landab gereist wären und 
in den Schulen von Lehrenden und Lernenden ge-
hört hätten, daß schon jetzt die zweijährige Aus-
bildung für die MTA nicht ausreicht, würden Sie 
dann nicht auch sagen, daß es besser gewesen wäre, 
dem Vorschlag der Opposition zu folgen und durch 
unser Gesetz, welches wir im Sommer verabschiedet 
haben, von vornherein die dreijährige Ausbildung 
für alle verbindlich einzuführen, um ihnen allen am 
Ende die Fachhochschulreife geben zu können? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Hammans, Sie werden sich 
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Parlamentarischer Staatssekretär Dr. von Dohnanyi 
erinnern, wie das Verfahren damals lief. Die Re-
gierungskoalition hatte ja im Ausschuß entspre-
chend beschlossen. Dann haben die Minister für 
Bildung und Wissenschaft und für Jugend, Familie 
und Gesundheit einen Brief an den Präsidenten der 
Kultusministerkonferenz geschrieben und gefragt, 
ob es möglich wäre, bei einer dreijährigen Ausbil-
dung auch die Fachhochschulreife zuzuerkennen. 
Dies ist von seiten der Kultusministerkonferenz ne-
gativ beschieden worden. Da aber für uns das drei-
jährige Studium Voraussetzung für die Fachhoch-
schulreife war und, wenn keine Fachhochschulreife 
damit verbunden ist, auch ein dreijähriges Studium 
nicht zweckmäßig erschien, ist es zu dem jetzigen 
Stand gekommen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ich muß noch einmal darauf zurückkommen, daß 
schon jetzt die Zeit nicht ausreicht. Wenn zusätzlich 
700 Stunden für die Fachhochschulreife erforderlich 
sind, warum hat sich diese Koalition zu dem Kom-
promiß breitschlagen lassen, doch auf die ursprüng-
lich im Regierungsentwurf vorgesehenen zwei Jahre 
zurückzukommen? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Hammans, weil es nicht 
möglich war, die Voraussetzungen zu schaffen, die 
notwendig wären, um ein dreijähriges Studium in 
diesem Zusammenhang zu rechtfertigen: nämlich die 
dann unmittelbar eintretende Fachhochschulreife. 
Dies ist versucht worden im Kontakt mit den Kul-
tusministern. Die Kultusministerkonferenz hat je-
doch den Wunsch der Bundesregierung und der 
Koalition im Ausschuß, mit dem dreijährigen Stu-
dium auch die Fachhochschulreife zu erreichen, ab-
gelehnt. Unter diesen Umständen konnte die Re-
gierungskoalition nicht anders verfahren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
der Frau Abgeordneten Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wird die Regierung bei den bevorstehenden und 
jetzt gerade stattfindenden Verhandlungen über die 
Prüfungsordnung und über die Lehrpläne dem 
Rechnung tragen, was Sie als Modell zugesagt und 
versprochen haben, und wird sie die notwendigen 
Gesetzgebungsakte einleiten, um erneut im Bundes-
rat durchzusetzen, was nach ihrer Auffassung not-
wendig ist? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Frau Kollegin Kalinke, wenn die 
Voraussetzungen, von denen ich vorher sprach, ge-
schaffen werden können, dann wird auch dieser 
von Ihnen aufgezeigte Weg möglich sein. Aber zu-
nächst einmal muß das mit den Ländern abgestimmt 
sein. Die Abstimmung mit den Ländern hat beim 

letzten Mal eben nicht zu dem Ergebnis geführt, 
daß ein dreijähriges Studium auch die Fachhoch-, 
schulreife bringt. 

(Abg. Frau Kalinke: Darf ich erläutern: Sie 
haben meine Frage nicht verstanden!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Sie haben keine 
Zusatzfrage mehr, Frau Kollegin Kalinke. Es tut mir 
lei, wir haben immer nur eine. 

(Erneuter Zuruf der Abg. Frau Kalinke.) 

Bitte schön, Herr Abgeordneter Dr. Jungmann! 

Dr. Jungmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
habe ich richtig gehört, Sie sprachen immer vom 
„Studium" der medizinisch-technischen Assistenten? 
Darf ich daraus entnehmen, daß Sie in Ihrem Hause 
die Zielsetzung verfolgen, eine solche große Aus-
weitung dieser Berufsausbildung vorzubereiten? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege, der Begriff „Studium" 
sollte nicht so einseitig auf das, was bisher wissen-
schaftliche Hochschule war, beschränkt werden. Wir 
verfolgen ja auch das Konzept der Gesamthoch-
schule. Wir wollen auch bei den medizinisch-tech-
nischen Assistenten ein „Studium" im Sekundar-
bereich II, das den Voraussetzungen genügt, von 
denen hier auf beiden Seiten des Hauses gesprochen 
worden ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. Schönen Dank, Herr Staatssekretär von 
Dohnanyi! 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers des Innern. Zur Beantwortung ist Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Dorn anwesend. 
Ich rufe die Frage 6 des Herrn Abgeordneten Würtz 
auf. — Er ist nicht da. Die Frage wird schriftlich 
beantwortet, ebenfalls die Frage 7 des Herrn Ab-
geordneten Würtz. Die Antworten werden als An-
lage abgedruckt. 

Dasselbe gilt für die Fragen 8 und 9 des Herrn 
Abgeordneten Wagner (Günzburg), die auf Wunsch 
des Fragestellers schriftlich beantwortet werden. 

Vielen Dank, Herr Staatssekretär! Damit sind Sie 
fertig. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Justiz. Zur Beantwortung ist Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Bayerl an-
wesend. Ich rufe die Frage 10 des Herrn Abgeord-
neten Wolfram auf: 

Hält die Bundesregierung die Spezialisierung von Staatsan-
waltschaften auf Delikte der Umweltverschmutzung — wie z. B. 
in Hessen — für einen nachahmenswerten Beitrag zur Unter-
stützung der diesbezüglichen Maßnahmen der Bundesregierung? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Frau Präsidentin, 
gestatten Sie mir, wegen des Sachzusammenhangs 
beide Fragen gemeinsam zu beantworten? 
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Vizepräsident Frau Funcke: Dann rufe ich 
auch die Frage 11 des Herrn Abgeordneten Wolf-
ram auf: 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, die anderen Bundes-
länder und eventuell auch die EWG-Mitgliedstaaten zu ähnlichen 
Maßnahmen zu veranlassen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege Wolf-
ram, die Bundesregierung hält die Einrichtung von 
Sonderdezernaten der Staatsanwaltschaften für die 
Verfolgung von Delikten gegen den Umweltschutz 
für einen sehr begrüßenswerten Beitrag zur Unter-
stützung des Umweltprogramms der Bundesregie-
rung. Die Organisation der Staatsanwaltschaft, ins-
besondere die Einrichtung von Sonderdezernaten, 
ist Sache der Länder. In mehreren Bundesländern 
sind inzwischen solche Sonderdezernate der Staats-
anwaltschaft eingerichtet worden, so z. B. in Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-West-
falen. In anderen Bundesländern, so z. B. in Rhein-
land-Pfalz, haben die Landesjustizverwaltungen die 
Leiter der Staatsanwaltschaften darum gebeten, der 
Verfolgung von Delikten gegen den Umweltschutz 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Mein Haus 
hat auf die Frage der Einrichtung von Sonderdezer-
naten der Staatsanwaltschaften zur Verfolgung von 
Umweltschutzdelikten bei der Konferenz der Justiz-
minister und -senatoren am 14. und 15. Juni dieses 
Jahres in Hamburg hingewiesen und damit die Be-
deutung dieser Angelegenheit unterstrichen. 

Im Rahmen der europäischen Gemeinschaften hat 
die Kommission der europäischen Gemeinschaften 
eine erste Mitteilung über die Politik der Gemein-
schaft auf dem Gebiet des Umweltschutzes erarbei-
tet, über die der Deutsche Bundestag durch die 
Drucksache VI/2537 unterrichtet worden ist. In die-
ser Mitteilung der Kommission wird hervorgeho-
ben, daß die Verwirklichung der Ziele und Aufga-
ben des Umweltschutzes die Erstellung eines umfas-
senden und gleichzeitig konkreten Arbeitspro-
gramms der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Um-
weltschutzes erfordert. Dieses Programm müßte nach 
der Mitteilung der Kommission unter anderem um-
fassen: Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
dem Ziel, die Überwachung der Einhaltung der Vor-
schriften gegen die Verschmutzung durch die Einzel-
personen sowie die Strafmaßnahmen bei Zuwider-
handlungen gegen diese Vorschriften zu harmonisie-
ren und zu verstärken. Die Bundesregierung be-
grüßt diese Bestrebungen zur Schaffung eines 
Aktionsprogramms der europäischen Gemeinschaf-
ten gegen die Verschmutzung der Umwelt. Sie ist 
auch an einer engen Zusammenarbeit der nationa-
len Strafverfolgungsbehörden und -Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes interessiert und 
wird diese vorantreiben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Wolfram. 

Wolfram (SPD) : Herr Staatssekretär, ist die Bun-
desregierung bereit, auch bei den Gerichten Spezial-
kammern einzurichten und wäre sie eventuell bereit, 

eine entsprechende Änderung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes und der sonstigen einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen einzuleiten? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Wir sind bereits 
dabei, diese Frage zu prüfen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Wolfram (SPD) : Herr Staatssekretär, ist die Bun-
desregierung bereit, im Ministerrat oder im Kreis 
der ständigen Vertreter immer wieder auf die Not-
wendigkeit einer Harmonisierung oder zumindest 
einer Konzertierten Aktion zur Beachtung dieser 
Problematik hinzuwirken? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege, wir 
haben das wiederholt getan und werden das weiter 
tun. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Weber. 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die 
Ausbildung der „Sonderstaatsanwälte", so 
möchte ich sie einmal bezeichnen, einheitlich ist und 
auch über die Länder hinweg einheitlich erfolgt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege, Sie 
wissen, daß die Ausbildung der Staatsanwälte Län-
dersache ist und daß daher eine Einheitlichkeit in 
der Ausbildung sehr schwer zu gewährleisten ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Sind Sie mit mir 
wenigstens der Auffassung, daß das ein erstrebens-
wertes Ziel ist? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Das ist völlig selbst-
verständlich. Die Justizministerkonferenzen können 
sich mit diesem Thema befassen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Die Frage 12 des Herrn Abgeordneten Dr. Witt-
mann (München) wird auf Bitte des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 13 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Apel auf : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die im Beschluß des Land-
gerichts Köln vom 20. Oktober 1971 in der Strafsache Andreas 
Christodonlidis aufgestellte Behauptung, daß nach dem bisheri-
gen Ermittlungsergebnis große Wahrscheinlichkeit für die An-
nahme besteht, daß die „Demokratische Verteidigung" eine 
kriminelle Vereinigung im Sinne von § 129 StGB ist? 
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Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Ich bitte wegen des 
Sachzusammenhangs die Frage 14 des Abgeordneten 
Dr. Apel gleich mitbeantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Dann rufe ich 
auch die Frage 14 des Herrn Abgeordneten Dr. Apel 
auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die „Demokratische Ver-
teidigung" eine Vereinigung von hervorragenden griechischen 
Patrioten und Demokraten innerhalb und außerhalb des Landes 
ist, die sich das Ziel gesetzt hat, Griechenland auf den Weg 
der Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie zu führen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege Apel, 
die Staatsanwaltschaft in Köln führt bekanntlich ein 
Ermittlungsverfahren gegen den zypriotischen Staats-
angehörigen Andreas Christodoulides, der sich in 
Untersuchungshaft befindet, und andere Personen 
durch, um zu klären, ob sich die Beschuldigten an 
der Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen und der 
Mitgliedschaft oder Rädelsführerschaft bei einer kri-
minellen Vereinigung schuldig gemacht haben. In 
dem Beschluß des Landgerichts Köln vom 20. Okto-
ber 1971, mit dem die Haftdauer gegen den Genann-
ten angeordnet worden ist, wird ausgeführt, es be-
stehe große Wahrscheinlichkeit für die Annahme, 
daß die Organisation „Demokratische Verteidigung" 
eine kriminelle Vereinigung im Sinne des § 129 StGB 
sei. Gesichtspunkte dafür hat das Gericht dem ihm 
vorliegenden Beweismaterial — insbesondere den 
Bekundungen von Mitbeschuldigten — entnommen. 

Ob diese Auffassung zutrifft, hat die Bundesregie-
rung nicht zu beurteilen. Die darin zum Ausdruck 
gekommene Auffassung enthält eine richterliche 
Wertung, über die das Oberlandesgericht Düsseldorf 
demnächst bei der Entscheidung über die weitere 
Haftbeschwerde des Beschuldigten befinden wird. 

Wie Herr Staatssekretär Ahlers bereits in der 
Fragestunde vom 29. September 1971 zu Ihrer Frage, 
Herr Kollege Apel, betreffend die Maßnahmen gegen 
den Journalisten Mathiopoulos in dem gleichen Kom-
plex ausgeführt hat, kann sich die Bundesregierung 
zu dem Ermittlungsverfahren und — ich ergänze in-
soweit — zu den darin ergangenen Entscheidungen 
und Wertungen nicht äußern, weil es sich um ein 
schwebendes Verfahren handelt, das zudem in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Landesjustizbehör-
den fällt. 

Nun zu Ihrer zweiten Frage, Herr Kollege. Der 
Bundesregierung ist natürlich bekannt, daß die „De-
mokratische Verteidigung" den Sturz der jetzigen 
griechischen Regierung anstrebt. Der Bundesregie-
rung ist auch bekannt, daß dieser „Demokratischen 
Verteidigung" sehr ehrenwerte griechische Demo-
kraten angehören. 

(Abg. Wehner: Das eine schließt das andere 
ja nicht aus!) 

Wie ich bereits ausgeführt habe, ist die Frage, ob 
die „Demokratische Verteidigung" oder einige ihrer 
Mitglieder sich dabei auch gewaltsamer oder ter-
roristischer Methoden bedienen und im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland eine damit im Zusam-
menhang stehende gesetzeswidrige Tätigkeit ent

-

faltet haben, Gegenstand des erwähnten Ermitt-
lungsverfahrens. Ich bitte erneut um Ihr Verständ-
nis, daß es der Bundesregierung bei dieser Sachlage 
nicht möglich ist, pauschale Urteile über ausländi-
sche politische Organisationen abzugeben. Indessen 
bin ich sicher, daß Sie mit mir darin übereinstim-
men, daß Gewaltmaßnahmen grundsätzlich keine 
geeigneten Mittel zur Durchsetzung demokratischer 
Ziele darstellen. 

(Abg. Wehner: Auch nicht gegen 
Journalisten!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Apel. 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
sich der Aussage des Justizministers von Nord-
rhein-Westfalen vom 9. November anschließen, der 
folgendes gesagt hat? Ich zitiere wörtlich: 

Die Justiz hat sich jeder politischen Wertung 
des Widerstandes gegen das Regime in Grie-
chenland zu enthalten. 

Er hat hinzugefügt, daß das insbesondere für die 
Bundesrepublik gelte, die ja durch das Dritte Reich 
eine besondere Vergangenheit hat. Können Sie sich 
dieser Aussage anschließen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Selbstverständlich, 
Herr Kollege Apel! 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage! 

Dr. Apel (SPD) : Sind Sie dann mit mir auch der 
Meinung, daß in unserem Land die Vorbereitung 
des Widerstands und der Versuch der Rückkehr zu 
bürgerlichen Freiheiten und zur Demokratie in Grie-
chenland nicht Zweck der Verfolgung der Behörden 
in unserem Land sein darf? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Auch diese Meinung 
teile ich, Herr Kollege. 

Vizepräsident Frau Funcke: Dritte Zusatz-
frage! 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, da Sie von 
den ehrenwerten Personen gesprochen haben, möchte 
ich Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist, daß Professor 
Mangakes, für den sich der Herr Ihres Hauses ganz 
besonders eingesetzt hat, Mitglied der ,,Demokra-
tischen Verteidigung" ist und unter schrecklichen 
Umständen in griechischen Gefängnissen sitzt und 
daß auch der frühere Vorsitzende der griechischen 
Sozialdemokraten Mitglied dieser Vereinigung ist 
und ebenfalls unter schrecklichen Verhältnissen in 
griechischen Gefängnissen sitzt. Meinen Sie ange-
sichts dieser Tatsache nicht, daß es noch bedenk-
licher ist, wenn in unserem Lande Strafverfolgungs-
behörden in dieser Weise pauschal urteilen, ohne 
dafür Beweise zu haben? 
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Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Justiz: Sicher, Herr Kol-
lege Apel. Trotzdem bitte ich Sie um Verständnis 
dafür, daß die Bundesregierung zu Einzelmaßnah-
men der Länderjustizverwaltungen nicht Stellung 
nehmen kann. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär, sollte bei der Wertung des Verhaltens 
tatverdächtiger exilierter griechischer Demokraten 
nicht die Tatsache in Betracht gezogen werden, daß 
unser Grundgesetz allen Deutschen ein Recht auf 
Widerstand gegen jeden einräumt, der es unter-
nimmt, unsere verfassungsmäßige Ordnung zu be-
seitigen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Justiz: Herr Kollege Matt-
höfer, so würde ich es als Staatsanwalt in einem mir 
anvertrauten Ermittlungsverfahren handhaben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, ich darf 
Sie — vor allen Dingen vor dem Hintergrund 
deutscher Geschichte — fragen, ob Sie nicht mit mir 
einer Meinung sind, daß jedem Demokraten, der 
sich für die Beseitigung eines Unrechtsregimes ein-
setzt, zugebilligt werden muß, daß er aus übergesetz-
licher Notwehr handelt. 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Das entspricht un-
seren grundgesetzlichen Vorstellungen, aber auch 
den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage mehr. 

Ich rufe die Frage 73 des Abgeordneten Dr. We-
ber (Köln) — sie gehört in diesen Geschäftsbereich 
— auf: 

Hält es die Bundesregierung bei den vielen, noch vor In-
krafttreten des neuen Mietrechts ausgesprochenen Kündigungen 
nicht für erforderlich, alle Mieter über die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen durch eine Mietfibel, die den Gesetzestext und 
Erläuterungen enthält, zu unterrichten? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege Dr. 
Weber, die Bundesregierung hat bereits im Oktober 
1970 eine übersichtliche und leicht verständliche 
Mietfibel in einer Auflage von 900 000 Stück an 
interessierte Mieter, Vermieter, an Gemeinden und 
Verbände versandt. Wir beabsichtigen, sofort nach 
Verabschiedung des Artikelgesetzes eine Neuauf-
lage der Mietfibel unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Änderungen herauszubringen. Sobald das 
Gesetz verabschiedet sein wird, wird das geschehen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Schönen Dank, Herr Staatssekretär! 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Arbeit und Sozial-
ordnung. Zur Beantwortung steht der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär Rohde zur Verfügung. 

Ich rufe die Fragen 38 und 39 der Abgeordneten 
Frau Kalinke auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Sozialversicherungs-
träger, auch Angestelltenersatzkassen, erhebliche Darlehen an 
Ostblockstaaten gewährt haben? 

Wie stellt sich die Bundesregierung zu der Darlehensge-
währung von Sozialversicherungsträgern an Fremdstaaten? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Das 
Gesetz verpflichtet die Versicherungsträger, ihr 
Vermögen so anzulegen, daß ein Verlust ausge-
schlossen erscheint, ein angemessener Ertrag erzielt 
wird und ausreichende Liquidität gewährleistet ist. 
In diesem Rahmen kann die Anlegung auch in For-
derungen gegen ausländische Schuldner erfolgen, 
sofern die Verzinsung der Forderungen vom Bund, 
von einem Land, der Bundesbank oder einer Kredit-
anstalt eines Landes gewährleistet ist oder für die 
Forderung sichere Pfandrechte an inländischen 
Grundstücken bestehen oder für die Forderung von 
bestimmten inländischen Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, Kreditanstalten, Sparkassen oder Ban-
ken die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen 
wird. Im letzten Fall bedarf die Vermögensanlage 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ob und in-
wieweit ein Versicherungsträger von dieser Mög-
lichkeit der Vermögensanlage Gebrauch machen 
will, obliegt der verantwortlichen Entscheidung sei-
ner Organe. 

Ich darf davon ausgehen, Frau Kollegin, daß Sie 
sich in Ihrer Frage auf die Barmer Ersatzkasse be-
ziehen, die im Jahre 1970 von der Bank für Gemein-
wirtschaft in Frankfurt Forderungen gegen die jugo-
slawische Nationalbank in Höhe von insgesamt 
21 Millionen DM erworben hat. Diese Forderungen 
beruhen auf Darlehen, die die Bank für Gemeinwirt-
schaft auf Grund von Kreditverträgen der National-
bank gewährt hat. Sie sind nach Kenntnis unseres 
Hauses mit 8,5 bis 9,25 % zu verzinsen und mit dem 
letzten Teilbetrag am 14. September 1972 zurückzu-
zahlen. Für die Rückzahlung und Verzinsung der 
Darlehen hat der Bund die Garantie übernommen. 

Hingegen ist weder unserem Hause noch dem 
Bundesversicherungsamt noch den von uns befrag-
ten Verbänden der Versicherungsträger ein Fall be-
kannt, in dem ein Versicherungsträger direkt einem 
auswärtigen Staat Darlehen gewährt hat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage, 
Frau Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Ist der Bundesregie-
rung dann bekannt, ob Banken an Sozialversiche-
rungsträger — ich meinte nicht nur die Barmer Er-
satzkasse; ich höre mit Interesse, daß Sie nur diesen 
Fall kennen — oder Vertreter von Ostblockstaaten 
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Frau Kalinke 
an Versicherungsträger herangetreten sind, damit 
diese Papiere kaufen, oder hat die Bundesregierung 
selbst die Versicherungsträger dazu ermuntert oder 
veranlaßt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau 
Kollegin, das letzte kann ich auf Grund der bis-
herigen Ermittlungen, die ich in der Zwischenzeit 
anstellen konnte, nicht bestätigen. 

Was den ersten Teil Ihrer Frage angeht, könnte 
darauf nur eine Antwort nach Rückfrage bei den 
Versicherungsträgern erfolgen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
hat die Bundesregierung die Absicht, angesichts der 
Kostenexplosion bei allen Versicherungsträgern, 
aber besonders auch in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, und angesichts der Sorge um weitere Bei-
tragserhöhungen die Bestimmungen über Kapital-
anlagen der Sozialversicherungsträger zu überprüfen 
und den Selbstverwaltungsorganen über die Auf-
sichtsbehörden Auflagen — ich meine das sowohl 
wegen der Langfristigkeit der Anlagen als auch 
wegen der Begrenzung auf dem deutschen Kapital-
markt — zu erteilen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Sehr 
verehrte Frau Kollegin, Sie haben eine ganze Reihe 
von wichtigen Fragen aufgeworfen. Ich darf darauf 
hinweisen, daß diese Fragen der Sachverständigen-
kommission für das Sozialgesetzbuch zur Prüfung 
vorliegen. Im Rahmen der Kommissionsberatungen 
werden die Fragen der Anpassung der Anlagevor-
schriften an die heutigen Erfordernisse erörtert. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Jungmann. 

Dr. Jungmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich aus Ihren Antworten entnehmen, daß die 
Information zutrifft, nach denen die Bank für Ge-
meinwirtschaft die in Frage stehenden Wertpapiere 
abstoßen wollte oder vielleicht auch abstoßen mußte 
und daß Ihr Haus, d. h. der Minister, mit der Bürg-
schaft, die die Bundesregierung gegeben hat, dem 
Institut einen Dienst erweisen wollte? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Dr. Jungmann, in dieser Weise kann ich Ihre Frage 
nicht bestätigen, sondern nur auf den Inhalt der Ant-
wort auf die Fragen der Frau Abgeordneten Kalinke 
hinweisen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Ott. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da Sie bei 
Beantwortung der Fragen der Frau Kollegin Kalinke 
keine Auskunft darüber geben konnten, ob und in 
welcher Weise Darlehen von Sozialversicherungs-
trägern an Fremdstaaten gewährt werden, frage ich 
Sie: Hätten Sie die Freundlichkeit, das prüfen zu 
lassen und diesem Hause baldmöglichst Bescheid zu 
geben, ob und in welchem Umfang das der Fall ist? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Nein. 
Ich habe nicht auf die Frage der Frau Kollegin ant-
worten können, ob von Banken oder von anderer 
Seite an Sozialversicherungsträger herangetreten 
worden sei. 

Soweit es die Darlehensgewährung selbst angeht, 
habe ich in meiner Antwort auf die Fragen der 
Frau Kollegin Kalinke unterstrichen, daß uns kein 
Fall bekannt ist, in dem ein Versicherungsträger 
einem direkt auswärtigen Staat Darlehen gewährt 
hat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Böhme. 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
halten Sie die Vermittlung eines solchen Kreditge-
schäftes mit einem ausländischen Staat bzw. mit 
einem Ostblockstaat für ein normales Geschäft der 
Bank für Gemeinwirtschaft, und wird von seiten der 
Bundesregierung die Genehmigung für solche Ge-
schäfte generell erteilt oder handelt es sich um ein 
Ausnahmegeschäft? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich darf Sie darauf hinweisen, daß das 
nicht eine Sache des Arbeitsministeriums ist, sondern 
eine Sache der jeweiligen Selbstverwaltungskörper-
schaft, die im Rahmen der von mir skizzierten ge-
setzlichen Vorschriften zu entscheiden hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Frage 40 wird auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 41 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Kempfler auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Gesetzesvorlage einzu-
bringen, die Arbeitnehmern, welche ohne eigenes Verschulden 
arbeitslos geworden sind, über die Arbeitslosenunterstützung 
hinaus die Fortführung von vermögenswirksamen Anlagen durch 
zusätzliche Zahlung von 52 DM ermöglicht, um zu verhindern, 
daß diese durch Wegfall einer sozialpolitisch erwünschten und 
begünstigten Form der Eigenvorsorge in der Zeit der Arbeits-
losigkeit zusätzliche Beeinträchtigungen erfahren? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Dr. Kempfler, ich würde gern auch Ihre bei-
den Fragen gemeinsam beantworten. 

(Abg. Dr. Kempfler: Einverstanden!) 
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Vizepräsident Frau Funcke: Dann rufe ich 
auch die Frage 42 des Abgeordneten Dr. Kempfler 
auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, im Hinblick auf steigende 
Arbeitslosenziffern die erforderliche Regelung unverzüglich in 
Angriff zu nehmen, um damit zugleich einen zusätzlichen Anreiz 
zu begünstigten Sparleistungen zu bieten? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Das 
Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer setzt, wie Sie wissen, Herr Kollege, 
nach seiner ganzen Konzeption das Bestehen eines 
Arbeitsverhältnisses voraus. Es will die im akitven 
Erwerbsleben stehenden Arbeitnehmer durch eine 
an das Arbeitsverhältnis anknüpfende vermögens-
wirksame Leistung des Arbeitgebers am volkswirt-
schaftlichen Vermögenszuwachs beteiligen. 

Der Gesetzgeber ist nicht davon ausgegangen, daß 
es Aufgabe einer Versichertengemeinschaft, wie z. B. 
der Arbeitslosenversicherung, sein soll, anstelle des 
Arbeitgebers über die Leistungen zum Lebensunter-
halt hinaus auch Leistungen zur Vermögensbildung 
zu finanzieren. Das würde im übrigen erhebliche 
Probleme aufwerfen, z. B. im Hinblick auf präjudi-
zierende Wirkungen für andere Bereiche und auf die 
erheblichen finanziellen Konsequenzen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Darf ich dann anneh-
men, Herr Staatssekretär, daß Sie dieses Problem 
nicht direkt zu den Akten legen werden, sondern 
sich bemühen werden, über die Probleme hinweg-
zukommen oder sie mindestens einmal durchzu-
prüfen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, es ist jedem unbenommen, diese Probleme 
durchzuprüfen. Ich darf aber auch darauf hinweisen, 
daß wir in unseren bisherigen Überlegungen von 
der Gesetzeskonstruktion ausgehen, die nicht nur 
beim 624-DM-Gesetz, sondern auch seinerzeit beim 
312-DM-Gesetz zugrunde gelegt worden ist und die 
— wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf — 
auch von Ihrer Fraktion gebilligt worden ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
irgendwelche finanziellen Bedenken hätten Sie nicht, 
sondern hauptsächlich grundsätzliche Bedenken? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, es sind nicht nur grundsätzliche Bedenken; 
eine solche Ausweitung, wie Sie sie in Ihrer Frage 
andeuten, wäre mit erheblichen finanziellen Konse-
quenzen verbunden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Dann rufe ich die Frage 43 des Herrn Abgeord-
neten Röhner auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die vermögenswirksame 
Leistung eines Arbeitgebers nach dem 624-DM-Gesetz für 
Schwerkriegsbeschädigte, die Berufsschadensausgleich beziehen, 
als Einkommen angerechnet und von der Rente abgezogen wird? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, auch Ihre beiden Fragen würde ich wegen 
des Sachzusammenhangs gern gemeinsam beant-
worten. 

(Abg. Röhner: Ich bin einverstanden!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Ich rufe also auf 
die Frage 44 des Herrn Abgeordneten Röhner auf: 

Ist die Bundesregierung bereit zu prüfen, oh bei einer 
Novellierung des Dritten Vermögensbildungsgesetzes eine Be-
sitzstandsklausel für Schwerkriegsbeschädigte und andere Be-
zieher einkommensabhängiger Sozialleistungen eingebaut wer-
den kann, und wann ist mit einer solchen Novellierung zu 
rechnen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Ver-
mögenswirksame Leistungen, die Arbeitgeber nach 
dem Dritten Vermögensbildungsgesetz für Arbeit-
nehmer erbringen, sind weder auf die Ausgleichs- 
und Elternrenten noch auf die Berufsschadens- und 
Schadensausgleiche nach dem Bundesversorgungs-
gesetz als Einkommen anzurechnen. Dies sieht der 
Entwurf einer Änderungsverordnung der Bundes-
regierung zur Verordnung zu § 33 des Bundesver-
sorgungsgesetzes vor. Für die Übergangszeit bis 
zum Inkrafttreten der genannten Rechtsverordnung 
sind die für die Kriegsopferversorgung zuständigen 
Landesbehörden nach einem Rundschreiben meines 
Hauses, das an eine im Zusammenhang mit dem 
Zweiten Vermögensbildungsgesetz in der Verord-
nung zu § 33 des Bundesversorgungsgesetzes ge-
troffene Regelung anknüpft, gehalten, die vermö-
genswirksamen Leistungen der Arbeitgeber an-
rechnungsfrei zu lassen. 

Danach dürfte zu einer Novellierung des Dritten 
Vermögensbildungsgesetzes — und damit komme 
ich zu Ihrer zweiten Frage — kein Anlaß bestehen. 

Röhner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich aus Ihrer Antwort schließen, daß auch Sie der 
Meinung sind, daß die bisherige und die jetzt noch 
geltende Regelung die Sparförderung und die Ver-
mögensbildung der Kriegsbeschädigten im Vergleich 
zu der anderer Gruppen erheblich benachteiligt und 
zum Teil unmöglich gemacht hat? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich bin auf Ihre konkrete Frage hinsicht-
lich der Anrechnung der Leistungen des Arbeit-
gebers eingegangen und habe darauf hingewiesen, 
daß das in einer Rechtsverordnung geregelt werden 
soll und daß für die Übergangszeit bis zum Inkraft-
treten dieser Rechtsverordnung in einem Rund-
schreiben an die für die Kriegsopferversorgung zu-
ständigen Landesbehörden das von mir genannte 
Verfahren empfohlen worden ist. 
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Röhner (CDU/CSU): Das heißt also, daß Sie den 
!bisherigen Zustand als unzureichend, um nicht zu 
sagen: ungerecht empfunden haben und ihm ab

-

helfen wollen. 

Darf ich noch zusätzlich danach fragen, ob sich 
bereits ein konkreter Zeitpunkt der Novellierung, 
die Sie angekündigt haben, abzeichnet und von 
Ihnen angegeben werden kann? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, es wird keine Novellierung sein, sondern 
eine Rechtsverordnung, die wir in absehbarer Zeit 
vorlegen wollen. 

Röhner (CDU/CSU) : Und der Zeitpunkt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
bitte mich hinsichtlich des Termins nicht auf einen 
Tag oder eine Woche festzulegen. Ich kann aber 
sagen, daß unsererseits die Absicht besteht, diese 
Verordnung in der nächsten Zeit auf den Weg zu 
bringen; ich möchte aber noch einmal unterstreichen, 
daß für die Übergangszeit in dem von mir erwähn-
ten Rundschreiben eine Regelung getroffen worden 
ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Ott. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie, da 
Sie die gegenwärtige Regelung in der Zukunft ver-
bessern wollen und damit zugeben, daß sie unsozial 
ist, bereit, nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, 
solche Ungerechtigkeiten, wie sie in der Vergangen-
heit entstanden sind, zu vermeiden und dafür zu sor-
gen, daß diese vermögenswirksamen Leistungen 
nicht auf der einen Seite gewährt und auf der ande-
ren Seite durch Kürzung der Renten wieder wegge-
nommen werden? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, es scheint mir so zu sein, daß bei Ihnen in 
dieser Frage ein Mißverständnis vorliegt. Herr Röh-
ner begehrte konkret Auskunft darüber, ob die vom 
Arbeitgeber erbrachten Leistungen anrechnungsfrei 
bleiben sollten. Auf diese Frage habe ich geant-
wortet. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Dann rufe ich die Frage 50 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Enders auf: 

Kann die Bundesregierung Auskunft erteilen, in welchem 
Maße bisher Männer und Frauen von der Vorsorgeuntersuchung 
Gebrauch machten? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Enders, auch Ihre beiden Fragen würde ich 
gern gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Dann rufe ich 
noch die Frage 51 des Henn Abgeordneten Dr. 
Enders auf: 

Müssen nach Ansicht der Bundesregierung bessere Voraus-
setzungen geschaffen werden, damit ein größerer Prozentsalz 
von Männern und Frauen die Vorsorgeuntersuchung in An-
spruch nimmt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Unser 
Haus ist sich mit den Krankenkassen, der Ärzte-
schaft und anderen Beteiligten darüber einig, daß es 
das gemeinsame Ziel sein muß, eine hohe Beteili-
gung der Versicherten an den Vorsorgeuntersuchun-
gen zu erreichen. Das habe ich auch kürzlich in 
meiner Antwort auf eine ähnliche Frage des Abge-
ordneten Dr. Sperling unterstrichen. Allerdings 
mußte ich dabei anmerken, daß angesichts des kur-
zen Zeitraums seit Einführung dieser Vorsorge-
leistungen, nämlich dem 1. Juli 1971, eine allgemeine 
und zahlenmäßig ausreichend abgesicherte Beurtei-
lung der Inanspruchnahme noch nicht vorliegt. Ich 
weise aber darauf hin, daß die Krankenkassen, 
denen nach dem Gesetz eine besondere Aufklärungs-
pflicht obliegt, die Versicherten sowohl durch breit-
gestreute Aufklärung als auch durch individuelle 
Information zur Teilnahme an diesen Untersuchun-
gen anhalten. Wie beobachten sorgfältig die Wirk-
samkeit und Zweckmäßigkeit der Aufklärungsme-
thoden. Ich bin mit Ihnen, Herr Kollege, der An-
sicht, daß diese Bemühungen darauf abzielen müs-
sen, die Versicherten für die Früherkennungsleistun-
gen in steigendem Umfang zu gewinnen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage, 
bitte! 

Dr. Enders (SPD) : Herr Staatssekretär, halten Sie 
Zeitungsmeldungen aus dieser Woche für zutreffend, 
wonach der Anteil der Frauen, die die Vorsorge-
untersuchungen in Anspruch nahmen, bei 34 % und 
der der Männer bei 16 % liegt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich kenne diese Meldungen. Sie sind von 
der Deutschen Angestellten-Krankenkasse heraus-
gegeben worden. Die von ihr genannten Zahlen, 
auf die Sie sich beziehen, lassen, soweit ich das 
übersehen kann, schon deshalb keine zuverlässigen 
Rückschlüsse auf die Situation bei den RVO-Kassen 
zu, weil dort die Vorsorgeuntersuchungen, wie ich 
ausgeführt habe, erst vor wenigen Monaten einge-
führt worden sind. Ich werde mich jedoch gern mit 
den Spitzenverbänden der Krankenversicherungs-
träger in Verbindung setzen, um Ihnen, wenn Sie es 
wünschen, im Verlauf der weiteren Entwicklung auf 
dem Gebiet der Vorsorgeuntersuchungen und der 
damit gewonnenen Erfahrungen Auskunft über die 
Ergebnisse zu geben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Enders. 

Dr. Enders (SPD) : Herr Staatssekretär, liegen die 
Gründe für die bisher verhältnismäßig geringe In- 
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Dr. Enders 
anspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen in 
sozialen Barrieren oder Hemmungen gesundheit-
licher Natur, die durch eine gute Informationspolitik 
überwunden werden könnten? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, wenn das Zahlenmaterial aussagekräftiger 
ist, als es dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein 
kann, werden die Ergebnisse sicherlich genau unter-
sucht werden müssen, und zwar auch unter den Ge-
sichtspunkten, die Sie genannt haben: Gibt es so-
ziale Barrieren, gibt es starke regionale Unter-
schiede, gibt es Unterschiede bei den einzelnen Kas-
sen? Ehe diese Auswertung vollzogen worden ist, 
möchte ich hier nicht schon gleichsam auf Verdacht 
Motivationen angeben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Wolfram. 

Wolfram (SPD) : Herr Staatssekretär, sehen Sie 
eine Möglichkeit, den Sozialversicherungsträgern 
in dem von Ihnen angekündigten Gespräch zu emp-
fehlen, die Versicherten in einem besonderen An-
schreiben auf die Möglichkeit, von der Vorsorge-
untersuchung Gebrauch zu machen, hinzuweisen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Das 
tun sie ohnehin, Herr Kollege. Ich habe hier eine 
Übersicht, aus der hervorgeht, daß neben der Auf

-

klärung durch Presse und Auslegung von Informa-
tionsmaterial und Merkblättern in den Kassenräu-
men und den Wartezimmern der Ärzte auch indivi-
duelle Information von den Krankenkassen durch 
persönliche Schreiben an die Versicherten betrieben 
wird, in denen diese über Sinn und Zweck der Vor-
sorgeuntersuchungen aufgeklärt werden. Um ein 
Beispiel zu geben: Die Ortskrankenkassen haben 
in den letzten Wochen und Monaten 17,5 Millionen 
der von mir genannten Merkblätter verteilt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Rohde. 

Ich kann noch eine Frage aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen nehmen. 

Ich rufe die Frage 55 des Abgeordneten Wohl-
rabe auf: 

Treffen Meldungen zu, nach denen es der sowjetischen Flug-
gesellschaft Aeroflot erlaubt ist im Gegensatz zur Darstellung 
von Bundesminister Leber, Passagiere und Fracht auf der Linie 
Moskau—Frankfurt—Moskau für die Teilstrecke vom Ost-Ber-
liner Flughafen Schönefeld nach Frankfurt in beiden Richtungen 
zuladen zu dürfen? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Börner. 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: In Übereinstimmung mit der Dar-
stellung von Herrn Bundesminister Leber trifft es 
zu, daß das sowjetische Luftfahrtunternehmen Aero-
flot im Rahmen seiner zukünftigen Flugliniendienste 

Moskau—Frankfurt/M.—Moskau bei einer Zwi-
schenlandung in Berlin-Schönefeld Fluggäste, Post 
und Fracht mit dem Bestimmungsort Frankfurt/M. 
aufnehmen bzw. auf dem Rückflug dort absetzen 
darf. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Wohlrabe. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Wie können Sie sich er-
klären, Herr Staatssekretär, daß die ersten Ein

-

lassungen von Bundesminister Leber — siehe z. B. 
„Berliner Morgenpost" vom 20. Oktober dieses 
Jahres — anders lauteten? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Es gibt immer einige Journalisten, 
die Meldungen nicht ganz richtig weitergeben; das 
soll vorkommen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Wohlrabe. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Treffen Meldungen zu, 
nach denen bereits in der ersten Verhandlungsrunde 
über dieses Luftfahrtabkommen eine Übereinstim-
mung dahin gehend erzielt worden war, daß der 
Transport von Franktfurt nach Schönefeld von seiten 
der Aeroflot nicht zur Bedingung gemacht wurde? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, das Abkommen ist 
ein ausgewogenes Abkommen für beide Partner. 
Ich kann Ihre Frage deshalb nicht bestätigen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Dann rufe ich die Frage 56 des Abgeordneten 
Wohlrabe auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung gegen eine mögliche Aus-
höhlung des Flugmonopols der West-Alliierten, die als einzige 
den freien Zugang nach West-Berlin gewährleisten, zu tun? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, die Prämisse, auf 
der diese Frage beruht, ist unzutreffend. Die Ge-
fahr einer Aushöhlung des Flugmonopols der West-
Alliierten durch die vorgesehenen Aeroflot-Dienste 
via Berlin-Schönefeld nach Frankfurt/M. besteht 
nach der Überzeugung der Bundesregierung nicht. 
Die Aeroflot-Dienste werden nämlich unter Inkauf-
nahme eines beträchtlichen Umweges auf der inter-
nationalen Luftstraße über Eger in der Tschecho-
slowakei durchgeführt werden. Auch eine mittel-
bare wirtschaftliche Beeinträchtigung der Berlin-
Dienste der westalliierten Fluggesellschaften durch 
einen etwaigen Abzug von Fluggästen ist schon 
deshalb nicht zu befürchten, weil die auf den zwei 
vorgesehenen Wochendiensten der Aeroflot zwi-
schen Berlin-Schönefeld und Frankfurt/M. zur Ver-
fügung stehende Kapazität im Vergleich zu dem 
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Parlamentarischer Staatssekretär Börner 

außerordentlich hohen Kapazitätsangebot der west

-

alliierten Gesellschaften von gänzlich untergeord-
neter Bedeutung sein wird. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Wohlrabe. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Da es sich aber offen-
sichtlich bei diesem Verkehr um einen Präzedenzfall 
handelt, möchte ich doch die Frage stellen, ob bei 
den Verhandlungen um dieses Luftverkehrsabkom-
men Abstimmungen oder Absprachen mit den drei 
westlichen Alliierten stattgefunden haben oder, 
wenn nicht mit diesen, gegebenenfalls mit den drei 
Fluggesellschaften, die Berlin anfliegen, und wenn 
nein, warum nicht, und wenn ja, wie diese aus-
gegangen sind. 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, Sie können davon 
ausgehen, daß unsere Verbündeten bei einer so 
wichtigen Frage in allen Phasen konsultiert wurden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage des Abgeordneten Wohlrabe. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Haben die West-Alli-
ierten dem hier getroffenen Luftverkehrsabkommen 
voll und in allen Einzelheiten zugestimmt? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
und Fernmeldewesen: Herr Kollege, ich darf Sie 
darauf hinweisen, daß das Abkommen erst morgen 
unterzeichnet werden soll. Ich bin nicht bereit, 
irgendeine weitergehende Frage heute zu beant-
worten; 

(Beifall bei der SPD.) 

das würde nicht den Gepflogenheiten im inter-
nationalen Verkehr entsprechen. Ich bin gern be-
reit, nach Unterzeichnung des Abkommens morgen 
im Verkehrsausschuß des Bundestages jede not-
wendige Information zu geben. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Müller 
[Berlin] meldet sich zu einer Zwischen

-

frage.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege 
Müller, ich bin nicht sicher, ob diese Antwort von 
dem Herrn Staatssekretär grundsätzlicher Art ist. 
Dann müssen wir sie respektieren. — Oder wären 
Sie bereit, Herr Staatssekretär, noch eine Zusatz-
frage zu beantworten? — Bitte sehr, Herr Kollege 
Müller! 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
erlauben Sie mir die bescheidene Frage, ob Aero-
flot bei den Verhandlungen mit der Bundesregie-
rung vielleicht auch die Frage des Preises bzw. der 
Subvention, um gegenüber den anderen Fluggesell-
schaften konkurrenzfähig zu sein, angeschnitten hat 

und wie sich die Bundesregierung eventuell dazu 
stellen wird. 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Rein rechtlich darf ich darauf hin-
weisen, daß die Aushandlung von Tarifen Sache der 
beteiligten Fluggesellschaften ist. In der Sache 
selbst werde ich die Frage morgen im Ausschuß be-
antworten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. Schönen Dank, Herr Staatssekretär. Sie wer-
den noch einmal hierher kommen müssen. Ich 
schließe die Fragestunde. 

Wir kehren zu den Beratungen zum Entwurf eines 
Betriebsverfassungsgesetzes — Drucksache VI/2729 
— zurück. Wir sind in der zweiten Lesung. 

Ich rufe § 14 auf. Dazu liegt der Änderungsantrag 
Umdruck 235 *) Buchstabe a und b vor. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich darf den Änderungs-
antrag Umdruck 235 wie folgt begründen. Es ist an-
zuerkennen, daß der vorliegende Entwurf auf dem 
Gebiete der Gruppenrechte einige Fortschritte auf-
weist. Ich muß aber namens der CDU/CSU-Fraktion 
ausdrücklich erklären, daß uns die diesbezügliche 
Regelung nicht befriedigt. 

Dies trifft insbesondere zu im Falle einer even-
tuellen Vorausentscheidung nach § 14 Abs. 2 über 
die Frage, ob anstatt der betriebsverfassungsrecht-
lich vorgesehenen Gruppenwahl eine gemeinsame 
Wahl stattfinden soll. Deshalb stellen wir den An-
trag, daß der Beschluß der Mehrheit der Stimmen 
aller wahlberechtigten Gruppen bedarf. 

Im geltenden Betriebsverfassungsrecht und auch 
nach § 14 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs wählen 
die Arbeiter und Angestellten grundsätzlich ihre 
Vertreter in getrennten Wahlgängen in den Be-
triebsrat. Das ist der Regelfall, und so soll es auch 
sein. Eine Ahweichung davon soll jedoch abgedun-
gen werden, wenn beide Gruppen — wie es heißt —
in einer geheimen Abstimmung gemeinsame Wah-
len beschließen. 

Meine Damen und Herren, was liegt näher, als 
dabei vorzuschreiben, daß bei der Abweichung von 
den betriebsverfassungsrechtlichen Normen eine 
Mehrheit der Wahlberechtigten beider Gruppen 
notwendig ist? Dadurch wird eine Rechtsklarheit ge-
schaffen, die alle polemischen und manchmal sehr 
harten Auseinandersetzungen in den Betrieben aus-
schließt und für jeden leicht verständliche Rechts-
sicherheit gewährleistet. Wir halten es für schlecht, 
wenn erst durch die Rechtsprechung Lücken geschlos-
sen werden müssen, die der Gesetzgeber aus poli-
tischen oder auch ideologischen Gründen offenge-
lassen hat. 

*) Siehe Anlage 5 
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Auch der Hinweis auf die Bundesarbeitsgerichts-
entscheidung, die immer wieder von den Gegnern 
der Gruppen- und Minderheitsrechte ins Feld ge-
führt wird, befriedigt nicht. Das Bundesarbeitsge-
richt konnte nur von den vom Gesetzgeber gesetz-
ten Recht ausgehen. Auf den Einwand, es gebe kein 
Beispiel dafür, daß ein ganz bestimmtes Quorum 
notwendig sei, um eine Entscheidung zu fällen, 
möchte ich nur auf das vorgeschriebene Quorum im 
baden-württembergischen Gemeinderecht hinweisen. 

Erlauben Sie mir im übrigen die Frage,. warum — 
wenn es kein Beispiel dafür geben sollte — die 
Gewerkschaften dann bei Streikabstimmungen die 
Zustimmung von 75 % ihrer Mitglieder verlangen? 
Verlangte nicht auch das Betriebsrätegesetz von 1920 
eine Zweidrittelmehrheit für den Übergang vom 
Normalfall der Gruppenwahl zum Ausnahmefall der 
gemeinsamen Wahlen? 

Schließlich darf ich noch auf das Personalvertre-
tungsgesetz hinweisen. Wenn diese von uns ver-
tretenen Grundsätze seit 1955 in dem Personalver-
tretungsgesetz verankert sind und weder in der 
Praxis Schwierigkeiten bereitet noch die Zusammen-
arbeit im Personalrat gefährdet haben, warum soll 
das nicht auch im Rahmen des Betriebsverfassungs-
gesetzes funktionieren? 

Dies gilt dem Grund nach auch hinsichtlich der 
gegenüber den Minderheitengruppen aufzubringen-
den Toleranz. Anstatt des vorgesehenen Vor-
schlagsrechts von mindestens einem Zehntel soll 
nach unserer Auffassung in den Absätze 4 und 5 des 
§ 14 nur einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten 
dieses Wahlvorschlagsrecht eingeräumt werden. 

Die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Zusammensetzung 
des Betriebsausschusses, wonach jede Gruppe nur 
dann, wenn mehr als ein Zehntel der Mitglieder, 
mindestens jedoch fünf, dem Betriebsrat angehören, 
die auf sie entfallenden Ausschußmitglieder selber 
bestimmen kann, befriedigt uns ebenfalls nicht. Wir 
wünschen, daß die Gruppen in jedem Falle die auf 
sie entfallenden Mitglieder in getrennter, geheimer 
Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
selber bestimmen. Deshalb stellen wir den Antrag, 
die entsprechende Vorschrift in § 27 Abs. 2 zu strei-
chen. Die beiden ersten Sätze sind jedoch entspre-
chend so zu ergänzen, daß ebenfalls eine getrennte, 
geheime Wahl stattfindet. 

Ebenso wichtig wie die Zusammensetzung des 
Betriebsausschusses nach § 27 Abs. 2 scheint uns 
auch die Zusammensetzung der nach § 28 Abs. 2 
weiter zu bildenden Ausschüsse zu sein. 

(Zuruf von der SPD: § 38?!) 

— Nein, nein, § 28! Auf § 38 komme ich noch. — 
Hier sollte das gleiche Verfahren Anwendung fin-
den. Das ist möglich, wenn Sie den § 27 Abs. 2 än-
dern. 

Auch die vorgesehene Regelung über die Freistel-
lung von Betriebsratsmitgliedern nach § 38 Abs. 2 
befriedigt uns nicht. Wenn wir auch davon Abstand 
nehmen, einen Änderungsantrag in bezug auf die 
Vorschrift zu stellen, nach der jede Gruppe die auf 
sie entfallenden freizustellenden Betriebsratsmit

-

glieder nur dann selber bestimmt, wenn mehr als 
ein Drittel der Gruppe dem Betriebsrat angehört, 
so wünschen wir aber, daß dies in getrennter, gehei-
mer Wahl nach den Grundsätzen von Verhältnis-
wahlen geschieht. Siehe Buchstabe d) des Ände-
rungsantrags Umdruck 235, damit wir uns nicht miß-
verstehen! 

Lassen Sie mich zu dem Gesamtkomplex noch fol-
gendes sagen. In den Betrieben gibt es nicht nur 
Interessenkonflikte zwischen dem Arbeitgeber und 
den Arbeitnehmern, es gibt auch — so lehrt es uns 
die tägliche Praxis in den Betrieben — Konflikt-
situationen, die in der funktionalen Stellung einzel-
ner oder auch ganzer Gruppen von Betriebsangehö-
rigen begründet sind. Wenn es sich dabei auch noch 
um Angehörige einer soziologischen Minderheit 
handelt, dann bedarf es erst recht eines besonderen 
Schutzes. Deshalb ist es nicht nur ein Gebot der 
Fairness, sondern gehört es auch zu den demokra-
tischen Grundrechten, das Selbstbestimmungsrecht 
der Gruppen und Minderheiten hinsichtlich des 
Wahlverfahrens zu respektieren und ihnen das Recht 
einzuräumen, selber zu bestimmen, wem aus ihren 
Reihen das spezielle Vertretungsrecht in den Ver-
fassungsorganen des Betriebes übertragen werden 
soll. 

Um alle Mißverständnisse auszuschließen, möchte 
ich noch einmal ausdrücklich betonen: auch nach un-
serer Auffassung ist der Betrieb eine technische Ein-
heit, in der die Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit, 
also Arbeiter, Angestellte und, wenn Sie wollen, 
auch leitende Angestellte eine Einheit bilden gegen-
über dem Arbeitgeber, weil sie sicher viele gemein-
same Interessen zu vertreten haben. Das schließt 
aber nicht aus, daß die Belegschaft eines Betriebes 
sowohl hinsichtlich ihrer Struktur als auch in bezug 
auf die Funktion, die die einzelnen Beschäftigten 
ausüben, differenziert zu betrachten ist. 

Schließlich, meine Damen und Herren, möchten 
wir der FDP-Fraktion doch einmal Gelegenheit ge-
ben, 

(Zurufe von der SPD) 

sich für ein klares Recht der soziologischen Minder-
heitsgruppen zu entscheiden und ihr einmal gege-
benes Wort nun einzulösen. Noch bei der ersten 
Lesung der fünf Gesetzentwürfe der SPD im Januar 
1969 hat der Fraktionsvorsitzende der FDP von die-
ser Stelle folgendes ausgeführt: 

Wir sind der Meinung: Hier müssen ganz klar 
im Gesetz den Minderheiten die Rechte einge-
räumt werden, die, wie ich hoffe, alle bei der 
ersten Gestaltung dieses Gesetzes wollten. Un-
ser Recht trägt ja in mancherlei Weise der so-
ziologischen Struktur unserer Gesellschaft Rech-
nung. Wir wissen, daß es auch in diesem Be-
reich, insbesondere aber im politischen Bereich, 
zahlreiche Ideologen gibt, die am liebsten gar 
keine Gliederung mehr haben wollen. Sie träu-
men dann von der nivellierten Einheitsgesell-
schaft, weil sie sich der Illusion hingeben, daß 
mit einer solchen Einheitsgesellschaft alle Kon-
flikte, die sich aus den tatsächlichen und recht- 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	8635 

Müller (Berlin) 

lichen Gliederungen ergeben, automatisch auf-
hören würden. 

(Abg. Mischnick: Ich danke Ihnen für das 
Zitat!) 

An einer anderen Stelle seiner Ausführungen — 
ich darf dies einmal in Abwandlungen Ihrer Bezug-
nahme auf den Aufsichtsrat auf den Betriebsaus-
schuß beziehen, wozu ja ein Änderungsantrag vor-
liegt — sagte er weiter: 

Hier müssen wir doch dafür sorgen, daß die 
Majorisierung von Minderheiten nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz für die Zukunft auf-
hört. Wir wollen klargestellt haben, daß eben 
eine Gruppe, die als Minderheit in den Betriebs-
rat gewählt wird, bei der Wahl der Vertreter 
in den Aufsichtsrat 

— jetzt: Betriebsausschuß — 

die  gleiche Chance hat, wie sie der Gesetzgeber 
für den Betriebsrat vorgesehen hat, und dazu 
muß man sich hier bekennen. Wer das nicht 
will, 

— so sagt Herr Mischnick — 

soll den Mut haben zu sagen: Nein, wir wollen 
die Minderheiten eben nicht schützen. 

Soweit das Zitat. 

(Abg. Frau Kalinke: Sagte Herr Mischnick! 
— Gegenruf von der FDP: Meint er heute 

noch!) 

Nachdem das Pendel der FDP mal wieder nach 
links ausgeschlagen ist, ist es ihr natürlich nicht zu-
zumuten, daß sie hier einen entsprechenden Ände-
rungsantrag stellt. Man kann aber wohl dennoch 
erwarten, daß Sie zu Ihrem früheren und heutigen 
Wort stehen und wenigstens unserem Antrag zu-
stimmen. 

Darüber hinaus gibt es auch noch andere Mitglie-
der dieses Hohen Hauses, die gegenüber inter-
essierten Organisationen — ich darf eine nennen: 
die DAG — noch im Worte stehen. Die Arbeitneh-
mer in den Betrieben werden Ihr Demokratiever-
ständnis, meine Damen und Herren, nicht zuletzt 
danach beurteilen, welche Antwort Sie auf die von 
ihnen gestellte Frage geben: Wie stehen Sie zum 
Gruppenrecht und zum verbesserten Minderheiten-
schutz? 

(Abg. Dr. Schellenberg: Wie stehen Sie zum 
Betriebsverfassungsgesetz, Herr Müller?) 

— Ja, das können Sie ruhig fragen, das werde ich 
Ihnen sagen. Selbstverständlich kann es sich nur 
— ich möchte das ausdrücklich betonen — um Min-
derheiten handeln, die fest auf dem Boden des 
Grundgesetzes, also unserer freiheitlichen Rechts-
ordnung stehen. Dem sicher kommenden Einwand 
Ihrerseits, daß damit radikale Gruppen nur gefördert 
würden, darf ich gleich begegnen. Das Argument 
wird unglaubwürdig, wenn Sie den Minderheiten 
ihre Rechte vorenthalten oder zumindest beschnei-
den. Die Bekämpfung radikaler Gruppen erfolgt viel 
besser und erfolgreicher auf anderen Ebenen als in 
den Betrieben. 

Meine Damen und Herren, ich darf namens der 
CDU/CSU-Fraktion deshalb hier den Antrag auf 
namentliche Abstimmung über Buchstabe c) auf 
Umdruck 235 stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Urbaniak. 

Urbaniak (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Mit dem Änderungsantrag auf Um-
druck 235 will die Opposition offenbar eine ganze 
Reihe von Regelungen in das Gesetz hineinbringen, 
von denen man sagen kann, daß sie im wesentlichen 
zur Zersplitterung auf der Arbeitnehmerseite bei-
tragen und radikalen Kräften die Möglichkeit geben 
würden, in den Betriebsrat gewählt zu werden. Das 
muß man verhindern. 

Betrachten wir nun die Vorschriften im einzelnen, 
zunächst den Buchstaben a) Ihres Umdrucks zu § 14 
Abs. 2. Ich habe Ihnen schon in früheren Debatten 
und im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung vor-
gehalten, daß die Gestaltung der gemeinsamen Wahl 
von Arbeitern und Angestellten vom Bundesarbeits-
gericht in Analogie zur Geschäftsordnung dieses 
Hauses entschieden worden ist und daß sie ein Stück 
praktischer Solidarität von Angestellten und Arbei-
tern im Betrieb darstellt. Das wollen Sie unnötiger-
weise erschweren. Man muß bei Ihrer Formulierung 
davon ausgehen, daß die gemeinsame Wahl in den 
Betrieben nicht mehr durchgeführt werden soll. 

Der zweite Punkt dieses Umdrucks, in § 14 Abs. 4 
und 5 das Quorum von einem Zehntel bei möglichen 
Listenwahlen auf ein Zwanzigstel herabzusetzen, 
würde zwangsläufig dazu führen, daß bei den Be-
triebsrätewahlen eine viel größere Zahl von Listen 
als bisher auftauchen, wodurch das Ganze unüber-
sichtlich würde. Ich meine, daß Sie damit jenen 
Kräften in den Betrieben Chancen einräumen wür-
den, die im Betriebsrat nichts zu suchen haben. Da-
her ist auch die Verringerung des Quorums abzu-
lehnen. 

Bei § 27 Abs. 7 folgen Sie im Grundsatz der Re-
gierungsvorlage. Nur wünschen Sie, was den 
Betriebsausschuß angeht, daß die Verhältniswahl 
zur Grundlage gemacht wird. Damit würde allen 
möglichen Konstruktionen zur Erreichung eines 
Mandats im Betriebsrat Tür und Tor geöffnet. Stel-
len Sie sich einmal vor, wie hinterher die Zusam-
menarbeit dieses Betriebsrates zur Vertretung der 
Interessen der Belegschaft eigentlich aussehen soll. 
Wir lehnen daher auch Ihren Änderungsantrag zu 
§ 27 Ahs. 2 ab 

Mit Ihrem Antrag zu § 38 Abs. 2 Satz 3 wollen 
Sie, was die Frage der Freistellung von Betriebs-
ratsmitgliedern angeht, wo es also darauf ankommt, 
daß der Betriebsrat die qualifiziertesten Kräfte aus 
seinem Kreis vorschlägt und zur Wahl stellt, die 
Verhältniswahl anwenden, also eine Wahl, bei der 
es weitgehend vom Zufall abhängt, wer für die im 
Hinblick auf das direkte Verhältnis der Belegschaft 
zum Arbeitgeber wichtige Freistellung in Frage 
kommt. Das ist verwerflich. Ich meine, daß Ihre An- 
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träge insgesamt gesehen eine gefährliche Entwick-
lung in bezug auf eine solide und vernünftige 
Grundlage des Betriebsrates einleiten. 

Ich darf kurz zusammenfassen. Die Minderheiten-
gruppen erhalten nach der Regierungsvorlage einen 
Status, der ausgewogen und praktikabel ist und der 
den Betriebsrat als Gemeinschaftsorgan im Grund-
satz nicht antastet. Nach Ihren Vorschlägen würden 
die Gruppen bei der Besetzung von Funktionen und 
Ämtern nahezu ein echtes Selbstbestimmungsrecht 
erhalten, wodurch die Stellung des Betriebsrates als 
Gemeinschaftsorgan — das möchte ich noch einmal 
betonen -- sehr stark beeinträchtigt würde. Durch 
das Herabsetzen des Mindestanteils für die Wahl-
vorschläge auf ein Zwanzigstel der wahlberechtigten 
Arbeitnehmer und durch die grundsätzliche Ein-
führung der Verhältniswahl für Wahlvorgänge in-
nerhalb der Gruppen werden nicht nur die Gruppen 
verselbständigt, sondern darüber hinaus auch Min-
derheiten innerhalb der Gruppen sehr weitgehend 
verstärkt. Außerdem wird die Möglichkeit — ich 
betonte es schon — der gemeinsamen Wahl zum 
Betriebsrat erschwert. Sie wollen Unübersichtlich-
keit, Zersplitterung, Schwächung der Betriebsver-
tretung. Das muß abgelehnt werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Härzschel: Mehr Demokratie!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir Freien 
Demokraten und ganz besonders auch unser Frak-
tionsvorsitzender sind dem Kollegen Müller (Berlin) 
sehr dankbar dafür, daß er hier von dieser Stelle 
aus sehr deutlich gemacht hat, daß die Freien Demo-
kraten bereits 1968/69 der Auffassung waren, im 
Betriebsverfassungsgesetz müsse die soziologische 
Gruppe der Angestellten einen besseren Minder-
heitenschutz erhalten, als dies bisher der Fall war. 

(Abg. Härzschel: Aber 1970 nicht mehr!) 

Wir sind auch sehr dankbar für die Anerkennung, 
die Sie dem Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form 
gewährt haben. Denn aus diesem Gesetzentwurf 
wird deutlich, daß wir Freien Demokraten in Zusam-
menarbeit mit den Sozialdemokraten unsere Vorstel-
lungen aus den Jahren 1968/69 im Bereich des Min-
derheitenschutzes in diesen Entwurf einbauen konn-
ten. Leider haben wir nämlich in diesen Jahren 
1968/69 feststellen müssen, daß dies mit der CDU/ 
CSU nicht möglich war. Damals gab es einen Antrag 
im Ausschuß, der den Schutz der Minderheiten im 
Betriebsverfassungsgesetz verstärken sollte. Dieser 
Antrag blieb aber im Ausschuß liegen. Es war nicht 
möglich, den Vorsitzenden dieses Ausschusses, einen 
Koalitionspartner der Antragsteller, dazu zu brin-
gen, die endgültige Abstimmung über den damaligen 
Antrag zur Sicherung des Minderheitenschutzes zu 
erreichen. 

(Abg. Stücklen: Dann macht es halt besser!) 

So sind die Tatsachen, Herr Kollege Müller (Berlin). 
Deshalb sind wir sehr dankbar für Ihre Anerken

-

nung der Tatsache, daß wir uns immer bemüht haben 
und daß es auch gelungen ist, in den vorliegenden 
Entwurf den Minderheitenschutz in einem sehr er-
heblichen Maße einzubauen. Denn seinerzeit war 
die CDU/CSU, wie gesagt, nicht bereit, so etwas mit 
uns im Ausschuß zu tun. Das zur Feststellung. 

Auf Grund der Tatsache, daß wir hier einen erheb-
lichen Minderheitenschutz für die Angestellten als 
soziologische Gruppe erreichen konnten, sehen wir 
keine Veranlassung, an dem jetzigen Gesetzentwurf 
in dieser Richtung etwas zu ändern. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — An

-

haltende Unruhe.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Weigl. — Meine Herren und Damen, 
ich wäre dankbar, wenn Sie es dem Redner nicht so 
schwer machten. 

Weigl (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich darf zuerst ein 
Wort zu den Ausführungen des Kollegen Urbaniak 
sagen. Herr Kollege, der Ausschluß radikaler Split-
tergruppen aus den Betriebsräten ist natürlich ein 
ernsthaftes Problem. Ich sage Ihnen auch, wie es 
lösbar wäre: durch das Verbot der Deutschen Kom-
munistischen Partei und der NPD. Es ist jedoch 
höchst gefährlich, die Frage eines Verbotes ver-
fassungswidriger Organisationen mit der Fassung 
von Wahlvorschriften zu verquicken, wie Sie das 
getan haben. Ich warne davor, bei dieser sehr merk-
würdigen Argumentation zu bleiben, denn sie ist 
bestimmt nicht rechtsstaatlich. 

Die §§ 27 und 38 — betr. Betriebsausschuß und 
Freistellungen — des Entwurfs eines neuen Be-
triebsverfassungsgesetzes stehen nach unserer Über-
zeugung in Widerspruch zu dem in § 75 dieses Ent-
wurfs aufgestellten Gleichheitsgrundsatz. Wenn die 
Mitglieder des Betriebsrates nach den  Grundsätzen 
der Verhältniswahl gewählt werden, erscheint es 
zwingend, vorzuschreiben, daß auch die Entschei-
dungen im Betriebsrat nach denselben Prinzipien ge-
troffen werden und daß, soweit es sich um die Be-
setzung des Betriebsausschusses und der sonstigen 
Ausschüsse sowie um die Freistellung von Betriebs-
ratsmitgliedern handelt, nicht nur das zahlenmäßige 
Verhältnis der Gruppen der Arbeiter und Angestell-
ten zueinander berücksichtigt wird., sondern in 
gleicher Weise auch das zahlenmäßige Verhältnis 
der im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften und 
der nicht organisierten Betriebsratsmitglieder zu-
einander. Hierbei handelt es sich um Wahlgrund-
sätze, die in allen Fällen gelten, z. B. bei den Sozial-
wahlen, bei den Kommunalwahlen, bei den Wahlen 
zu den Länderparlamenten und auch zum Bundes-
tag. Nur beim Betriebsverfassungsgesetz wollen Sie 
diese anerkannten Wahlgrundsätze nicht anerken-
nen. 

(Zuruf von der SPD: Mit Recht!) 

Wenn Sie hier von Konstruktionen, von Zufällig-
keiten bei Freistellungen sprechen, mißachten Sie 
im Grunde genommen den im Wahlergebnis zum 
Ausdruck gekommenen Willen der Betriebsangehö- 
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rigen. Es hat bestimmt nichts mit einer Überspitzung 
des Gruppenschutzes zu tun — so sagten Sie es ja 
im Ausschuß —, wenn für 30 oder 40 oder sogar 
noch mehr Prozent der Wähler sichergestellt wird, 
daß das Wahlergebnis der Betriebsratswahl die 
Grundlage bildet für die Besetzung des Betriebs-
ausschusses und der sonstigen Ausschüsse und für 
die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern. Ich 
darf nur Galperin-Siebert zitieren, der gesagt hat: 
Es würde Treu und Glauben widersprechen und als 
offensichtlicher grober und willkürlicher Verstoß 
gegen das einfachste Rechtsempfinden angesehen 
werden müssen, wenn die Mehrheitsgruppe des Be-
triebsrates aus eigensüchtigen Motiven nur einen 
ihrer Gewerkschaftsorganisation angehörenden Ver-
treter der Minderheitsgruppe in den Betriebsaus-
schuß aufnehmen und die Vertretungswünsche des 
überwiegenden Teils dieser Minderheitsgruppe z. B. 
übergehen würde. Ich darf darauf hinweisen, meine 
Damen und Herren, daß es in der Praxis ungezählte 
Fälle dieses groben und willkürlichen Verstoßes 
gegen das einfachste Rechtsempfinden gibt. Die 
sachwidrige Ausnutzung des Mehrheitsprinzips wi-
derspricht nach unserer Auffassung nicht nur jeg-
licher Toleranz als einer der Grundlagen des frei-
heitlich-demokratischen Rechtsstaates, sondern tritt 
im Grunde genommen die Rechte anderer mit Füßen. 
Das kann nach unserer Überzeugung nicht verfas-
sungskonform sein. 

Darf ich noch ein ganz kurzes Wort zum Unter-
schriftenquorum sagen. Wenn bei 1000 wahberech-
tigten Arbeitnehmern zur Einreichung von drei Li-
sten 300 Unterschriften erforderlich sind, wird die 
Grenze des Zumutbaren weit überschritten. Ein 
Unterschriftenquorum von 10 %, auch wenn Großbe-
triebe von diesem Unterschriftenquorum faktisch 
ausgenommen sind, ist nach unserer Überzeugung 
mit dem Grundsatz der Geheimhaltung der Wahl 
unvereinbar. Die Stimmabgabe darf weder offen 
noch öffentlich erfolgen, vielmehr nur unter Siche-
rung der Geheimhaltung. So sagte es das Grundge-
setz. Wie soll diese Norm des Grundgesetzes er-
füllt werden, wenn 30, 40 oder noch mehr Prozent 
der Wähler bereits bei der Einreichung der Wahl-
listen offen angeben müssen, zu welcher Liste sie 
sich bekennen? Das Bundesverfassungsgericht wägt 
in seiner Rechtsprechung zur Fünfprozentklausel 
das Postulat der Funktionsfähigkeit des zu wählen-
den Staatsorgans gegen das andere Postulat des 
gleichen Erfolgswertes aller Wählerstimmen ab. Das 
muß mindestens auch für die Wahlvorschriften des 
Betriebsverfassungsgesetzes gelten. Um es anders 
zu sagen: auf Betriebsebene kommt ein Unterschrif-
tenquorum von 10 % — ich nehme die Großbetriebe 
aus — einer Sperrklausel von 10 % gleich. Das ist 
nach unserer Überzeugung verfassungswidrig; das 
darf ich hier offen zum Ausdruck bringen. 

Zusammenfassend darf gesagt werden: der Ent-
wurf enthält keinen ausreichenden Schutz der ver-
schiedenen Gruppen innerhalb des Betriebes. Er 
führt dazu, daß auch weiterhin die Minderheiten von 
den Mehrheiten unterdrückt, ja,  sogar terrorisiert 
werden können. Problematisch und verfassungs-
rechtlich bedenklich erscheint auch die Bestimmung 
in § 14 des Entwurfs, nach der bei erstmaliger Be

-

triebsratswahl Gewerkschaften Listen ohne Unter-
schriften einreichen können, während bei wieder-
holter Betriebsratswahl das Unterschriftenquorum 
wiederum notwendig sein soll. Diese Absicht steht 
im Widerspruch zu allen Wahlvorschriften in den 
Kommunalwahlgesetzen und mutet uns sehr merk-
würdig an. 

Nach unserer Überzeugung ist der Entwurf un-
demokratisch, da er keine Bestimmungen über die 
Anwendung der Grundsätze der Verhältniswahl bei 
der Besetzung des Betriebsausschusses, der übrigen 
Ausschüsse des Betriebsrats und bei den Freistel-
lungen vorsieht. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Arndt? 

Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Kollege, würden 
Sie dem Hause freundlicherweise mitteilen, auf 
Grund welchen Artikels unseres Grundgesetzes Sie 
diese verfassungsrechtlichen Bedenken anmelden 
wollen? 

(Abg. Stücklen: Gleichheit!) 

Weigl (CDU/CSU) : Meines Wissens ist es Art. 38 
des Grundgesetzes. Ich habe das Grundgesetz nicht 
unter dem Arm, wie man so schön sagt; 

(Heiterkeit. — Abg. Dr. Schellenberg: Die 
jetzige Regelung gilt schon seit 1952!) 

aber das kann man ja, Herr Kollege Schellenberg, 
noch auf dem entsprechenden Weg klären lassen. 
Wir sollten uns hier darüber nicht streiten. 

Noch ein letztes Wort an die Fraktion der Freien 
Demokratischen Partei. Wir wären dankbar gewe-
sen, wenn Sie das, • was Sie grundsätzlich gesagt 
haben, auch auf das konkrete Gesetz übertragen und 
hier in diesem Sinne unseren Vorschlägen Ihre Zu-
stimmung gegeben hätten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen und 
Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Wir 
kommen damit zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der CDU/CSU auf Umdruck 235. In 
bezug auf § 14 handelt es sich um eine einfache Ab-
stimmung; zu § 27 ist namentliche Abstimmung be-
antragt. 

Ich denke, wir stimmen über die einzelnen Punkte 
des Änderungsantrags auf Umdruck 235 getrennt 
ab. Wer Punkt a) zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Das Zweite war die Mehrheit. Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Punkt b) des Änderungsantrags der Frak-
tion der CDU/CSU auf Umdruck 235 auf. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der An-
trag ist abgelehnt. 

(Abg. Stücklen: Immer dieselben!) 

Damit kommen wir zur Abstimmung über § 14 
in der vorliegenden Fassung. Wer zuzustimmen 
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wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei einigen Enthaltun-
gen angenommen. 

Zu den §§ 15 bis 26 liegen keine Änderungs-
anträge vor. Ich stelle diese Paragraphen zur Ab-
stimmung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Bei einigen Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu § 27. Dazu liegt auf 
Umdruck 235 unter Punkt c) ein Änderungsantrag 
der CDU/CSU vor. Es ist namentliche Abstimmung 
beantragt. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläufige 
Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. 
Abgestimmt haben 491 Abgeordnete sowie 20 Ber-
liner Abgeordnete. Mit Ja haben gestimmt 241 Ab-
geordnete, mit Nein 250 Abgeordnete; von den 
Berlinern haben mit Ja gestimmt 9 Abgeordnete, mit 
Nein 11 Abgeordnete. Enthaltungen sind nicht zu 
verzeichnen. 

Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 491 und 21 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 240 und 9 Berliner Abgeordnete 

Nein: 250 und 12 Berliner Abgeordnete 

Ungültig: 1 Abgeordneter 

Ja 

CDU/CSU 
Dr. Abelein 
Adorno 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blank 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 
Dr. Burgbacher 
Burger 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 

Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Ehnes 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 

Dr. Hellige 
Frau Dr. Henze 
Dr. Hermesdorf (Schieiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 

Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Hohenstein 
Schlee 
Schedl 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Sellstedt) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann (München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Benda 
Frau Berger 
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Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Schulz (Berlin) 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 
Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchner 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 

Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Dr. Hupka 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinicke (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 

Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Dr. Schiller 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschok 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr: Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski  

Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Dr. Seume 
Sieglerschmidt 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Helms 
Jung 
Kienbaum 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 
Logemann 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über § 27. 

(Zuruf des Abg. Ruf.) 

— Es wird beantragt, die Abstimmung über § 27 zu 
unterteilen. 

Wer dem Abs. 1 des § 27 in der vorliegenden Fas-
sung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Wir stimmen über den Abs. 2 des § 27 ab. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
dürfte die gleiche Mehrheit sein wie eben. Der Ab-
satz ist angenommen. 
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Wir können über die Abs. 3 und 4 wohl zusam-

men abstimmen. Wer ihnen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Zu den §§ 28 bis 37 liegen keine Änderungsan-
träge vor. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig angenommen. 

Zu § 38 liegt ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
auf Umdruck 235 unter d) vor. Ich nehme an, der 
Änderungsantrag ist zusammen mit den Anträgen 
zu den §§ 14 und 27 begründet und diskutiert wor-
den. Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Wir stimmen dann über § 38 in der vorliegenden 
Fassung ab. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Bei einigen Enthaltungen angenommen. 

Bis zum § 75 einschließlich gibt es keine Ände-
rungsanträge. Wir stimmen über die §§ 39 bis 75 
einschließlich ab. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Bei wenigen Enthaltungen ange-
nommen. 

Zu § 75 liegt der Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU/CSU auf Umdruck 237 (neu) *) vor. Dazu 
hat Herr Abgeordneter Ruf ums Wort gebeten. 

Ruf (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Mit dem Änderungs-
antrag 237 kommen wir nunmehr zu dem wichtigen 
Thema der Einigungsstelle im Rahmen der Betriebs-
verfassung. 

Es ist heute vormittag von einem der Redner ge-
sagt worden, auch die verbindlich entscheidende 
Einigungsstelle bedeute keine Zwangsschlichtung. 
Meine Damen und Herren, das ist sehr wohl Zwangs-
schlichtung von außen her! Bei der Anhörung durch 
den Ausschuß hat einer der Sachverständigen, und 
zwar ein Gewerkschaftsvertreter, Herr Apel von der 
DAG, dazu ausdrücklich folgendes gesagt: 

Es führt kein Weg daran vorbei: die Einigungs-
stelle ist ein Instrument der Zwangsschlichtung, 
weil diese Stelle mit dem Recht ausgestattet ist, 
in die Auseinandersetzungen zweier in diesem 
Raum autonomer Gruppen einzugreifen und eine 
letzte Entscheidung herbeizuführen. 

Die letzte Entscheidung in wichtigen Dingen, meine 
Damen und Herren, wird durch einen außenstehen-
den Dritten herbeigeführt. Das ist der Abbau der 
Partnerschaft, ist eine Abkehr von dem Grundsatz, 
daß die betrieblichen Partner, Arbeitgeber und Be-
triebsrat, alles zu tun haben, sich innerbetrieblich zu 
einigen, sich zusammenzuraufen, Lösungen zu fin-
den und nicht den bequemen Weg zur Einigungs-
stelle zu gehen und einem außenstehenden Dritten 
die Entscheidung zu überlassen. 

*) Siehe Anlage 6 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gegen-
über dem geltenden Recht und gegenüber dem CDU/ 
CSU-Entwurf ist insofern eine Änderung beschlossen 
worden, als nach § 76 in der Ausschußfassung die 
verbindlich entscheidende Einigungsstelle, die nur 
auf Antrag einer Seite tätig werden kann und deren 
Spruch dann gegebenenfalls die fehlende Einigung 
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ersetzt, an die 
Spitze gerückt wird und vor die freiwillige Eini-
gungsstelle gestellt wird, die nur auf Antrag beider 
Parteien tätig wird und deren Spruch nur dann ver-
bindlich ist, wenn beide Seiten entweder vorher zu-
gestimmt oder sich nachträglich mit dem Spruch ein-
verstanden erklärt haben. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, 
man sollte nicht so verfahren, wie es die Regierungs-
parteien tun. Bisher war es so, daß die verbindlich 
entscheidende Einigungsstelle die Ausnahme war. 
Jetzt wird die Ausnahme zur Regel gemacht. Das 
ist nicht gut, meine Damen und Herren. Die Aus-
nahme wird insofern zur Regel gemacht, als die Zu-
ständigkeit der verbindlich entscheidenden Eini-
gungsstelle extrem ausgedehnt wird. Meine Damen 
und Herren, Herr Kollege Schellenberg und die an-
deren Kollegen aus dem Ausschuß, ich gebe zu, daß 
wir in einigen Fällen dieser Ausdehnung zuge-
stimmt haben. Daraus ersehen Sie, welches Maß an 
Selbstverleugnung und an Selbstüberwindung wir 
aufgebracht haben, um uns kompromißbereit zu zei-
gen — in der Hoffnung, daß Sie in den wirklich gra-
vierenden Punkten dann eben auch kompromiß-
bereit sein werden. Wir haben z. B. der verbindlich 
entscheidenden Einigungsstelle in dem Fall zuge-
stimmt, daß Arbeitgeber und Betriebsrat sich nicht 
darüber einigen können, welche Betriebsratsmitglie-
der an Schulungsveranstaltungen teilnehmen sollen 
oder welche Betriebsratsmitglieder von ihrer beruf-
lichen Tätigkeit für das Betriebsratsamt freizustel-
len sind. Wir haben auch dem zugestimmt, daß die 
verbindlich entscheidende Einigungsstelle zuständig 
sein soll, wenn Arbeitgeber und Betriebsrat sich 
nicht einigen können, wann, zu welcher Stunde die 
Sprechstunde des Betriebsrates stattfinden soll. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, an diesem 
Beispiel sehen Sie, daß die Dinge von den Regie-
rungsfraktionen hier geradezu lächerlich gestaltet 
worden sind. Wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat 
nicht einmal darüber mehr einigen können, wann 
und zu welcher Stunde die Sprechstunde stattfinden 
soll, worüber sollen sie sich dann überhaupt noch 
einigen, wenn Konflikte entstehen? Das ist doch 
eine ganz unmögliche Geschichte! Daran sehen Sie, 
wie töricht die Dinge hier gestaltet sind. 

Deswegen beantragen wir unter Ziffer 1 die Wie-
derherstellung des bisherigen Rechtes. Die verbind-
lich entscheidende Einigungsstelle soll die Aus-
nahme bleiben. Das soll schon durch die  Umstellung 
zum Ausdruck kommen. Wir haben § 76 Abs. 5 in 
der neuen Fassung im Ausschuß zugestimmt. Wir 
sehen darin eine wichtige Klarstellung, eine Ver-
deutlichung des geltenden Rechts. Wir halten es für 
richtig, daß noch einmal darauf hingewiesen wird, 
daß die Einigungsstelle sowohl die Belange der 
Arbeitnehmer als auch die Interessen des Unterneh- 
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Ruf 

mens nach billigem Ermessen zu berücksichtigen hat. 
Meine Damen und Herren von den Koalitionsfrak-
tionen, wir schlagen hier lediglich eine Umstellung 
vor, indem wir zuerst analog § 2 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes von den betroffenen Arbeitnehmern 
und dann erst vom Betrieb sprechen. Außerdem ha-
ben wir den bisherigen § 49 Abs. 4 wieder einge-
fügt, der besagt: 

Die Anrufung von Schiedsstellen und Behörden 
ist erst zulässig, nachdem eine Einigung im 
Betrieb nicht erzielt wurde. 

Das brauche ich nicht näher zu begründen. 

Und nun, Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren, wäre ich dankbar, wenn ich, damit wir 
schneller vorankommen, bei dieser Gelegenheit 
gleich die weiteren Ziffern unseres Änderungsan-
trags begründen dürfte. 

(Zustimmung.) 

— Sie sind damit einverstanden. 

Zunächst der § 85 Abs. 2. Das bisherige Recht, 
unser Entwurf, der Regierungsentwurf kennen in 
§ 84 das individuelle Beschwerdeverfahren der 
einzelnen Arbeitnehmer. Das geht in Ordnung, da-
mit sind wir einverstanden. Nun soll in § 85 das 
Beschwerdewesen auch kollektivrechtlich über den 
Betriebsrat und über die Einigungsstelle geregelt 
werden, und zwar in der Weise, daß gesagt wird: 
Sind Arbeitgeber und Betriebsrat sich nicht einig, 
bestehen Meinungsverschiedenheiten über die Be-
rechtigung — ich unterstreiche: „die Berechtigung"; 
ich weiß, warum ich das tue — der Beschwerde, so 
kann die paritätisch besetzte Einigungsstelle an-
gerufen werden, und diese entscheidet dann mit 
ihrem neutralen Vorsitzenden gegebenenfalls ver-
bindlich. 

Meine Damen und Herren, gerade an diesem Bei-
spiel wird sehr deutlich, daß paritätische Mitbestim-
mung letzten Endes nicht Selbstbestimmung, son-
dern Fremdbestimmung ist, Bestimmung durch einen 
Dritten. Das muß man klar sehen. Und worüber kann 
man sich denn nicht beschweren? Es gibt wohl nichts, 
worüber man sich nicht beschweren könnte. Da-
durch, daß die Beschwerden nicht eingegrenzt sind, 
es sei denn, es handelt sich um Rechtsansprüche, kann 
praktisch jede Frage, die im Betrieb auftaucht, voll 
mitbestimmungspflichtig werden. Das ist nicht gut. 
Wir sind der Meinung, man sollte einen Weg finden, 
wenigstens diese Beschwerden abzugrenzen, damit 
der Einigungsstelle abgrenzbare oder abgegrenzte 
Tatbestände vorliegen. Deswegen schlagen wir in 
Ziffer 2 unseres Änderungsantrages Umdruck 237 
(neu) vor, in § 85 Abs. 2 Satz 1 einzufügen: „im 
Rahmen der Bestimmungen des § 87", d. h. im 
Rahmen der sozialen Mitbestimmung. Ich brauche 
Ihnen das nicht näher zu erläutern. 

Dann § 87. Zu § 87 beantragen wir, die Bestim-
mung des § 87 der Regierungsvorlage durch die 
§§ 29 und 30 — soziale Mitbestimmung — aus 
unserem Entwurf zu ersetzen. Wir sind der Über-
zeugung, daß wir durch unsere Konstruktion in 
diesen beiden Paragraphen den Arbeitnehmern und  

den Betriebsräten mehr Mitbestimmung bringen als 
in dem § 87 der Ausschußvorlage. 

(Abg. Buschfort: Weniger!) 

— Das kann ich Ihnen an Einzelheiten leicht be-
weisen. Der § 87 hat den Nachteil, daß er im Gegen-
satz zum bisherigen Recht die soziale Mitbestim-
mung auch auf Einzelfälle ausdehnt. Wenn Arbeit-
geber und Betriebsrat sich z. B. nicht einig sind — 
nicht über die Urlaubsplanung, nicht über die 
Urlaubsgrundsätze, sondern über die Festsetzung 
der zeitlichen Lage des Urlaubs eines einzelnen 
Arbeitnehmers, wenn also ein einzelner Arbeit-
nehmer sagt: ich will meinen Urlaub im August 
und auf keinen Fall im Januar nehmen —, wenn 
also darüber keine Einigung herzustellen ist, dann 
soll der arme Teufel, der außenstehende Dritte, der 
Arbeitsrichter, darüber entscheiden. Das kann nicht 
gut sein. Wir sollten dabei bleiben, daß wir in der 
sozialen Mitbestimmung lediglich generelle Rege-
lungen und nicht Einzelfallregelungen treffen. 

Dann steht in § 87 Abs. 1 Nr. 11 bei der Fest-
setzung von Akkord- und Prämiensätzen: „ein-
schließlich der Geldfaktoren". Dadurch wird das, 
was bisher ausschließlich tarifvertraglich geregelt 
wird, was nicht Sache des Betriebsrates, nicht der 
innerbetrieblichen Einigung und erst recht nicht 
Sache der Einigungsstelle und der Zwangsschlich-
tung ist, der Lohnfaktor, die Lohnhöhe, praktisch 
voll mitbestimmungspflichtig. Wir sind der Mei-
nung, man sollte im Interesse unserer Ordnung und 
im Interesse der Tarifautonomie der Tarifpartner 
dabei bleiben, daß sich die soziale Mitbestimmung, 
die volle gleichberechtigte Mitbestimmung des 
Betriebsrats auf die formellen Arbeitsbedingungen 
beschränkt und nicht auf die materiellen Arbeits-
bedingungen ausgedehnt wird — aus guten Grün-
den. 

Dann komme ich zur Ziffer 4 auf Seite 3. Ich bitte, 
Ziffer 4 zu streichen. Es handelt sich hier um ein 
Versehen des Büros. Es wäre töricht von uns, das 
zu beantragen; diese Formulierung stimmt nämlich 
fast wörtlich mit der im Entwurf der Regierung 
überein. Hier ist eine Panne passiert, die ich zu 
entschuldigen bitte. 

Nun komme ich zum § 95. Dieser Paragraph hat 
mehrere Abschnitte. Abs. 1 stimmt inhaltlich mit 
unserer Formulierung überein. Auch wir sind der 
Meinung, daß Auswahlrichtlinien auf Initiative des 
Arbeitgebers zu erstellen sind. Der Arbeitgeber 
kann sie nur aufstellen, wenn der Betriebsrat zu-
stimmt. Wenn er nicht zustimmt, kann der Arbeit-
geber zur Einigungsstelle gehen und kann — wenn 
er will die fehlende Einigung zwischen ihm und 
dem Betriebsrat ersetzen lassen. Wenn der Arbeit-
geber nicht die Zustimmung des Betriebsrates be-
kommt und nicht zur Einigungsstelle geht, muß er 
eben auf die Aufstellung solcher Richtlinien ver-
zichten. 

Der Regierungsentwurf sieht im Abs. 2 im Gegen-
satz zu unserer Formulierung vor, daß der Betriebs-
rat in Betrieben mit mehr als 1000 Arbeitnehmern 
gegebenenfalls gegen den Willen des Arbeitgebers 
über die paritätisch besetzte Einigungsstelle mit 
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Ruf 
dem außenstehenden Dritten Richtlinien erzwingen 
kann, und zwar Auswahlrichtlinien über die per-
sönliche und fachliche Einigung der Arbeitnehmer 
für alle personellen Maßnahmen, die dann bei Ein-
zelmaßnahmen Bedeutung haben: bei Einstellungen, 
Versetzungen, Eingruppierungen, Umgruppierun-
gen, Kündigungen usw. 

(Vorsitz: 
Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
sehen in diesen erzwingbaren Auswahlrichtlinien 
einen wesentlichen Eingriff in den Kernbereich der 
Unternehmens- und Betriebsführung. 

(Abg. Dr. Becker [Mönchengladbach] : Sehr 
richtig!) 

Wir haben im Ausschuß den Antrag gestellt, § 95 
Abs. 2 zu streichen. Wir konnten uns damit nicht 
durchsetzen. Wir bitten, diesen ganzen § 95 durch 
unsere Formulierungen zu ersetzen. 

Nun komme ich zu einem weiteren Kapitel. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege Ruf, wollen Sie sämtliche Anträge 
jetzt begründen? Sie wissen, daß wir eine Ab-
stimmung terminiert haben. 

Ruf (CDU/CSU) : Der Sprecher der SPD-Fraktion 
hat sich damit einverstanden erklärt. Ich glaube, es 
ist in unser aller Interesse, im Interesse der Zeit-
ersparnis, wenn ich alle diese Anträge — ich bin 
bereits beim letzten Punkt — jetzt im Zusammen-
hang begründe. Es geht dann schneller. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
bald zum Schluß kämen, damit wir den vorgesehe-
nen Zeitplan einhalten können. 

Ruf (CDU/CSU) : Schon im eigenen Interesse. Ich 
bin ja auch froh, wenn ich fertig bin. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Nun komme ich zur sogenannten wirtschaftlichen 
Mitbestimmung, der Mitbestimmung des Betriebs-
rates bei Betriebsänderungen. Sie wissen, daß wir 
den Katalog des bisherigen § 72 hinsichtlich der 
Betriebsänderungen — also bei Betriebsstillegungen, 
Einführung von neuem Fertigungsverfahren, grund-
legenden Änderungen der Betriebsorganisation 
etc. — erweitert haben. Insofern unterscheidet sich 
unsere Formulierung von der Formulierung im Re-
gierungsentwurf, der ja in dieser Frage hinter 
das geltende Recht zurückgegangen ist; das ist nicht 
zu leugnen. 

Nun haben die Regierungsfraktionen unseren Ka-
talog der Betriebsänderungen übernommen. Sie 
haben ihn aber auf ihre Rechtsfolgen aufgepfropft, 
nämlich darauf, daß — nach den Vorstellungen der 
Koalitionsfraktionen, im Gegensatz zum geltenden 
Recht, im Gegensatz zum Entwurf der CDU/CSU-
Fraktion — bei Betriebsänderungen der Sozialplan 
über die paritätisch besetzte Einigungsstelle mit 

dem neutralen Vorsitzenden jeweils erzwungen 
werden kann. Hier zeigt sich wieder einmal, wie 
fehlerhaft es ist, daß man nicht die Unternehmens-
mitbestimmung, die Unternehmensverfassung gleich-
zeitig mit der Betriebsverfassung regelt. 

(Abg. Dr. Barzel: Richtig!) 

Ich darf Ihnen das an einem Beispiel mal er-
läutern, meine Damen und Herren. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
mit diesem Punkt zu Ende kämen, damit ich die auf 
16 Uhr terminierte Abstimmung aufrufen kann. 

Ruf (CDU/CSU) : Ich komme gleich zum Ende, ver-
ehrter Herr Präsident. Aber das ist ein so wichtiges 
Thema, daß das einmal erläutert werden muß. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege, ich bitte Sie, hier nicht in indirekter 
Form an der Amtsführung Kritik zu üben, sondern 
zu Ende zu kommen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ruf (CDU/CSU) : Ich werde mich hüten, das zu 
tun, und zum Ende kommen, auch wenn Sie, meine 
Damen und Herren der SPD-Fraktion, es nicht gerne 
hören. 

Ein Beispiel! Im Aufsichtsrat kann mit den Stim-
men der Arbeitnehmer ein Beschluß zustande kom-
men, einen Betrieb ganz oder teilweise stillzulegen. 
Das geht in die Betriebsratsebene, über die Eini-
gungsstelle wird ein Sozialplan erzwungen, und 
dieser kann — je nachdem — so teuer werden, daß 
dann der Aufsichtsrat sagt: „Dann können wir das, 
was wir vorgehabt haben, nicht mehr durchführen." 
Deswegen die elastischere Lösung des bisherigen 
Rechtes, die elastischere und damit bessere Lösung 
des CDU/CSU-Entwurfs. Damit hoffe ich den Herrn 
Präsidenten befriedigt zu haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Danke, Herr Kollege. Ich bitte nur um Verständnis: 
wir müssen im Hinblick auf Termine, die außerhalb 
dieses Hauses festgelegt worden sind, zur Abstim-
mung kommen. 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die 
zweite Beratung des Entwurfs eines Betriebsver-
fassungsgesetzes an diesem Punkt und rufe Punkt 3 
der heutigen Tagesordnung auf: 

Beratung des Einspruchs des Bundesrates ge-
gen das vom Deutschen Bundestag beschlos-
sene Gesetz über den Kündigungsschutz für 
Mietverhältnisse über Wohnraum 
— Drucksache VI/2757 — 

Ich frage, ob das Wort zur Begründung des Ein-
spruchs gewünscht wird. — Das ist nicht der Fall. 

Nach § 92 der Geschäftsordnung stimmt der Bun-
destag über den Einspruch des Bundesrates ohne 
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Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Aussprache ab. Vor der Abstimmung können ledig-
lich Erklärungen abgegeben werden. Ich frage, ob 
das Wort gewünscht wird. — Herr Abgeordneter 
Wagner! 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Dem Einspruch des Bun-
desrates liegen gewichtige Gründe zugrunde. Wir 
sind deshalb der Auffassung, daß auch der Entschei-
dung über diesen Einspruch besondere Bedeutung 
zukommt. Namens der Fraktion der CDU/CSU be-
antrage ich daher namentliche Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich gehe davon aus, daß der Antrag hinreichend 
unterstützt ist. — Der Antrag ist hinreichend unter-
stützt. 

Herr Abgeordneter Lenz, Sie wollen eine Erklä-
rung abgeben? — Bitte! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich möchte im 
eigenen Namen eine persönliche Erklärung zu die-
ser Abstimmung abgeben. Ich werde das vorlie-
gende Gesetz ablehnen, weil es nicht ordnungs-
gemäß zustande gekommen ist. 

(Oho-Rufe von der SPD. — Unruhe.) 

Zum erstenmal seit 22 Jahren ist die Zustimmungs-
bedürftigkeit aus einem Gesetz herausgeschnitten 
worden. Nachdem die Bundesregierung durch ihre 
Antragstellung und der Bundestag durch seine Be-
schlußfassung das Zustimmungsrecht des Bundes-
rates zum Gesetz als Ganzem etabliert hatten, stand 
es nicht mehr in ihrer rechtlichen Macht, diese Zu-
stimmungsbedürftigkeit hinterher ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu beseitigen. Meine Damen und 
Herren, wer im privaten Leben während des Spiels 
die  Regeln ändert, würde seinen Kredit verlieren. 
Ich glaube, dieses Haus sollte das nicht tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, der Bundesrat hat den 
Einspruch mit der Mehrheit seiner Stimmen be-
schlossen. Gemäß Art. 77 Abs. 4 Satz 1 GG muß der 
Deutsche Bundestag den Einspruch durch Beschluß 
der Mehrheit seiner Mitglieder zurückweisen. Das 
sind 249 voll stimmberechtigte Mitglieder. 

Wir stimmen jetzt über die Zurückweisung des 
Einspruchs in namentlicher Abstimmung ab. Wer für 
die Zurückweisung des Einspruchs des Bundesrates 
gegen das Gesetz über den Kündigungsschutz für 
Mietverhältnisse über Wohnraum ist, den bitte ich, 
mit Ja zu stimmen. Wer gegen die Zurückweisung 
des Einspruchs ist, stimmt mit Nein. Ich eröffne 
die namentliche Abstimmung und bitte die Schrift-
führer, die Abstimmungskarten einzusammeln. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung bekannt. 250 Mit 

glieder des Hauses und 12 Berliner Abgeordnete ha-
ben den Einspruch zurückgewiesen. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Mit Nein haben 241 Mitglieder des Hauses und 
9 Berliner Abgeordnete gestimmt. Ein Abgeordneter 
hat sich der Stimme enthalten. Insgesamt sind 492 
Stimmen abgegeben worden, und 21 Berliner Kolle-
ginnen und Kollegen haben sich an der Abstimmung 
beteiligt. 

Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 492 und 21 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 250 und 12 Berliner Abgeordnete 

Nein: 241 und 9 Berliner Abgeordnete 

Enthalten: 1 Abgeordneter 

Ja 

SPD 

Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Dr. Beermann 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchner 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 

Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Dr. Hupka 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Kriedemann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
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Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinicke (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Nordenham 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Raven s 

Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
nr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
nr. Schäfer (Tübingen) 
Fran. Schanzenbach 
Scheu 
nr. Schiller 
Schiller (Bayreuth) 
Fran Schimschok 
Schirmer 
Schlana 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
schmidt (Braunschweig) 
nr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
nr. Schmitt-Vockenhausen 
nr, Schmude 
Schoettle 
Sch ollmever 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 

Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 

Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Dr. Seume 
Sieglerschmidt 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Helms 
Jung 
Kienbaum 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 
Logemann 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 

Ollesch 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Nein 

CDU/CSU 
Dr. Abelein 
Adorno 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blank 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 
Dr. Burgbacher 
Burger 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Ehnes 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 

Hanz 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Frau Dr. Henze 
Dr. Hermesdorf (Schleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Lücker (München) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	8645 

Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Hohenstein 
Schlee 
Schedl 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
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Dr. Schwörer 
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Dr. Starke (Franken) 
Stein (Honrath) 
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Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
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von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
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Dr. Wittmann (München) 
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Dr. Kotowski 
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Enthalten 

FDP 
Gallus 

Damit ist der Einspruch des Bundesrates zurück-
gewiesen. 

Wir kehren zu Punkt 2 der Tagesordnung zurück. 
Herr Kollege Ruf, haben Sie noch den Wunsch, Ihre 
Ausführungen zur Sache fortzusetzen? 

(Abg. Ruf: Vielen Dank, Herr Präsident!) 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Böhm. 

Böhm (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! In dem heute zur Ent-
scheidung stehenden Gesetzentwurf ist für die Bei-
legung von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber in erster Linie die An-
rufung der Einigungsstelle vorgesehen. Sie hat un-
ter Berücksichtigung der unterschiedlichen Grund-
positionen für beide Seiten eine wichtige Funktion. 
Herr Kollege Ruf, es ist mir wirklich unverständ-
lich, wie Sie bei dieser Sachlage von einer Zwangs-
schlichtung sprechen können. Sie haben sich diesen 
Begriff hier zu eigen gemacht. 

Nach dem Gesetz soll die Einigungsstelle haupt-
sächlich bei Meinungsverschiedenheiten über perso

-

nelle und soziale Angelegenheiten tätig werden 
können. Wichtige Aufgaben hat sie beim Interessen-
ausgleich aus Anlaß von Betriebsänderungen und 
bei der Aufstellung von Sozialplänen. 

In dem Änderungsantrag auf Umdruck 237 (neu) 
erfindet die CDU/CSU-Fraktion unter der Ziffer 5 
eine Vermittlungsstelle, die sich in ihrer Arbeits-
weise von der Einigungsstelle, wie sie im Gesetz-
entwurf der Koalitionsparteien vorgesehen ist, we-
sentlich unterscheidet. Diese Vermittlungsstelle 
würde nach einem sehr umständlichen Verfahren 
arbeiten. 

Nach meinem Verständnis steckt hinter dieser 
Verfahrensregelung der Mangel, daß alles, was da 
in Gang gesetzt werden soll, nicht zu verbindlichen 
Entscheidungen über einen Sozialplan führen kann. 
Herr Ruf hat ja dankenswerterweise bestätigt, daß 
Sie das gar nicht wollen, daß Sie gar keine verbind-
liche Entscheidung haben möchten. Es ist sehr inter-
essant, das hier noch einmal festzuhalten. 

In der sozialen Mitbestimmung unterscheiden Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition zwi-
schen Mitbestimmungs- und Zustimmungsrechten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Ruf? 

Böhm (SPD) : Ja, bitte! 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Böhm, darf ich Sie 
darauf aufmerksam machen, daß der Unterschied 
zwischen der Koalitionsvorlage und unserem Vor-
schlag nicht nur in den Begriffen Einigungs- und 
Vermittlungsstelle liegt, sondern daß nach unserem 
Entwurf der Arbeitgeber, d. h. in diesem Fall der 
Unternehmer, abweichen kann, wenn zwingende 
Gründe vorliegen. Wenn er ohne zwingenden 
Grund abweicht, muß er den Nachteilsausgleich zah-
len, dann muß er den entstehenden Schaden aus-
gleichen, gegebenenfalls bei Entlassungen Abfindun-
gen zahlen, wie im geltenden Recht. 

Böhm (SPD) : Das habe ich nicht bestritten. Ich 
habe nur gesagt, daß Sie die verbindliche Entschei-
dung der Einigungsstelle nicht wollen. Deswegen 
schieben Sie ja auch diese nach meiner Einschätzung 
ominöse Vermittlungsstelle vor. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich wiederhole: In der sozialen Mitbestimmung 
unterscheiden Sie, meine Damen und Herren von 
der CDU/CSU, zwischen Mitbestimmungs- und Zu-
stimmungsrechten. Sie nehmen damit in entschei-
denden sozialen Fragen dem Betriebsrat das Initia-
tivrecht. Das geht wie ein roter Faden durch Ihre 
Änderungsanträge hindurch. Sie wollen eben kein 
Initiativrecht des Betriebsrats, s ondern Sie möchten 
hier — und das trennen Sie in diesem Abschnitt —, 
daß der Arbeitgeber etwas tun kann, wenn er es 
will, und der Betriebsrat eben nur dann dagegen-
halten könnte. Wir wollen ein Initiativrecht des Be-
triebsrats. 
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Die Schutzbedürftigkeit der Arbeitnehmer im so-

zialen und personellen Bereich wurde von der Oppo-
sition heute mehrfach hervorgehoben. Das geschieht 
auch bei bestimmten Gelegenheiten draußen im 
Land, wenn man mit den verschiedenen Personen-
kreisen zusammenkommt. 

(Abg. Ruf meldet sich zu einer Zwischen

-

frage.) 

— Ich möchte den Gedanken jetzt noch zu Ende füh-
ren, Herr Kollege Ruf. — Wenn Sie draußen im 
Lande sprechen, meine Damen und Herren von der 
Opposition, sind Sie sehr flexibel. Sie richten sich 
immer nach dem jeweiligen Zuhörerkreis. Dement-
sprechend sind auch Ihre Aussagen zu den Fragen 
der Betriebsverfassung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Während der Ausschußberatungen haben sich die 
Unionsabgeordneten ebenfalls für die Verstärkung 
der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrats ausgesprochen. Sie sind aber in we-
sentlichen Punkten nicht bereit, klar Farbe zu be-
kennen und dem Betriebsrat die erforderlichen Be-
fugnisse zuzugestehen; und das ist ein entscheiden-
der Punkt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Böhm, gestatten Sie jetzt eine 
Zwischenfrage? 

Böhm (SPD) : Ja! 

Ruf (CDU/CSU) : Sie haben vorhin behauptet, 
unser Entwurf zur sozialen Mitbestimmung gebe 
dem Betriebsrat kaum ein Initiativrecht. Haben Sie 
nicht übersehen, daß wir in unserem § 29, der ja 
dem bisherigen § 56 entspricht, die soziale Mitbe-
stimmung insgesamt von acht auf elf Fälle ausge-
dehnt haben? In all diesen auf elf erweiterten Fäl-
len hat der Betriebsrat nach unserem Willen ein vol-
les, gleichberechtigtes Mitbestimmungs- und Ini-
tiativrecht. 

Böhm (SPD) : Herr Kollege Ruf, das habe ich nicht 
übersehen. Aber ich komme jetzt gleich darauf, was 
die Auswahlrichtlinien betrifft. Da haben wir wieder 
den typischen Fall. Sehen Sie, Sie haben bei § 95 
eine sehr magere Änderung vorgeschlagen. Sie 
haben sich zwar für die Aufstellung personeller Aus-
wahlrichtlinien ausgesprochen, weigern sich aber, 
dem Betriebsrat das Recht einzuräumen, solche Richt-
linien zu verlangen. Dabei müßte Ihnen die Zustim-
mung zur Regierungsvorlage eigentlich leichtfallen, 
weil dieses Initiativrecht für Betriebe mit mehr als 
1000 Arbeitnehmern vorgeschrieben ist. Es kann 
auch kein Zweifel bestehen, daß in den Betrieben 
bei der Durchführung personeller Maßnahmen nur 
dann nach objektiven Kriterien verfahren werden 
kann, wenn entsprechende Richtlinien als Entschei-
dungsgrundlage vorhanden sind. 

Der Einwand der Opposition und anderer Kreise, 
daß mit dem Recht des Betriebsrats, solche Regelun-
gen zu fordern, die Entscheidungsfreiheit des Un-
ternehmers eingeschränkt würde, ist weder berech

-

tigt noch stichhaltig. Ebensowenig kann das bei der 
Anrufung der Einigungsstelle behauptet werden. 
Von einer Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse 
auf die Einigungsstelle kann ebenfalls nicht die 
Rede sein. 

Ich bedaure es sehr, daß sich die Opposition in 
einer so wichtigen Frage der personellen Mitbe-
stimmung den Standpunkt von Unternehmerkreisen 
zu eigen macht, die in unfairer Weise gegen Verbes-
serungen in der Betriebsverfassung zu Felde ziehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich sage nicht generell: die Unternehmer, sondern 
es handelt sich um bestimmte Unternehmerkreise. 
Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie 
befinden sich damit in der Gesellschaft jener Unter-
nehmervertreter, die auf einer Unternehmerver-
sammlung am 12. Oktober 1971 in Düsseldorf deut-
lich klassenkämpferische Töne angeschlagen haben. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Herr Ruf, vielleicht richten Sie auch einmal ein kri-
tisches Wort an diese Adresse, denn Sie waren ja 
derjenige, der heute morgen gesagt hat, man müsse 
gegen klassenkämpferische Tendenzen angehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Entsprechend Ihrem gemeinsamen politischen Wil-
len haben die Koalitionsfraktionen sichergestellt, 
daß die Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei per-
sonellen Maßnahmen erheblich erweitert werden, 
d. h. bei Einstellungen, Ein- und Umgruppierungen 
und Versetzungen hat er ein Mitbestimmungsrecht. 
Der Arbeitgeber muß in diesen Fällen also seine 
Zustimmung einholen. Wenn auch die eventuelle 
Verweigerung der Zustimmung an bestimmte Grün-
de gebunden ist, so kann der Betriebsrat jetzt in 
personellen Angelegenheiten die Interessen der Ar-
beitnehmer doch wirkungsvoller vertreten als bis-
her. Dabei spielen die erwähnten Auswahlrichtlinien 
nach § 95 des Gesetzes eine ganz wichtige Rolle. 

Dieses Instrument will die CDU/CSU-Fraktion 
dem Betriebsrat verweigern. Meine Damen und 
Herren von der Opposition, wie Sie das mit Ihren 
Versprechungen, die Rechte der Betriebsräte und 
Arbeitnehmer zu stärken, vereinbaren wollen, ist 
mir unverständlich und wird wahrscheinlich Ihr 
Geheimnis bleiben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Der Änderungsantrag der CDU/CSU auf Umdruck 
237 (neu) ist ein Versuch, die Wirkungsmöglich-
keiten der Einigungsstelle einzuschränken. Die Mög-
lichkeit ihrer Anrufung veranlaßt nach den bis-
herigen Erfahrungen beide Seiten, ernsthafte An-
strengungen zu machen, um strittige Fragen einer 
Einigung zuzuführen. 

Es ist nicht übertrieben zu sagen: die Einigungs-
stelle wirkt bereits durch ihre Existenz. Die Be-
fürchtungen der Opposition, die Betriebsräte werden 
schwierige und unpopuläre Entscheidungen der Eini-
gungsstelle zuschieben, sind völlig unbegründet. 
Derartige Behauptungen zeigen eine ungenügende 
Kenntnis der betrieblichen Wirklichkeit. Teilweise 
handelt es sich um Zweckbehauptungen, die aufge- 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	8647 

Böhm 
stellt werden, um Unsicherheit zu erzeugen und dar-
aus politisches Kapital zu schlagen. Wer den Be-
triebsräten unterstellt, sie werden sehr häufig oder 
gar mutwillig die Einigungsstelle anrufen, unter-
schätzt ihr Verantwortungsbewußtsein, ihren Tat-
sachensinn und ihren gesunden Menschenverstand. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Mit der Ziffer 7 des Änderungsantrags auf Um-
druck 237 (neu) beantragt die Opposition eine Ände-
rung des Kündigungsschutzgesetzes. Ich darf ein-
flechten, Sie, meine Damen und Herren von der 
Opposition, haben in diesen Änderungsantrag ja 
eine ganze Menge hineingepackt. Deswegen ist es 
nicht so einfach, in aller Kürze dazu Stellung zu 
nehmen. Sie verlangen also eine Änderung des 
Kündigungsschutzgesetzes. Nach geltendem Recht 
hat der Arbeitnehmer die Tatsachen zu beweisen, die 
die Kündigung als sozial ungerechtfertigt erscheinen 
lassen. Der Änderungsantrag hat zum Ziel, die Be-
weislast umzukehren. Wollte man etwas Derartiges 
tun, wären gründliche Beratungen im Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung erforderlich. Gerade Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition, sind 
doch sonst immer so sehr für gründliche Beratungen 
und sprechen sehr schnell vom Durchpeitschen von 
Gesetzesbestimmungen, und ausgerechnet hier kom-
men Sie so auf die Schnelle mit einem derartigen 
Antrag! 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

So wichtige Gesetzesbestimmungen sollten nicht im 
Schnellverfahren verändert werden. Eine gründliche 
Erörterung wäre gegebenenfalls aus Anlaß des 
Zweiten Arbeitsrechtsbereinigungsgesetzes möglich, 
das von der Bundesregierung vorbereitet wird. Im 
Zusammenhang mit den Entscheidungen über das 
Betriebsverfassungsgesetz kann dem Antrag nicht 
entsprochen werden. 

Die von mir kurz beleuchteten Gesetzesbestim-
mungen bieten nach meiner Auffassung eine solide 
Grundlage für die Zusammenarbeit von Betriebs-
räten und Arbeitgebern. Vor allem aber bringen sie 
den Arbeitnehmern mehr Sicherheit und verbessern 
ihre soziale und personelle Situation in den Be-
trieben. Hingegen sieht der Änderungsantrag der 
CDU/CSU-Fraktion auf Umdruck 237 (neu) in ent-
scheidenden Punkten Verschlechterungen vor. Meine 
Damen und Herren, ich bitte Sie deshalb, diesen 
CDU/CSU-Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende 
Antrag der Opposition auf Umdruck 237 (neu) bringt 
wieder   der Kollege Ruf hat das in der Begrün-
dung schon angedeutet — den Popanz „Zwangs-
schlichtung" in die Diskussion. Ich muß das schon 
einen Popanz nennen. Denn diese Behauptung, daß 
die Einigungsstelle wie sie jetzt im Gesetz steht, 
eine Zwangsschlichtung bedeute, stammt gar nicht 
aus der Opposition, sondern stammt von bestimm

-

ten  Kreisen in unserer Gesellschaft, die dieses Ge-
setz am liebsten gar nicht verabschiedet haben 
möchten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Ruf: Von der DAG! Die habe ich 

genannt!) 

— Der Popanz, wie er in den letzten Wochen mit 
Brieffluten und allem möglichen hochgespielt wor-
den ist, stammt aus einer anderen Ecke, nicht von 
der DAG. Darüber sind wir uns doch alle einig. 

Ich glaube, daß auch sehr viele Kolleginnen und 
Kollegen der Opposition, wenn sie den Bericht 
durchgelesen haben — ich habe heute früh versucht, 
eine Darstellung des Ergebnisses der Beratungen zu 
dieser Frage zu geben —, doch ein etwas unan-
genehmes Gefühl beschleicht, wenn Sie bei der 
jetzigen Konstruktion der Einigungsstelle noch von 
Zwangsschlichtung, Fremdmitbestimmung und all 
diesen Dingen reden, wie es bei der Begründung 
zu diesem Antrag wieder der Fall war. 

Es ist vielleicht notwendig, hier noch einmal fest-
zustellen, daß diese Einigungsstelle erstens bereits 
geltendes Recht ist. Zum zweiten ist — ich muß es 
noch einmal deutlich feststellen; ich habe heute früh 
versucht, es zur Klärung der Dinge zu sagen, aber 
anscheinend ist es notwendig, das noch einmal zu 
tun — die Tätigkeit der Einigungsstelle wegen Miß-
brauchsmöglichkeiten usw. im Ausschuß eindeutig 
dahin gehend beschränkt worden, daß erstens beim 
ersten Entscheidungsgang — was Sie im übrigen 
inzwischen in Ihren Antrag übernommen haben — 
der  Vorsitzende nicht mitentscheidet, damit mög-
lichst die Beisitzer allein entscheiden, daß zweitens 
das billige Ermessen im Sinne des Betriebes und 
der Arbeitnehmer nunmehr als Vorschrift für die 
Entscheidung der Einigungsstelle in das Gesetz ein-
gearbeitet ist, daß drittens bei einem Überschreiten 
dieses billigen Ermessens ein Einspruch sowohl 
seitens des Betriebsrats wie seitens des Arbeit-
gebers erfolgen kann und das viertens sämtliche 
Rechtswege eröffnet sind. 

Wo ist hier die Zwangsschlichtung? Wo ist hier 
die Verbindlichkeit, gegen die nicht mehr ange-
kämpft werden kann, wenn hier wirklich, was nicht 
auszuschließen ist, ein Mißbrauch vorkommt? Wo 
ist hier kein Gegenmittel vorhanden? 

Man kann also, glaube ich, nicht so argumentie-
ren, es sei denn, meine sehr geehrten Damen und 
Herren von der Opposition — aber ich kann mir 
das eigentlich nicht vorstellen; denn im Ausschuß 
haben wir über diese Dinge eigentlich nicht in die-
ser Art diskutiert —, man ist wirklich bereit, den 
eigentlich von allen drei Fraktionen dieses Hauses 
bei der ersten Lesung geäußerten Willen, die so-
ziale und personelle Mitbestimmung des Betriebs-
rats auszudehnen, wieder abzubauen. Wenn man 
das allerdings will — freilich sollte man das dann 
sehr deutlich sagen —, kann man so mit der Eini-
gungsstelle manipulieren, Abänderungen vorneh-
men, wie man das jetzt macht, und auch den ganzen 
Katalog der Zuständigkeiten wieder einengen. Ich 
bin allerdings nicht der Meinung, daß Sie das wol-
len. Der Eindruck wird aber erweckt, daß man das 
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will, wenn man nicht einsieht, daß die Einigungs-
stelle keine Zwangsschlichtung mehr ermöglicht, 
und wenn solche Dinge als Schild vorgeschoben 
werden, wie es von Ihnen vorhin getan wurde. 

Herr Kollege Ruf, Sie sprachen ausgerechnet von 
dem Urlauber, der im Februar gehen möchte und 
im Oktober dann gehen muß. Sie sahen das als eine 
gravierende Sache an. Es wird wahrscheinlich not-
wendig sein, daß man solche Abstimmungen vor-
nimmt. Aber ich glaube kaum, daß sich damit die 
Einigungsstelle befassen wird. Der Betriebsrat wird 
es schon allein schaffen, solche Pläne in Ordnung 
zu bringen. 

Herr Kollege Ruf, Sie wiesen auch noch einmal 
auf § 87 Abs. 1 Nr. 11 hin, obwohl doch der Aus-
schußbericht und auch mein zusätzlicher Bericht 
heute früh noch einmal deutlich gemacht haben und 
auch im Ausschuß eindeutig geklärt worden ist, daß 
vergleichbare Entgelte eben nur vergleichbare all-
gemeine Entgelte in Parallele zu Akkord- und 
Prämiensätzen und nichts anderes sein können. 

(Abg. Ruf: Dagegen bin ich auch nicht!) 

— Aber Sie bauen auf diesem Sektor ja alles wieder 
ab, und das kann ja nur an den Punkten geschehen, 
wo die Kritik ansetzt. 

Wir sprechen im Hinblick auf Betriebe mit über 
1000 Beschäftigten — deswegen haben wir das ja 
so festgelegt — von Auswahlrichtlinien. Das ist, 
glaube ich, eine Sache, über die man ohne weiteres 
positiv urteilen kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, man ist 
also — das möchte ich für die Freien Demokraten 
sagen — entweder bereit, der Einigungsstelle in 
dieser abgemilderten und abgesicherten Form, um 
die wir Freien Demokraten uns sehr bemüht haben, 
zuzustimmen, oder man muß von Ihrer Seite eben 
sagen: Wir wollen geringere Möglichkeiten der 
sozialen Mitbestimmung und der personellen Mit-
bestimmung für den Betriebsrat; wir wollen lieber 
etwas von dem abbauen, was wir hier bereits in der 
ersten Lesung und zum Teil im Ausschuß als unse-
ren deutlichen Willen erklärt haben. Wenn Sie 
diesen Abbau wollen, können Sie Ihrem Antrag zu-
stimmen. Wir werden ihm jedenfalls nicht zustim-
men. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Pohlmann. 

Pohlmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Herr Kollege 
Böhm hat eben von Eile gesprochen. Ich meine, daß 
dieses Betriebsverfassungsgesetz in einem beacht-
lichen Tempo durchgezogen worden ist. Schnellig-
keit birgt nur immer die Gefahr in sich, daß man 
allzu großzügig über die verschiedenen Probleme 
hinweggeht. Auch der Rechtsausschuß hat das zu 
spüren bekommen, denn die Fassung des feder-
führenden Ausschusses nach der zweiten Lesung 
haben wir erst zwei Tage vor unserer Beratung er-
halten, nebenbei gesagt: eine Fassung, die nach 150 

von der Koalition und der Opposition gestellten 
Änderungsanträgen nur noch wenig mit dem Re-
gierungsentwurf zu tun hat. Ich überlasse es der 
Bundesregierung, sich Gedanken über den Wert 
ihres Entwurfes zu machen. 

(Abg. Dr. Klepsch: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, dieses Eiltempo hatte 
auch zur Folge, daß   abgesehen von Fragen der 
Praktikabilität — auch einige schwerwiegende recht-
liche Bedenken nicht in dem Maße beraten und 
behandelt worden sind, wie es der Gesetzgeber tun 
sollte, der ja verpflichtet ist, ein nach allen Seiten 
hin, auch nach der verfassungsrechtlichen Seite, 
einwandfreies Gesetz zu erstellen. 

Ich fühle mich deshalb verpflichtet, an dieser 
Stelle noch ein paar Worte zu der rechtlichen Pro-
blematik zu sagen, zumal eine Reihe namhafter 
Verfassungs- und Arbeitsrechtler in der einschlägi-
gen Literatur sehr beachtenswerte Bedenken an-
gemeldet haben. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Bezahlte Gutachten!) 

Herr Kollege Farthmann hat heute morgen den 
meiner Ansicht nach untauglichen Versuch mit noch 
untauglicheren Mitteln unternommen, diese Gut-
achten vom Tisch zu bringen. Ich glaube, Herr Kol-
lege Farthmann, so einfach sollte man es sich nicht 
machen. Wir werden uns zu einem anderen Zeit-
punkt noch einmal an diese Ihre Worte erinnern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir sollten, wie ich glaube, das, was hier gesagt 
wird, sehr ernst nehmen. Unser Änderungsantrag, 
den der Kollege Ruf begründet hat, zielt genau 
darauf ab, diese Bedenken zu beseitigen. 

Auf einen schwerwiegenden Mangel dieses Be-
triebsverfassungsgesetzes hat der Kollege Ruf schon 
hingewiesen, nämlich die Ausklammerung des Pro-
blems der Neuregelung der Mitbestimmung im Un-
ternehmensbereich. Hier wird eine betriebsverfas-
sungsrechtliche Ordnung erstellt, bevor überhaupt 
feststeht, auf welchem unternehmensrechtlichen Auf-
bau sie sich erheben soll. Ich halte das für einen aus-
gesprochen schwerwiegenden Mangel. Ich möchte 
dazu aber jetzt keine weiteren Ausführungen ma-
chen. 

Das zweite, auf das ich eingehen möchte, sind die 
Einigungsstellen. Es ist festzuhalten — und dies hat 
auch schon der Kollege Ruf getan —, daß der Ent-
wurf durch die zahlreichen und in ihren Auswirkun-
gen weitreichenden Einigungsverfahren mit einem 
System — und ich betone es noch einmal: mit einem 
System — der Zwangsschlichtung durchzogen ist. 
Herr Kollege Schmidt (Kempten), Sie lehnten dieses 
Wort ab, Sie bezeichneten es als Popanz. Aber Sie 
kommen auch nicht darum herum, daß diese Eini-
gungsstellen verbindlich entscheiden und daß eine 
richterliche Nachprüfung nur hinsichtlich des Ermes-
sensmißbrauchs besteht. 

Die Handlungs- und Entschließungsfähigkeit des 
Unternehmers ist in wesentlichen Fragen der Lohn-
politik, der Personalplanung, im Bereich der Ratio-
nalisierung und in zahlreichen Einzelfragen — ich 
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denke hier insbesondere an das Beschwerderecht des 
§ 85 Abs. 2 — eingeschränkt, und nicht nur einge-
schränkt, sondern einer potentiellen Fremdbestim-
mung unterworfen. 

Um es ganz deutlich zu machen: Mir geht es nicht 
um die Einigungsstelle als solche. Eine solche Eini-
gungsstelle haben wir ja auch schon im alten Ge-
setz gehabt. Mir geht es hier um die unverhältnis-
mäßige Ausweitung dieser Einigungsstellen und die 
damit verbundene Frage der Verfassungskonformi-
tät. Ich glaube, daß niemand in diesem Hohen Hause 
bestreitet, daß die Art. 2 und Art. 14 unseres Grund-
gesetzes einen gewissen Schutz der Handlungs- und 
Entschließungsfähigkeit des Unternehmers beinhal-
ten. Das heißt nicht, daß ich hier einer uneinge-
schränkten Handlungs- und Entschließungsfreiheit 
des Unternehmers das Wort reden will. Es besteht 
sicherlich kein Zweifel, daß sich Beschränkungen 
aus dem Sozialstaatprinzip ergeben. Aber auch die 
Erfüllung sozialstaatlicher Postulate findet insbe-
sondere im Grundrechtsteil ihre Schranke, vor allem 
dann, wenn der Unternehmer im Kernbereich seiner 
wirtschaftlichen Verfügungsmacht eingeschränkt 
wird. Genau das aber geschieht durch die Einfüh-
rung der Vielzahl von Einigungsstellen und ihre 
umfassenden Kompetenzen. Das muß man ja in 
einem Zusammenhang sehen. Das hat nach meiner 
Auffassung eine unverhältnismäßige Einschränkung 
des Freiheitsraumes nicht nur des Unternehmers, 
sondern auch des Betriebsrates zur Folge. Den Ver-
fassungsrechtlern ist Recht zu geben, wenn sie den 
sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebenden Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit, dem zweifellos ver- 

') fassungsmäßiger Rang zukommt, bei dieser Vielzahl 
der Einschränkungen als verletzt ansehen. 

Diese Bedenken werden ausgeräumt, wenn Sie 
unseren Änderungsanträgen z. B. zu § 85, § 87, § 95, 
§ 112 und § 113 zustimmen könnten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmude? 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Kollege Pohlmann, 
wenn Sie diese schwerwiegenden Bedenken erheben 
und gleichzeitig zur Erläuterung auf § 85 Abs. 2 des 
Betriebsverfassungsgesetzentwurfs verweisen, wie 
konnte es dann passieren, daß der Rechtsausschuß 
mit Ihrer Stimme dieser Fassung des § 85 Abs. 2 
einstimmig zugestimmt hat? 

Pohlmann  (CDU/CSU): Herr Kollege Schmude, 
das kann so nicht richtig sein. Ich erinnere mich näm-
lich genau, daß ich in diesem Falle nicht zugestimmt 
habe. Man müßte das Protokoll noch einmal nach-
sehen. Ich habe neben einem Kollegen, ich glaube, 
neben Dr. Kley, gesessen, und er hat zuletzt gesagt: 
Sie müssen hier konsequent sein, — und ich bin in 
dieser Sache ja auch konsequent. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmude.) 

— Nein, das ist keine Entschuldigung, das ist nur 
eine Feststellung. Hier wird eine Behauptung auf

-

gestellt, die nach meiner Auffassung nicht richtig 
ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine zweite Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Schmude? 

Dr. Schmude (SPD) : Darf ich Ihrer Erinnerung, 
Herr Kollege Pohlmann, damit helfen, daß ich darauf 
verweise, daß Sie zwar einen Änderungsantrag stel-
len wollten, ihn auf meine Intervention aber zurück-
gezogen haben, so daß diese Fassung des § 85 in der 
Tat einstimmig empfohlen wurde. 

Pohlmann (CDU/CSU) : Herr Kollege Schmude, 
das ist absolut nicht richtig. Wir haben uns über 
§ 85 sehr eingehend unterhalten, insbesondere über 
die Frage der Rechtsansprüche; das wissen Sie ja. 
Ich meine mich mit Sicherheit zu erinnern, daß ich 
hier nicht zugestimmt habe, im Gegensatz zu Ihrer 
Behauptung. 

Lassen Sie mich nun fortfahren und insbesondere 
zu den §§ 85 und 87 sowie zu den anderen Bestim-
mungen, die für sich allein genommen verfassungs-
rechtlich außerordentlich fragwürdig sind, Stellung 
nehmen. Nehmen Sie z. B. die Frage des Geldfaktors 
im § 87 Abs. Ziffer 11. Damit wird erstmalig die Mit-
bestimmung auf materielle Arbeitsbedingungen aus-
gedehnt. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts ist der Gesetzgeber aber auf Grund 
des Artikels 9 Abs. 3 verpflichtet, ein in sich ausge-
wogenes und funktionsfähiges Tarifsystem zur Ver-
fügung zu stellen. Durch die Erstreckung der Mitbe-
stimmung auf die Festsetzung der Höhe der Lei-
stungslöhne wird dem Betriebsrat in diesem beson-
deren Bereich eine Kompetenz eingeräumt, die der 
eines Tarifpartners vergleichbar ist, ja, genauge-
nommen noch über diese hinausgeht, da im Falle der 
Nichteinigung die Möglichkeit der Zwangsschlich-
tung besteht. 

(Abg. Farthmann meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Lassen Sie mich erst diesen Gedankengang zu 
Ende führen, Herr Farthmann. 

Es ist zu beachten, daß das Bundesarbeitsgericht 
in einer Reihe von Entscheidungen eine Zwangs-
schlichtung bei materiellen Arbeitsbedingungen mit 
der Struktur einer freiheitlich-sozialen Arbeitsver-
fassung nicht für vereinbar gehalten hat. Prof. 
Obermeyer, der ja ein besonders fundiertes Gut-
achten erstellt hat, das auch die Koalition anerkannt 
hat — wir haben darüber sehr eingehend im Rechts-
ausschuß gesprochen —, spricht dieser Bestimmung 
ebenfalls ganz eindeutig die Verfassungskonformi-
tät ab. Er sagt zu Recht, daß die Regelung der mate-
riellen Arbeitsbedingungen im Hinblick auf Arti-
kel 9 Abs. 3 ausschließlich — ich betone: ausschließ-
lich — der vertraglichen Vereinbarung zwischen 
den Partnern vorbehalten ist. Dem können Sie jetzt 
nicht entgegenhalten, daß der Entwurf den Vorrang 
des Tarifvertrages oder der Tarifüblichkeit aufrecht-
erhält. Der weite und vielgestaltige Bereich der 
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Leistungslöhne ist damit nicht abgedeckt. Herr Kol-
lege Farthmann, das wissen Sie genauso wie ich. 

Nehmen Sie weiter § 95 Abs. 2, also die Frage der 
Aufstellung von Richtlinien für die personelle Aus-
wahl, und zwar auch hinsichtlich der fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen. Auch hier sind von 
den verschiedensten Verfassungsrechtlern erhebliche 
Bedenken geltend gemacht worden, 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Pohlmann, wollen Sie noch die Frage 
des Kollegen Farthmann zulassen? Er hatte zweimal 
zur Fragestellung angesetzt. 

Pohlmann (CDU/CSU) : Ich lasse Sie gern zu. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Bitte! 

Dr. Farthmann (SPD) : Erstens. Ist Ihnen be-
kannt — Herr Abgeordneter, Sie haben es eben 
schon erwähnt — , daß auf Grund der Einleitung des 
§ 87, den Sie angesprochen haben, ausdrücklich das 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nur einsetzt, 
wenn nicht eine tarifvertragliche Regelung vorliegt? 

Zweitens. Ist Ihnen bekannt, daß schon nach dem 
geltenden Recht — § 56 Buchstabe g — materielle 
Arbeitsbedingungen betroffen werden? Dabei spielt 
es keine Rolle, ob das über den Geld- oder Zeitfak-
tor geschieht. Der Zeitfaktor ist genauso materiell 
wie der Geldfaktor. 

Drittens. Ist Ihnen bekannt, daß Ihr Fraktionskol-
lege Adolf Müller in der Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit bekräftigt hat, daß auch nach Meinung 
Ihrer Fraktion die materielle Seite im Leistungslohn 
einbezogen werden sollte? 

Pohlmann (CDU/CSU) : Zu den verschiedenen 
Fragen: Herr Kollege Farthmann, ich habe darauf 
hingewiesen, daß im Abs. 1 des § 87 zwar der Vor-
rang des Tarifvertrags bzw. der Tarifüblichkeit ent-
halten ist. Aber, Herr Kollege Farthmann, Sie kom-
men nicht darum herum — ich wiederhole es —, daß 
damit nicht der vielschichtige Bereich der Leistungs-
löhne abgedeckt ist, so daß hier also auch eine er-
zwingbare Mitbestimmung über materielle Arbeits-
bedingungen gegeben ist. 

Was der Kollege Müller im Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung gesagt hat, weiß ich nicht. Ich 
war bei der Sitzung nicht dabei. Aber ich habe aus 
der verfassungsrechtlichen Sicht hier meine Beden-
ken angemeldet, um das ganz deutlich zu sagen. 

Zu der personellen Mitbestimmung, insbesondere 
im § 95 Abs. 2, lassen Sie mich nur noch einmal 
festhalten, daß ich auch hier die Auffassung der ver-
schiedenen Verfassungsrechtler teile, daß eine Ver-
fassungskonformität nicht gegeben ist. 

Lassen Sie mich damit schließen. Ich meine, daß 
wir als Gesetzgeber die verfassungsrechtliche Seite 
sehr ernst nehmen sollten. Ein Ja zu unseren Än-
derungsanträgen, die Kollege Ruf begründet hat, 

würde die verfassungsrechtlichen Streitigkeiten von 
vornherein ausschließen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Herr Kollege Ruf, ich gehe davon aus, daß wir 
über Ihren Antrag Ziffer 1 auf Umdruck 237 (neu) 
in einer Abstimmung entscheiden können. 

(Zustimmung.) 

— Das ist richtig. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU in Ziffer 1 des Umdrucks 237 (neu) — wo-
nach in § 76 die Absätze 1 bis 6 eine neue Fassung 
erhalten sollen — zuzustimmen wünscht, bitte ich 
um das Zeichen. Danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe die §§ 77, — 78, — 79 auf. — Wer den 
aufgerufenen Paragraphen in der vorgelegten Fas-
sung zuzustimmen wünscht, bitte ich um das Zei-
chen. — Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? Bei wenigen Stimmenthaltungen ange-
nommen. 

(Zuruf des Abg. Ruf.) 

— Entschuldigen Sie, ich werde mit Recht darauf 
aufmerksam gemacht, daß ich noch über § 76 in der 
Fassung der Vorlage abstimmen lassen müsse. Die 
Ablehnung des Änderungsantrages — Herr Kollege 
Ruf, Ihr Hinweis erübrigt sich — beinhaltet, wenn 
keine gegenteilige Auffassung vorgetragen wird, 
auch die Abstimmung über die Sache. — Ich kann 
das hier feststellen. 

Bis § 79 haben wir abgestimmt. 

Zu § 80 lag ein Änderungsantrag unter Ziffer 2 
des Umdrucks 232 vor. Ist er durch die frühere Ab-
stimmung als erledigt zu betrachten, oder muß ich 
noch abstimmen lassen? 

(Abg. Ruf: Noch abstimmen lassen!) 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU in Ziffer 2 des Umdrucks 232 zuzustimmen 
wünscht — § 80 —, den bitte ich um das Zeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Der 
Antrag ist mit den entsprechenden Mehrheitsver-
hältnissen abgelehnt. Ich gehe davon aus, daß das 
Haus gleichzeitig mit entsprechender Mehrheit dem 
§ 80 in der Ausschußfassung zugestimmt hat. 

Ich rufe § 81 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag unter Ziffer 3 des Umdrucks 232 — Strei-
chungsantrag — vor. 

(Abg. Ruf: Der Antrag ist erledigt!) 

— Gilt das auch für die §§ 82, 83 und 84? 

(Abg. Ruf: Ja!) 

Dann rufe ich die §§ 81 bis 84 auf. Wer diesen 
Paragraphen in der Ausschußfassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Bei wenigen 
Stimmenthaltungen mit großer Mehrheit angenom-
men. 
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Ich rufe § 85 auf. Hierzu liegt u. a. der Ände-

rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU in Ziffer 2 
des Umdrucks 237 vor, auf den Sie wohl schon ein-
gegangen sind. 

Aber zunächst hat der Herr Abgeordnete Dich-
gans das Wort. 	 - 

Dichgans (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen, meine Herren! Nachdem der 
Herr Kollege Schmude über die Behandlung des 
§ 85 im Rechtsausschuß einiges gesagt hat, muß ich 
darauf noch einmal kurz zurückkommen. Ich habe im 
Rechtsausschuß den Antrag gestellt, zu § 85 Abs. 2 
den Zusatz zu beschließen: Dieses gilt nicht — d. h. 
das Einigungsverfahren kommt nicht in Frage — bei 
Maßnahmen, die der Rationalisierung dienen. 

Was wir nunmehr beschließen sollen, möchte ich 
Ihnen an einem Beispiel demonstrieren. Ein Ver-
leger hält es aus Gründen der Rationalisierung für 
notwendig, eine Setzerei auf elektronische Setzma-
schinen umzustellen, die von einer Zentrale über 
Kabel gesteuert werden. Ein betroffener Setzer be-
schwert sich. Der Betriebsrat stellt sich dahinter. Die 
Einigungsstelle widerspricht der Investition. Die 
endgültige Entscheidung fällt drei Jahre später das 
Bundesarbeitgericht. Das ist das, was wir hier be-
schließen sollen. 

Nun, die erste Frage: Brauchen die Arbeiter ei-
gentlich diese Form des Rechtsschutzes, die Möglich-
keit des Einspruchs gegen die Maßnahme als solche? 
Die Mitbestimmung bei den sozialen Folgen ist ja 
unbestritten (§ 111 ff.). Es handelt sich hier jetzt 
darum, ob der Maßnahme als solcher widersprochen 
werden kann. 

Ich stelle zunächst die Frage: Sind überhaupt je-
mals Fälle vorgekommen, in denen bisher das Feh-
len einer solchen Bestimmung zu unerträglichen 
Mißständen geführt hat, die den Gesetzgeber zum 
Eingreifen zwingen? Ich erinnere mich nicht, davon 
je etwas gelesen zu haben. Und das ist auch ganz 
natürlich, denn die Arbeiter haben ja andere und 
weit wirksamere Mittel, um sich durchzusetzen, als 
den Rechtszug zum Bundesarbeitsgericht. Das zei-
gen sehr deutlich die Lohnverhandlungen, bei denen 
auch Betriebe zu Lohnerhöhungen gezungen wer-
den, deren Ertragslage offensichtlich diese Lohner-
höhungen gar nicht rechtfertigt. Die Ruhrkohle ist 
ein Paradebeispiel dafür. Meine Damen und Her-
ren, ich frage Sie: Glauben Sie, daß das Bundes-
arbeitsgericht den Arbeitern die Lohnerhöhungen 
ebenso rasch bewilligt hätte? 

Was  für ganze Wirtschaftszweige gilt, gilt ebenso 
für jeden einzelnen Betrieb. Ein Betrieb, der funk-
tionieren will, ist auf die Zustimmung seiner Arbei-
ter angewiesen. Wenn er ständig in Konflikt mit 
ihnen lebt, kommt es zu Schwierigkeiten, zu punk-
tuellen Streiks. Der Unternehmer ist durch Sach-
zwang gezwungen, sich zu einigen, und das ge-
schieht ja in der Praxis — viele von uns stehen ja 
in der Praxis — auch ohne die ausgeklügelten neuen 
Mechanismen. 

Das Gesetz erwartet das Heil von den Juristen. 
Ich bin ein Jurist, und ich fühle mich geehrt. Aber  

überfordern wir nicht die Richter? Dazu ein persön-
liches Bekenntnis. Wenn ich die Wahl hätte, ob die 
letzte Entscheidung einer wirtschaftlichen Frage bei 
einem Wirtschaftsminister liegen sollte, der zur 
SPD gehört, oder bei einem Arbeitsrichter, der ein-
geschriebenes Mitglied der CDU ist, so würde meine 
Wahl eindeutig auf den Wirtschaftsminister fallen. 

(Zuruf von der SPD: Lobenswert! — Wei

-

tere Zurufe.) 

Meine Damen und Herren, meine zweite Überle-
gung: Was wir hier beschließen, ist eine Schönwet-
ter-Regelung, die nur solange funktioniert, als die 
Betriebsräte verständig sind, was sie — ich erkenne 
das dankbar an — in den letzten Jahren fast immer 
waren. Wird das aber stets so bleiben? Was wird, 
wenn sich nun die Stimmungen, die wir alle auf den 
Hochschulen erleben, etwa in die Betriebe übertra-
gen? Wir wissen, daß das das ausdrückliche Ziel der 
Radikalen ist. In diesem Augenblick wird das Be-
triebsverfassungsgesetz, wie wir es jetzt beschließen 
sollen, ein Mechanismus der totalen Obstruktion. 

Sie werden mit Recht sagen — der Kollege Böhm 
hat das auch eben ausdrücklich gesagt —, die Arbei-
ter seien daran interessiert, daß die Betriebe glatt 
laufen. Das ist völlig richtig. Aber man sollte mei-
nen, auch die Studenten sollten daran interessiert 
sein, daß die Hochschulen funktionieren. Das hin-
dert trotzdem viele Studenten offenbar nicht, Hoch-
schulen lahmzulegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Matt

-

höfer: Das sind auch keine Arbeiterkinder, 
das sind Bürgersöhne! — Heiterkeit.) 

— Ja, ich bin mit Ihnen der Meinung: je mehr Ar-
beiterkinder auf die Hochschule gehen, desto fried-
licher geht es da zu. 

(Beifall.) 

Meine Damen und Herren, der Gesetzgeber muß 
vorsichtig sein. Er muß auch ungünstige Konstella-
tionen in Betracht ziehen. Ich kann nur hoffen, daß 
die Autoren dieses Gesetzes, die es mit soviel Idea-
lismus betrieben haben, nicht nach einigen Jahren 
mit dem gleichen Bedauern auf diese Gesetzgebung 
zurückblicken, das wir heute bei so vielen Vätern 
der ersten Phase der Hochschulgesetzgebung erle-
ben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich frage, ob zu § 85 noch 
das Wort gewünscht wird. — Das ist nicht der Fall. 

Zu § 85 Abs. 2 liegt ein Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU auf Umdruck 237 (neu) Ziffer 2 
vor. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Ich danke Ihnen. Die 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Bei einer 
Stimmenthaltung ist der Antrag abgelehnt. 

Ich schlage vor, daß wir jetzt über § 85 insgesamt 
abstimmen, weil sich der Änderungsantrag nur auf 
einen Abschnitt bezog. 

(Abg. Seiters: Wir bitten, über Abs. 1 und 2 
getrennt abzustimmen!) 
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— Gut, dann kommen wir zunächst zur Abstimmung 
über § 85 Abs. 1. Wer Abs. 1 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! 
— Stimmenthaltungen? — Bei einer Stimmenthal-
tung angenommen. 

Ich rufe Abs. 2 auf. Wer dem Antrag des Aus-
schusses zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Bei zwei Stimmenthaltungen ist die 
Ausschußfassung angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Abs. 3. Wer 
Abs. 3 in der vorgelegten Fassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Danke. 
Die Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Abs. 3 
ist damit einstimmig angenommen. 

Ich rufe § 86 auf. Wer § 86 in der Ausschußfas-
sung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Zeichen. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme 
fest. 

Ich rufe § 87 auf. Dazu liegt ein Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 237 (neu) 
Ziffer 3 vor. Mir ist soeben gesagt worden, daß hier-
zu der Herr Abgeordneter Müller (Remscheid) um 
das Wort gebeten habe. Herr Abgeordneter, Sie 
haben das Wort. 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 
vorhin vom Kollegen Farthmann zitiert worden. Es 
geht um die Frage, ob in § 87 materielles Recht ge-
regelt werden soll. Ich darf Sie auf unseren Ände-
rungsantrag verweisen, der mit dem Paragraphen 
des CDU/CSU-Entwurfs vollinhaltlich übereinstimmt. 
In diesem Paragraphen heißt es in Abs. 1: 

Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder 
tarifliche Regelung nicht besteht, in sozialen 
Angelegenheiten Mitbestimmungs-, Mitwir-
kungs- und Initiativrechte nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen. 

Abs. 3 Buchst. k lautet: 

Feslegung des Verfahrens, soweit die Entloh-
nung nach einer meßbaren Arbeitsleistung er-
folgt, und Regelung von Akkord-, Stück- und 
Prämienlohnsätzen. 

Ich bleibe bei meiner Auffassung, daß damit mate-
rielles Recht gesetzt werden kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Ruf, ich glaube, ich kann ge-
schlossen abstimmen lassen. 

(Abg. Ruf: Jawohl!) 

Wir kommen zur Abstimmung über Ziffer 3 des 
Änderungsantrags der Fraktion der CDU/CSU auf 
Umdruck 237 (neu). Wer diesem Änderungsantrag 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Zeichen. 
— Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. Ich gehe davon aus, daß 
gleichzeitig auch § 87 in der Ausschußfassung zu-
gestimmt wird. 

Ich rufe die §§ 88, 89, 90, 91, 92, 93 und 94 auf. 
Wer den aufgerufenen Paragraphen in der vorgeleg-
ten Fassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! --- Stimmenthal-
tungen?   Bei wenigen Gegenstimmen angenom-
men. 

Ich rufe § 95 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 237 
(neu) Ziffer 4 vor. Ich frage, ob dazu noch das Wort 
gewünscht wird. 

(Abg. Ruf: Er ist bereits begründet, Herr 
Präsident! Ich bitte aber um getrennte Ab

-

stimmung nach Absätzen!) 

— Sie bitten um getrennte Abstimmung über jeden 
Absatz. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie Ände-
rungsanträge nur zu den Abs. 1 und 2 gestellt, die 
durch einen Abs. 1 ersetzt werden sollen. Ich kann 
ja insofern nur einmal abstimmen lassen. Wollen 
Sie nach Entscheidung über diesen Antrag gegebe-
nenfalls noch eine getrennte Abstimmung über 
jeden Absatz? Das ist meine Frage. 

(Abg. Ruf:  Ich bitte, zunächst über unseren 
Antrag abstimmen zu lassen. Wenn der 
abgelehnt werden sollte, muß natürlich 
über § 95 in der Fassung der Ausschußvor

-

lage abgestimmt werden, und da bitte ich 
dann, über Abs. 1 getrennt und über die 
Abs. 2 und 3 zusammen abstimmen zu 

lassen.) 

— Gerade das habe ich mir erlaubt zu sagen. Ich 
wollte deutlich machen, um was es bei der Abstim-
mung geht. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Stimmenthal-
tung? — Bei einer Stimmenthaltung ist der Antrag 
abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über § 95 in 
der Ausschußfassung. Ich lasse zunächst über Abs. 1 
abstimmen. Wer Abs. 1 in der Ausschußfassung zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Zeichen. 
— Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Bei einer Gegenstimme und wenigen Stimmenthal-
tungen angenommen. 

Ich rufe Abs. 2 auf. Wer dem Abs. 2 in der Aus-
schußfassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Ebenfalls angenommen. 

Ich rufe Abs. 3 auf. Wer Abs. 3 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Mit Mehr-
heit angenommen. 

Wenn kein Widerspruch erfolgt, lasse ich in der 
zweiten Lesung geschlossen abstimmen über die 
§§ 96, — 97, — 98. — 

(Abg. Dr. Kley: Widerspruch! Ich bitte, über 
§ 98 getrennt abstimmen zu lassen!) 

— Bitte, Herr Kollege. Deswegen habe ich ausdrück-
lich gefragt, weil ich solche Wünsche aus dem 
Hause geahnt hatte. 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	8653 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 

Wer also den §§ 96 und 97 in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Zeichen. 
— Danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Bei zahlreichen Stimmenthaltungen angenommen. 

Ich rufe § 98 auf. — Das Wort dazu wird nicht 
begehrt. Wer § 98 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Danke. Stimmenthaltungen? 
— Gegen zahlreiche Gegenstimmen und bei wenigen 
Stimmenthaltungen angenommen. 

Ich rufe § 99 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 232 
Ziffer 4 vor. Ich frage, ob dazu noch das Wort ge-
wünscht wird. — Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU abstimmen. Wer dem Än-
derungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Muß ich noch über den Paragraphen in der Aus-
schußfassung abstimmen lassen, oder kann ich da-
von ausgehen, daß er mit der gleichen Mehrheit an-
genommen ist? — Danke. 

Ich rufe § 100 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 232 
Ziffer 5 vor. Soll über diesen Antrag noch abge-
stimmt werden, oder ist er erledigt? 

(Abg. Ruf: Nein, bitte abstimmen!) 

— Abstimmen lassen. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Umdruck 232 Ziffer 5 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich gehe davon aus, daß über § 100 entsprechend 
entschieden ist. 

Ich rufe die §§ 101, 102, 103, 104 und 105 auf. 
Wer den aufgerufenen Paragraphen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Bei einigen 
Stimmenthaltungen mit sehr großer Mehrheit an-
genommen. 

Ich rufe den § 106 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 236 *) 
vor. Dazu hat der Herr Abgeordnete Dr. Kley um 
das Wort gebeten. 

Dr. Kley (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich darf namens meiner Fraktion 
unseren Änderungsantrag zum Wirtschaftsausschuß 
auf Umdruck 236 begründen. Wir beantragen, an 
die Stelle der Vorschriften des Regierungsentwurfs 
diejenigen des CDU/CSU-Entwurfs zu setzen. 

Die Vorschriften des Regierungsentwurfs ebenso 
wie die des Entwurfs in der letzten Fassung haben 
dem Wirtschaftsausschuß eine völlig andere Kon-
struktion gegeben, als sie nach dem geltenden 
Recht vorhanden ist und auch nach dem Entwurf 
meiner Fraktion vorhanden sein sollte. Auch wir 

*) Siehe Anlage 7  

sind der Meinung, daß die Befugnisse des Wirt-
schaftsausschusses wesentlich erweitert werden 
sollten. Insofern stimmen wir überein. Wir unter-
scheiden uns aber grundlegend in der Frage der 
Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses. 

Vom geltenden Recht sind wir insofern abge-
wichen, als wir nur in allen Unternehmen mit in 
der Regel mehr als 500 ständigen Arbeitnehmern 
einen Wirtschaftsausschuß bindend vorgesehen 
haben, jedoch mit der Möglichkeit, daß auch bei 
geringerer Arbeitnehmerzahl auf Antrag des Unter-
nehmers oder des Betriebsrates ein Wirtschaftsaus-
schuß gebildet werden kann. Hierbei und für den 
regelmäßigen Turnus der Sitzungen des Ausschusses 
waren für uns die Erfahrungen der Praxis maßge-
bend. 

Im übrigen hat sich die Praxis bisher sehr unter-
schiedlich entwickelt. In vielen Unternehmen hat 
der Wirtschaftsausschuß eine bedeutende Rolle ge-
spielt. Andere Unternehmen haben von dem Aus-
schuß wenig oder gar keinen Gebrauch gemacht, 
was sehr häufig auch auf die Haltung der Betriebs-
räte zurückzuführen war, die, manchmal jedenfalls, 
sicherlich zu Unrecht im Wirtschaftsausschuß eine 
unerwünschte Konkurrenz gesehen haben. 

Im ganzen sind wir der Meinung, daß der Wirt-
schaftsausschuß schon nach dem geltenden Recht 
eine sehr nützliche Institution sein kann. Darum 
wollen wir ihn auch als Wirtschaftsausschuß erhal-
ten und ausbauen. Genau wie Sie haben wir die 
Informationsmöglichkeiten erweitert und außerdem 
für den Wirtschaftsausschuß auch die Möglichkeit 
von Empfehlungen vorgesehen. Auch dies ist in der 
Praxis nicht ohne Vorbild. Denn es gibt sehr viele, 
die dies alles schon so gehandhabt haben, obwohl 
es im Gesetz nicht stand. 

Das Entscheidende, worin wir ganz offensichtlich 
eine völlig unterschiedliche Meinung vertreten, ist 
die Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses. 
Sie sehen vor, daß die Mitglieder ausschließlich vom 
Betriebsrat zu berufen sind. Es war einmal der 
Gedanke, im Wirtschaftsausschuß beide Seiten 
partnerschaftlich oder — um es in der Ihnen viel-
leicht sympathischeren Sprache zu sagen — paritä-
tisch zusammenzuführen und hier gemeinsam Infor-
mationen zu geben, aber nicht nur zu geben, son-
dern auch zu beurteilen und in offener Aussprache 
zu erörtern, wozu jeder seinen Beitrag aus seiner 
Sicht geben kann. 

Ich möchte die Frage stellen, ob Sie inzwischen 
schon über die Parität hinaus sind und ob Ihnen 
die Parität etwa künftig nicht mehr genügt, ob Sie 
mehr haben wollen. Daß die Hälfte der Mitglieder 
vom Unternehmer und die andere Hälfte vom Be-
triebsrat bestimmt wird, hat sich in der Praxis, wo 
dieses Instrument gehandhabt wurde, als sehr nütz-
lich und auch als befriedend im Betriebe erwiesen. 
Freilich, wer den Kampf der Partner im Betriebe 
will, der schätzt die befriedende Wirkung nicht. 
So finde ich es denn in hohem Maße bedauerlich, 
daß Sie sich bei den Vorschriften über den Wirt-
schaftsausschuß von dem, was Sie sonst so leiden-
schaftlich verkünden, nämlich von der Parität, ent- 
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fernt haben. Kann man daraus schließen, daß Ihnen 
an der Parität nicht mehr sehr gelegen ist? Das 
wäre interessant. 

(Abg. Stücklen: Hochinteressant! — Zurufe 
von der SPD.) 

Ihrer Konzeption entspricht es auch, daß die be-
sondere Zielsetzung, die im geltenden Recht und in 
unserem Entwurf dem Wirtschaftsausschuß vorge-
geben ist, nämlich die der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unterneh-
men, in Ihrem Entwurf gefallen ist. Das hat ja sicher-
lich auch Gründe; sie zu erfahren, wäre ebenfalls 
interessant. 

Was soll die weitere Vorschrift, die bei Ihnen zu 
finden ist, derzufolge der Betriebsrat, wenn es ihm 
beliebt, den Wirtschaftsausschuß kassieren und 
seine Aufgaben einem Ausschuß des Betriebsrats 
übertragen kann? Das zeigt doch deutlich, daß Ihnen 
im Grunde am Wirtschaftsausschuß nichts gelegen 
ist und daß Sie ihn nur erhalten haben, weil es eben 
den Namen gibt — mehr nicht. Bei Ihrer Konstruk-
tion könnten Sie genauso gut auch auf den Wirt-
schaftsausschuß verzichten. 

(Abg. Ruf: Sehr richtig!) 

Nach allem würde ich wirklich wünschen, daß Sie 
zu der von Ihnen verlassenen Grundlage der Part-
nerschaft zurückkehrten und das dadurch bekunde-
ten, daß Sie unserem Vorschlag zustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Buschfort. 

Buschfort (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich darf zunächst ein-
mal zwei Vorbemerkungen zu den Ausführungen 
des Kollegen Pohlmann machen. Herr Kollege Pohl-
mann, Sie haben sich vorhin darüber beschwert, daß 
der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung oder 
aber auch der Bundestag dieses Betriebsverfassungs-
gesetz zu schnell — Sie sagten: im Eiltempo — ver-
abschieden. Es mag sein, daß Ihnen dieses Tempo 
als Angehöriger des mitberatenden Ausschusses zu 
schnell war, aber im Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung wird nun einmal fleißig und gut ge-
arbeitet. 

Wir haben für dieses Gesetz 23 Sitzungstage an-
gesetzt, und wir haben für dieses Gesetz neun 
Monate Zeit gehabt. Wenn Sie darüber nachdenken, 
daß die ersten Gesetzentwürfe von Ihnen, von uns 
und von der FDP-Fraktion bereits aus dem Jahre 
1968 herrühren, dann werden Sie feststellen, daß es 
sicherlich an der Zeit ist, jetzt mit diesem Gesetz 
fertig zu werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich will hier noch eine zweite kritische Bemerkung 
anfügen. Ich habe kürzlich auf der Fahrt nach Bonn 
ein Rundfunkinterview mit Herrn Katzer und Herrn 
Mick anläßlich der Tagung der CDU-Sozialaus-
schüsse in Duisburg gehört. Damals sagte Herr 
Katzer: „Ich werde im Ausschuß für Arbeit und 

Sozialordnung dafür Sorge tragen, daß die Vorstel-
lungen der CDU-Sozialausschüsse im Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung durchgesetzt werden". 

Hier muß ich wieder eine Bemerkung zum Eil-
tempo machen und Herrn Katzer sagen: Wir warten 
und warten und warten auf Ihre erste Teilnahme an 
einer Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung! 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Katzer: Das 
habe ich nicht gesagt! Wo ist das Proto

-

koll?) 

— Das Protokoll dürfen Sie mir gern vorlesen oder 
zustellen. 

(Abg. Katzer: Zitat bitte!) 

— Ich habe es aus dem Gedächtnis zitiert; ich habe 
es nicht gelesen. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU.) 

Aber Sie sind ja sicher gern bereit, mir den Wort-
laut des Interviews zur Verfügung zu stellen; Sie 
werden ihn haben. Sie haben dort wörtlich erklärt: 
„Ich werde im Ausschuß die — — 

(Abg. Katzer: Nie und nimmer! Ich bin ja 
gar nicht Mitglied des Ausschusses!) 

— Sie sind stellvertretendes Mitglied und können 
jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. 

(Abg. Katzer: Sie wissen genauso wie ich, 
daß ich nicht Mitglied bin! Wollen Sir mir 

mal bitte das Protokoll zustellen!) 

Im übrigen ist es meines Erachtens reichlich 
komisch, daß der Sprecher der Fraktion in Ange-
legenheiten für Arbeit und Soziales an den bisheri-
gen Beratungen zu diesem wichtigen Gesetz nicht 
mit einer Silbe teilgenommen hat. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Barzel: 
Würden Sie mal auf Ihren Minister gucken, 
was der hier eigentlich für einen Beitrag 

leistet?!) 

— Der Herr Minister war heute überwiegend im 
Plenum, er ist auch jetzt noch da. 

(Abg. Dr. Barzel: Das ist aber eine große 
Leistung!) 

— Herr Barzel, er hat an vielen Ausschußsitzungen 
teilgenommen. In Prozenten ausgedrückt betrug 
seine Anwesenheit ein Vielfaches der Anwesenheit 
des Herrn Katzer als Minister. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das stimmt 
doch nicht!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
darf jetzt auf den Antrag zum Thema Wirtschafts-
ausschuß eingehen und zunächst einmal sagen, daß 
wir diesen Antrag aus den verschiedensten Grün-
den ablehnen müssen. Tch habe bisher immer ge-
glaubt, daß die Beratungen in einem Ausschuß auch 
zu Arbeitsergebnissen in den Fraktionen führen 
müssen. Aber ich sehe ein, daß das bei der Fraktion 
der CDU/CSU wohl nicht so ist. Ich muß es zur 
Kenntnis nehmen und kann es nicht ändern. Wie 
sollte man  sonst verstehen, daß die Opposition 
den Arbeitsgerichtsbeschäftigungsparagraphen über 
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die Bildung von Wirtschaftsausschüssen wieder in 
alter Fassung vorlegt? Was sollen denn die unbe-
stimmten Rechtsbegriffe wie „zu den wirtschaft-
lichen Angelegenheiten des Unternehmens gehören 
die Investitionsvorhaben von wesentlichem Um-
fang" oder „die Rationalisierungs- und Automatisie-
rungsvorhaben von wesentlichem Umfang" ? Meine 
Herren, das ist Gummi, damit werden Sie die 
Arbeitsgerichte über Jahre beschäftigen. 

In Ihrem Änderungsantrag steht der § 108 Abs. 3 
mit der Formulierung: „Besteht ein Unternehmen 
aus mehreren Betrieben und ist ein Gesamtbetriebs-
rat gebildet ..." Meine Damen und Herren von der 
Opposition, ich habe das Gefühl und werde den 
Eindruck nicht los, daß Sie mittlerweile vergessen 
haben oder es nicht mehr wissen wollen, daß wir im 
Ausschuß einstimmig beschlossen haben, daß bei 
Unternehmen mit mehreren Betrieben ein Gesamt-
betriebsrat obligatorisch zu bilden ist. In Ihrem Vor-
wort zu den heutigen Anträgen sagen Sie: Der Wirt-
schaftsausschuß soll wie bisher paritätisch besetzt 
werden. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten dort 
für die Parität, wo die Arbeitnehmer auch wirklich 
etwas zu sagen haben, nicht aber hier beim Wirt-
schaftsausschuß, wo es um die Information geht. 
Beim Wirtschaftsausschuß geht es uns darum, daß 
an den Sitzungen der erste Mann des Betriebs oder 
sein Stellvertreter anwesend ist und nicht die dritte 
Garnitur, 

(Beifall bei der SPD.) 

Wenn dieser erste Mann oder der zweite Mann dem 
Betriebsrat gegenübersitzt, soll er die sachverstän-
digen Leute, die etwas von dem Tagesordnungs-
punkt verstehen, hinzuziehen. Dann kommen wir 
zu einem fach- und sachgerechten Gespräch. 

Parität im Wirtschaftsausschuß hat sich in der Ver-
gangenheit nicht bewährt. Lesen Sie doch bitte sel-
ber einmal das Biedenkopf-Gutachten oder, wie wir 
es nennen, das Sachverständigengutachten durch! 
Biedenkopf hat gesagt, der Wirtschaftsausschuß habe 
sich auch in dem betriebsverfassungsrechtlichen Be-
reich und bei der Montanmitbestimmung nicht be-
währt. 

(Abg. Dr. Kley: Bei der Montanmitbestim

-

mung!) 
— Nein, Herr Kley, er sagt im nächsten Absatz: Die 
Verhältnisse im Betriebsverfassungsbereich sind 
nicht grundsätzlich anders. Lesen Sie sich bitte ein-
mal das Biedenkopf-Gutachten durch! 

(Abg. Dr. Kley: Er ist nicht unfehlbar!) 

— Gut, damit bin ich einverstanden. Deshalb sind 
wir ja auch für die paritätische Mitbestimmung. 

Nun noch eine letzte Bemerkung. Der Wirt-
schaftsausschuß ist ein denkbar ungeeigneter Be-
reich für den Minderheitenschutz. Sie haben auch 
hier wieder den Minderheitenschutz angeführt. Beim 
Wirtschaftsausschuß kommt es nicht auf den Pro-
porz, sondern auf die Qualifikation im Interesse 
der Arbeitnehmer an. 

Aus all diesen genannten Gründen bitte ich, den 
Antrag der CDU/CSU abzulehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Graaff. 

Graaff (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte mich den Ausführungen des 
Herrn Kollegen Buschfort anschließen und auch na-
mens meiner Fraktion beantragen, den Änderungs-
antrag der CDU/CSU zum Thema Wirtschaftsaus-
schuß abzulehnen. Ich darf das wie folgt begründen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat eine zentrale Auf-
gabe in der Beratung technischer und wirtschaft-
licher Angelegenheiten, die den Betrieb und die 
Belegschaft betreffen. In der Diskussion über diesen 
Ausschuß wird teilweise bedauert, daß der Regie-
rungsentwurf von der zahlenmäßig gleichen Beset-
zung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ab-
gehe. Es gibt sogar zum Teil die Behauptung, daß 
damit das Partnerschaftsverhältnis verlassen werde, 
das in dem Dualsystem zum Ausdruck komme, d. h. 
in der paritätischen Besetzung. 

Wir Freien Demokraten waren und sind der Auf-
fassung, daß das Prinzip der Partnerschaft nicht nur 
dort verwirklicht werden sollte, wo eine Parität der 
Sitze und der Stimmen vorhanden ist. Die Regie-
rungsvorlage wie auch die geänderte Form nach den 
Ausschußbeschlüssen lassen im Einzelfall jedem Ar-
beitgeber und jedem Unternehmen die Möglichkeit 
offen, zu den jeweiligen Sitzungen die Zahl von 
Personen hinzuziehen, die für den Beratungsgegen-
stand angemessen ist. 

Da es sich bei dem Wirtschaftsausschuß um ein 
Beratungsgremium und nicht um ein Mitbestim-
mungsgremium handelt, ist nach unserer Auffassung 
in erster Linie die Qualifikation und die Urteils-
fähigkeit aller Beteiligten maßgebend und nicht ihre 
zahlenmäßige Verteilung auf seiten der Belegschaft 
bzw. auf seiten der Betriebsleitung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Soweit Materialien aus der Vergangenheit vor-
liegen, ist festzustellen, daß der Wirtschaftsausschuß 
in zahlreichen Betrieben, die über eine ausgezeich-
nete Betriebsratspraxis verfügen, nicht oder nur 
teilweise in Funktion getreten ist. Das hat nach 
unserer Auffassung weniger damit zu tun, daß er 
von der Sache her keine entsprechende Bedeutung 
gehabt hätte, sondern daß die Aufgaben ganz oder 
teilweise durch den Betriebsrat wahrgenommen 
worden sind. 

Der Regierungsentwurf räumt daher auch dem 
Betriebsrat die Möglichkeit ein, die Aufgaben des 
Wirtschaftsausschusses selber wahrzunehmen oder, 
wenn er die Einsetzung eines Ausschusses be-
schließt, aus dem Kreis der leitenden Angestellten 
eine bestimmte Anzahl leitender Angestellter hin-
zuzuziehen. Nicht zuletzt hierdurch wird der Ver-
such unternommen, seine Bedeutung als qualifizier-
tes Beratungsgremium zu heben. 

Wenn im Wirtschaftsausschuß auch nicht mit der 
entsprechenden Verbindlichkeit wie bei sozialen 
und personellen Angelegenheiten Rechte wahrge-
nommen werden können, so ist doch eine Aufwer-
tung als Beratungsgremium in technischen und wirt- 
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schaftlichen Angelegenheiten erforderlich. Diese 
Fragen berühren zwar nicht kurzfristig und unmit-
telbar die Interessen des einzelnen Beschäftigten, 
langfristig sind das jedoch Fragen, die dort zur 
Diskussion stehen und für die Existenz und die Le-
bensdauer eines Betriebes in der ferneren Zukunft 
von eminenter Bedeutung sind. 

Wir bitten noch einmal, den Änderungsantrag 
der CDU/CSU abzulehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Härzschel. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Farth-
mann hat zu Beginn seiner Ausführungen darauf 
hingewiesen, daß das Betriebsverfassungsgesetz 
auf der Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
aufgebaut ist. Er hat weiterhin gesagt, das Betriebs-
verfassungsgesetz solle Konflikte lösen helfen. 
Darum geht es uns. Die Frage der Partnerschaft ist 
für uns ein sehr wichtiges und zentrales Problem. 
Auch im Wirtschaftsausschuß ist die Partnerschaft in 
besonderer Weise angesprochen. 

Sie haben zu Beginn ebenfalls davon gesprochen, 
daß das alte Betriebsverfassungsgesetz eigentlich 
ein Rüschritt und deshalb kein gutes Gesetz gewesen 
sei. Ich glaube, wir sollten auch einmal feststellen, daß 
es mit diesem Gesetz immerhin gelungen ist, eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, und 
daß dieses Gesetz dem sozialen Frieden in unserem 
Lande erheblich gedient hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich meine deshalb, daß das Gesetz so schlecht nicht 
gewesen sein kann. 

Wenn Sie von vertrauensvoller Zusammenarbeit 
im Wirtschaftsausschuß sprechen, dann muß es doch 
befremden, wenn Sie dort den Passus herausstrei-
chen, in dem von dieser vertrauensvollen Zusam-
menarbeit die Rede ist. Ich meine, Partnerschaft ist 
auch eine Sache des Vertrauens. Wenn das nicht ge-
geben ist, dann werden Sie im Wirtschaftsausschuß 
nicht jene Informationen erhalten, die notwendig 
sind. Wir haben zwar einen ganzen Katalog von 
Zuständigkeiten. Aber Sie wissen, daß gewisse 
Einschränkungen gegeben sind, und diese Ein-
schränkungen sind dann unter Umständen Vorwand, 
um nicht die letzten Informationen zu geben. Ver-
trauen können Sie nicht mit gesetzlichen Maßnah-
men begründen, sondern das hängt davon ab, wie 
man den anderen Partner sieht. 

Ich glaube, daß Sie hier ohne Not Passagen ge-
strichen haben und daß Sie jedenfalls nicht den An-
spruch erheben können, damit dem Fortschritt zu 
dienen oder den Arbeitnehmern etwas Besonderes 
zu geben. Ich meine, Sie sollten — und darum bitten 
wir Sie — unserer Fassung zustimmen, damit deut-
lich wird, daß auch in diesem Bereich die partner-
schaftliche Zusammenarbeit weitergeführt wird. 
Denn nur so dienen wir auch den Arbeitnehmern am 
besten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Ich schlage vor, daß ich gleichzeitig die §§ 106, 107, 
108 und 109 aufrufe, weil der Änderungsantrag als 
ein geschlossenes Ganzes anzusehen ist, und auch 
über die aufgerufenen Paragraphen gemeinsam ab-
stimmen lasse. Wer dem Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU auf Umdruck 236 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die §§ 106, 
107, 108 und 109 in der Ausschußfassung. Wer die-
sen Vorschriften zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — 
Bei entsprechender Mehrheit ist die Ausschußfas-
sung angenommen. 

Ich rufe auf § 110. — Das Wort wird nicht be-
gehrt. Wer dem Paragraphen in der Ausschußfas-
sung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimment-
haltungen? — Ich stelle einstimmige Beschlußfas-
sung fest. 

Ich rufe § 111 auf. — Das Wort wird nicht begehrt. 
Wer dem § 111 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich 
danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Bei 
wenigen Stimmenthaltungen mit sehr großer Mehr-
heit angenommen. 

Ich rufe § 112 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 237 
(neu) Ziffer 5 vor. Ich gehe davon aus, daß dieser 
Antrag von Herrn Kollegen Ruf mitbegründet wor-
den ist. Kann ich gleichzeitig über den Paragraphen 
mit den entsprechenden Mehrheiten abstimmen las-
sen? — Wer dem Änderungsantrag zustimmt, den 
bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! 
— Danke. Stimmenthaltungen? — Ich stelle fest, 
daß der Antrag abgelehnt und damit die Ausschuß-
fassung des § 112 mit entsprechender Mehrheit an-
genommen ist. 

Ich rufe § 113 auf. Hierzu liegen, wenn ich das 
richtig sehe, zwei Anträge vor, Herr Kollege Ruf. 
Es heißt hier allerdings, wenn der Antrag Umdruck 
237 (neu) Ziffer 5 abgelehnt werde, würden Sie die-
sen Antrag als gegenstandslos betrachten. Ist das 
richtig, oder muß ich noch abstimmen lassen? 

(Abg. Ruf:  Herr Präsident, Sie müssen ab

-

stimmen lassen über unseren Antrag auf 
Umdruck 237 (neu) Ziffer 6! Das ist § 113!) 

— Nein, hier ist eine Bemerkung, dieser Antrag sei 
gegenstandslos, wenn der Antrag zu § 112 abgelehnt 
sei. Das steht hier in meinem Abstimmungsexem-
plar. 

(Abg. Ruf:  Nein, das würde ich nicht an

-

nehmen!) 

— Sie gehen nicht davon aus? Bitte, das ist Ihr gutes 
Recht als Antragsteller. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Umdruck 237 (neu) Ziffer 6 zuzustimmen wünscht, 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
) den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. Gegen-

probe! — Stimmenthaltungen? — Damit ist auch 
dieser Antrag abgelehnt. Ich gehe davon aus, daß 
die Ausschußfassung gegen die Stimmen der Oppo-
sition angenommen worden ist. 

Ich rufe auf § 114, § 115, § 116 — § 117 entfällt —, 

§ 118 und § 119. Wer den aufgerufenen Paragraphen 
in der zweiten Beratung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Gegen eine Stimme in der 
zweiten Beratung angenommen. 

Ich rufe nunmehr den Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU auf Umdruck 238 *) auf. Es wird 
beantragt, nach § 119 einen Teil Fünf A — Vertre-
tung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat — einzu-
fügen. Zur Begründung hat der Abgeordnete Wawr-
zik das Wort. 

Wawrzik (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion hat 
diesem Hohen Hause ein einheitliches Gesetz für 
Betriebsverfassung und Unternehmensverfassung 
vorgelegt. Leider hat bereits die erste Lesung ge-
zeigt, daß die Koalitionsfraktionen nicht willens 
sind, den Arbeitnehmern im Bereich der Unter-
nehmensverfassung mehr Rechte als bisher einzu-
räumen. 

(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!) 

An Stelle von Alternativen haben SPD- und FDP-
Fraktion auch bei der Fortführung der Beratung im 
federführenden Ausschuß unseren Vorstellungen 
nur ihr steriles Nein entgegengesetzt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß die 
Fortentwicklung der Unternehmensverfassung jetzt 
und nicht zu einem Termin, der irgendwo im Nebel 
der Zukunft liegt, vorgenommen werden sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aus diesem Grunde stellen wir den Antrag auf Um-
druck 238. Er mag in seiner Substanz nicht rundum 
befriedigen. Fest steht allerdings, daß in dieser Frage 
zu diesem Zeitpunkt und auch in absehbarer Zeit 
nur über unseren Antrag eine Stärkung der Position 
der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten zu erreichen 
ist. 

Die Annahme unseres Antrages ergäbe folgendes. 

Erstens. Die Zahl der Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat von Unternehmen, die mehr als 2000 
Arbeitnehmer beschäftigen, wird so erhöht, daß nur 
noch ein Unterschied von zwei Sitzen zugunsten der 
Unternchmensseite besteht. 

Zweitens. Das Personal- und Sozialwesen wird 
einem Vorstandsmitglied verantwortlich übertragen. 

Drittens. Es wird sichergestellt, daß die Arbeitneh-
mervertreter rechtzeitig bei der Bestellung oder Ab-
lösung eines Vorstandsmitglieds eingeschaltet wer-
den. 

*) Siehe Anlage 8 

Viertens. Die Arbeitnehmervertreter werden im 
Aufsichtsratspräsidium und in den Ausschüssen an-
gemessen — mindestens mit einem Vertreter — be-
teiligt. 

Fünftens. Den Anteilseignern wird in dem Fall, 
daß sie die Arbeitnehmervertreter überstimmen, 
der Zwang zur Begründung auferlegt. Die abwei-
chende Meinung muß protokolliert werden. 

Sechstens. Die Schweigepflicht der Arbeitnehmer-
vertreter kann in bestimmten Angelegenheiten auf-
gehoben werden, um eine Erörterung der betreffen-
den Frage auf einer Betriebsversammlung zu ermög-
lichen. Im übrigen ist sichergestellt, daß Mitglieder 
von Gewerkschaften vorgeschlagen werden können, 
die im Unternehmen vertreten sind. Sie müssen sich 
allerdings — wie alle anderen Arbeitnehmervertre-
ter — der Belegschaft zur Wahl stellen. 

Wir stellen diesen Antrag heute zur Abstimmung, 
weil sich mit Sicherheit sagen läßt, daß von seiten 
der Regierungskoalition in dieser Legislaturperiode 
keine Initiativen zu erwarten sind. Ich möchte es mir 
ersparen, die Schuldfrage näher zu untersuchen. Die 
Schuld liegt sicher auf beiden Seiten. 

Um die Ablehnung dieses Teils unseres Gesetz-
entwurfes zu begründen, ist hier im Plenum sowie 
im Ausschuß die Behauptung aufgestellt worden, 
der Ausbau der Mitbestimmung nach diesem Vor-
schlag verhindere eine Weiterentwicklung in der 
Zukunft. Diese Behauptung ist durch nichts begrün-
det worden. Sie kann nur als das angesehen werden, 
was sie in Wirklichkeit ist, eine Schutzbehauptung 
gegenüber der Tatsache, daß sowohl die SPD- wie 
die FDP-Fraktion nicht bereit sind, den Arbeitneh-
mern auf Unternehmensebene mehr Rechte als bis-
her zuzugestehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In diesem Zusammenhang ist das Argument an-
geführt worden, hier könne nicht von paritätischer 
Mitbestimmung die Rede sein. Das stimmt. Wir 
haben allerdings in keinem Bereich der Wirtschaft 
bisher die Parität, ausgenommen die Selbstverwal-
tung der Sozialversicherung. Selbst in den Unter-
nehmen des Bergbaus und der eisen- und stahlerzeu-
genden Industrie hebt der elfte Mann in den Auf-
sichtsräten die Parität auf. Trotzdem haben wir im 
letzten Mitbestimmungssicherungsgesetz die be-
stehenden Verhältnisse beibehalten. Dieses Argu-
ment kann also auch nicht der wahre Grund sein, es 
sei denn, man stellt sich auf den Standpunkt des 
Alles oder Nichts. Dazu allerdings darf ich mir er-
lauben, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn 
Kollegen Wehner, zu zitieren, der im Rahmen der 
Diskussion um die Novellierung des Betriebsver-
fassungsgesetzes erklärt hat: „Wer sich in der Poli-
tik auf den Standpunkt des Alles oder Nichts stellt, 
landet in der Regel beim Nichts." Das Nichts ist in 
diesem Falle das Beibehalten des gegenwärtigen 
Zustandes, das Festsitzen auf dem Status quo. Bei 
der Beratung der im Jahre 1969 von der SPD-Frak-
tion eingereichten Gesetzentwürfe zur Mitbestim-
mung hat zum Festhalten am Status quo der dama- 



8658 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung, Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 

Wawrzik 
lige Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Kollege 
Schmidt, erklärt — ich darf zitieren —: 

Jemand, der den Status quo halten will und 
nichts als das, so ehrenhaft dieses Bemühen 
sein mag, schafft Rückstau und schafft damit im 
Ergebnis die Gefahr des Status quo minus. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das gilt auf dem gesellschaftspolitischen Gebiet, 
von dem wir hier reden, in ganz besonderer 
Weise. 

Man kann dieser Feststellung nur zustimmen, und 
man sollte auch heute noch zu dem stehen, zu dem 
man sich gestern bekannt hat. Es ist besser, in der 
gesellschaftspolitischen Entwicklung einen Schritt 
voran zu tun als stehenzubleiben oder bestenfalls 
darüber zu diskutieren. 

Im Auftrag der CDU/CSU-Fraktion bitte ich das 
Hohe Haus um Zustimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich habe die Freude, dem 
Kollegen Wawrzik zu seiner ersten Rede in diesem 
Hohen Haus beglückwünschen zu können. 

(Beifall.) 

Das Wort hat der Abgeordnete Nölling. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir haben in der ersten Lesung 
am 1. Februar eine ausführliche Grundsatzdebatte 
über dieses wichtige Thema gehabt, und wir haben 
im Ausschuß am 29. April ebenfalls ausführlich über 
die paritätische Mitbestimmung und über das Kon-
zept der CDU diskutiert. Die Argumente, das Für 
und Wider, sind hinreichend bekannt. Das Gewicht 
des von der CDU/CSU eingebrachten Änderungs-
antrages würde es an sich erfordern, noch einmal 
etwas ausführlicher auf unsere Argumente einzuge-
hen, warum wir diesen Antrag, der allerdings nur 
ein Paritätssurrogat beinhaltet, erneut ablehnen 
werden. Ich möchte hierzu nur drei kurze Bemer-
kungen machen. 

Es verdient an dieser Stelle nach neun Monaten 
Beratungen festgehalten zu werden, daß die Oppo-
sition in unserem Lande d i e politische Kraft von 
Bedeutung ist, die das rückschrittlichste Mitbe-
stimmungsmodell der Arbeitnehmerschaft für die 
Unternehmensverfassung vertritt. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Sie ist dort stehengeblieben, wo ihr Parteitag im 
Januar die Entscheidung festgeschrieben hatte, sie 
ist bei ihrem Gesetzentwurf vom 5. Februar 1971 
stehengeblieben, und sie möchte gegen den erklär-
ten Willen ihres Arbeitnehmerflügels auf lange und 
unabsehbare Zeit eine Mitbestimmungsregelung un-
terhalb der Parität gesetzlich einführen. 

Wir stellen mit Verwunderung fest, daß der Kol-
lege Wawrzik offensichtlich für die Arbeitnehmer

-

Kollegenschaft innerhalb der CDU spricht, daß er 
resigniert, daß er einsieht, daß es nicht möglich ist, 

in absehbarer Zeit in seiner Partei eine Änderung 
dieses Parteitagsbeschlusses herbeizuführen. An-
ders können wir uns seine Erklärung von heute, daß 
er damit auf längere Zeit einverstanden ist, nicht 
erklären. Ich stimme dem Kollegen Franke von 
heute morgen voll und ganz zu. Er hat hier über-
zeugend gesagt: Das, was wir jetzt in ein Gesetz 
hineinschreiben, wird Wirksamkeit in den nächsten 
zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren haben; das ist die 
Erfahrung der Vergangenheit. Meine Damen und 
Herren von der Opposition, machen Sie sich doch 
keine Illusionen und machen Sie uns hier nichts 
vor: Genau das würde passieren; auf viele Jahre 
hinaus würde die Lösung, die Sie z. Z. für richtig 
halten, im Gesetz stehen und nicht geändert werden, 
und eine Entwicklung, die im Gange ist, würde ab-
rupt unterbrochen und gestoppt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Nölling, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage? 

Dr. Nölling (SPD) : Bitte schön! 

Wawrzik (CDU/CSU) : Herr Kollege Nölling, 
können Sie sich vorstellen, daß sich ein Mitglied der 
CDU/CSU-Fraktion einmal etwas zu Herzen nimmt, 
was Ihr Fraktionsvorsitzender in diesem Zusammen-
hang geäußert hat, und ,daß es diesem Mitglied die-
ser Fraktion lieber ist, wenn es einen Schritt weiter-
geht, als wenn außer Reden in dieser Frage über-
haupt nichts passiert? 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Wawrzik, was 
Sie sich zu Herzen nehmen und was Sie in gutem 
Glauben für richtig halten, ist politisch nicht ent-
scheidend. Politisch entscheidend für die Verände-
rung der Landschaft ist, was im Gesetz verankert 
wird. 

(Beifall bei ,der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Sie sollten doch nicht die Illusion nähren und so 
tun, als ob Sie glaubten, wir könnten dieses Gesetz 
in jeder Legislaturperiode grundlegend ändern. Wir 
müssen einsehen, daß das unmöglich ist. Eine Ver-
änderung des Status quo, die die Gleichberechti-
gung von Kapital und Arbeit eben nicht bringt, hal-
ten wir für schlechter als die gegenwärtige Situation. 
Wir sind der Meinung, daß wir bei der Lösung, die 
wir jetzt noch haben und die unbefriedigend ist, 
in absehbarer Zeit eine Änderung bekommen, die 
uns befriedigt und, Herr Kollege Wawrzik, die auch 
Sie befriedigen wird. 

Heute ist von den Kollegen der CDU/CSU wieder-
holt der Gedanke der Partnerschaft beschworen 
worden. Ich darf noch einmal mit aller Deutlichkeit 
erklären, daß wir Sozialdemokraten uns eine Part-
nerschaft ohne Gleichberechtigung von Kapital und 
Arbeit nicht vorstellen können und daß diese Gleich-
berechtigung zwischen Kapital und Arbeit an die 
Verwirklichung der Paritätsforderung gebunden ist. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Wir haben die von uns angestrebte Gleichberech-
tigung von Kapital und Arbeit heute bei der Neu-
ordnung der Betriebsverfassung durchzusetzen. Was 
erreicht werden kann, was sachlich geboten und 
politisch möglich ist, geschieht durch die Verabschie-
dung dieses Gesetzes. Herr Kollege Müller hat 
heute schon einmal die Freude erfahren, zitiert zu 
werden. Ich stimme ihm zu, wenn er sagt: Dieses 
Gesetz, diese eine Säule unseres Gleichberechti-
gungskonzepts, wird das wichtigste Gesetz für die 
Arbeitnehmer in dieser Legislaturperiode sein. 

Wir haben als zweite Säule unseres sozialdemo-
kratischen Gleichberechtigungskonzepts die paritä-
tische Mitbestimmung. Sie ist für uns unverzichtbar. 
Herr Kollege Kley, Sie befinden sich auf dem Holz-
weg, wenn Sie glauben, daß wir mit einer Ver-
änderung des Wirtschaftsausschusses gleichzeitig 
etwa einer Aufgabe der Parität insgesamt das Wort 
geredet hätten. Ich verstehe, daß Sie das nur scherz-
haft gemeint haben. 

Noch ein Wort zu dem wiederholt vorgetragenen 
Einwand, man könne Betriebsverfassung und Unter-
nehmensverfassung nur einheitlich regeln. Die Ein-
heitlichkeit einer Regelung hat keinen Wert für sich. 
Es kommt auf den Inhalt an. Wir meinen, daß wir 
es vertreten können, die Reform der Unternehmens-
verfassung mit einer zeitlichen Verzögerung von 
einigen Jahren in Kraft treten zu lassen. 

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang auch noch 
folgendes erwähnen. Die FDP, unser Koalitions-
partner, hat sich in der Zwischenzeit zu einer Form 
von Parität durchgerungen, über die man zumindest 
diskutieren kann. 

(Zuruf des Abg. Stücklen.) 

— Herr Kollege Stücklen, darüber kann man zu-
mindest diskutieren; denn hier wird eine Form von 
Parität angestrebt. Über das Konzept der Opposition 
kann man dagegen mit dem Ziel einer Einigung zwi-
schen Sozialdemokraten und Christdemokraten nicht 
diskutieren. Diese 7 : 5-Regelung, die Herr Kollege 
Wawrzik in völliger Verkennung der Bedeutung 
und der Machtverhältnisse im Betrieb als „nur noch 
eine Differenz von zwei" bezeichnet hat, bedeutet 
eben in Wirklichkeit doch mehr. Sie bedeutet in 
Wirklichkeit, daß auf Dauer eine Majorisierung des 
Faktors Arbeit durch den Faktor Kapital gewollt 
und bezweckt wird. Dieses Konzept der Opposition 
wollen wir unter keinen Umständen jetzt festge-
schrieben wissen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir werden deshalb den Antrag der Opposition, 
eine unzulängliche Vertretung der Arbeitnehmer in 
den Aufsichtsräten auf Dauer, auf längere Dauer 
zu zementieren, ablehnen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Katzer. 

(Ah-Rufe bei der SPD. — Weitere Zurufe 
von der SPD.) 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Busch-
fort, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das an-
gebliche Zitat von mir zustellten. Ich habe meine 
Äußerung von Duisburg in Erinnerung, aber ich 
will sie hier nicht zitieren, sondern ich möchte das 
auf Grund der wörtlichen Unterlagen machen. Ich 
kann diese Aussage so, wie Sie sie gesagt haben, 
weil wir eine Fraktionsordnung haben, nach der die 
stellvertretenden Vorsitzenden — das wissen Sie 
ganz genau — nicht Mitglied eines Ausschusses sein 
können, da sie andere Aufgaben wahrzunehmen 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich sage und ich wiederhole das hier: ich lasse mir 
von Ihnen hier nicht das Wort nehmen, im Parla-
ment zu sprechen zu jedem Punkt, auch zu einem 
Punkt, der in einem Ausschuß erörtert wurde, dem 
ich gar nicht angehöre. Dazu ist dieses Parlament 
da, daß hier darüber gesprochen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Oho- und Buh-
Rufe und Unruhe bei der SPD.) 

— Ja, so ist das. Ich will Ihnen was sagen: es ist 
eine ganz eigenartige Stimmung, in der wir hier 
diese zweite Lesung durchführen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Lassen Sie mich das einmal ganz offen sagen. Der 
Herr Kollege Nölling erklärt hier heute morgen 
— ich habe es mir aufgeschrieben —: Hier wird das, 
was zwischen SPD und FDP vereinbart ist, vollzogen. 

(Hört! Hört! und Zustimmung bei der 
CDU/CSU.) 

Das war der Ausdruck, den er hier gesagt hat. Ich 
muß Ihnen ehrlich sagen: ich habe nicht so schreck-
lich viel Freude an Diskussionsbeiträgen, wo wir 
im Grunde gar keine Chance haben, Sie noch zu 
überzeugen, sondern wo nur noch vollzogen wird, 
was Sie intern beschlossen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD. — Abg. Geiger: Und bei Ihnen? 
Ist noch gar nicht lange her! — Abg. 

Stücklen: Mehr Demokratie!) 

Das war doch das Ergebnis der Beratungen. Sie 
haben jetzt in sechs oder wieviel Abstimmungen 
nein gesagt. Sie haben sich permanent in ein Nein 
gefangengegeben und haben damit eine klare Kon-
zeption der CDU/CSU-Fraktion abgelehnt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Katzer, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage? 

Katzer (CDU/CSU) : Bitte! 

Buschfort (SPD) : Herr Katzer, darf ich fragen: 
Ist die Mitteilung im Handbuch des Bundestages 
falsch, daß Sie stellvertretendes Mitglied im Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung sind? 
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Katzer (CDU/CSU) : Nein, die ist richtig. 

(Abg. Buschfort: Ach!) 

Aber ich bin nicht Mitglied des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung, sondern eben nur stell-
vertretendes Mitglied, um bei besonderen Gele-
genheiten die Belange der Fraktion wahrzunehmen. 

(Lachen bei der SPD.) 

Eine solche Gelegenheit hat sich bisher nicht er-
geben, 

(erneutes Lachen bei der SPD) 

weil Sie in den Ausschußberatungen genauso ver-
fahren sind wie hier im Plenum. Sie sprechen sich 
mit Ihrem Koalitionspartner ab, und dann wird das 
beschlossen, was Ihre Koalitionspartner und Sie 
vereinbart haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Biermann? 

Katzer (CDU/CSU) : Nein, im Augenblick nicht. 

Nun eine zweite Bemerkung, Herr Kollege Dr. 
Nölling! Sie haben gesagt, daß hier vollzogen wer-
den soll, was zwischen SPD und FDP vereinbart 
worden ist. Jetzt haben Sie einen merkwürdigen 
Salto geschlagen. Sie glaubten nämlich darauf hin-
weisen zu müssen, hier solle in der Frage des Un-
ternehmerrechts etwas geschehen, was gegen den 
erklärten Willen der Sozialausschüsse passiert sei. 
Nun will ich Ihnen etwas sagen zu der Frage von 
Parteitagsbeschlüssen. Sie stehen ja vor einem Par-
teitag, und ich bin mal ganz neugierig, was dieser 
Parteitag beschließen wird und was Sie dann hier 
im Plenum aus den Beschlüssen Ihres Parteitages 
machen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischen-
frage — — 

Katzer (CDU/CSU): Nein, im Augenblick nicht. 
— Sie machen dann dasselbe, was die FDP in einer 
großartigen Leistung hier vollbringt und sagt: Na 
ja, das haben wir zwar beschlossen, aber das wer-
den wir natürlich jetzt nicht einbringen. 

Die Sozialausschüsse werden ihre Auffassung 
innerhalb der Union — das ist der Platz — weiter-
tragen, weiter darum ringen, und hier im Parlament 
treten wir geschlossen auf als die Christlich-Demo-
kratische Union. Anders kann keine Partei verfah-
ren, Sie nebenbei auch nicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der SPD: Vier zu eins!) 

— Nun, wir wollen mal sehen, wie Ihre Beschlüsse 
zur Steuerpolitik aussehen. Vielleicht gibt es da 
auch ein vier zu eins; ich weiß ja nicht. Das werden 
wir verfolgen. Dann werden wir in aller Ruhe dar-
über diskutieren können. 

Und jetzt, Herr Kollege Nölling, ein Wider-
spruch, den ich nicht begreifen kann. Sie haben 
heute morgen in bezug auf die leitenden Ange-
stellten gesagt, hier sei man noch auf dem Wege, 
das sei eine große Gruppe, das müsse man sehen, 
aber das sei noch im Fluß. Das heißt doch, Sie haben 
heute morgen — der Arbeitsminister hat sich in 
dieser Debatte bis jetzt noch nicht gemeldet — 
für die Regierung eine neue Novelle zu eben diesem 
Gesetz angekündigt, das noch gar nicht verabschie-
det ist, sondern dessen dritte Lesung erst ansteht. 
Aber in der anderen Frage des Unternehmensrechts 
sagen Sie   und das ist interessant —, Sie wollten 
noch Jahre warten. Habe ich das richtig gehört? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ja!) 

Und da kann ich Ihnen, Herr Kollege Nölling, und 
der sozialdemokratischen Fraktion — — 

(Zuruf des Abg. Dr. Nölling.) 

— Sie haben gesagt: Jahre! 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Jawohl!) 

Wir können es im Protokoll prüfen, ich habe es mit-
geschrieben. Sie haben gesagt: Jahre. Sie können 
jetzt reden, soviel Sie wollen, wahr bleibt, Sie ha-
ben im Wahlkampf versprochen: Wenn wir die 
Regierungsverantwortung übernehmen, werden wir 
die paritätische Mitbestimmung durchsetzen. Und 
eben dieses Wahlversprechen erfüllen Sie nicht, 
und das haben Sie heute nochmals aktenkundig 
gemacht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das können Sie doch gar nicht leugnen. Es ehrt Sie, 
wenn Sie wenigstens in diesem Punkte ein schlech-
tes Gewissen haben. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Ich füge hinzu, meine Damen und Herren, — — 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Daß Sie ein 
Demagoge sind!) 

— Das haben wir bei Ihnen schon oft erlebt, Herr 
Schäfer. — Ich weiß, es ehrt Sie, daß Ihnen das 
wenigstens noch weh tut. 

(Lachen bei der SPD.) 

Sie können es aber doch nicht leugnen, daß Sie 
versprochen haben — das haben wir doch schrift

-

lich —, 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Bei Schäfer ist 
das schon möglich!) 

wenn die SPD die Regierungsverantwortung über-
nimmt, wird sie die paritätische Mitbestimmung 
einführen. Und eben dies tun Sie nicht, und jetzt 
hören wir, Sie verschieben dieses Problem auf die 
nächsten Jahre. Wir tun das nicht, sondern wir 
ringen um ein modernes Konzept von Unterneh-
mensrecht und Unternehmensverfassung und wer-
den es Ihnen in diesem Hohen Hause vorlegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen bei 
den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, das Wort hat der Abge-
ordnete Kirst. 

Kirst (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Vielleicht, Herr Kollege 
Katzer, liegt es daran, daß wir sachlich sonst nicht 
so viel miteinander zu tun haben: Ich habe das, was 
Sie hier gesagt haben, beim besten Willen, jeden-
falls in den letzten Sätzen, nicht verstehen und be-
greifen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe der Abg. Katzer und Stücklen.) 

Wie Sie, Herr Kollege Katzer, die Ablehnung Ihres 
Antrags als Bruch eine Wahlversprechens der SPD 
betrachten oder bezeichnen können, ist mir wirklich 
ein Rätsel. 

Herr Kollege Katzer, Sie haben sich, wie andere 
heute morgen, über die Art und Weise aufgeregt, 
in der die Koalition diese Debatte, diese Ausein-
andersetzung bestreitet, vergangene bestritten hat 
und zukünftige weiter bestreiten wird. Ich glaube, 
diese Aufregung ist weder angebracht noch ange-
messen. Der Vorwurf, den Sie hier erheben, es sei 
alles schon vorherbestimmt, wäre angebracht und an-
gemessen, wenn wir so verfahren würden, wie wir 
es nicht tun, daß wir uns nur als Notar der Regie-
rung betrachteten. Das tun wir aber weiß Gott nicht. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Die Entwürfe der Regierung unterliegen einer sehr 
gründlichen Beratung. Wenn Sie einmal vergleichen 
— Sie können das sehr einfach mit Hilfe des Be-
richts, und zwar nicht nur in diesem Fall, sondern 
auch in anderen Fällen  , wie Regierungsentwürfe 
dann allerdings nach der gemeinsamen Entscheidung 
entweder der Koalition oder — in Einzelfällen — 
dieses Hauses aus der Beratung herauskommen, 
kann man diesen Vorwurf weiß Gott nicht erheben. 
Ich glaube, die Art und Weise, wie hier fair Koali-
tionsabsprachen getroffen und eingehalten werden, 
ist bestimmt nicht verboten, und sie ist praktisch. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Kollege Katzer, nun die Rolle von Parteitags-
beschlüssen. Ich glaube, ich habe das in anderem 
Zusammenhang schon einmal gesagt: Wovon wir 
hier auszugehen haben, sind Koalitionsabkommen 
und Regierungserklärungen. Parteitagsbeschlüsse 
bedürfen in jedem Falle, wer immer Parteitage ver-
anstaltet, erst des späteren Votums der Wähler, 
wenn man sie in eine Wahlaussage umgemünzt hat. 

Ich bin, auch in Anbetracht der fortgeschrittenen 
Zeit, der Meinung, daß der Antrag auf Umdruck 238 
im Augenblick absolut überflüssig und im Inhalt 
nebenbei nicht überzeugend ist. Der Regierungsent-
wurf beschränkt sich bewußt auf die Betriebsverfas-
sung. Er entspricht damit — um das noch einmal 
deutlich zu sagen — der Koalitionsvereinbarung, 
die niemand und schon gar nicht die Opposition in 
Frage stellen kann. 

Meine Damen und Herren, Sie werfen uns gern 
vor — obwohl auch das ein Vorwurf ist, der nicht 
zutrifft —, daß wir uns zu viel vorgenommen hät

-

ten und gar nicht alles schaffen warden. Bisher ha-
ben wir das, was wir uns vorgenommen hatten, ge-
schafft 

(Beifall bei den Regierungsparteien — La

-

chen bei der CDU/CSU — Abg. Rawe: Wo 
ist denn die paritätische Mitbestimmung? 

— weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

und werden den Rest im Laufe der Legislaturperiode 
auch noch schaffen. Hier versuchen Sie, indem Sie 
dieses Thema ausweiten, uns noch etwas aufzu-
packen, was wir uns aus gutem Grund für diese Le-
gislaturperiode nicht vorgenommen haben. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Die Frage der Mitbestimmung, d. h. der speziell 
wirtschaftlichen Mitbestimmung auf Unternehmens-
ebene, ist im Entwurf der Opposition, der im Aus-
schuß mit zur Beratung stand, angerissen worden. 
Sie findet sich im Umdruck 238 wieder. Wenn man 
jedoch diesen Vorschlag der CDU/CSU genau analy-
siert, stellt man fest, daß er nichts anderes enthält 
als die Vorstellungen des linken Flügels der CDU 
plus diejenigen des Wirtschaftsrates der CDU ge-
teilt durch zwei. Das kommt dann dabei heraus. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Ruf: Billig!) 

Er ist mit Sicherheit kein Beitrag zu einer Unter-
nehmensverfassung, die künftigen Entwicklungen 
gerecht wird. Diese Vorschläge sind — so müssen 
wir sie sehen — das Ergebnis einer vorübergehen-
den innerparteilichen Befriedungsaktion inner-
halb der Opposition. Für diesen Zweck mögen sie 
zumindest zeitweise nützlich gewesen sein. Für eine 
Änderung und eine zeitgemäße Gestaltung des Un-
ternehmensverfassungsrechts sind sie nicht ausrei-
chend durchdacht. Das kann man gemeinsam fest-
stellen, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

auch wenn man über die Alternativen noch verschie-
den denken mag. 

Die Koalitionsfraktionen haben sich deshalb be-
wußt auf die Betriebsverfassung konzentriert. 

(Abg. Stücklen: Weil sie sich nicht einigen 
konnten! Geben Sie es doch zu!) 

Es wäre keine langfristige, weil keine überzeugende 
Lösung, wenn eine Änderung der Sitzverteilung in 
den Aufsichtsräten hier lediglich aufgepfropft würde. 
Die Diskussion über die Reform der Unternehmens-
verfassung hat sich — das ist eine allgemeine Kri-
tik, die für alle Bereiche gilt — zu sehr auf eine 
andere Sitzverteilung konzentriert. Der Mitbestim-
mungsaspekt der Arbeitnehmerseite stand und steht 
nahezu ausschließlich im Mittelpunkt der Diskus-
sion, obwohl er nur ein Sektor von vielen ist, die 
den Gesamtbereich der Unternehmensverfassung 
umschließen. Man muß sich z. B. auch einmal die 
Frage überlegen, ob man nicht, möglicherweise im 
Rahmen einer umfassenden Revision des Unterneh-
mensrechts, den Klein- und Minderheitsaktionären 
bestimmte Rechte verschaffen sollte. Gerade der Be-
richt der Mitbestimmungskommission, der Bieden-
kopf-Bericht, hat gezeigt, wie vielschichtig die Pro- 
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blematik ist, die hier angesprochen wird. Es ist dabei 
große Mode geworden, daß Vertreter der unter-
schiedlichsten Auffassungen diejenigen Teile des 
Berichts herausnehmen, die ihre vorgefaßten Mei-
nungen bestätigen oder auch nur scheinbar bestä-
tigen. Die differenzierende Art der Betrachtungs-
weise der verschiedensten Probleme durch die Mit-
bestimmungskommission und die komplizierten Lö-
sungsversuche zeigen jedoch eindeutig, daß für 
unsere Wirtschafts- und Unternehmensverfassung 
nichts bedenklicher und unbefriedigender wäre, als 
eine Lösung in einem Hauruckverfahren zu suchen 
— dazu wollten Sie uns heute verführen —, eine 
Lösung, die mit dem Tage ihrer Verabschiedung er-
neut in Frage gestellt wäre. 

Der Bericht der Mitbestimmungskommission ge-
währt eine Reihe interessanter Einblicke. Er wider-
spricht auch gewissen festgefahrenen Meinungen, 
die da und dort vorhanden sind. Wir müssen jedoch 
alle, die sich zu Recht oder zu Unrecht auf ihn be-
rufen, darauf hinweisen, daß hier eine Untersuchung 
aus einem Teilbereich unserer Wirtschaft vorliegt, 
der nicht unbedingt mit allen anderen Wirtschafts-
bereichen vergleichbar ist, für die entsprechende 
neue Regelungen gelten sollen. 

Das alles, meine Damen und Herren, kann uns nur 
veranlassen, die Frage von Veränderungen im Be-
reich der Unternehmensverfassung mit aller Sorgfalt 
anzugehen, die Diskussion über den Teilaspekt der 
Mitbestimmung hinaus auch auf die anderen Berei-
che zu lenken, über neue Wege sorgfältig zu disku-
tieren und erst dann zu gegebener Zeit zu entschei-
den. Wir können daher Ihrem Antrag, der genau-
genommen nicht mehr als eine Demonstration ist, 
heute hier nicht zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Um-
druck 238. Ich gehe im Einvernehmen mit den An-
tragstellern davon aus, daß wir den Antrag in einer 
Abstimmung bescheiden. Wer dem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich 
danke Ihnen. Gegenprobe! — Danke. Stimmenthal-
tungen? — Danke. Der Antrag ist abgelehnt. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

— Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, 
entscheidend ist hier das Präsidium. Beide Schrift-
führer stimmen mit dem amtierenden Präsidenten 
überein. Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe nun die §§ 120, 121, 122, 123 auf. — Wer 
den aufgerufenen Paragraphen in der vorgelegten 
Fassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimmenthal-
tungen? — Bei wenigen Stimmenthaltungen ange-
nommen. 

Ich rufe § 124 und dazu den Antrag der Fraktion 
der CDU/CSU auf Umdruck 237 (neu) Ziffer 7 auf. 

— Das Wort hat der Abgeordnete Müller (Rem-
scheid). 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der letzte 
Antrag, der von uns gestellt wird, hat einiges so-
zialpolitisches Gewicht. Der Kollege Böhm hat ihn 
vorhin bereits abgelehnt, ohne daß er vorher be-
gründet worden wäre. 

Dieser Antrag hat einen Bezug zu dem vorhin be-
schlossenen § 102, nach dem eine Kündigung durch 
den Arbeitgeber auf Verlangen nicht wirksam wird, 
wenn der Betriebsrat gegen diese Kündigung Wider-
spruch eingelegt hat. Damit ist natürlich § 1 des 
Kündigungsschutzgesetzes mit in die Debatte ein-
geführt. Wir haben ja in § 124 ohnehin eine Ände-
rung des Kündigungsschutzgesetzes vorgesehen. 

Nach § 1 des Kündigungsschutzgesetzes ist eine 
Kündigung sozialwidrig, wenn sie nicht betriebsbe-
dingt ist, wenn sie nicht auf Gründe zurückzuführen 
ist, die in der Person des gekündigten Arbeitneh-
mers liegen, oder wenn sie zwar betriebsbedingt ist, 
aber eine mangelnde Sozialauswahl vorliegt. Für 
die behauptete mangelnde Sozialauswahl ist der be-
troffene Arbeitnehmer beweispflichtig. Dieser Be-
weis ist aber weder dem betroffenen Arbeitnehmer 
möglich noch dem Prozeßbevollmächtigten, wie ich 
das als Prozeßbevollmächtigter in früheren Jahren 
in vielen Fällen erlebt habe. Denn entweder der 
Arbeitnehmer oder sein Prozeßbevollmächtigter 
muß sagen, wem der Arbeitgeber an Stelle des Ar-
beitnehmers hätte kündigen müssen. Hier ist die 
Solidarität der Arbeitnehmer in höchstem Maße an-
gesprochen. 

Unser Antrag will nun die Beweislast umkehren. 
Damit soll erreicht werden, daß vor einer Kündigung 
die soziale Lage der für die Kündigung vorgesehenen 
Arbeitnehmer berücksichtigt wird. 

Herr Kollege Böhm, Sie haben gesagt, so etwas 
müsse gründlich durchberaten werden. Vielleicht 
erkundigen Sie sich einmal bei der Gewerkschaft, 
was bei der Beratung des Kündigungsschutzgesetzes 
Anliegen der Gewerkschaften in diesem Fall gewe-
sen ist. Mein Appell geht daher insbesondere an die 
gewerkschaftlichen Freunde auf der anderen Seite, 
im Interesse der Rechtsposition des Arbeitnehmers 
zuzustimmen. 

Da Herr Kollege Farthmann mich heute verschie-
dentlich zitiert hat, möchte ich ihm sagen, daß Auf-
forderungen, sich entsprechend sozial zu verhalten, 
nicht einseitig sein können. Ich bitte daher um Zu-
stimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Prof. Dr. Schellen-
berg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Mein Kollege Böhm hat darauf 
hingewiesen, daß die Angelegenheit im Ausschuß 
gründlich beraten werden müßte. Wie war die Situ- 
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ation im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung? 
Ich lese aus dem Ausschußprotokoll vom 16. Sep-
tember 1971 vor: 

Abg. Ruf (CDU/CSU) erklärt, daß wegen der 
Beschlüsse zu § 102 

— nämlich Mitbestimmung bei Kündigung, die der 
Ausschuß beschlossen hatte — 

der  Antrag seiner Fraktion nicht mehr system-
gerecht sei. Der Antrag der CDU/CSU in dieser 
Hinsicht wird zurückgenommen. 

Am 16. 9.: Schlußabstimmung im Ausschuß. 17. 10.: 
Die vorliegende Ausschußfassung des § 124 wird 
einstimmig angenommen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Das ist die Sachlage. Mit Recht hat Herr Kollege 
Böhm darauf hingewiesen, daß die Angelegenheit 
einer sorgfältigen Klärung beim Zweiten Arbeits-
rechtsbereinigungsgesetz bedarf. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. 
Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr über die Ausschußfassung 
ab. Wer der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! 
Stimmenthaltungen? — Bei einer Reihe von Stimm-
enthaltungen angenommen. 

Ich rufe die §§ 125, 126, 127, 128, 128 a, 129, 130, 
131, 132, Einleitung und Überschrift auf. Alle ande-
ren Anträge sind gegenstandslos. 

(Abg. Ruf: Herr Präsident, ich bitte, über 
die Überschrift getrennt abstimmen zu las- 

sen!) 

— Dann rufe ich zunächst einmal die §§ 125 bis 132 
auf. Wer diesen Paragraphen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. Gegen-
probe! — Stimmenthaltungen? — Bei wenigen 
Stimmenthaltungen sind die aufgerufenen Paragra-
phen angenommen. 

Wer der Einleitung und der Überschrift zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich 
danke. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 

(Lachen bei den Regierungsparteien.) 

Bei Stimmenthaltungen der Opposition angenom-
men. 

Meine Damen und Herren, wie ich soeben mit 
tiefer Bestürzung erfahren habe, 

(die Abgeordneten erheben sich) 

sind heute bei dem Einsturz der im Bau befindlichen 
großen Rheinbrücke bei Koblenz mindestens zwölf 
Menschen ums Leben gekommen. Nach bisher unbe-
stätigten Meldungen soll die Zahl der Toten erheb-
lich höher sein. Im Namen des ganzen Hauses 

spreche ich den Angehörigen der Toten, unter denen 
sich auch ausländische Arbeitnehmer befinden, 
unsere herzliche Anteilnahme aus. Den Verletzten 
wünschen wir baldige und gute Genesung. 

Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende 
der zweiten Beratung. Es ist interfraktionell verein-
bart worden, die Sitzung zu unterbrechen. Ich schlage 
vor, daß wir um 19.30 Uhr wieder mit der Sitzung 
beginnen. 

Ich unterbreche die Sitzung. 

(Unterbrechung der Sitzung von 18.29 Uhr 
bis 19.30 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, die unterbrochene 
Sitzung ist wieder eröffnet. Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat der Herr Bundesarbeitsminister. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ihnen liegt nunmehr der Entwurf für ein neues 
Betriebsverfassungsgesetz zur dritten Lesung vor. 
Damit geht ein weiteres bedeutsames Teilstück des 
Reformprogramms dieser Bundesregierung seiner 
Verwirklichung entgegen. Die Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes ist in der Regierungserklärung 
vom 28. Oktober 1969 angekündigt worden. Bereits 
am 3. Dezember 1970 wurde der Regierungsentwurf 
vom Kabinett verabschiedet und nach seiner ersten 
Beratung im Bundesrat am 11. Februar 1971 diesem 
Hohen Hause vorgelegt. 

Die Bundesregierung hatte sich mit dieser Reform 
des Betriebsverfassungsgesetzes eine schwere Auf-
gabe gestellt, da die Betriebsverfassung, wie schon 
das Zustandekommen des noch geltenden Gesetzes 
gezeigt hat, in das zentrale Spannungsfeld des 
Arbeitslebens hineinzielt. Es war von vornherein 
klar, daß diese Reform gesellschaftspolitische Kon-
troversen grundsätzlicher Art auslösen und daß 
allseits befriedigende Lösungen nicht leicht zu er-
reichen sein würden. 

Die Aufgabe wurde zusätzlich noch dadurch er-
schwert, daß das derzeitig geltende Betriebs-
verfassungsgesetz seit über 18 Jahren nicht weiter 
entwickelt worden ist 

(Abg. Wehner: Leider wahr!) 

und den gesellschaftlichen und technischen Ver-
änderungen nicht angepaßt wurde. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Angesichts dieser Ausgangslage konnte sich die 
Bundesregierung nicht damit begnügen, das bis-
herige Gesetz in einigen Punkten zu novellieren, 
vielmehr mußte eine neue Konzeption der Betriebs-
verfassung entwickelt werden. 

(Beifall bei der SPD. — Anhaltende Un

-

ruhe.) 
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Meine Damen und Herren, große Bereiche der 
betrieblichen Wirklichkeit wurden durch den Re-
gierungsentwurf erstmals der Mitwirkung und Mit-
bestimmung des Betriebsrates geöffnet. Ich darf 
hierzu auf die Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeits-
ablauf und Arbeitsumgebung sowie auf die Per-
sonalplanung hinweisen. 

Bei ihren Bemühungen hatte sich die Bundes-
regierung das Ziel gesetzt, mehr Demokratie in den 
Betrieben, mehr Humanität im Arbeitsleben, mehr 
Freiheit für den einzelnen Arbeitnehmer und mehr 
soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf 
hat in einer offenen und gründlichen parlamen-
tarischen Beratung eine Form gefunden, die ohne 
Abstriche alles das enthält, was schon im Regie-
rungsentwurf an fortschrittlichen Lösungen angelegt 
war. Vieles davon ist im Verlaufe der Beratungen 
noch weiter entwickelt, präzisiert und konkretisiert 
worden. Ich möchte dies kurz an Hand der Leit-
linien des Regierungsentwurfs an fünf Punkten ver-
deutlichen: 

Erstens. Die Rechte des einzelnen Arbeitnehmers 
im Betrieb und am Arbeitsplatz sollten erstmals in 
der Betriebsverfassung festgelegt werden, ohne da-
durch die gemeinsame Interessenvertretung aller 
Arbeitnehmer durch den Betriebsrat zu beeinträch-
tigen. Dem sind die parlamentarischen Beratungen 
in vollem Umfange gefolgt. 

Zweitens. Die Wahl der Betriebsräte sollte erleich-
tert und die Arbeit der Betriebsräte wirksamer ge-
staltet werden. Ich darf hierzu einige Punkte noch-
mals in Erinnerung rufen: 

- erstmaliger Kündigungsschutz für den Wahlvor

-

stand und die Wahlbewerber, 

— Ausbau des Kündigungsschutzes für die Be-
triebsratsmitglieder, 
— verstärkte Initiativrechte der Gewerkschaften bei 
der Betriebsratswahl, 
— Verbesserung der Freistellung von Betriebsrats-
mitgliedern, 

— Schulung und Weiterbildung für Betriebsratsmit-
glieder, 

— Vergrößerung der Betriebsräte in den Groß- 
betrieben. 

In allen diesen Punkten haben die Lösungen des 
Regierungsentwurfs Zustimmung gefunden; zum 
Teil geht die nunmehr vorliegende Fassung noch 
darüber hinaus, z. B. bei den Regelungen über die 
Schulung und Weiterbildung für Betriebsratsmitglie-
der und bei den Freistellungen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Drittens. Die Rechte des Betriebsrates in sozialen, 
personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 
sollten verstärkt und die Befugnisse des Betriebs-
rates erstmals auf die Bereiche der Arbeitsplatz-
gestaltung und des Arbeitsablaufs sowie der Per-
sonalwirtschaft einschließlich der Personalplanung 
ausgedehnt werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Auch in diesen Bereichen hat die Ihnen vorlie-
gende Fasung des Gesetzentwurfes die Lösung des 
Regierungsentwurfs voll übernommen; in einigen, 
wichtigen Punkten wurden die Rechte des Betriebs-
rates und des einzelnen Arbeitnehmers noch weiter 
verstärkt. 

Ich möchte dazu auf die Verbesserungen bei der 
ordentlichen Kündigung hinweisen. Bei Erhebung 
der Kündigungsschutzklage kann der Arbeitnehmer, 
wenn der Betriebsrat der Kündigung widerspro-
chen hat, künftig verlangen, daß er bis zum Ende des 
Rechtsstreits im Betrieb unverändert weiterbeschäf-
tigt wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Hierzu, meine Damen und Herren, hat — und ich 
leugne das gar nicht — die Opposition in ihrem 
Entwurf das Modell beigetragen. Ich bin davon über-
zeugt, daß diese Regelung eine gute Sache ist, ins-
besondere für unsere älteren Arbeitnehmer. 

(Beifall bei der SPD.) 

In den parlamentarischen Beratungen hat außerdem 
das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Be-
triebsänderungen eine entscheidende Verbesserung 
über den Regierungsentwurf hinaus erhalten. Jede 
geplante Betriebsänderung, auch wenn sie auf Ein-
schränkungen der Beschäftigungsmöglichkeiten 
durch Veränderungen der wirtschaftlichen Lage des 
Betriebes beruht, soll nunmehr der Mitbestimmung 
des Betriebsrates unterliegen und für sie ein So-
zialplan aufgestellt werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Viertens. Ein weiterer Schwerpunkt des Regie-
rungsentwurfs lag darin, die Stellung der Gewerk-
schaften in der Betriebsverfassung und ihre Präsenz 
in den Betrieben neu zu gestalten. Ferner sollte das 
Verhältnis von Arbeitgeber und Betriebsrat auf eine 
neue, mehr sachbezogene Grundlage gestellt werden. 
Auch hierin ist der Regierungsentwurf weitgehend 
bestätigt worden. 

Lassen Sie mich jedoch, meine Damen und Herren, 
auf zwei Punkte aus diesem Bereich etwas näher 
eingehen. Der eine betrifft das Zugangsrecht der 
Gewerkschaftsvertreter zum Betrieb. Hier ist durch 
die parlamentarischen Beratungen eine überaus ver-
dienstvolle Klarstellung erfolgt. Die in ihrer recht-
lichen Tragweite umstrittene Benehmensformel ist 
beseitigt worden, und an ihre Stelle ist die Unter-
richtung des Arbeitgebers getreten. Dies stimmt mit 
den Intentionen des Regierungsentwurfs voll über-
ein, und das ist auch bei der Einbringung am 
11. Februar dieses Jahres von den Sprechern der 
Koalitionsfraktionen deutlich gesagt worden. 

Der andere Punkt betrifft die politische Betäti-
gung im Betrieb. Meine Damen und Herren, ich habe 
am 11. Februar dieses Jahres gesagt, daß die Bun-
desregierung nicht beabsichtigt, die Betriebe zu 
parteipolitischen Tummelplätzen zu machen. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Das habe ich überall dort wiederholt, wo ich über 
dieses Gesetzesvorhaben gesprochen habe. So war 
es im Regierungsentwurf beabsichtigt, und im 
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Grunde stimmt das mit der nunmehr vorliegenden 
Fassung überein. Wenn dabei letztlich eine Formu-
lierung gewählt worden ist, die eine etwas stärkere 
Betonung auf die Grenzen des politischen Engage-
ments der Arbeitnehmer im Betrieb legt, so ändert 
dies nichts daran, daß sich die Betriebsräte und die 
Arbeitnehmer in Zukunft auch im Betrieb mit den 
sie berührenden tarifpolitischen, sozialpolitischen 
und wirtschaftlichen Fragen beschäftigen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Fünftens, meine Damen und Herren, wollte der 
Regierungsentwurf die Position und die Rechte 
der jugendlichen Arbeitnehmer und ihrer Vertre-
tungen ausbauen. Auch hier ist die Konzeption des 
Regierungsentwurfs bestätigt und durch eine Reihe 
von Verbesserungen weiterentwickelt worden. 

Alles das, was hier so abgewogen und zugleich so 
fortschrittlich zuwege gebracht worden ist, kann 
nicht mehr sein als ein Angebot des Gesetzgebers, 
diese neue Ordnung für die Betriebe und für das 
Geschehen in den Betrieben in die Wirklichkeit um-
zusetzen und mit Leben zu erfüllen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Der einzelne Arbeitnehmer wird lernen müssen, 
den erweiterten persönlichen Freiheitsraum des 
Gesetzes zu nutzen. Die Unterrichtungs-, Anhö-
rungs- und Erörterungsrechte und vor allem das 
umfassende Beschwerderecht geben ihm erstmals 
weitgehende Möglichkeiten, auf seine betrieblichen 
Angelegenheiten persönlich Einfluß zu nehmen. 

Die Betriebsräte sind aufgerufen, die Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte, die ihnen jetzt in 
verbesserter und erweiterter Form in die Hand 
gegeben werden, im Interesse der durch sie ver-
tretenen Arbeitnehmer auszuschöpfen. Erst dann 
kann dieses Gesetz die Wirkungen entfalten, die in 
ihm als Möglichkeiten angelegt sind, nämlich: mehr 
Information und mehr Rechte bei echten und manch-
mal auch nur vermeintlichen betrieblichen Not-
wendigkeiten, mehr Handlungsfreiheit auf der 
Grundlage dieses Schutzes, mehr Mündigkeit durch 
eigenverantwortliche Handhabung der Freiheit. 
Meine Damen und Herren, die Arbeitgeber werden 
erkennen müssen, daß uns die Nutzbarmachung des 
technischen Fortschritts für sich allein auf die Dauer 
nicht weiterbringt. Wenn die Wirtschaft nicht die 
Gefahr eingehen will, sich von der Gesellschaft zu 
isolieren, dann muß sie ihre inneren Strukturen 
den gewandelten Anschauungen unserer Gesell-
schaft anpassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Eine immer höher qualifizierte Arbeitnehmerschaft 
mit einem ständig wachsenden Grad von Infor-
miertheit und Selbstbewußtsein erfordert auch von 
den Unternehmens- und Betriebsleitungen ein Ein-
gehen auf diese Veränderungen. Ich bin sicher, daß 
dies nicht nur ein berechtigtes Anliegen der Arbeit-
nehmer ist, sondern daß dies auch im wohlver-
standenen eigenen Interesse der Arbeitgeber und 
unserer Wirtschaft liegt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Allerdings, meine Damen und Herren, hat der Ge-
setzentwurf von seiten der Arbeitgeber herbe Kritik 
erfahren. Wenn auch von dieser Kritik manche 
Abstriche gemacht werden müssen, weil sie ver-
ständlicherweise von bestimmten Interessen ge-
prägt ist, so hat die Bundesregierung doch den 
sachlichen Kern dieser Kritik nicht leichthin abge-
tan. Nicht zuletzt deshalb hat die Bundesregierung 
sehr viel Mühe darauf verwandt, zwischen den Not-
wendigkeiten der Produktion und der Wirtschaft so-
wie den berechtigten Forderungen der Arbeitneh-
merschaft eine ausgewogene Lösung zu finden. 

Dies mag, je nachdem, von welchem Standpunkt 
man urteilt, nicht in allen Fällen als voll gelungen 
erscheinen. Die Kritik schließt jedenfalls insoweit 
über das Ziel hinaus, als behauptet wird, der Ge-
setzentwurf ersetze die bisherige Friedensordnung 
durch eine Konfliktsordnung und an die Stelle der 
Partnerschaft trete die Gegnerschaft. Nein, meine 
Damen und Herren, auch diese neue Betriebsver-
fassung ist auf den Grundsätzen der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat und der betrieblichen Friedenspflicht auf-
gebaut. 

(Beifall bei der SPD.) 

Unter dieser grundsätzlichen Voraussetzung be-
tont das neue Recht stärker als bisher die Inter-
essenwahrnehmung. Damit werden die Erfahrungen 
aus der Anwendung des bisherigen Rechts berück-
sichtigt. Eine verstärkte Interessenwahrnehmung 
erfordert aber für die Konfliktfälle Ausgleichsrege-
lungen, weil sonst der Grundsatz der betrieblichen 
Friedenspflicht nicht zu halten ist. 

Neben der generellen Kritik werden vor allem 
zwei Punkte genannt, durch die die Handlungs- und 
Entscheidungsfreiheit der Arbeitgeber zu weit ein-
geschränkt werde. 

Erstens werden die neuen Mitbestimmungsrechte 
im personellen Bereich genannt. Daß es hier nicht 
bei den bisher sehr geringen Einflußmöglichkeiten 
des Betriebsrates bleiben konnte, werden sicherlich 
auch die Arbeitgeber einsehen. Bei einer gesell-
schaftspolitisch angemessenen Einschätzung der 
Mitbestimmung wird man die Lösung des Gesetz-
entwurfs nicht als zu weitgehend bezeichnen kön-
nen. Denn bei der Beteiligung des Betriebsrates an 
den generellen Personalmaßnahmen geht es im 
Grunde nur um die Transparenz und die Versachli-
chung der Personalpolitik, und dies vorwiegend für 
die größeren Betriebe. Die Beteiligung des Betriebs-
rates bei den personellen Einzelmaßnahmen richtet 
sich allein darauf, soziale Härten zu mildern und 
Ungerechtigkeiten auszuschließen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Zweitens wird die Mitbestimmung bei Betriebs-
änderungen kritisiert. Hier, meine Damen und Her-
ren, verwundert mich die Kritik; denn gerade hier 
unterscheidet der Gesetzentwurf sehr deutlich zwi-
schen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit 
und den sozialen Belangen der betroffenen Arbeit-
nehmer. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit, die Be-
triebe zu rationalisieren, bleibt unangetastet. Es 
muß aber verhindert werden, daß dies zu Lasten 
allein der Arbeitnehmer vor sich geht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Nur zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf die 
notfalls erzwingbare Aufstellung von Sozialplänen 
vor. 

Das neue Betriebsverfassungsgesetz soll kein 
Schlußpunkt sein, sondern eine neue Phase in den 
Beziehungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
einleiten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir werden sehen, wie die Praxis mit diesem Gesetz 
auskommen wird, und wir werden uns nicht scheuen, 
erneut die Initiative zu ergreifen, wenn technischer 
Fortschritt und gesellschaftspolitische Veränderun-
gen dies erforderlich machen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser 
Stelle den Mitgliedern des federführenden Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung und der mit-
beratenden Ausschüsse meinen herzlichen Dank 
aussprechen. Ich habe mich persönlich davon über-
zeugen können, wie eingehend und gründlich und 
mit welch hohem Maße an Fachkenntnis um optimale 
Lösungen gerungen worden ist. In zwei großen 
öffentlichen Anhörungen hat sich der federführende 
Ausschuß die Auffassung der Sozialpartner und der 
Praktiker aus den Unternehmen und Betrieben vor-
tragen lassen. Eine mehrtägige Informationsreise 
eines Unterausschusses nach Hamburg, Bremen und 
Rotterdam war den besonderen Verhältnissen der 
Seeschiffahrt gewidmet, die erstmals in die Betriebs-
verfassung einbezogen wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Darüber hinaus hat aber auch die in der Öffentlich-
keit geführte Diskussion mit dazu beigetragen, je-
dem an der parlamentarischen Beratung Beteiligten 
die Bedeutung und die Tragweite dieses Gesetzes 
deutlich vor Augen zu führen. Meinen Dank möchte 
ich in der Feststellung ausdrücken: Hier ist von allen 
Seiten gute fachliche und gute parlamentarische Ar-
beit geleistet worden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, wenn wir nun das neue 
Betriebsverfassungsgesetz verabschieden, so sollten 
wir uns über eines im klaren sein: Damit ist die 
Frage der Mitbestimmung noch nicht vom Tisch. Eine 
funktionsfähige Betriebsverfassung, so notwendig 
und so erstrebenswert sie ist, bleibt auf die Dauer 
nur eine teilweise Lösung dessen, was mit Mitbe-
stimmung gemeint und ausgedrückt wird. Sie muß 
ergänzt werden durch eine gleichberechtigte und 
gleichgewichtige Teilnahme der Arbeitnehmer an 
den Unternehmensentscheidungen und an der Ver-
antwortung dieser Entscheidung. Meine Damen und 
Herren, wir alle sind aufgerufen, uns hier auch wei-
terhin um eine dauerhafte Lösung zu bemühen, die 
dem Rang der Arbeit und dem heutigen Verständ-

nis von Verantwortung und Mitverantwortung Rech-
nung trägt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Aus Anlaß der 
dritten Lesung des Betriebsverfassungsgesetzes 
habe ich die Ehre, im Namen der Fraktion der Freien 
Demokratischen Partei folgende Erklärung abzuge-
ben. Das neue Betriebsverfassungsgesetz ist die 
Grundlage für die Zusammenarbeit und das Zusam-
menwirken von Belegschaft und Betriebsleitung. 
Für uns Freie Demokraten steht der einzelne 
Mensch und seine Situation innerhalb des betrieb-
lichen Geschehens im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Daher ist die Stärkung seiner Position das Kernstück 
des neuen Gesetzes. Er soll Möglichkeiten und 
Chancen als gleichberechtigter Wirtschaftsbürger 
haben. Dieses Gesetz hat nicht das Ziel oder die 
Folge - wie es gelegentlich voreingenommene Geg-
ner behaupten —, die Marktwirtschaft und das freie 
Unternehmertum zu gefährden, sondern das Ziel, 
unsere Wirtschaftsordnung, d. h. unsere Marktwirt-
schaft durch eine Integration aller Beschäftigten zu 
festigen und zu stärken. Hierfür ist nicht ausschlag-
gebend, daß wir an Hand von Zahlen und Verglei-
chen den Nachweis erbringen können, daß unser 
marktwirtschaftliches System sich allen anderen 
Systemen, vor allem in kommunistisch beherrschten 
Ländern, überlegen erwiesen hat, sondern entschei-
dend ist vielmehr, daß wir uns auch eine innere Be-
jahung aller Beteiligten, der Selbständigen wie auch 
der abhängig Beschäftigten, erhalten oder sie in der 
Zukunft erreichen. 

Die innere Bejahung des Systems der Marktwirt-
schaft ist der entscheidende Faktor gegen alle Ba-
zillen östlicher oder sonstiger Prägung, die es ge-
fährden könnten. 

Kein Mensch in dieser Koalition denkt daran, die 
Wirtschaft zu überfordern, weil wir alle wissen, daß 
ihre Leistungsfähigkeit nicht nur die Grundlage un-
seres materiellen Wohlstandes ist, sondern genauso 
die Grundlage für unsere Sozialleistungen und die 
Grundlage für unsere politische Position und unsere 
politischen Möglichkeiten im internationalen Ge-
schehen ist. Wir können uns die Leistungsfähigkeit 
jedoch nur erhalten und auch in dem erforderlichen 
Umfang weiter steigern, wenn wir allen Beteiligten 
die Chance zu entsprechender Mitwirkung geben. 

Das sind die Grundlagen und der Hintergrund, vor 
dem wir Freie Demokraten das neue Betriebsver-
fassungsgesetz mit sehen und verstanden wissen wol-
len. Es ist kein Geheimnis und wir machen keinen 
Hehl daraus, daß zwischen den Koalitionspartnern, 
der SPD und FDP, unterschiedliche Auffassungen 
über die Wege bestanden, auf dem die Ziele am 
besten zu erreichen sind. Abgesehen davon ist es 
auch kein Geheimnis, daß innerhalb der Opposition 
der Spannungsbogen vom Arbeitnehmerflügel bis 
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zum Wirtschaftsrat weiter reicht als das Spannungs-
feld innerhalb der Koalition. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben innerhalb der Koalition einen fairen Kom-
promiß geschlossen, einen Kompromiß, der besser ist 
als das, was die Opposition allein oder mit einem 
Partner zustande gebracht hätte. Wir haben dabei als 
Freie Demokraten auf folgende Punkte besonderen 
Wert gelegt, erstens auf eine Klarstellung und eine 
klare Aufgabentrennung von Betriebsrat und Ge-
werkschaft. Der Betriebsrat ist und bleibt der zentrale 
Ort der innerbetrieblichen Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer. Er ist den Gewerkschaften weder zuge-
ordnet noch untergeordnet. Die Gewerkschaften ha-
ben als legitime Vertreter ihrer Mitglieder überall 
dort ein Vertretungsrecht, wo es ihre Mitglieder 
wünschen, und ein Initiativrecht, und zwar in mittel-
barer Form über ihre Mitglieder, über den Betriebs-
rat, über das Arbeitsgericht vor allem in den Fällen, 
wo keine Betriebsratspraxis oder kein Betriebsrat 
im Sinne des Gesetzes vorhanden ist. Es ist daher 
einfach falsch, wenn behauptet wird, die Unterneh-
men würden nunmehr einer Fremdbestimmung von 
außen durch unmittelbare Einwirkungsmöglichkei-
ten der Gewerkschaften unterworfen. Das neue Ge-
setz ist nicht auf Konfrontation oder Beherrschung 
des einen durch den anderen angelegt, sondern auf 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. Diese kann al-
lerdings nur bei gutem Willen aller Beteiligten funk-
tionieren, sonst hilft auch das beste Gesetz nichts. 

Zweitens, der Kreis der leitenden Angestellten 
wird funktionsgerecht umschrieben und erhält eine 
rechtliche Stellung, die seinen Aufgaben und seinem 
Selbstverständnis entspricht. 

(Abg. Dr. Becker [Mönchengladbach] : Das 
glauben Sie doch selber nicht!) 

Die Vorlage ist in der vorgelegten Fassung ein 
Kompromiß. Sie hält die Wege für die leitenden 
Angestellten im Sinne ihrer eigenen Zielsetzung 
offen und ist insgesamt betrachtet besser als das, 
was die Opposition mit allen Einwirkungsmöglich-
keiten von außen den leitenden Angestellten ange-
boten hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Drittens. Das Gesetz soll nicht gegen den Willen 
des Gesetzgebers in seinem Inhalt durch die Hinter-
tür von Tarifverträgen geändert werden. Es ist da-
her gegenüber dem Vorentwurf eine Klarstellung 
erfolgt, die tarifliche Regelungen nur insoweit zu-
läßt, als sie im Gesetz im Einzelfalle konkret ange-
sprochen sind. 

Viertens, die Koalitionsfraktionen haben auf An-
trag der FDP in den abschließenden Beratungen ein 
absolutes parteipolitisches Betätigungsverbot für Be-
triebsrat und Arbeitgeber im Betrieb in das Gesetz 
aufgenommen, obwohl beide Koalitionspartner ur-
sprünglich bereit waren, eine begrenzte Betätigungs-
möglichkeit, die das Betriebsgeschehen nicht beein-
trächtigt, zuzulassen, um vor allem den demokra-
tisch gesinnten Arbeitnehmern die Möglichkeit zu 
geben, in legaler Form den radikalen Kräften von 
rechts- und linksaußen in der Agitation zu begegnen. 

Fünftens, die Einigungsstellen sind das Ergebnis 
neuer Mitbestimmungsrechte in personellen und so-
zialen Angelegenheiten und der neuen Rechte, die 
den einzelnen und seinen Arbeitsplatz unmittelbar 
berühren. Überall dort, wo es um mitmenschliche 
Beziehungen geht und um den Versuch, auf gesetz-
lichem Wege Möglichkeiten zur Lösung von Kon-
flikten aufzuzeigen, besteht die Gefahr, daß ein-
zelne in überzogener Rechthaberei versuchen, diese 
Rechte zu mißbrauchen. Wir hatten heute teilweise 
zu unserem Bedauern den Eindruck, daß die Oppo-
sition geradezu versuche, solche Konflikte herbei-
zubeschwören. Vielleicht wollte sie sich bestimmten 
Kreisen damit gefällig erweisen. Der Wirtschaft hat 
sie damit keinen guten Dienst geleistet. Die Eini-
gungsstellen sind keine Zwangsschlichtungsinstanz; 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

das möchten wir eindeutig feststellen. Wir Freien 
Demokraten haben mit darauf gedrungen, daß eine 
Klarstellung im Text gegenüber solchen Behauptun-
gen erfolgt und daß auch überall dort, wo es um 
materielle Ansprüche geht, der Rechtsweg wie bis-
her unmittelbar offensteht. 

Ein Gesetz ist so gut und so schlecht wie die Mög-
lichkeiten, die es bietet, zur Anwendung gelangen. 
Auch der Gesetzgeber kann nicht darauf verzich-
ten, ein gewisses Vertrauen in die Vernunft der Be-
teiligten zu setzen, wenn er die Chance bietet, mög-
liche Konflikte sachgemäß auszutragen. Darum geht 
es und um nichts anderes. Ohne entsprechende Ven-
tile können Konflikte zu unerwarteten Reaktionen, 
speziell in der Wirtschaft, zu wilden Streiks führen, 
mit denen allen Beteiligten zuletzt gedient wäre. 
Ich glaube, auch das sollte einmal in aller Ruhe und 
Unvoreingenommenheit bedacht werden, wenn wir 
vor der Verabschiedung dieses Gesetzes stehen. 

Sechstens. Gegen die Regierungsvorlage ist der 
Einwand erhoben worden, sie sei zu perfektio-
nistisch, führe zu überflüssiger Bürokratie und er-
zeuge damit nicht nur überflüssige Kosten, sondern 
störe auch die betrieblichen Abläufe. 

Soweit nicht nur solche pauschalen Urteile erfolgt 
sind, sondern im Einzelfall sachgemäße alternative 
Regelungen vorgeschlagen wurden, haben wir uns 
entsprechenden Argumenten nicht verschlossen. Wir 
Freien Demokraten waren gewillt, zu einem inhalt-
lich möglichst klaren und verwaltungsmäßig mög-
lichst praktikablen Gesetz beizutragen. Auch hier 
ist in fairer Abstimmung mit dem Koalitionspartner 
einiges geändert worden, durch das das Gesetz nach 
unserer Auffassung gewonnen hat. 

Ich möchte nur beispielhaft folgendes erwähnen: 
die Festsetzung überschaubarer Größen beim Be-
triebsrat, beim Wirtschaftsausschuß, beim Gesamt-
betriebsrat; die Klarlegung in verschiedenen Punk-
ten, daß durch den Betriebsrat bei der Durchführung 
seiner Rechte die Intimsphäre des einzelnen Be-
schäftigten nicht durch Möglichkeiten der Einsicht 
in Unterlagen verletzt wird, die mit seinem Be-
schäftigungsverhältnis nicht unmittelbar zu tun 
haben; die Regelung der Betriebs- und Abteilungs-
versammlungen in einer bedarfsgerechten Weise; 
die Sitzungsvorschriften für den Wirtschaftsaus- 
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schuß — um nur einige Beispiele zu nennen, die 
aus dem Vergleich der Regierungsvorlage und der 
Ausschußbeschlüsse zu entnehmen sind. 

In das Gesetz sind auch zahlreiche weitergehende 
Vorschläge der Opposition eingegangen. Ich darf 
nur auf folgende Punkte hinweisen: 1. die weiter-
gehende Regelung des Kündigungsschutzes, die in 
bestimmten Fällen eine Kündigung bis zu einer 
gerichtlichen Entscheidung aufschiebt; 2. die weiter-
gehende Verpflichtung zur Erstellung von Sozial-
plänen bzw. zu entsprechenden Maßnahmen bei Be-
triebsänderungen; 3. die Auflage an den Arbeit-
geber, für die Arbeit des Betriebsrates nicht nur 
räumliche und sächliche Mittel, sondern auch Büro-
personal zur Verfügung zu stellen; 4. eine weiter-
gehende bezahlte Freistellung für Betriebsräte, die 
erstmals in ein solches Amt gewählt worden sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der 
Opposition, Sie werden wohl kaum behaupten wol-
len, daß dieses alles nebensächliche Dinge seien, 
die wir im Ausschuß mitgetragen haben. Wir wollen 
Ihnen nicht verhehlen, daß uns die Zustimmung zu 
diesen weitergehenden Änderungen nicht leichtge-
fallen ist, zumal es sich nicht nur um soziale Anlie-
gen handelt, sondern um Kostenfaktoren, die im 
Einzelfall zu Buche schlagen können. Wir haben sie 
mit Ihnen beschlossen, weil wir der Meinung waren, 
daß wir mit Ihnen gemeinsam einen Kompromiß 
erarbeiten sollten, der vom ganzen Hause getragen 
werden kann. Es ist also keineswegs so, daß wir 
uns bestimmten Argumenten prinzipiell vorschlos

-

sen hätten. 

Nur eines, meine Damen und Herren von der 
CDU/CSU: war wir von den Vorschlägen der Oppo-
sition für sinnvoll und unter Umständen auch für 
besser ansehen oder was wir als gerade noch ver-
tretbar ansehen, dies müssen wir selbst entschei-
den, und dies können wir uns von Ihnen nicht vor-
schreiben lassen! 

(Abg. Dr. Becker [Mönchengladbach] : War

-

um haben Sie denn alle Anträge abge

-

lehnt?) 

Der Vorwurf, der Gesetzentwurf sei durchge-
peitscht worden, ist unberechtigt. Selten ist ein Ge-
setz so intensiv beraten und vorbereitet worden 
wie dieses. Das beweisen die Ausschußsitzungs-
protokolle. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Diskussion und die Grundlagen dafür sind 
seit Jahren durch frühere Gesetzentwürfe von CDU, 
SPD und FDP bekannt. Diejenigen, die diese Dis-
kussionen bis zur dritten Lesung verschlafen haben, 
dürfen dies der Regierung und der Koalition nicht 
zum Vorwurf machen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die notwendige unternehmerische Entscheidungs-
freiheit wird nicht bestritten. Das Gesetz greift mit 
seinen neuen Mitbestimmungsregelungen in den 
eigentlichen wirtschaftlichen, unternehmerischen 
Entscheidungsbereich nicht ein. Es sind die personel-
len und sozialen Angelegenheiten und die sozialen 
Folgen aus wirtschaftlichen Entscheidungen, die im 

Mittelpunkt des Gesetzes stehen, und zwar sowohl 
im Hinblick auf die Individualrechte des einzelnen 
als auch im Hinblick auf die Rechte seiner Vertre-
tung, d. h. des Betriebsrates. Insofern ist das neue 
Betriebsverfassungsgesetz nichts anderes als der 
Versuch, die notwendige unternehmerische Entschei-
dungsfreiheit für ein erfolgreiches Wirtschaften im 
Sinne aller Beteiligten und die sozialen und perso-
nellen Belange des einzelnen miteinander in Ein-
klang zu bringen. 

Es ist der Wirtschaft nicht damit gedient, wenn 
der wirtschaftliche Erfolg auf Kosten der mensch-
lichen Substanz errungen wird, und es ist dem ein-
zelnen nicht damit gedient, wenn über ein überzoge-
nes Anspruchsdenken und einen sozialen Perfek-
tionismus die Basis für eine gesunde wirtschaftliche 
Entwicklung gefährdet wird, weil die finanzielle 
Leistungskraft überfordert wird. 

Wenn wir die verschiedenen Gesetzesvorlagen 
der Regierung und der Opposition und die Fassung 
nach den Ausschußbeschlüssen betrachten, hätten 
an sich alle Parteien Grund, diesem Gesetz ihre Zu-
stimmung zu geben. Wenn die Oopposition ihre Po-
litik der Konfrontation und des Neins fortsetzen 
will, ist es ihre Sache. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wer hat denn 
nein gesagt?) 

Dieses Gesetz ist das Angebot zu mehr, zu bes-
serer und intensiverer Zusammenarbeit. Dieses An-
gebot birgt auch das Risiko eines Mißbrauchs in 
sich; wir wissen das. Aber dieses Risiko ist überall 
dort vorhanden, wo die entscheidenden Dinge von 
der Vernunft und dem Vertrauen aller Beteiligten 
abhängen. Möglicherweise ist dies bei den Koali-
tionsfraktionen größer als bei der Opposition. 

Die FDP-Bundestagsfraktion wird diesem Gesetz 
zustimmen mit den Klarlegungen und Klarstellun-
gen, die ich hier namens meiner Fraktion noch ein-
mal deutlich heraustellen durfte. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Barzel. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und meine Herren! Entgegen dem Appell, 
den wir am 21. Oktober von dieser Stelle aus er-
hoben haben, hat die Koalition sich hier heute mit 
gebundener Marschroute verhalten. Wir erlebten 
eine Abstimmungsmaschine. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Wir erlebten die weitgehende Sinnlosigkeit des 
Argumentierens. 

Wir haben einige sehr interessante Nein der 
Koalition gehört, die sicher in der kommenden 
öffentlichen Debatte noch ihre Rolle spielen wer-
den. Wir halten fest — mit dem Blick auf diese Seite 
des Hauses, daß z. B. in Sachen der leitenden An-
gestellten hier heute ein Ansatz, ein erster Schritt 
möglich und nötig gewesen wäre —, was immer 
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man später hätte verbessern können. Wir waren 
offen in dieser Frage. Sie haben diesen Ansatz zu-
gemacht und ihn verhindert. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Kollege Spitzmüller, Ihre Erklärung von 
eben nimmt das nicht weg. Das ist eine Absichts-
erklärung für irgendeine ungewisse Zukunft. Aber 
hier wird gehandelt, und hier wird abgestimmt; 
und hier haben Sie nein gesagt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir haben durch unseren Entwurf und auch durch 
unsere Anträge zur zweiten Lesung unsere Konzep-
tion hier vertreten. Jedermann, der sich ein sach-
liches Urteil bilden will, kann dies nun tun. Er weiß 
damit, wie diese Vorlage, die heute zur Verab-
schiedung in dritter Lesung ansteht, bei anderen 
Mehrheitsverhältnissen hier ausgesehen hätte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das sind die Fakten, meine Damen und Herren. 

Die Koalition hat alle unsere Anträge, die auf 
einer einheitlichen Konzeption beruhten, abgelehnt. 
Sie hat das getan, was man uns in den Bänken 
schon sagte, als wir unseren Entwurf einbrachten, 
einen Entwurf, der ja — entgegen der lauten Propa-
ganda, wie auch die Sachverständigenberatung er-
geben hat — in vielen Punkten sehr viel fortschritt-
licher, sehr viel moderner, sehr viel inhaltsreicher 
als der der Koalition war. Damals haben auch die 
führenden Sprecher der Koalition uns gesagt, man 
würde hier die „Rosinen" herauszunehmen sich 
bemühen. Das schafft natürlich für eine Gesetz-
gebung, wenn sie nicht am Schluß dann wirklich zu 
einem Kompromiß führt, eine sehr komplexe und 
sehr schwierige Situation, wie jedermann weiß, der 
irgendwann in einem Parlament mit Integration po-
litischer Gruppen zu tun hat. 

Wir möchten zunächst daran erinnern, daß es in 
der Bundesrepublik Deutschland mehr Mitbestim-
mung gibt als irgendwo sonst in der Welt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir erinnern dabei erstens an die Mitbestimmung 
bei Kohle und Stahl, zweitens an das Betriebsverfas-
sungsgesetz, drittens an das Personalvertretungs-
gesetz, viertens an das Tarifvertragsgesetz und 
fünftens an die Selbstverwaltung in der Sozialver-
sicherung. Dies alles gibt es nirgendwo sonst in der 
Welt. Dies alles waren Initiativen der Union, dies 
alles ist getragen von dieser Union. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU. — 
Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern]: Die Linke 
hat ein schlechtes Gedächtnis! — Zurufe 

von der SPD.) 

Wir haben dann 	 übrigens in einer Verabredung 
mit Ihnen (zur SPD) in der vorigen Periode — eine 
Sachverständigenkommission unter dem Vorsitz 
des Professors Biedenkopf gehabt. Ich kann mich 
eines Eindrucks nicht erwehren: Als ein Abgeord-
neter dieses Hauses, der nicht dem zuständigen 
Ausschuß angehört und trotzdem zu der Sache wohl 
etwas sagen darf, ist man darauf angewiesen, die 

Vorlagen zu lesen; man kann gelegentlich auch die 
Ausschußprotokolle einsehen, auf jeden Fall den 
Schriftlichen Bericht. Wenn ich mir den Schriftlichen 
Bericht ansehe, kann ich nicht sagen, daß die Argu-
mentation, die in dem Gutachten von Professor 
Biedenkopf vorliegt, z. B. in der Sache des soge-
nannten objektiven Mannes, des elften oder wie 
immer Sie das nennen, voll verarbeitet sei. Ich 
glaube, auch die Debatte des heutigen Tages hat 
diese Argumente, ,die dort in dem Gutachten stehen, 
nicht voll ausgeräumt. 

Ich räume ein, daß die Einigungsstelle an objek-
tive Kriterien gebunden ist. Ich räume auch ein, daß 
es einen Rechtsweg gibt; das ist gar keine Frage. 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
erlauben Sie mir doch eine persönliche Bemerkung: 
Manche in diesem Hause erinnern sich daran, und 
zwar auf beiden Seiten in den verschiedenen Kom-
binationen. In der Kombination, als wir (zur FDP) 
zusammen waren, gab es einmal eine Idee von wich-
tiger Seite: man nannte das, die Tarifvertrags-
hoheit zu „objektivieren", 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

d. h. einzuwirken. Ich habe damals gesagt, dafür sei 
ich grundsätzlich nicht zu haben. Ich erinnere daran 
manche Kollegen dieses Hauses, mit denen ich da-
mals im Wirtschaftspolitischen Ausschuß saß. 

Oder: ich erinnere diese Seite des Hauses (zur 
SPD) an etwas. Da gab es doch im Zusammenhang 
mit der Notstandsgesetzgebung alle möglichen For-
derungen, gewerkschaftliche Dinge in ein Gesetz zu 
schreiben; 

(Abg. Lücke [Bensberg] : Sehr richtig!) 

und ich habe Ihnen damals gesagt, dies sollte man 
nicht tun, denn aus der Gewerkschaftsgeschichte er-
gebe sich, daß mit gutem Grund der Freiheits-
raum dieser Organisation, die unentbehrlich ist, 
doch nicht durch den Gesetzgeber eingeschränkt 
werden sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Da müssen Sie, meine Damen und Herren schon ver-
stehen, daß ich dann in der Frage der Einigungsstelle 
eine Hemmung habe. Ich räume doch ein, daß sie 
besser ist, als sie ursprünglich in Ihrem Entwurf war. 
Aber sie ist jetzt so hypertroph, sie wird so oft 
angewandt, die Ausnahme wird zur Regel, daß ich 
die Sorge habe, hier könnte sich etwas kristallisie-
ren — es muß ja nicht —, was nicht das ist, was wir 
mit sozialer Partnerschaft meinen. Zu dieser gehört 
die Freiheit und damit auch der Zwang, sich selbst 
zu einigen, weil es keinen drüber gibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das, meine Damen und Herren, ist doch ein Argu-
ment. 

Wir haben hier in diesem Hause im Jahre 1952 
das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet. Dieses 
Gesetz ist damals, als die Verhältnisse umgekehrt 
waren — diese Seite des Hauses war in der Oppo-
sition — von Ihnen, von der SPD, nicht mitgetragen 
worden. Niemand hat damals etwas gesagt, Sie 
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stimmten nur mit Nein, weil Sie Opposition seien; 
oder Sie stimmten mit Nein, weil Sie etwa gegen 
Betriebsräte seien. Sondern jedermann hat zugege-
ben: Hier gab es keine volle Einigung über den 
besten Weg zu einem gemeinsam verfolgten Ziel. 
So war dies 1952. Deshalb, meine Damen und 
Herren, sollte auch diesmal niemand versuchen, 
etwa das Urteil das wir hier finden, draußen wider 
die bessere Einsicht propagandistisch zu verzerren. 
Das würde sich außerdem gegen die Autoren selbst 
wenden, denn unsere Mitbürger — vor allem im 
Betrieb — wissen, wem sie seit 20 Jahren welche 
Mitbestimmungsrechte verdanken und welche nicht. 
Damit dies völlig klar ist! 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen bei 
der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich will die Debatte 
nicht aufnehmen, die wir, wenn ich mich recht er-
innere, im Januar 1969 hatten. Damals haben wir 
davor gewarnt, etwa die Idee zu entwickeln, das 
„Modell Staat° nun direkt auf das Modell Unter-
nehmen oder Wirtschaft zu übertragen, weil dies 
natürlich dann weniger Mitbestimmungsrechte be-
deutete. Aber wo gibt es eigentlich hier bei uns, in 
diesem staatlichen Bereich, so etwas wie jene 
Hintertür, durch die am Schluß einer auf Bestellung 
einer Instanz an Stelle von uns allen entscheidet? 
Ich möchte auch die damalige Debatte nicht in Er-
innerung rufen. Ich weiß, daß ich damals, weil wir 
eine andere Konstellation hatten, eine brausende 
Zustimmung Ihrer Seite (zur SPD) hatte lesen 
Sie das Protokoll nach —, als ich sagte, Mitbestim-
mung sei ein positives Zeitgefühl, und man müsse 
ihm funktionsgerecht Ausdruck geben. Das kann 
keiner bestreiten; wer Gegenteiliges sagt, handelt 
wider die Fakten. 

Unsere Konzeption zu der Fage, die heute zur 
Verabschiedung ansteht, wurde vor allem in sieben 
Punkten von der Koalition nicht akzeptiert. 

Erstens. Wir wollen — das gilt auch für die Zu-
kunft — die Rechte der einzelnen Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz und im Betrieb verbessern. 

Zweitens. Wir wollten und wir wollen im In-
teresse der Durchsichtigkeit — man muß eigentlich 
modern sagen: der Transparenz, damit man ver-
standen wird — der Vorgänge und im Interesse der 
Verbesserung der Mitbestimmung des einzelnen 
Arbeitsgruppensprecher wählen, welche zu einem 
verbesserten Miteinander, zu mehr Kommunikation, 
Austausch und Informationsfluß auch zwischen 
Arbeitnehmern und Betriebsräten beitragen. 

(Zuruf von der SPD: Keine Ahnung! — 
Heiterkeit bei der SPD.) 

Wir wollen drittens den leitenden Angestellten 
eigene Sprecherausschüsse geben. Wir wollen vier-
tens einen besseren Schutz der Minderheiten und 
der Gruppen. Wir wollten fünftens, daß der Wirt-
schaftsausschuß zu einer Stätte vertrauensvoller 
Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unter-
nehmer werden und paritätisch besetzt sein sollte. 
Sechstens wollen wir, entsprechend den Prinzipien 
der Partnerschaft und der Mitbestimmung, den 
Zwang zur Einigung auch im Betrieb erhalten, ihn  

nur notfalls, also im Ausnahmefall, ersetzen und 
nicht etwa an dieser Stelle durch die Hintertür 
Fremdbestimmung oder gar ein autoritäres Element 
hereinlassen. 

(Zuruf von der SPD: Ideologie!) 

Wir wollen siebentens die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer im Unternehmen, die jetzt nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz ein Drittel beträgt, auf 
ein Verhältnis von 7 :5 verbessern. 

(Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Diese sieben Punkte haben Sie, meine Damen und 
Herren, abgelehnt. Sie sind für uns besonders wich-
tig. Bei den meisten anderen Vorschriften haben wir, 
wie Sie gesehen haben, mit Ja gestimmt. 

So kommen wir zu folgender Würdigung: Wir 
halten zunächst fest, daß der ursprüngliche Entwurf 
der Koalition, der — so war es zu lesen und so war 
es hier im Hause bei der ersten Lesung zu hören — 
die  Parteipolitisierung der Betriebe vorsah, ent-
gegen Ihrer Absicht in diesem Punkt nicht aufrecht-
erhalten werden konnte. Wir freuen uns, daß das 
nach unserer Erklärung, die mein Freund Ruf heute 
morgen in der Generalaussprache zur zweiten Le-
sung zitiert hat, gestrichen worden ist. 

Wir erkennen die Verbesserungen des Entwurfs 
an, die wir im Laufe dieser Debatte konkret bezeich-
net und denen wir auch zugestimmt haben. Zu-
gleich bedauern wir, daß die Koalition eine Ver-
ständigung noch nicht gesucht hat. Die parlamenta-
rische Lage ist für uns so, daß einige Vorschläge — 
wer wollte dies leugnen? — berücksichtigt worden 
sind, was wir positiv würdigen; daß aber anderer-
seits wichtige Punkte unserer Konzeption — ich habe 
sie soeben genannt — abgelehnt worden sind, und 
zwar ohne Argumentation, was wir negativ ver-
merken. 

Bei dieser Lage nimmt sich die Union, die in der 
Tradition von über 20 Jahren Parlamentarismus 
steht, nicht etwa das zum Vorbild, was wir heute 
morgen — ich kann es nicht anders sagen — an 
Krampf z. B. hinsichtlich der leitenden Angestellten 
auf Seiten der Koalition erlebt haben. Das ist nicht 
unser Vorbild. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Denn, meine Damen und Herren, es kann doch gar 
nicht anders sein, als daß in solchen Fragen nicht 
alle zur gleichen Schlußwürdigung kommen. 

(Abg. Katzer: Sehr gut!) 

Deshalb sollte man im Interesse des Parlaments und 
auch im Interesse der jungen Menschen, um die wir 
miteinander für diesen Staat und seine Grundord-
nung ringen, 

(Oh-Rufe bei der SPD) 

nichts vertuschen wollen, sondern das auf den Tisch 
legen, was hier zu sagen ist. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe 
von der SPD.) 

Zu unserer Tradition gehört es, das zu respektieren, 
und zu unserer Tradition gehört nicht das, was sich 
heute auf einer Seite des Hauses bei einer nament- 
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lichen Abstimmung an sichtbarem Druck hier ereig-
net hat. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich halte also fest: Unser Gesetzentwurf und un-
sere Anträge zur zweiten Lesung wie unsere Hal-
tung in dieser machen deutlich, wie dieses Gesetz 
aussehen würde, wenn die Union hier die Mehrheit 
hätte. 

(Lachen bei der SPD.) 

-- Ja, meine Damen und Herren, das sind die Tat-
sachen. Glauben Sie, wir reden jetzt hier gegen un-
sere Meinung, damit Sie zu dieser Stunde was zum 
Lachen haben?! Machen Sie dies ruhig, meine Damen 
und Herren! 

Wir sehen auch 	wollen hier aber niemandem 
vorgreifen —, daß dieses Gesetzgebungsverfahren 
heute noch nicht beendet ist. So sagen wir heute 
aus den genannten Gründen mit überwiegender 
Mehrheit nein zu dieser Vorlage. 

(Zuruf von der SPD: Was heißt „mit über -
wiegender Mehrheit"?) 

— Warten Sie es doch bitte ab! Und wenn ich hier 
etwas sagen darf: Der Kollege Wehner hat neulich 
in einer Debatte — ich habe da gut zugehört — ge-
sagt, ich müsse vielleicht das eine oder andere noch 
lernen. Das ist ganz sicher. Aber eines, meine Damen 
und Herren, werden Sie, falls Sie Volkspartei wer-
den wollen, noch lernen müssen, nämlich den Respekt 
vor der Meinung aller. Das aber geht nicht im Kom-
mandoton, meine Damen und Herren. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der CDU/ 
CSU. — Zurufe von der SPD.) 

Wir glauben, daß ein Gesetzgeber sich immer auch 
die Frage stellen muß — die jedermann aus der 
Rechtsgeschichte kennt —, ob und wie eine Gesetz-
gebung und eine darüber entstehende Kontroverse 
etwa paßt in eine Zeit und in eine politische Land-
schaft. Ich meine, Herr Bundeskanzler, es wäre einer 
Anstrengung wert gewesen, in der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Lage, die durch Sorgen um den Ar-
beitsplatz, durch anhaltende Preissteigerungen, 
ein immer größeres Loch in den öffentlichen Finan-
zen und durch vielleicht bevorstehende Streiks ge-
kennzeichnet ist, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Unruhe bei 
der SPD) 

in einer Lage, in der, meine Damen und Herren, wir 
ganz sicher — und dies bestreitet keiner — in einer 
Periode zu geringer öffentlicher und privater Inve-
stitionen sind — gering auch deshalb, weil hier 
zuviel Ungewißheit verbreitet wird —, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

es wäre ganz sicher gute Staatskunst gewesen, zu 
versuchen, diese Gesetzgebung — und dies war doch 
möglich — 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

einvernehmlich durch gegenseitige Kompromisse in 
diesem Hause zu verabschieden. 

(Zuruf von der SPD: Nichts vertuschen!) 

Meine Damen und Herren, zur Entscheidung 
steht, wie wir meinen, nicht eine große Reform, steht 
auch nicht ein Gesetz über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen, wie wir 
es gewünscht haben und wie es unsere Initiative 
war, sondern lediglich ein Gesetz zur Änderung des 
Betriebsverfassungsgesetzes, so, wie es die Koalition 
gewünscht hat. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Die Koalition sah sich und sieht sich nicht imstande, 
die Mitbestimmungsfrage im Unternehmen zu lösen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Anders als 1952 wird diese Frage hier in diesem 
Gesetz nicht geregelt; sie wird ausgeklammert. 

(Abg. Katzer: So ist es!) 

Und hier ist interessant, meine Damen und Herren, 
wie die Koalition diese Ausklammerung begründet. 
Nach dem Ausschußbericht sagt sie, die Diskussion 
dieser Frage sei „nicht abgeschlossen". Die Frage 
ist: Wo ist sie nicht abgeschlossen, oder wo und 
durch wen hat sie nicht abgeschlossen werden kön-
nen? Denn diese Begründung berührt doch merk-
würdig, weil jedermann in Deutschland und jeder-
mann der Betroffenen inzwischen die Parteitagsbe-
schlüsse aller drei, aller vier in diesem Hause ver-
tretenen Parteien kennt. Aber der Unterschied ist 
offenkundig. Wir haben vor den Wahlen gesagt: 
wir prüfen Biedenkopf, machen dann einen Parteitag 
und legen das, was der Parteitag vorlegt, nach Ge-
sprächen mit der CSU in der gemeinsamen Fraktion 
vor. Der Unterschied ist: unser Parteitagsbeschluß 
vom Januar kann hier heute Wirklichkeit werden. 
Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Gar so schlecht, wie dieser Beschluß heute von den 
Rednern der Koalition gemacht worden ist, kann er 
doch nicht sein. Denn immerhin, so berichtet der 
Ausschuß, habe dieser mit Mehrheit anerkannt — 
ich zitiere —, „daß die CDU/CSU-Vorlage gewisse 
Verbesserungen im gesellschaftsorganisatorischen 
Bereich enthalte und eine zahlenmäßige Erhöhung 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vorsehe." Trotz-
dem ist dieser jetzt mögliche Fortschritt in Richtung 
auf mehr Mitbestimmung im Unternehmen am ge-
schlossenen Nein der Koalition gescheitert. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Dies, meine Damen und Herren, halten wir ebenso 
fest wie die Tatsache, daß die anderen Parteien die-
ses Hauses zwar auf ihren Parteitagen Beschlüsse 
fassen und damit in der Öffentlichkeit werben und 
in den Betrieben werden, aber hier im Hause, wo das 
verwirklicht werden könnte, nicht nur auf entspre-
chene Anträge verzichten, sondern sogar darauf 
verzichten, in der Richtung ihrer Parteitagsbe-
schlüsse wenigstens anderen Anträgen zuzustimmen. 
Das, meine Damen und Herren, ist die Realität. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nun haben wir ja auf diesem Gebiet noch einiges 
zu erwarten. Wir können heute in der Presse lesen, 
daß der verehrte Kollege Wischnewski schon mit-
teilt: Wir werden zwar einen Parteitag haben, aber 
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das wird die Koalition und die praktische Politik 
nicht berühren. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der CDU/CSU: Schöne Demokraten sind 

das!) 

Meine Damen und Herren, das halten wir hier fest: 
auf der einen Seite Parteitagsbeschlüsse, über die 
man dann hier abstimmen kann, auf der anderen 
Seite Parteitagsbeschlüsse zu wessen Disposition? 
Ich weiß es nicht. Und das gerade in Sachen einer 
Mitbestimmungsdebatte! Meine Damen und Herren, 
Sie verkürzen doch damit die Mitbestimmungsrechte 
der Wähler und Ihrer eigenen Mitglieder. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der CDU/ 
CSU. — Abg. Wehner: Sie waren schon 

besser, Herr Barzel!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Professor Dr. 
Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Für die sozialdemokratische 
Fraktion gebe ich folgende Erklärung ab. Erstens. 
Herr Dr. Barzel macht den Versuch, mit Taktik von 
der inneren Zerrissenheit seiner Fraktion abzulen-
ken. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lachen bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. Marx 
[Kaiserslautern] : Da lacht selbst die Linke!) 

Herr Barzel will durch den Hinweis auf seine Erklä-
rung vom 21. Oktober der Koalition den Schwarzen 
Peter einer totalen Konfrontation zuschieben, 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Das ist 
doch Kitsch! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

indem er behauptet, wegen zementierter Koalitions-
abreden hätten Argumente und Anträge der Oppo-
sition von vornherein keine Chance gehabt. Das 
entspricht nicht den Tatsachen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die CDU hat nämlich am Schluß der Ausschußbera-
tungen erklärt: Die SPD und FDP haben sich — ich 
zitiere — „in zahlreichen und wesentlichen Punkten 
dem CDU/CSU-Entwurf angeschlossen." 

Wenn Herr Dr. Barzel die Ablehnung der heutigen 
Oppositionsanträge als Begründung für die negative 
Schlußabstimmung des größten Teils seiner Fraktion 
benutzt, so ist das ein politisches Manöver; 

(Beifall bei den Regierungsparteien — 
Lachen bei der CDU/CSU) 

als gewiegter Kenner des parlamentarischen Sy-
stems weiß Herr Dr. Barzel ganz genau, daß, nach-
dem die Koalition bereits in den Ausschußberatun-
gen in 21 wichtigen Punkten die Oppositionsvor-
schläge übernommen hat, die Möglichkeiten des 
Entgegenkommens der Koalition erschöpft waren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lachen bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, wenn die CDU/CSU 
heute dennoch zahlreiche Abänderungsanträge stell-
te, so auch deshalb, weil sie hoffte, dadurch über 
ihre internen politischen Schwierigkeiten hinwegzu-
kommen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das war eine Fehlspekulation; denn die Erklärung 
von Herrn Dr. Barzel hat gezeigt, daß das politische 
Dilemma der CDU/CSU-Fraktion nicht beseitigt ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Hierfür ein dokumentarisches Beispiel. Die Mittel-
standsgruppe der CDU/CSU bezeichnet in einem 
Rundschreiben den Gesetzentwurf in der vorliegen-
den Fassung als einen — ich zitiere — „kollekti-
vistisch-sozialistisch geprägten Regelungsversuch". 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU schließt da-
gegen ihr Rundschreiben mit folgender Erklärung: 
„Insgesamt läßt sich sagen, daß sich die Vorstellun-
gen der CDU/CSU-Fraktion im Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu einem sehr hohen Prozent-
satz durchgesetzt haben." 

(Abg. Wehner: Hört! Hört! — Beifall und 
Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 

Wenn die CDU/CSU jetzt durch ihren Fraktionsvor-
sitzenden erklären läßt, sie würde den Gesetzent-
wurf überwiegend ablehnen, so bestätigt das eine 
Erfahrung: geht es nämlich um die politische Ent-
scheidung, dann hat die Arbeitnehmergruppe in der 
CDU/CSU wenig zu bestellen. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Zweitens. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr 
hat die CDU/CSU das Vorschaltgesetz für die heu-
tige Vorlage, das Gesetz über die Verlängerung 
der Amtszeit der Betriebsräte, abgelehnt. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Die CDU/CSU hoffte damals, daß die sozial-liberale 
Koalition in der Frage der Betriebsverfassung un-
einig sei und deshalb keinen Gesetzentwurf zustande 
bringen würde. Dabei verstieg sich Herr Kollege 
Katzer unter lebhaftem Beifall seiner Fraktion zu 
der Behauptung, die Koalition müsse bei der Be-
triebsverfassung einen Offenbarungseid ablegen. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr! — Heiterkeit 
bei der SPD.) 

Die CDU/CSU hat sich politisch verkalkuliert; 
denn heute bei Verabschiedung des neuen Betriebs-
verfassungsgesetzes ist die Stunde gekommen, in 
der die CDU/CSU vor dem Bundestag und damit vor 
aller Öffentlichkeit den Offenbarungseid der inne-
ren Zerstrittenheit leisten muß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Drittens. Dieses Gesetz schafft Neuregelungen für 
Bereiche, in denen naturgemäß Interessengegen-
sätze bestehen. Das war schließlich auch der Grund, 
weshalb sich die CDU/CSU in den Jahren, in denen 
sie den Bundeskanzler und den Arbeitsminister 
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Dr. Schellenberg 
stellte, nicht an die Neugestaltung der Betriebsver-
fassung herangewagt hat. 

Die Koalitionsparteien haben bereits bei der 
ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs freimütig er-
klärt, daß zwischen ihnen in gesellschaftspolitischen 
Fragen manche unterschiedlichen Auffassungen be-
stehen. Ungeachtet dessen ist die sozialliberale 
Koalition in intensiver und fruchtbarer Zusammen-
arbeit zu Lösungen gelangt, die von beiden Regie-
rungsfraktionen gemeinsam getragen werden. Das 
haben die Abstimmungen des heutigen Tages unter 
Beweis gestellt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Viertens. Herr Dr. Barzel erklärte, dieses Gesetz 
sei keine Reform. Ähnliches hat er kürzlich bei der 
Sendung „Halbzeit" erklärt: Ich sehe überhaupt 
kein Werk, das den Anspruch auf den großen Na-
men „Reform" erheben kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

— Das hat er gesagt. — Meine Damen und Herren, 
dieses Gesetz wandelt unsere Arbeitswelt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Oh-Rufe von der CDU/CSU.) 

Es kann deshalb den Anspruch erheben, eine Re-
form zu sein. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Wer das leugnet, weiß nicht, was die neugeschaf-
fenen Mitspracherechte im Arbeitsleben für den 
einzelnen Arbeitnehmer bedeuten. Erstmals erhal-
ten die Arbeitnehmer durch Gesetz ein Mitbestim-
mungsrecht bei der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes. 
Erstmals stellt ein Gesetz sicher, daß die Arbeitneh-
mer bei Rationalisierung, Automation und anderen 
Betriebsänderungen vor den sozialen Folgen des 
Strukturwandels der industriellen Gesellschaft ge-
schützt sind. Erstmals erhalten die Arbeitnehmer 
durch Gesetz ein wirksames Mitspracherecht bei der 
Kündigung; das macht den Arbeitsplatz für den ein-
zelnen Arbeitnehmer sicherer. 

Dieses neue Betriebsverfassungsgesetz verbes-
sert die Stellung des Arbeitnehmers in der Gesell-
schaft von heute. Das ist eine Reform von großer 
politischer Bedeutung, gleichgültig, ob Herr Barzel 
das zugeben mag oder nicht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Fünftens. Es ist durchaus legitim, wenn bei einem 
Gesetz von einer solchen Bedeutung die Interessen-
ten und ihre Verbände versuchen, auf den Gesetz-
geber mit Meinungsäußerungen und Stellungnah-
men nachdrücklich einzuwirken. Wenig sachdienlich 
war es aber, daß sich die Repräsentanten eines 
Spitzenverbandes unserer Wirtschaft zu der Be-
hauptung hinreißen ließen, der Gesetzentwurf sei 
mit den Grundsätzen unserer freiheitlichen Wirt-
schaftsordnung unvereinbar. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört) 

Das Gegenteil ist richtig! 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Dieses Gesetz trägt der Struktur unserer Wirt-
schaftsordnung Rechnung, wie sie sich, um funk-
tionsfähig zu bleiben, im sozialen Rechtsstaat 
weiterentwickeln muß. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die unternehmerische Handlungsfreiheit wird 
auch weiterhin gewährleistet. Allerdings wird der 
Unternehmer in Zukunft mehr als bisher die so-
zialen Konsequenzen seiner Entscheidungen zu 
berücksichtigen haben. Die sozial-liberale Koalition 
ist davon überzeugt, daß eine Wirtschaft des wach-
senden Wandels zunehmend mehr Mitverantwor

-

tung der Arbeitnehmer erfordert. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dieses Betriebsverfassungsgesetz fördert die ver-
antwortungsbewußte Mitarbeit aller Arbeitnehmer 
in den Betrieben und schafft damit unabdingbare 
Voraussetzungen zur Stärkung der Leistungskraft 
unserer Wirtschaft für heute und morgen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sechstens. Diese Reform bringt mehr Mitbestim-
mung für die Arbeitnehmer auf der Ebene des be-
trieblichen Geschehens. Mitbestimmung auch im Be-
trieb ist für uns ein Gebot sozialer Demokratie. Wer 
aus politischer Überzeugung Demokratie will, muß 
versuchen, ihre Grundsätze funktionsgerecht auch 
im Bereich der Arbeitswelt zu praktizieren. Mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf bemühen wir uns, den 
Grundsätzen der Demokratie als der Lebensform, 
die der Eigenverantwortung des einzelnen und sei-
nem Recht auf persönliche Gestaltung und Entfal-
tung Vorrang gibt, auch in der harten Wirklichkeit 
industrieller Sachzwänge Geltung zu verschaffen. 
Deshalb verpflichtet dieses Gesetz alle, in gleich-
berechtigter Zusammenarbeit zur menschengerech-
ten Gestaltung des Arbeitslebens nach den Erkennt-
nissen der modernen Arbeitswissenschaft beizutra-
gen. 

Mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren, 
schaffen wir eine an Menschlichkeit orientierte Be-
triebsverfassung. 

Die Bedeutung dieses Gesetzes gebietet nament-
liche Abstimmung, die ich hiermit beantrage. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei den Re

-

gierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende der 
Aussprache. 

Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Der 
Antrag wird entsprechend unterstützt. Ich eröffne 
die Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Schlußbestimmung über das Betriebsverfas-
sungsgesetz bekannt. Mit Ja haben 266 Kollegin-
nen und Kollegen des Hauses und 12 Kolleginnen 
und Kollegen aus Berlin gestimmt. Mit Nein haben 
212 Kolleginnen und Kollegen und 9 Kolleginnen 
und Kollegen aus Berlin gestimmt. Vier Abgeord-
nete haben sich ,der Stimme enthalten. 
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Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 481 und 21 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 264 und 12 Berliner Abgeordnete 

Nein: 212 und 9 Berliner Abgeordnete 

Enthalten: 4 Abgeordnete 

Ungültig: 1 Abgeordneter 

Ja 

CDU/CSU 

Dr. Artzinger 
Blank 
Breidbach 
Franke (Osnabrück) 
Härzschel 
Hussing 
Katzer 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Krampe 
Link 
Dr. Löhr 
Mick 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Orgaß 
Varelmann 
Vehar 
Vogt 
Wawrzik 
Winkelheide 
Zink 

SPD 
Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchner 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 

Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Dr. Hupka 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 

Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinicke (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Mölle 
Müller (Mülheim) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Dr. Schiller 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschok 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmidt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 

Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Dr. Seume 
Sieglerschmidt 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Helms 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Logemann 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Nein 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Adorno 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Bremer 
Bremm 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Ehnes 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Frau Dr. Henze 
Dr. Hermesdorf (Sehleiden) 
Höcherl 
Hösl  

Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 

Roser 
Ruf 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
Schlee 
Schedl 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Sellstedt) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Vogel 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 

Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Wissebach 
Dr. Wittmann (München) 
Dr. Wörner 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zoglmann 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Benda 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Schulz (Berlin) 
Wohlrabe 

FDP 

Kienbaum 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 

Enthaltungen 

CDU/CSU 

Dr. Arnold 
Burger 
Häussler 
Frau Dr. Wolf 

Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung an-
genommen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir kommen noch zur Abstimmung über die Zif-
fern 2, 3 und 4 des Ausschußantrages. Es bestehen 
keine Bedenken, über diese Ziffern des Ausschuß-
antrages insgesamt abstimmen zu lassen. 

Wer den Ziffern 2, 3 und 4 des Ausschußantrages 
zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. — Gegen-
probe! — Einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende 
der heutigen Plenarsitzung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Donnerstag, den 11. November 1971, 
10 Uhr — nicht 9 Uhr! — vormittags, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 20.53 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Beermann 3. 12. 
Dasch 18. 12. 
Erhard (Bad Schwalbach) 12. 11. 
Dr. Giulini - 10. 11. 
Freiherr von und zu Guttenberg 18. 12. 
Frau Herklotz ** 11. 11. 
Frau Jacobi (Marl) 12. 11. 
Kriedemann * 10. 11. 
Lücker (München) 10. 11. 
Dr. Prassler 15. 11. 
Strauß 12. 11. 
Dr. Tamblé 29. 11. 

* Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Par-
laments 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Beraten-
den Versammlung des Europarates 

Anlage 2 	 Umdruck 232 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs

-

Verfassungsgesetzes — Drucksachen VI/ 1786, 
zu VI/ 1786,  VI/ 2729, zu VI/ 2729 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Dem Teil I wird folgender Teil 01 vorangestellt: 

„Teil 01 

Der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 
und im Betrieb 

§ 01 

Persönliche Entfaltungsfreiheit 

Arbeitsablauf und betriebliche Organisation 
sind so zu gestalten, daß der Arbeitnehmer im 
Rahmen des Betriebsziels die größtmögliche 
persönliche Entfaltungsfreiheit hat. Die Arbeit-
nehmer sind zu gegenseitiger Zusammenarbeit 
verpflichtet. 

§ 02 

Gleichbehandlung 

Der Arbeitnehmer darf wegen seiner Ab-
stammung, Religion, Nationalität, Herkunft, poli-
tischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder 
Einstellung, wegen seines Geschlechts oder we-
gen Inanspruchnahme seiner Rechte nach diesem 
Gesetz nicht benachteiligt oder bevorzugt wer-
den. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

§ 03 

Recht auf Unterrichtung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer 
über dessen Aufgabe und Verantwortung sowie 
über die Art seiner Tätigkeit und ihrer Ein-
ordnung in den Arbeitsablauf des Betriebes zu 
unterrichten. Er hat den Arbeitnehmer vor Be-
ginn der Beschäftigung über die Unfall- und 
Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Be-
schäftigung ausgesetzt ist, sowie über die Maß-
nahmen und Einrichtungen zur Abwendung die-
ser Gefahren zu belehren. 

(2) Über Veränderungen in seinem Arbeits-
bereich ist der Arbeitnehmer rechtzeitig zu unter-
richten. Absatz 1 gilt entsprechend. 

§ 04 

Besetzung der Arbeitsplätze 

(1) Der Arbeitnehmer hat im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten ein Recht auf den 
Arbeitsplatz, der seinen Fähigkeiten, Kennt-
nissen und Erfahrungen entspricht. 

(2) Der Arbeitnehmer hat bei Wegfall oder 
grundlegender Änderung des Arbeitsplatzes in-
folge von Rationalisierungsmaßnahmen oder 
Änderung der Produktion im Rahmen der be-
trieblichen Möglichkeiten ein Recht auf einen 
anderen geeigneten und zumutbaren Arbeits-
platz. 

§ 05 

Betriebliche Umschulung 

Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf betrieb-
liche Umschulung im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten, wenn eine Weiterbeschäftigung 
am bisherigen oder an einem gleichartigen 
Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Gründen auf 
die Dauer nicht möglich ist. 

§ 06 

Aufgaben und Verantwortungsbereich 

Bei der Festlegung der Verantwortungsbe-
reiche ist darauf zu achten, Aufgaben soweit wie 
möglich zu delegieren. Aufgaben- und Verant-
wortungsbereich des Arbeitnehmers sind klar ab-
zugrenzen. 

§ 07 

Weisungen 

Bei der Ausübung von Weisungsbefugnissen 
ist darauf zu achten, daß der Bereich eigener 
Verantwortung des Weisungsempfängers nicht 
weiter eingeschränkt wird, als dies zur Errei-
chung des Betriebsziels erforderlich ist. 
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§ 08 

Informationsau stausch 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind verpflich-
tet, die innerbetriebliche Information zu fördern. 

§ 09 

Einarbeitung 

Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf eine an-
gemessene Einarbeitungszeit. 

§ 010 

Anhörungs- und Erörterungsrecht 
des Arbeitnehmers 

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in be-
trieblichen Angelegenheiten, die seine Person 
betreffen, von den nach Maßgabe des organi-
satorischen Aufbaus des Betriebs hierfür zustän-
digen Personen gehört zu werden. Er ist berech-
tigt, zu Maßnahmen des Arbeitgebers, die ihn 
betreffen, Stellung zu nehmen sowie Vorschläge 
für die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des 
Arbeitsablaufs zu machen. 

(2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, daß 
ihm die Berechnung und Zusammensetzung sei-
nes Arbeitsentgelts erläutert und daß mit ihm 
die Beurteilung seiner Leistungen sowie die 
Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung 
im Betrieb erörtert werden. Er kann ein Mitglied 
des Betriebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des 
Betriebsrats hat über den Inhalt dieser Ver-
handlung Stillschweigen zu bewahren, soweit es 
vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser 
Verpflichtung entbunden wird. 

§ 011 

Verbesserungsvorschläge 

Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Behand-
lung und Beantwortung seiner betrieblichen 
Verbesserungsvorschläge. Er hat ein Recht auf 
angemessene Vergütung, wenn seine Vorschläge 
durchgeführt werden. 

§ 012 

Beschwerderecht 

(1) Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich 
bei den zuständigen Stellen des Betriebs zu be-
schweren, wenn er sich vom Arbeitgeber oder 
von Arbeitnehmern des Betriebs benachteiligt 
oder ungerecht behandelt oder in sonstiger 
Weise beeinträchtigt fühlt. Er kann ein Mitglied 
des Betriebsrats zur Unterstützung oder Ver-
mittlung hinzuziehen. 

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer 
über die Behandlung der Beschwerde zu beschei-
den und, soweit er die Beschwerde für berechtigt 
erachtet, ihr abzuhelfen. 

(3) Wegen der Erhebung einer Beschwerde 
dürfen dem Arbeitnehmer keine Nachteile ent-
stehen. 

§ 013 

Einsicht in die Personalakten 

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die 
über ihn geführten Personalakten Einsicht zu 
nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied des Be-
triebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des Be-
triebsrats hat über den Inhalt der Personalakte 
Stillschweigen zu bewahren, soweit es vom 
Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Ver-
pflichtung entbunden wird. 

(2) Erklärungen des Arbeitnehmers zum In-
halt der Personalakte sind dieser auf sein Ver-
langen beizufügen. 

§ 014 

Versetzungswünsche 

Der Arbeitnehmer ist berechtigt, Versetzungs-
wünsche unmittelbar an die für Personalent-
scheidungen zuständige Stelle des Betriebs zu 
richten".  

2. In § 80 Abs. 1 wird vor Nummer 1 folgende Num-
mer 01 eingefügt: 

„01. für die Sicherung der persönlichen Rechte 
des einzelnen Arbeitnehmers zu sorgen;" 

3. § 81 bis § 84 werden gestrichen. 

4. In § 99 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„diesem" folgende Worte eingefügt: „und dem 
Arbeitnehmer". 

Folgender Satz wird angefügt: „Der Arbeit-
nehmer kann verlangen, vom Betriebsrat ge-
hört zu werden." 

5. In § 100 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Arbeitgeber" folgende Worte eingefügt: „und 
dem Arbeitnehmer". 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 233 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs-
verfassungsgesetzes — Drucksachen VI/ 1786,  zu 
VI/ 1786, VI/ 2729, zu VI/ 2729 —. 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

1. a) In § 3 Abs. i Nr. 1 wird der Klammer

-

vermerk „(Arbeitsgruppe)" gestrichen. 

b) Nach § 73 wird folgender dritter Abschnitt 
eingefügt: 

„Dritter Abschnitt 

Arbeitsgruppen 

§ 73 a 

Arbeitsgruppensprecher 

Um das Interesse der einzelnen Arbeit-
nehmer am betrieblichen Geschehen und um 
die Verbindung zu den einzelnen Arbeit-
nehmern zu fördern, können zur Unter-
stützung der Arbeit des Betriebsrats in Be-
trieben mit regelmäßig mehr als 2000 Arbeit-
nehmern Arbeitsgruppensprecher gewählt 
werden. Der Arbeitsgruppensprecher hat An-
regungen und Beschwerden der Angehörigen 
seines Sprecherbereichs im Zusammenwirken 
mit dem Betriebsrat mit den für den Sprecher-
bereich zuständigen Beauftragten des Arbeit-
gebers zu behandeln. Der Sprecherbereich 
eines Arbeitsgruppensprechers soll eine be-
triebliche Einheit von in der Regel nicht 
weniger als fünfzig und nicht mehr als hun-
dertfünfzig Arbeitnehmern umfassen. 

§ 73 b 

Wahl 

Die Wahlen erfolgen in den Sprecher-
bereichen als gemeinsame Wahl. Sie sollen 
nicht im Jahr der Betriebsratswahlen statt-
finden. Der Betriebsrat bestimmt im Ein-
vernehmen mit dem Arbeitgeber einen Wahl-
obmann, der die Wahlen vorbereitet und 
leitet. Wahlvorschläge dürfen nur von den 
Angehörigen des jeweiligen Sprecherbereichs 
gemacht werden. 

§73c 

Betriebsvereinbarungen 

Nähere Einzelheiten über die Festlegung 
der Sprecherbereiche, das Wahlverfahren und 
die Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen-
sprechern sind durch Betriebsvereinbarungen 
festzulegen. Kommt keine Einigung zustande, 
so entscheidet die Einigungsstelle verbindlich. 
§ 76 Abs. 1 bis 5 ist anzuwenden. 

§ 73 d 

Amtszeit-Sprecherversammlungen 

(1) Die Amtszeit der Arbeitsgruppen-
sprecher beträgt drei Jahre. Sie beginnt nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch den 
Wahlobmann. 

(2) Im gegenseitigen Einvernehmen kön-
nen der Betriebsrat und der Arbeitgeber die 
Arbeitsgruppensprecher zu Sprecherversamm-
lungen einberufen. Diese werden vom Vor-
sitzenden des Betriebsrats geleitet. Sie dienen 
der gegenseitigen Information und Aus-
sprache. 

Für den Fall der Ablehnung des Antrags unter 
1. a): 

2. In § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„In den Fällen der Ziffer 1 kann an die Stelle 
des Tarifvertrages eine Betriebsvereinbarung 
treten." 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 234 (neu) 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs-
verfassungsgesetzes — Drucksachen VI/ 1786, 
zu VI/ 1786, VI/ 2729, zu VI/ 2729 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. § 5 Abs. 3 ist zu streichen und durch folgende 
Bestimmung zu ersetzen: 

„(3) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Geset-
zes gelten ferner: Leitende Angestellte, die  re-
gelmäßig überwiegend und im wesentlichen 
ei genverantwortlich aufgrund Dienstvertrages 
und Dienststellung 

— übertragene unternehmerische Befugnisse in 
Betrieb und Unternehmen ausüben oder 

— für den Bestand und die Entwicklung des Un-
ternehmens wesentliche Aufgaben erfüllen, 
für die besondere Erfahrungen oder Kennt-
nisse erforderlich sind. 

Die Vertretung der leitenden Angestellten regelt 
sich nach §§ 73 e bis 73 1". 

2. Nach § 73 bzw. § 73 e wird folgender Vierter 
Abschnitt eingefügt: 

„ Vierter Abschnitt 

Vertretung der leitenden Angestellten 

§ 73 e 

 Sprecherausschüsse 

(1) Zur Wahrnehmung der Belange der lei-
tenden Angestellten sind in den Betrieben mit 
mehr als fünf leitenden Angestellten Sprecher-
ausschüsse der leitenden Angestellten zu bilden. 
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(2) Die Vorschriften des zweiten Teils finden 
auf leitende Angestellte nur insoweit Anwen-
dung, als dies ausdrücklich bestimmt ist. 

§ 73 f 

Aktives und passives Wahlrecht 

(1) Wahlberechtigt sind alle leitenden Ange-
stellten des Betriebs. 

(2) Wählbar sind alle leitenden Angestellten 
des Betriebs. § 8 gilt entsprechend. 

§ 73 g 

Durchführung der Wahl 

Die drei dienstältesten leitenden Angestellten 
treffen die Wahlvorbereitungen und leiten die 
Wahl. Die Wahl kann unter den in § 19 Abs. 1 ge-
nannten Voraussetzungen von mindestens drei 
leitenden Angestellten angefochten werden. Im 
übrigen gelten die Vorschriften der § 14 Abs. 1, 
§§ 18. 19 und 20. 

§ 73 h 

 Mitgliederzahl, Amtszeit 

(1) Der Sprecherausschuß der leitenden Ange-
tellten besteht in Betrieben mit in der Regel 

bis 50 leitenden Angestellten 
aus 1 Person (Sprecher der leitenden 
Angestellten), 

51 bis 150 leitenden Angestellten 
aus 3 Mitgliedern, 

151 bis 500 leitenden Angestellten 
aus 5 Mitgliedern, 

über 500 leitenden Angestellten 
aus 7 Mitgliedern. 

(2) Der Sprecherausschuß der leitenden Ange-
stellten wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen-
den. 

(3) Die Amtszeit des Sprecherausschusses der 
leitenden Angestellten beträgt drei Jahre. Sie 
beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses. 

§ 73 i 

Aufgaben und Befugnisse 
des Sprecherausschusses 

(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuß der lei-
tenden Angestellten arbeiten vertrauensvoll und 
zum Wohle des Betriebs zusammen. 

(2) Der Sprecherausschuß der leitenden An-
gestellten kann Angelegenheiten des Betriebs, 
die die Belange der leitenden Angestellten be-
treffen, mit dern Arbeitgeber besprechen. 

(3) Der Arbeitgeber hat den Sprecheraus-
schuß der leitenden Angestellten mindestens ein-

mal im Kalenderjahr über die wirtschaftliche 
Lage und die Entwicklung des Betriebs und Un-
ternehmens zu unterrichten. 

(4) Personelle Maßnahmen und Veränderun-
gen, die leitende Angestellte betreffen, hat der 
Arbeitgeber mit dem Sprecherausschuß der lei-
tenden Angestellten rechtzeitig zu erörtern. 

(5) Der Sprecherausschuß der leitenden Ange-
stellten ist von geplanten Betriebsänderungen zu 
unterrichten. 

(6) Für die Gestaltung der Dienstverhältnisse 
der leitenden Angestellten können der Arbeit-
geber und der Sprecherausschuß der leitenden 
Angestellten Richtlinien vereinbaren. Die Richt-
linien haben für die Dienstverhältnisse der lei-
tenden Angestellten unmittelbare Wirkung, 
wenn dies in der Richtlinie ausdrücklich bestimmt 
ist. 

§73k 

Zusammenarbeit zwischen Sprecherausschuß und 
Betriebsrat 

(1) Um die Zusammenarbeit mit dem Betriebs-
rat sicherzustellen, können der Sprecheraus-
schuß der leitenden Angestellten dem Vorsitzen-
den des Betriebsrats das Recht einräumen, an 
den Sitzungen des Sprecherausschusses der lei-
tenden Angestellten teilzunehmen, und der Be-
triebsrat dem Vorsitzenden des Sprecheraus-
schusses der leitenden Angestellten das Recht 
einräumen, an den Sitzungen des Betriebsrats 
teilzunehmen. 

(2) Einmal im Vierteljahr soll eine gemein-
same Sitzung des Sprecherausschusses der lei-
tenden Angestellten mit dem Betriebsrat statt-
finden. 

§ 73 1 

Gesamtsprecherausschuß 

(1) Die Sprecherausschüsse der leitenden An-
gestellten der Betriebe können einen Gesamt-
sprecherausschuß der leitenden Angestellten im 
Unternehmen bilden. In den Gesamtsprecheraus-
schuß der leitenden Angestellten entsendet jeder 
Sprecherausschuß einen von seinen Mitgliedern 
gewählten Vertreter; der Gesamtsprecheraus-
schuß darf nicht mehr als zehn Mitglieder um-
fassen. 

(2) In Unternehmen mit mehr als fünf leiten-
den Angestellten kann auch in sonstigen Fällen 
an Stelle eines Gesamtsprecherausschusses auf 
Unternehmensebene ein Sprecherausschuß ge-
bildet werden." 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. November 1971 	8681 

Anlage 5 	 Umdruck 235 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs-
verfassungsgesetzes — Drucksache VI/ 1786, zu 
V1/1786, VI/ 2729, zu VI/ 2729 —. 

 

a) In § 14 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Beschluß bedarf der Mehrheit der Stimmen 
jeder Gruppe." 

b) In § 14 Abs. 4 und 5 wird das Wort „Zehntel" 
durch das Wort „Zwanzigstel" ersetzt. 

c) Der § 27 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Der Betriebsausschuß muß aus Angehöri-
gen der im Betriebsrat vertretenen Gruppen ent-
sprechend dem Verhältnis ihrer Vertretung im 
Betriebsrat bestehen. Die Gruppen müssen min-
destens durch ein Mitglied vertreten sein. Sie 
wählen in getrennter, geheimer Wahl nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl die auf sie 
entfallenden Mitglieder." 

cl) In § 38 Abs. 2 Satz 3 werden folgende Worte 
angefügt: „in getrennter, geheimer Wahl nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl." 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 237 (neu) 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs-
verfassungsgesetzes — Drucksachen VI/ 1786, zu 
VI/ l786, VI /2729, zu VI/ 2729. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

î. In § 76 erhalten die Absätze 1 bis 6 folgende 
Fassung: 

„ (1) Zur Beilegung von Meinungsverschieden-
heiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ist 
im Bedarfsfall eine Einigungsstelle zu bilden. Die 
Einigungsstelle besteht aus einer gleichen An-
zahl von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und 
Betriebsrat bestellt werden, und einem unpar-
teiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich 
beide Seiten einigen müssen. Kommt eine Eini-
gung über die Person des Vorsitzenden nicht zu-
stande, so bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dieses 
entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über 
die Zahl der Beisitzer erzielt wird. 

(2) Die Einigungsstelle faßt ihre Beschlüsse 
mit einfacher Stimmenmehrheit nach mündlicher 
Beratung. Bei der Beschlußfassung hat sich der 
Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; 
kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so 
nimmt der Vorsitzende nach weiterer Beratung  

an der erneuten Beschlußfassung teil. Der Wort-
laut der Beschlüsse ist unverzüglich schriftlich 
niederzulegen und vom Vorsitzenden zu unter-
schreiben. 

(3) Die Einigungsstelle wird nur tätig, wenn 
beide Seiten es beantragen oder mit ihrem Tätig-
werden einverstanden sind. Ihr Spruch ist nur 
verbindlich, wenn beide Seiten sich der Entschei-
dung im voraus unterworfen oder sie nachträg-
lich angenommen haben. 

(4) In den Fällen, in denen die Einigungsstelle 
nach anderen Vorschriften dieses Gesetzes ver-
bindlich entscheidet, ersetzt ihr Spruch die Eini-
gung zwischen den Parteien. Sie wird auf An-
trag einer Seite tätig. Benennt eine Seite keine 
Mitglieder oder bleiben die von einer Seite be-
nannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung 
der Sitzung fern, so entscheiden der Vorsitzende 
und die erschienenen Mitglieder allein. Die Eini-
gungsstelle soll innerhalb von zwei Wochen nach 
Antragstellung zusammentreten und um eine um-
gehende Beilegung der Meinungsverschiedenhei-
ten besorgt sein. 

(5) Die Einigungsstelle faßt ihre Beschlüsse 
unter angemessener Berücksichtigung der Be-
lange der betroffenen Arbeitnehmer und des 
Betriebs nach billigem Ermessen. Die Über-
schreitung der Grenzen des Ermessens kann 
durch den Arbeitgeber oder den Betriebsrat nur 
binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage 
der Zuleitung des Beschlusses an gerechnet, beim 
Arbeitsgericht geltend gemacht werden. 

(6) Die Anrufung von Schiedsstellen und Be-
hörden ist erst zulässig, nachdem eine Einigung 
im Betrieb nicht erzielt wurde." 

2. In § 85 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten 
„so kann der Betriebsrat" die Worte „im Rah-
men der Bestimmungen des § 87" eingefügt. 

3. § 87 erhält folgende Fassung: 

„Mitbestimmungsrecht, Zustimmungsrecht 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche 
oder tarifliche Regelung nicht besteht, in sozia-
len Angelegenheiten Mitbestimmungs-, Mitwir-
kungs- und Initiativrechte nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen. 

(2) In  allen wesentlichen sozialen Angelegen-
heiten, soweit sie nicht einzelne Arbeitnehmer 
betreffen, hat der Arbeitgeber den Betriebsrat 
so frühzeitig und vollständig wie möglich zu un-
terrichten. 

(3) Folgende Angelegenheiten können von 
Arbeitgeber und Betriebsrat nur gemeinsam ge-
regelt werden: 

a) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
einschließlich der Pausen sowie Verteilung 
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der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochen-
tage; 

b) Verteilung der für einen bestimmten Zeit-
raum geltenden Arbeitszeit auf die einzelnen 
Arbeitstage; 

c) Festsetzung von Kurz-, Mehr- und Schicht-
arbeit; 

d) Zeit, Ort und Art der Auszahlung des Ar-
beitsentgelts; 

e) Aufstellung des Urlaubsplans und allgemeiner 
Urlaubsgrundsätze; 

f) Berufsausbildung, Berufsfortbildung und Um-
schulung; 

g) Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb oder das 
Unternehmen beschränkt ist, ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform; dies gilt auch für die 
Verwaltung von Wohnräumen für die Ar-
beitnehmer; 

h) Fragen der Ordnung des Betriebs und des 
Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb; 

i) Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und 
Einführung von neuen Entlohnungsmethoden 
sowie entsprechende Richtlinien für die be-
triebliche Lohnfindung; 

k) Festlegung des Verfahrens, soweit die Ent-
lohnung nach einer meßbaren Arbeitsleistung 
erfolgt, und Regelung von Akkord-, Stück- 
und Prämienlohnsätzen; 

1) betriebliche Einrichtungen und Maßnahmen 
zur Verhütung von Betriebsunfällen, Be-
rufskrankheiten und sonstigen Gesundheits-
schädigungen. 

(4) Ist eine Übereinstimmung über die vorste-
henden Angelegenheiten nicht zu erzielen, so 
entscheidet die Einigungsstelle verbindlich. 

(5) Folgende Angelegenheiten können vom 
Arbeitgeber nur mit vorheriger Zustimmung des 
Betriebsrats durchgeführt werden: 

a) Errichtung und Ausgestaltung von Sozialein-
richtungen im Sinne des Abs. 1 Buchstabe g; 

b) Sozialmaßnahmen, soweit sie auf die Arbeit-
nehmer des Betriebs oder des Unternehmens 
beschränkt sind; 

c) Maßnahmen sozialer Art zur Behebung von 
Rationalisierungs- und Automatisierungsfol-
gen; 

d) Maßnahmen zur Bereitstellung geeigneter 
Arbeitsplätze für nicht mehr voll leistungs-
fähige Arbeitnehmer; 

e) Maßnahmen zur Beschaffung von Wohnräu-
men für die Arbeitnehmer und die Grund-
sätze für die Vergabe, Nutzung und Kündi-
gung; 

f) Grundsätze über das betriebliche Vorschlags-
wesen; 

g) Einführung und Anwendung von technischen 
Einrichtungen, mit denen das Verhalten und 
die Leistung der Arbeitnehmer überwacht 
werden. 

(6) Stimmt der Betriebsrat einem Vorhaben des 
Arbeitgebers nach Absatz 5 nicht zu, so hat er 

 seine Ablehnung unter Angabe von Gründen in-
nerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Auf-
forderung durch den Arbeitgeber diesem schrift-
lich mitzuteilen; äußert er sich in dieser Frist 
nicht, so gilt seine Zustimmung als erteilt. Ist 
eine Verständigung nicht zu erzielen, so kann 
der Arbeitgeber bei der Einigungsstelle die ver-
bindliche Entscheidung über die Ersetzung der 
Zustimmung des Betriebsrats beantragen. § 76 
Abs. 3 bleibt unberührt. 

4. § 95 Absätze 1 und 2 werden durch folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„ (1) Die Aufstellung von allgemeinen Richt-
linien für Einstellungen, Eingruppierungen, Um-
gruppierungen, Versetzungen und Kündigungen 
bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle verbindlich." 

5. § 112 erhält folgende Fassung: 

 (1) In den Fällen des § 111 haben Unterneh-
mer und Betriebsrat einen Interessenausgleich 
anzustreben oder einen Sozialplan aufzustellen. 
Kommt ein Interessenausgleich oder ein Sozial-
plan nicht zustande, so haben der Unternehmer 
oder der Betriebsrat eine behördliche Stelle um 
Vermittlung zu ersuchen. Geschieht dies nicht 
oder ist der Vermittlungsversuch ergebnislos, so 
haben der Unternehmer oder der Betriebsrat 
eine Vermittlungsstelle anzurufen, die, wenn 
nichts anderes vereinbart wird, aus zwei Bei-
sitzern und einem unparteiischen Vorsitzenden 
besteht. Je ein Beisitzer wird vom Unternehmer 
und dem Betriebsrat bestellt und nach Möglich-
keit aus dem Personenkreis der Betriebsangehö-
rigen entnommen. Über die Person des Vor-
sitzenden sollen beide Seiten sich einigen. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, so bestellt den Vor-
sitzenden der Oberlandesgerichtspräsident. 

(2) Unternehmer und Betriebsrat sollen der 
Vermittlungsstelle bestimmte Vorschläge zur 
Beilegung der Meinungsverschiedenheiten ma-
chen. Die Vermittlungsstelle hat eine Einigung 
der Parteien zu versuchen. Kommt eine Einigung 
zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen und 
von den Parteien und vom Vorsitzenden zu un-
terschreiben. 

(3) Gelingt eine Einigung nicht, so hat die Ver-
mittlungsstelle von sich aus einen Einigungsvor-
schlag zur Beilegung der Meinungsverschieden-
heiten zu machen; sie kann dabei von den Vor-
schlägen der Parteien abweichen. Der Einigungs-
vorschlag ergeht mit einfacher Mehrheit, falls 
Unternehmer und Betriebsrat nichts anderes ver-
einbart haben; er ist unter Angabe des Tages, 
an dem er ergangen ist, vom Vorsitzenden der 
Vermittlungsstelle zu unterschreiben und schrift-
lich zu begründen, wenn nicht die Parteien aus-
drücklich auf eine Begründung verzichtet haben. 

(4) Je eine vom Vorsitzenden unterschriebene 
Ausfertigung einer niedergelegten Einigung oder 
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eines Einigungsvorschlages ist jeder Partei zuzu-
stellen und beim zuständigen Arbeitsgericht zu 
hinterlegen. 

(5) Unternehmer und Betriebsrat können auch 
ein anderes Verfahren vereinbaren. 

6. § 113 erhält folgende Fassung: 

„(1) Liegt eine Einigung oder ein Einigungs-
vorschlag vor und wird der Unternehmer in-
folge von Handlungen oder Unterlassungen, die 
von der Einigung oder dem Einigungsvorschlag 
ohne zwingenden Grund abweichen, genötigt, 
Kündigungen auszusprechen, so können die von 
rechtswirksamen Kündigungen betroffenen Ar-
beitnehmer beim Arbeitsgericht Klage erheben 
mit dem Antrag, den Unternehmer zur Zahlung 
von angemessenen Abfindungen zu verurteilen; 
§ 10 des Kündigungsschutzgesetzes ist anzuwen-
den. 

(2) Ist ein Sozialplan vereinbart worden oder 
liegt ein Vorschlag eines Sozialplans der Ver-
mittlungsstelle vor und weicht der Unternehmer 
ohne zwingenden Grund davon ab, so hat er den 
betroffenen Arbeitnehmern die aus der Abwei-
chung entstandenen wirtschaftlichen Nachteile 
auszugleichen; § 10 des Kündigungsschutzgeset-
zes ist anzuwenden. 

(3) Ist ein Verfahren nach Absatz 1 nicht ein-
geleitet worden, so gelten die vorstehenden Vor-
schriften." 

7. § 124 wird wie folgt geändert: 

Hinter die Nr. 1 wird folgende Nr. 1.a) eingefügt: 

l. a) In § 1 Abs. 3 letzter Satz wird das Wort ,Ar-
beitnehmer' durch das Wort ,Arbeitgeber' 
ersetzt; hinter das Wort ,als' wird das Wort 
,nicht' eingefügt." 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 236 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs-
verfassungsgesetzes — Drucksachen VI/ 1786,  zu 
VI/ 1786, VI/ 2729, zu VI/ 2729 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

a) Im Sechsten Abschnitt des Vierten Teils (nach 
§ 105) erhält der erste Unterabschnitt die Über-
schrift: 

„Wirtschaftsausschuß; Unterrichtung in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten." 

b) Die §§ 106 bis 109 werden durch folgende §§ 106 
bis 109 a ersetzt: 

„§ 106 

Bildung des Wirtschaftsausschusses 

(1) Um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsrat und Unternehmer zu för-
dern und eine gegenseitige Unterrichtung und 
Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
des Unternehmens sicherzustellen, ist in allen 
Unternehmen mit in der Regel mehr als fünfhun-
dert Arbeitnehmern ein Wirtschaftsausschuß zu 
bilden. In Unternehmen mit in der Regel mehr 
als einhundert ständigen Arbeitnehmern ist auf 
Antrag des Betriebsrats oder des Unternehmers 
ebenfalls ein Wirtschaftsausschuß zu bilden. 

(2) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten 
des Unternehmens gehören: 
a) Die Fabrikations- und Arbeitsmethoden, 
b) das Produktionsprogramm, 
c) die Investitionsvorhaben von wesentlichem 

Umfang, 
d) die wirtschaftliche und finanzielle Lage des 

Unternehmens, 
e) die Produktions- und Absatzlage, 
f) die Rationalisierungs- und Automatisierungs-

vorhaben von wesentlichem Umfang, 
g) die Personalplanung, 
h) die sonstigen Vorgänge, welche die Interes-

sen der Arbeitnehmer des Unternehmens we-
sentlich berühren; hierzu gehören auch Be-
triebsänderungen im Sinne des § 111. 

§ 107 

Recht auf Unterrichtung, Befugnisse 

(1) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsaus-
schuß über die wirtschaftlichen Angelegenheiten 
des Unternehmens regelmäßig und umfassend 
unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu 
unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens ge-
fährdet werden. Die Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses haben über Angelegenheiten, die die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens berüh-
ren können, Stillschweigen auch nach dem Aus-
scheiden aus dem Wirtschaftsausschuß zu be-
wahren. 

(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsaus-
schuß ferner über das Personal- und Sozialwesen 
des Unternehmens zu unterrichten; Abs. 1 gilt 
entsprechend. Zu berichten ist insbesondere über 
die Entwicklung und Struktur der Belegschaft, 
über die Zusammenarbeit der Unternehmenslei-
tung und der Betriebsleitungen mit den nach die-
sem Gesetz gebildeten Vertretungen, über die 
mit den Betriebsräten oder einem Gesamtbe-
triebsrat getroffenen wesentlichen Vereinbarun-
gen, sowie über sonstige wesentliche Entwick-
lungen auf dem Gebiet des Personal- und Sozial-
wesens. 

(3) Der Jahresabschluß des Unternehmens ist 
dem Wirtschaftsausschuß unter Beteiligung des 
Betriebsrats zu erläutern. 
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(4) Der Wirtschaftsausschuß kann Empfehlun-
gen an die Unternehmensleitung geben oder zu 
einer bestimmten Frage deren Stellungnahme ein-
holen. Die Unternehmensleitung hat dem Wirt-
schaftsausschuß Mitteilung über die Behandlung 
der Empfehlungen zu geben. 

§ 108 

Zusammensetzung 

(1) Der Wirtschaftsausschuß besteht aus min-
destens vier und höchstens sechzehn Mitgliedern, 
die dem Unternehmen angehören müssen. Die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sollen aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen. Die Mit-
glieder sollen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche fachliche und persönliche Eignung 
besitzen. 

(2) Besteht ein Unternehmen aus einem Be-
trieb, so wird die Hälfte der Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses vom Betriebsrat für die Dauer 
seiner Amtszeit bestimmt. Sind Arbeiter und An-
gestellte im Betriebsrat vertreten, so sind Ar-
beitnehmer beider Gruppen entsprechend dem 
zahlenmäßigen Verhältnis ihrer Betriebsrats-
sitze zu berücksichtigen; der Minderheitengruppe 
muß mindestens ein Mitglied angehören. Jede 
Gruppe schlägt die auf sie entfallenden Mitglie-
der selbst vor. 

(3) Besteht ein Unternehmen aus mehreren 
Betrieben und ist ein Gesamtbetriebsrat gebil-
det, so bestimmt dieser die Hälfte der Mitglie-
der des Wirtschaftsausschusses; die Amtszeit der 
Mitglieder endet in diesem Falle in dem Zeit-
punkt, in dem die Amtszeit der Mehrheit der 
Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die an der 
Bestimmung mitzuwirken berechtigt waren, abge-
laufen ist. Im übrigen gilt Abs. 2 Sätze 2 und 3 
sinngemäß. 

(4) Besteht ein Unternehmen aus mehreren 
Betrieben und ist kein Gesamtbetriebsrat gebil-
det, so wird die Hälfte der Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses durch die Mitglieder der Be-
triebsräte bestimmt; die Amtszeit der Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses endet in diesem Falle 
in dem Zeitpunkt, in dem die Amtzeit der Mehr-
heit der Mitglieder der Betriebsräte, die an der 
Bestimmung mitzuwirken berechtigt waren, ab-
gelaufen ist. Im übrigen gilt Abs. 2 Sätze 2 und 3 
sinngemäß. 

(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 können 
auch Mitglieder des Sprecherausschusses der lei-
tenden Angestellten und Jugendliche als Mit-
glieder des Wirtschaftsausschusses bestimmt 
werden. 

(6) Die andere Hälfte der Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses wird vom Unternehmer be-
stimmt; ihre Amtszeit entspricht der Amtszeit 
der nach den Absätzen 2 his 4 bestimmten Mit-
glieder. 

(7) Benennt eine Seite keine Mitglieder oder 
bleiben die Mitglieder einer Seite ohne genügen-

der Entschuldigung der Sitzung fern, so wird der 
Wirtschaftsausschuß schon tätig, wenn die Ver-
treter der anderen Seite mitwirken. 

(8) Für die Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses gilt § 78 entsprechend. 

§ 109 
Einberufung und Teilnahme 

(1) Der Wirtschaftsausschuß muß mindestens 
einmal in jedem Kalendervierteljahr zusammen-
treten. Auf Antrag von einem Viertel der Mit-
glieder ist der Wirtschaftsausschuß außerdem 
einzuberufen. 

(2) An der Sitzung des Wirtschaftsausschusses 
hat der Unternehmer, bei juristischen Personen 
ein Mitglied der Unternehmensleitung teilzu-
nehmen. In den Fällen einer Verhinderung aus 
besonderen Gründen muß ein bevollmächtigter 
Vertreter teilnehmen. Für die Erläuterung be-
stimmter Fragen können durch die Unterneh-
mensleitung sachkundige Personen hinzugezo-
gen werden. 

§ 109 a 
Unvollständige Auskunft 

(1) Wird eine Auskunft über Angelegenheiten 
im Sinne des § 106 Abs. 2 entgegen dem Verlan-
gen der Hälfte der Mitglieder des Wirtschaftsaus-
schusses nicht oder ungenügend erteilt, so sollen 
Unternehmer und Betriebsrat die Meinungsver-
schiedenheiten beilegen. Das gleiche gilt hinsicht-
lich der Verpflichtung der Unternehmensleitung 
gemäß § 107 Abs. 2 bis 4. 

(2) Kommt es zwischen Unternehmer und Be-
triebsrat nicht zu einer Verständigung, so ent-
scheidet die Einigungsstelle verbindlich; § 76 
Abs. 7 findet keine Anwendung. 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 8 	 Umdruck 238 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Betriebs-
verfassungsgesetzes — Drucksachen VI/ 1786, zu 
1786, VI/ 2729, zu VI/ 2729 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Nach § 119 wird folgender Teil Fünf A einge-
fügt: 

„Teil Fünf A 

Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 

§ 119 a 

Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft 
auf Aktien 

(1) Die Arbeitnehmer haben ein Recht auf 
Mitbestimmung in den Aufsichtsräten von Unter- 
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nehmen, die in der Rechtsform einer Aktien-
gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien betrieben werden nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften. 

(2) Der Aufsichtsrat von Unternehmen (Ab-
satz 1), die in der Regel bis zu 2000 Arbeit-
nehmer beschäftigen, muß zu einem Drittel aus 
Vertretern der Arbeitnehmer bestehen. 

(3) Der Aufsichtsrat von Unternehmen (Ab-
satz 1), die in der Regel mehr als 2000 Arbeit-
nehmer beschäftigen, setzt sich aus mindestens 
12 Mitgliedern zusammen, von denen 7 Vertre-
ter der Anteilseigner und 5 Vertreter der Arbeit-
nehmer sein müssen; sieht die Satzung einen 
größeren Aufsichtsrat vor, so muß sich die Zahl 
der Vertreter der Anteilseigner und der Arbeit-
nehmer jeweils um die gleiche Anzahl bis zur 
Höchstzahl von insgesamt 24 Aufsichtsratsmit-
gliedern erhöhen. § 95 des Aktiengesetzes gilt 
insoweit nicht. 

(4) Auf Aktiengesellschaften, die Familien-
gesellschaften sind und in der Regel weniger 
als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, finden die 
Vorschriften über die Beteiligung der Arbeitneh-
mer im Aufsichtsrat keine Anwendung. Als 
Familiengesellschaften gelten solche Aktienge-
sellschaften, deren Aktionär eine einzelne natür-
liche Person ist oder deren Aktionäre unterein-
ander im Sinne von § 10 Nr. 2 bis 5 des Steuer-
anpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 ver-
wandt oder verschwägert sind. Dies gilt entspre-
chend für Kommanditgesellschaften auf Aktien. 

§ 119 b 

GmbH, GmbH & Co KG, bergrechtliche Gewerk

-

schaft, Versicherungs-Verein a. G., Genossen

-

schaft 

(1) Bei Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung und bergrechtlichen Gewerkschaften mit 
eigener Rechtspersönlichkeit mit in der Regel 
mehr als 500 Arbeitnehmern ist ein Aufsichts-
rat zu bilden. Seine Rechte und Pflichten bestim-
men sich nach § 90 Abs. 3, 4, 5 Satz 1 und 2, 
§§ 95 bis 114, 116, 118 Abs. 2, § 127 Abs. 3, 
§§ 171, 268 Abs. 2 des Aktiengesetzes. Seine 
Zusammensetzung bestimmt sich bei Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und berg-
rechtlichen Gewerkschaften mit eigener Rechts-
persönlichkeit mit in der Regel weniger als 2000 
Beschäftigten noch § 119 a Abs. 2, im übrigen 
nach § 119 a Abs. 3; § 119 a Abs. 4 gilt entspre-
chend. Hinsichtlich der Wahlgrundsätze sind die 
für den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien vorgese-
henen Regelungen entsprechend anzuwenden. 

(2) Tritt eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung als Komplementär einer Kommandit-
gesellschaft auf, so gelten, falls die Kommandit-
gesellschaft in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmer beschäftigt, diese für die Bildung des 
Aufsichtsrats als Arbeitnehmer der  Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Absatz 1 gilt ent-
sprechend. 

(3) Bei Versicherungsvereinen auf Gegen-
seitigkeit mit in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmern ist ein Aufsichtsrat nach den Vorschrif-
ten dieses Abschnitts zu bilden. Absatz 1 gilt 
entsprechend. 

(4) Bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften mit in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmern ist der Aufsichtsrat nach den Vor-
schriften dieses Abschnitts zu bilden. Für seine 
Rechte und Pflichten gilt Abs. 1 entsprechend. 

§ 119 c 
Beteiligung im Aufsichtsrat von herrschenden 

Unternehmen 

(1) An der Wahl der Vertreter der Arbeit-
nehmer für den Aufsichtsrat des herrschenden 
Unternehmens eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 
Sätze 1 und 2 des Aktiengesetzes) nehmen auch 
die Arbeitnehmer der Betriebe der übrigen Kon-
zernunternehmen teil. In diesen Fällen kann die 
Wahl durch Wahlmänner erfolgen. 

(2) Soweit nach §§ 119 a oder 119 b die Be-
teiligung von Arbeitnehmern im Aufsichtsrat 
eines herrschenden Unternehmens von dem Vor-
handensein oder der Zahl von Arbeitnehmern 
abhängt, gelten die Arbeitnehmer der Betriebe 
eines Konzernunternehmens als Arbeitnehmer 
des  herrschenden Unternehmens, wenn zwischen 
den Unternehmen ein Beherrschungsvertrag be-
steht oder das abhängige Unternehmen in das 
herrschende Unternehmen eingegliedert ist. 

§ 119 d 
Wahlgrundsätze 

(1) Die Vertreter der Arbeitnehmer werden 
in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittel-
barer Wahl von allen nach diesem Gesetz wahl-
berechtigten Arbeitnehmern (§§ 7, 73 f) der Be-
triebe des Unternehmens für die Zeit gewählt, 
die im Gesetz oder in der Satzung für die von 
der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichts-
ratsmitglieder bestimmt ist. § 105 des Aktien-
gesetzes bleibt unberührt. 

(2) Ist ein Vertreter der Arbeitnehmer zu 
wählen, so muß dieser in einem Betrieb des 
Unternehmens als Arbeitnehmer beschäftigt sein. 
Sind zwei oder mehr Vertreter der Arbeitnehmer 
zu wählen, so müssen sich unter diesen minde-
stens zwei Arbeitnehmer aus dem Betrieb des 
Unternehmens, darunter ein Arbeiter und ein 
Angestellter oder ein leitender Angestellter, be-
finden; § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. In Auf-
sichtsräten, in denen die Arbeitnehmer mit mehr 
als drei und bis fünf Mitgliedern vertreten sind. 
können für einen Sitz Bewerber von den im 
Unternehmen vertretenen Gewerkschaften zur 
Wahl vorgeschlagen werden. in Aufsichtsräten, in 
denen die Arbeitnehmer mit mehr als fünf Mit-
gliedern vertreten sind, können für zwei Sitze 
Bewerber von den im Unternehmen vertretenen 
Gewerkschaften zur Wahl vorgeschlagen werden. 

(3) Die Bestellung eines Vertreters der Arbeit-
nehmer zum Aufsichtsratmitglied kann vor Ab- 
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lauf der Wahlzeit auf Antrag der Betriebsräte, 
sofern es sich um einen Arbeiter oder Angestell-
ten handelt, und auf Antrag der Sprecher-
ausschüsse der leitenden Angestellten, sofern es 
sich um einen leitenden Angestellten handelt, 
durch Beschluß der wahlberechtigten Arbeit-
nehmer widerrufen werden. Der Antrag kann 
hinsichtlich eines jeden Arbeitnehmervertreters 
auch von mindestens einem Fünftel der wahl-
berechtigten Arbeitnehmer der Betriebe des 
Unternehmens gestellt werden. Der Beschluß be-
darf einer Mehrheit von drei Vierteln der ab-
gegebenen Stimmen. Auf die Beschlußfassung 
finden die Vorschriften des Absatzes 1 und des 
§ 119 c Anwendung. 

(4) Sind in den Betrieben des Unternehmens 
mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer Frauen, 
so soll mindestens eine von ihnen Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat sein. 

(5) Für die Vertreter der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat gilt § 78 entsprechend. 

§ 119 e 
Wahlvorschläge 

Die Arbeitnehmer, die Betriebsräte, die 
Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten, 
der Gesamtbetriebsrat und die im Unternehmen 
vertretenen Gewerkschaften ( § 119 d Abs. 2) 
können Wahlvorschläge machen. Die Wahl-
vorschläge der Arbeitnehmer müssen von min-
destens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten 
Arbeitnehmer der Betriebe des Unternehmens 
oder von mindestens hundert wahlberechtigten 
Arbeitnehmern unterzeichnet sein. 

2. Nach § 125 werden folgende §§ 125 a bis 125 e 
eingefügt: 

§ 125 a 
Änderung des Aktiengesetzes 

Das Aktiengesetz wird wie folgt geändert: 

1. In § 77 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
(3) Unbeschadet der Gesamtverantwortung 

des Vorstandes muß die Verantwortung für 
das Personal- und Sozialwesen in der Gesell-
schaft einem Vorstandsmitglied übertragen 
werden." 

2. In § 84 wird nach Absatz 2 folgender Ab-
satz 2 a eingefügt: 

„ (2 a) Die der Bestellung zum Vorstands-
mitglied (Absatz 1) oder dem Widerruf der 
Bestellung (Absatz 3) vorausgehenden Be-
sprechungen führt der Aufsichtsratsvorsit-
zende oder ein anderes vom Aufsichtsrat be-
auftragtes Aufsichtsratsmitglied. Über diese 
Besprechungen beraten das Aufsichtsratsprä-
sidium oder ein mit dieser Aufgabe beauf-
tragter Ausschuß. Das Beratungsgremium ist 
über die Besprechungen laufend zu unterrich-
ten. § 107 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. Sind 
nach der Geschäftsordnung ein Aufsichtsrats-
präsidium oder ein solcher Ausschuß nicht ge-
bildet, berät der Aufsichtsrat." 

3. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Diese soll Vorschriften 
über die Protokollierung der Aufsichts-
ratssitzungen, des Ganges der Verhand-
lungen, der Beschlüsse und der Abstim-
mungsergebnisse enthalten." 

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und 
der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. Der 
bisherige Absatz 3 wird Absatz 4; es wird 
folgender Satz 3 angefügt: 

„Gehören dem Aufsichtsrat Arbeitnehmer-
vertreter an, so sind diese auch bei der 
Besetzung des Aufsichtsratspräsidiums und 
der Ausschüsse, wenn diese nach der Ge-
schäftsordnung gebildet sind, angemessen, 
mindestens mit einem Vertreter, zu be-
teiligen; das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung." 

4. In § 108 werden folgende Absätze 5 bis 7 
angefügt: 

„ (5) Sind in einem nach § 119 a Abs. 3 
des Gesetzes über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen 
gebildeten Aufsichtsrat die Arbeitnehmer-
vertreter durch ein einheitliches Votum der 
Anteilseignervertreter überstimmt worden, 
so muß die Mehrheitsentscheidung begründet 
werden, wenn dies von mindestens zwei Ar-
beitnehmervertretern verlangt wird. Diese 
Begründung, eine Begründung der Arbeit-
nehmervertreter für ihre abweichende Auf-
fassung und die Tatsache der Überstimmung 
sind in die Niederschrift (§ 107 Abs. 2) auf-
zunehmen. 

(6) Im Falle des Absatzes 5 sind die Ar-
beitnehmervertreter von ihrer Schweige-
pflicht (§ 116) entbunden, soweit der Vor-
stand gemäß § 131 den Aktionären zur Aus-
kunft verpflichtet ist. Die Arbeitnehmerver-
treter sind insoweit berechtigt, Beschlüsse 
des Aufsichtsrats außerhalb des Aufsichtsrats 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu 
erörtern: 
a) Eine Erörterung außerhalb des Aufsichts-

rats darf nur nach einer Beratung hierüber 
im Aufsichtsrat erfolgen und muß unter-
bleiben, wenn eine Mehrheit von drei 
Vierteln der Aufsichtsratsmitglieder wi-
derspricht. 

b) Soweit der Vorstand eine Auskunft ge-
genüber den Aktionären gemäß § 131 nach 
pflichtgemäßem Ermessen verweigern 
kann, dürfen auch die Arbeitnehmerver-
treter von ihrem Erörterungsrecht außer-
halb des Aufsichtsrats nur nach pflicht-
gemäßem Ermessen Gebrauch machen. 

c) Die Erörterung außerhalb des Aufsichts-
rats darf nur in den Betrieben des Unter-
nehmens und nur mit Personen erfolgen, 
die dem Unternehmen angehören. § 46 
Abs. 1 des Gesetzes über die Mitbestim- 
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mung der Arbeitnehmer in Betrieb und 
Unternehmen bleibt unberührt. Soll die Er-
örterung auf einer Betriebsversammlung 
stattfinden, so sind die Anteilseignerver-
treter im Aufsichtsrat hiervon mindestens 
einen Monat vorher zu unterrichten. Die 
Anteilseignervertreter sind berechtigt, an 
dieser Betriebsversammlung teilzunehmen 
und zu sprechen. 

d) Eine Erörterung von Personalentschei-
dungen außerhalb des Aufsichtsrats darf 
nicht erfolgen. 

(7) Erörtern die Arbeitnehmervertreter gemäß 
Absatz 6 einen Beschluß außerhalb des Aufsichts-
rats, so sind auch die Anteilseignervertreter nach 
Maßgabe des Absatzes 6 von ihrer Schweige-
pflicht entbunden." 

5. In § 160 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Der Geschäftsbericht muß einen Perso-
nal- und Sozialbericht enthalten. Zu berichten ist 
insbesondere über die Entwicklung und Struktur 
der Belegschaft, über die Zusammenarbeit der 
Unternehmensleitung und der Betriebsleitungen 
mit den Vertretungen der Arbeitnehmer, über die 
mit den Betriebsräten oder einem Gesamtbe-
triebsrat getroffenen wesentlichen Vereinbarun-
gen, sowie über sonstige wesentliche Entwicklun-
gen auf dem Gebiet des Personal- und Sozial-
wesens." 

§ 125 b 
Änderung des GmbH-Gesetzes 

Das GmbH-Gesetz wird wie folgt geändert: 
In § 6 Abs. 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
„Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Ge-
schäftsführung muß die Verantwortung für das 
Personal- und Sozialwesen in der Gesellschaft 
einem Geschäftsführer übertragen werden." 

§ 125 c 
Änderung des Genossenschaftsgesetzes 

Das Genossenschaftsgesetz wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 24 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Unbeschadet der Gesamtverantwortung des 
Vorstandes muß die Verantwortung für das 
Personal- und Sozialwesen in der Genossen-
schaft einem Vorstandsmitglied übertragen 
werden." 

2. In § 33 a wird der bisherige Text Abs. 1; es 
wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„ (2) Der Geschäftsbericht muß einen Per-
sonal- und Sozialbericht enthalten. Zu be-
richten ist insbesondere über die Entwicklung 
und Struktur der Belegschaft, über die Zu-
sammenarbeit der Unternehmensleitung und 
der Betriebsleitungen mit den Vertretungen 
der Arbeitnehmer, über die mit den Betriebs-
räten oder einem Gesamtbetriebsrat getroffe-
nen wesentlichen Vereinbarungen, sowie über  

sonstige wesentliche Entwicklungen auf dem 
Gebiet des Personal- und Sozialwesens." 

3. Nach § 40 wird folgender § 40 a eingefügt: 

§ 40 a 

Die Vorschriften des § 119 b Abs. 4 des Ge-
setzes über die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer in Betrieb und Unternehmen über die 
Zusammensetzung, die Rechte und Pflichten 
des Aufsichtsrats bleiben unberührt." 

§ 125 d 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz wird wie folgt 
geändert: 

In § 34 wird hinter Satz 1 folgender Satz 2 ein-
gefügt: 

„Unbeschadet der Gesamtverantwortung des 
Vorstandes muß die Verantwortung für das Per-
sonal- und Sozialwesen in dem Verein einem 
Vorstandsmitglied übertragen werden." 

§ 125 e 
Änderung des Preußischen Allgemeinen 

Berggesetzes 

Das Preußische Allgemeine Berggesetz wird wie 
folgt geändert: 

In § 117 wird im zweiten Absatz folgender Satz 2 
angefügt: 

„Die Verantwortung für das Personal- und So-
zialwesen in der Gewerkschaft muß dem Reprä-
sentanten oder, unbeschadet der Gesamtverant-
wortung des Grubenvorstandes, einem Mitglied 
des Grubenvorstandes übertragen werden." 

3. § 129 erhält folgende Fassung: 

„§ 129 
Außerkrafttreten von Vorschriften 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das 
Betriebsverfassungsgesetz vom 11. Oktober 1952 
(Bundesgesetzblatt I S. 681), zuletzt geändert 
durch das Erste Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz 
vom 14. August 1969 (Bundesgesetzblatt I S. 1106) 
außer Kraft." 

4. Nach § 130 wird folgender § 130 a eingefügt: 

§ 130 a 

Sonderregelung für die Unternehmen des Berg

-

baus und der Eisen und Stahl erzeugenden Indu

-

strie 
Die Vorschriften dieses Gesetzes über Ver-

treter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat finden 
keine Anwendung auf die in § i des Gesetzes 
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 
den Aufsichtsräten und Vorständen der Unter-
nehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (Bun-
desgesetzblatt I S. 347), zuletzt geändert durch 
das Gesetz über die befristete Fortgeltung der 
Mitbestimmung in bisher den Mitbestimmungs- 
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gesetzen unterliegenden Unternehmen vom    
(Bundesgesetzblatt I S.   ), und die in dem 
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auf-
sichtsräten und Vorständen der Unternehmen 
des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugen-
den Industrie vom 7. August 1965 (Bundesgesetz-
blatt I S. 707), zuletzt geändert durch das Gesetz 
über die befristete Fortgeltung der Mitbestim-
mung in bisher den Mitbestimmungsgesetzen 
unterliegenden Unternehmen vom  (Bun

-

desgesetzblatt I S.   ), bezeichneten Unter

-

nehmen. 

5. Das Wort „Betriebsverfassungsgesetz" in der 
Überschrift und in den Bestimmungen des Sie-
benten Teils wird jeweils durch die Worte 
„Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer in Betrieb und Unternehmen" ersetzt. 

Bonn, den 9. November 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
10. November 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Würtz (SPD) (Drucksache VI/ 2792 
Fragen A 6 und 7) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die in § 21 Abs. 1 des 
Personenstandsgesetzes geforderte Angabe des Berufs der Eltern 
bei der Geburtsanzeige eines Kindes wegen der in unserer 
Gesellschaft immer stärker zunehmenden beruflichen Mobilität 
zu Schwierigkeiten führt? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um Abhilfe zu 
schaffen? 

Der Bundesregierung sind Schwierigkeiten bei 
der Eintragung des Berufs in die Personenstands-
bücher bisher nicht bekanntgeworden. Nach § 62 
der mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen 
Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre 
Aufsichtsbehörden (DA) vom 16. April 1968 ist als 
Beruf regelmäßig der zur Zeit des Personenstands

-

falles ausgeübte Beruf einzutragen. Statt dessen 
oder zusätzlich kann auch ein anderer früher aus-
geübter oder erlernter Beruf vermerkt werden. Der 
Standesbeamte trägt den Beruf allgemein auf Grund 
der Angaben der Beteiligten ein. Lediglich in Zwei-
felsfällen kann er sich eine Unterlage, z. B. Bestal-
lungsurkunde, Meisterbrief, vorlegen lassen, durch 
die das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung 
nachgewiesen wird. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß in die auf-
grund der Eintragungen in den Personenstands-
büchern ausgestellten Geburts-, Abstammungs-, Hei-
rats- und Sterbeurkunden seit 1958 Angaben über 
den Beruf nicht mehr aufgenommen werden. 

Bei den inzwischen angelaufenen Vorarbeiten für 
den Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Personenstandsgesetzes wird 
auch die Frage, ob die Berufsbezeichnung weiterhin  

in die Personenstdndsbücher einzutragen ist, mit 
den Ländern --- die das Personenstandsgesetz nach 
Artikel 83 des Grundgesetzes als eigene Angele-
genheit ausführen  erörtert werden. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
10. November 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2792 Frage A 8) : 

Wann kann das Ergebnis der Untersuchungen der Bund-Länder-
Kommission zur individuellen Ämterbewertung dem Deutschen 
Bundestag zur Kenntnis gebracht werden? 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung vom 
3. März 1971 anläßlich der Verabschiedung des 
Ersten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neu-
regelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 
die Bundesregierung u. a. ersucht, zum 30. Septem-
ber 1972 einen Bericht zur Ämterbewertung vor-
zulegen. Die Bundesregierung wird dem Bundestag 
zu dem vorgesehenen Termin berichten. 

Mit den Fragen der Ämterbewertung hat sich seit 
1967 eine aus Vertretern des Bundes und der Länder 
bestehende Arbeitsgruppe befaßt. Diese hat später 
ihre Arbeiten mit der Begründung eingestellt, wegen 
der ständigen strukturellen Änderungen in der Be-
soldung und den Ausbildungsvoraussetzungen sei 
die notwendige feste Ausgangsbasis für ein Ämter

-

bewertungsverfahren nicht vorhanden. Das erste 
Besoldungsvereinheitlichungsgesetz hat eine Grund-
lage für die Fortführung der Arbeiten zur Ämter-
bewertung geschaffen. Größere strukturelle Ände-
rungen in der Besoldung, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Bildungsreform, werden freilich 
auf den Fortgang der Untersuchungen auch in Zu-
kunft einwirken. Im übrigen hoffe ich, daß die von 
meinem Hause in Zusammenarbeit mit den Ländern 
angestellten Untersuchungen zur Einführung eines 
einheitlichen Dienstpostenbewertungsverfahrens 
auch für die Ämterbewertung verwertbare Erkennt-
nisse bringen werden. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatsekretärs Dorn vom 
10. November 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2792 Frage A 9) : 

Wird die Bundesregierung dem mit Beschluß des Deutschen 
Bundestages vom 3. März 1971 angenommenen Antrag des 
Innenausschusses (Drucksache VI/ 1885) nachkommen, wonach zum 
1. Januar 1972 eine Vereinheitlichung und Anpassung des Reise- 
und Umzugskostenrechts sowie des Beihilferechts herbeizuführen 
ist? 

Die Vorbereitungen zur Verwirklichung des Be-
schlusses des Deutschen Bundestages vom 3. März 
1971 sind in vollem Gange. 
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So hat mein Haus im Zusammenwirken mit  den  
Ländern in Bund-Länder-Kommissionen bereits in 
weitem Umfang Einvernehmen über die für eine 
Vereinheitlichung wesentlichen Maßnahmen erzielt. 
Die mit den Ländern erarbeiteten Entwürfe werden 
zur Zeit mit den Bundesressorts abgestimmt; sie sind 
alsdann mit den Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften zu erörtern und dem Bundeskabinett zur 
Beschlußfassung vorzulegen. 

Die Bundesregierung ist bemüht, den festgelegten 
Zeitplan einzuhalten. Sollte die Klärung der noch 
offenen Fragen einschließlich der sich für den Bund 
stellenden Deckungsfrage die Vorlage des für das 
Gebiet des Reisekosten- und des Umzugskosten

-

rechts vorgesehenen Änderungsgesetzes bis zum 
1. Januar 1972 nicht zulassen, so wird eine gering-
fügige Verzögerung sicherlich das Verständnis des 
Hohen Hauses finden. 

Entsprechendes gilt für den Bereich des Beihilfe-
rechts. Hier darf ich jedoch darauf hinweisen, daß 
die Entwicklung zwischen Bund und Ländern einer-
seits wie auch unter den Ländern selbst in der Ver-
gangenheit derart unterschiedlich verlaufen ist, daß 
die von allen Beteiligten angestrebte Vereinheit-
lichung sicherlich nicht in einem Schritte, sondern 
nur in einem längeren Angleichungsprozeß möglich 
sein wird. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Jahn vom 10. November 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2792 Frage A 12) : 

Waren fur das Ausscheiden des Staatssekretärs im Bundes-
justizministerium, Dr. Hermann Maassen, auch andere als gesund-
heitliche Gründe maßgebend? 

Nach § 36 Bundesbeamtengesetz kann der Bundes-
präsident Staatssekretäre jederzeit in den einst-
weiligen Ruhestand versetzen. Die Angabe von 

Gründen ist dazu nicht erforderlich. Herr Staats-
sekretär Dr. Maassen hat gebeten, von dieser Mög-
lichekeit Gebrauch machen zu können. Der Herr 
Bundespräsident hat dieser Bitte entsprochen. Ich 
bedaure das Ausscheiden von Herrn Staatssekretär 
Dr. Maassen, habe aber seinen Wunsch zu respek-
tieren. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
9. November 1971 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Bredl (SPD) (Drucksache VI/ 2792 Frage 
A 40) : 

Trifft es zu, daß die Zivildienstleistenden im Gegensatz zu 
Wehrdienstleistenden keinen Anspruch auf Sonderurlaub für 
Maßnahmen der politischen Bildung haben? 

Ersatzdienstleistende werden auch in Fragen des 
Urlaubs wie wehrdienstleistende Wehrpflichtige be-
handelt. Nach § 35 des Gesetzes über den zivilen 
Ersatzdienst finden auf Ersatzdienstleistende in 
Fragen des Urlaubs die Bestimmungen entspre-
chende Anwendung, die für Soldaten des untersten 
Mannschaftsdienstgrades gelten, die aufgrund der 
Wehrpflicht Wehrdienst leisten. 

Im Bereich der Bundeswehr wird bisher nur den 
Berufs- und Zeitsoldaten Sonderurlaub für die Teil-
nahme an politischen Bildungsveranstaltungen ge-
währt, und zwar in entsprechender Anwendung der 
für Bundesbeamte geltenden Sonderurlaubs-Verord-
nung. Die aufgrund der Wehrpflicht dienenden Sol-
daten — und entsprechend die Ersatzdienstleisten-
den erhalten bisher keinen Sonderurlaub für diese 
Zwecke. 

Der Bundesminister der Verteidigung bereitet je-
doch eine Einbeziehung der wehrdienstleistenden 
Wehrpflichtigen in die für Berufs- und Zeitsoldaten 
geltende Regelung vor. Diese Neuregelung würde 
nach § 35 des Gesetzes über den zivilen Ersatzdienst 
dann auch für die Ersatzdienstleistenden gelten. 
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